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Vorwort
Die vorliegende Sammlung „Werte und Normen für die Bundeswehr“ ist 
die erweiterte, aktualisierte und neu bearbeitete Ausgabe des bekannten 
Print-Produkts „Grundgesetz/ Werte und Normen für Soldaten“ („blaues 
Buch“). 

Folgende Hinweise zur Nutzung sind wichtig:

• Es wurden neue, ergänzende Texte aufgenommen, so z.B. die Vor-
schrift A‐2600/1 „Innere Führung“, der neue „Traditionserlass“ oder 
die Informationen über Dienstgrade, Wappen und Symbole in der 
Bundeswehr.

• Alle Rechtsvorschriften werden auf dem Stand Oktober 2017 bereit-
gestellt.

• Es handelt sich um die offiziellen Fassungen der Rechtsvorschriften. 
Häufig findet sich darin noch die „alte“ deutsche Rechtschreibung. 
Zudem finden sich oft auch keine Gender‐Anpassungen. Dies sind 
keine Fehler oder Versäumnisse der Redaktion. Sie darf an Rechtsvor-
schriften derartige Änderungen nicht vornehmen.

• Vielen Rechtsvorschriften ist eine „Infobox“ vorangestellt. Die Inhalte 
dieser „Boxen“ gehören nicht zur jeweiligen Rechtsvorschrift, son-
dern stellen einführende Hintergrundinformationen der Redaktion 
zur Einordnung dar. Die „Infoboxen“ geben einen öffentlichen, frei 
zugänglichen Sachstand wieder und stellen keine Meinungsäußerun-
gen oder Kommentierungen seitens der Redaktion dar.

• Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
kann nicht übernommen werden.

Koblenz, im August 2018
Redaktionsteam des Zentrums Innere Führung

Vorwort
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Grundgesetz

für die Bundes republik 
Deutschland

Ausfertigungsdatum:
23. Mai 1949, zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2014 

(BGBl. I S. 2438).



8

Grundgesetz

Inhaltsverzeichnis
Präambel ................................................................................................................ 10

I. Die Grundrechte
Artikel 1 - Artikel 19 ....................................................................................... 11

II. Der Bund und die Länder
Artikel 20 - Artikel 37 ..................................................................................... 20

III. Der Bundestag
Artikel 38 - Artikel 49 ..................................................................................... 28

IV. Der Bundesrat
Artikel 50 - Artikel 53 ..................................................................................... 32

IVa. Gemeinsamer Ausschuß
Artikel 53A ...................................................................................................... 33

V. Der Bundespräsident
Artikel 54- Artikel 61 ...................................................................................... 34

VI. Die Bundesregierung
Artikel 62 - Artikel 69 ..................................................................................... 36

VII. Die Gesetzgebung des Bundes
Artikel 70 - Artikel 82 ..................................................................................... 38

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwal-
tung
Artikel 83 - Artikel 91 ..................................................................................... 48

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungs zusammen arbeit
Artikel 91A - Artikel 91E ................................................................................. 55

IX. Die Rechtsprechung
Artikel 92 - Artikel 104 ................................................................................... 57

X. Das Finanzwesen
Artikel 104A - Artikel 115 ............................................................................... 63

X a. Verteidigungsfall
Artikel 115A - Artikel 115L ............................................................................. 74

XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen
Artikel 116 - Artikel 146 ................................................................................. 79

Anhang EV ............................................................................................................ 93



9

Grundgesetz

Infobox

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist als gel tende 
„Verfassung der Deutschen“ die rechtliche und politische Grundord-
nung der Bundesrepublik Deutschland. Am 1. Juli 1948 gaben die 
Militärgouverneure der britischen, französischen und amerikanischen 
Besatzungszone den Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder 
den Auftrag, eine Verfassung ausarbeiten zu lassen. Das Grundgesetz 
wurde vom Parlamentarischen Rat auf der Grundlage des Entwurfs 
eines Sachverständigenausschusses (Herrenchiemseer Entwurf) am  
8. Mai 1949 beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Am  
23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz schließlich in Bonn feierlich ver-
kündet und unterzeichnet. Am darauffolgenden Tag trat es in Kraft. Es 
setzt sich aus einer Präambel, einem Grundrechtsteil und einem organi-
satorischen Teil zusammen. In den Artikeln, die im Rang über allen an-
deren deutschen Rechtsnormen stehen, sind die grundlegenden staat-
lichen System- und Wertentscheidungen festgelegt. Eine Änderung des 
Grundgesetzes bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Eine 
Änderung, welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätz-
liche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Ar-
tikeln 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt, ist unzulässig.

Der Begriff „Verfassung“ wurde bewusst vermieden: Das Grundgesetz 
stellte weder eine Verfassung für das gesamte deutsche Volk dar noch 
herrschte in seinem Geltungsbereich volle Souveränität. Es sollte eine 
Übergangslösung bis zu einer gesamtdeutschen Verfassung sein. Mit 
dem Vollzug der staatlichen Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 
ist das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung geworden.

Werte wie Menschenwürde, Schutz des Lebens, individuelle Freiheit, 
rechtliche Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie prägen das 
Grundgesetz. Der Schutz der Privatsphäre, religiöse und weltanschauli-
che Überzeugungsfreiheit, wirtschaftliche Handlungsfreiheit, Kommu-
nikationsfreiheit, Pluralismus und Partizipation sind Verfassungswerte, 
die die Lebenswelt, die Gesellschaft und die Politik in Deutschland prä-
gen. Begrenzte und verantwortliche Herrschaft, weltanschauliche Neu-
tralität, Rechtsschutz und Rechtssicherheit sowie Funktionsfähigkeit 
und Wehrhaftigkeit sind staatliche Ordnungswerte. 
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Eingangsformel
Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öf-
fentlicher Sitzung festgestellt, daß das am 8. Mai des Jahres 1949 vom 
Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volks-
vertretungen von mehr als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder 
angenommen worden ist. Auf Grund dieser Feststellung hat der Parla-
mentarische Rat, vertreten durch seine Präsidenten, das Grundgesetz 
ausgefertigt und verkündet. Das Grundgesetz wird hiermit gemäß Arti-
kel 145 Abs. 3 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht:

Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von 
dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Eu-
ropa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft 
seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbst-
bestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt 
dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. 
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I. Die Grundrechte

ARTIKEL 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

ARTIKEL 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, so-
weit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

ARTIKEL 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.

ARTIKEL 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiö-
sen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe 
gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.



12

Grundgesetz

ARTIKEL 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleis-
tet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemei-
nen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Ju-
gend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit 
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

ARTIKEL 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatli-
chen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 
Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen 
Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Ge-
meinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre 
Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

ARTIKEL 7

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des 
Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnah-
me der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbescha-
det des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 
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erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Re-
ligionsunterricht zu erteilen.

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleis-
tet. Private Schulen als ErSatz für öffentliche Schulen bedürfen der 
Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ih-
ren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen 
Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zu-
rückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhält-
nissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
nicht genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsver-
waltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf 
Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschu-
le, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll 
und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht 
besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

ARTIKEL 8

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaub-
nis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

ARTIKEL 9

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bil-
den.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen 
zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind ver-
boten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für 
alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken 
oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maß-
nahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a,  
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35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht 
gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne 
des Satzes 1 geführt werden.

ARTIKEL 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind 
unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet 
werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung 
des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß 
sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des 
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestell-
te Organe und Hilfsorgane tritt. 

ARTIKEL 11

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine aus-
reichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemein-
heit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur 
Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheit-
liche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, 
zur Be kämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder beson-
ders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahr-
losung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

ARTIKEL 12

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer 
im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsent-
ziehung zulässig.
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ARTIKEL 12A

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum 
Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zi-
vilschutzverband verpflichtet werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verwei-
gert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des 
Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. 
Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentschei-
dung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Er-
satzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den 
Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 he-
rangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke 
der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung 
in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öf-
fentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung 
polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich- rechtlichen 
Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnis-
se nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Ver-
sorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; 
Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung 
der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen 
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im 
zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen 
Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, 
so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten 
fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie 
dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach 
Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet wer-
den. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die 
besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungs-
veranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit 
keine Anwendung.



16

Grundgesetz

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in 
Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht 
gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der 
Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzu-
geben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt 
werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend.

ARTIKEL 13

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzu-
ge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe 
angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt 
werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine 
durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat began-
gen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher An-
ordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Woh-
nungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt 
werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise 
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme 
ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern 
besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch 
einen einzelnen Richter getroffen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ins-
besondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen 
technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund 
richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge 
kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte 
Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unver-
züglich nachzuholen.

(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Ein-
Satz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnah-
me durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine 
anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur 
zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur 
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen.
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(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den 
nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes 
nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach 
Absatz 5 erfolgten EinSatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag ge-
wähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parla-
mentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwer-
tige parlamentarische Kontrolle.

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr ei-
ner gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, 
auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behe-
bung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum 
Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.

ARTIKEL 14

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und 
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie 
darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das 
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist un-
ter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 
Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht 
im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

ARTIKEL 15

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum 
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß 
der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der 
Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

ARTIKEL 16

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der 
Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes 
und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der 
Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
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(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Ge-
setz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen 
Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze 
gewahrt sind.

ARTIKEL 16A

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat 
einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb 
der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des 
Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen 
eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kön-
nen Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, 
der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse 
gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch 
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung 
stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen 
Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die 
Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch 
verfolgt wird.

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fäl-
len des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegrün-
det sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Ge-
richt nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt 
werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das 
Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit 
dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflich-
tungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
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freiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt 
sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegeh-
ren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentschei-
dungen treffen.

ARTIKEL 17

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an 
die Volksvertretung zu wenden.

ARTIKEL 17A

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß 
für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes wäh-
rend der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
(Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es 
das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit 
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.

(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivil-
bevölkerung dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der 
Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13) eingeschränkt werden.

ARTIKEL 18

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit 
(Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asyl-
recht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung 
und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgespro-
chen.

ARTIKEL 19

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Ge-
setz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß 
das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
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(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetas-
tet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, so-
weit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, 
so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit 
nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

II. Der Bund und die Länder

ARTIKEL 20

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wah-
len und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die voll-
ziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 
gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, ha-
ben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe 
nicht möglich ist.

ARTIKEL 20A

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 
Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

ARTIKEL 21

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes 
mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen 
Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Ver-
wendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechen-
schaft geben.
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(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhän-
ger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung 
zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundes-
republik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die 
Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungs-
gericht.

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.

ARTIKEL 22

(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Re-
präsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des 
Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

ARTIKEL 23

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik 
Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grund-
sätzen und dem GrundSatz der Subsidiarität verpflichtet ist und ei-
nen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grund-
rechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die 
Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer 
vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die 
dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird 
oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt 
Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes 
eines Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen das Subsi-
diaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage 
zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels sei-
ner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, die 
dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen 
der Europäischen Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 
Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag 
und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat 
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den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt zu unterrichten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellung-
nahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen 
Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des 
Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, so-
weit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzu-
wirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären.

(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes 
Interessen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund 
das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung 
die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetz-
gebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder 
ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung 
des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu 
berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des 
Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhun-
gen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die 
Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der 
Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des 
Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die 
der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Ver-
treter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt 
unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; da-
bei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

ARTIKEL 24

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen übertragen.

(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und 
die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit 
Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbar-
schaftliche Einrichtungen übertragen.
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(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System ge-
genseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die 
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche 
und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der 
Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Verein-
barungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, interna-
tionale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.

ARTIKEL 25

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundes-
rechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten 
unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

ARTIKEL 26

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbe-
sondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfas-
sungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.

(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung 
der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht 
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 27

Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.

ARTIKEL 28

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grund-
sätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechts-
staates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, 
Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die 
aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wah-
len hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind 
auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der 
Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemein-
den kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeinde-
versammlung treten.
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(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben 
im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe 
der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung 
der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemein-
den mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuer-
quelle.

(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der 
Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 
2 entspricht.

ARTIKEL 29

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, 
daß die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen oblie-
genden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die lands-
mannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen 
Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Er-
fordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksich-
tigen.

(2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch 
Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die 
betroffenen Länder sind zu hören.

(3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebie-
ten oder Gebietsteilen ein neues oder neu umgrenztes Land gebil-
det werden soll (betroffene Länder). Abzustimmen ist über die Fra-
ge, ob die betroffenen Länder wie bisher bestehenbleiben sollen 
oder ob das neue oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. 
Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten 
Landes kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet und ins-
gesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, 
deren Landeszugehörigkeit im gleichen Sinne geändert werden soll, 
jeweils eine Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zu-
stande, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit 
die Änderung ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn 
in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land 
geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung 
zustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet des betroffenen Landes 
eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt.
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(4) Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und 
Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern liegen und der 
mindestens eine Million Einwohner hat, von einem Zehntel der in 
ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefor-
dert, daß für diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit 
herbeigeführt werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei 
Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß 
Absatz 2 geändert wird, oder daß in den betroffenen Ländern eine 
Volksbefragung stattfindet.

(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, ob eine in dem 
Gesetz vorzuschlagende Änderung der Landeszugehörigkeit Zustim-
mung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch nicht mehr als 
zwei Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit 
einer vorgeschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist 
durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, ob die 
Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird. Findet ein der 
Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Ab-
satzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb 
von zwei Jahren nach der Durchführung der Volksbefragung ein Bun-
desgesetz zur Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das 
der Bestätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf.

(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der 
zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt. Im übrigen wird das Nä-
here über Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung durch 
ein Bundesgesetz geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbe-
gehren innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt 
werden können.

(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder können 
durch Staatsverträge der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz 
mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen, wenn das Gebiet, dessen 
Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 
Einwohner hat. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des Bundes-
tages bedarf. Es muß die Anhörung der betroffenen Gemeinden und 
Kreise vorsehen.

(8) Die Länder können eine Neugliederung für das jeweils von ihnen 
umfaßte Gebiet oder für Teilgebiete abweichend von den Vorschrif-
ten der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag regeln. Die betroffenen 
Gemeinden und Kreise sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der 
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Bestätigung durch Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft 
der Staatsvertrag Teilgebiete der Länder, kann die Bestätigung auf 
Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz 5 
zweiter HalbSatz findet keine Anwendung. Bei einem Volksentscheid 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie min-
destens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt; das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der Zustim-
mung des Bundestages.

ARTIKEL 30

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere 
Regelung trifft oder zuläßt.

ARTIKEL 31

Bundesrecht bricht Landesrecht.

ARTIKEL 32

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des 
Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse 
eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.

(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie 
mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Ver-
träge abschließen.

ARTIKEL 33

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung 
zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbe-
nen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Nieman-
dem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem 
Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
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(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe 
in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, 
die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis ste-
hen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und 
fortzuentwickeln.

ARTIKEL 34

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes 
die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Ver-
antwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren 
Dienst er steht. Bei VorSatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 
vorbehalten. Für den Anspruch auf SchadenserSatz und für den Rückgriff 
darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.

ARTIKEL 35

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig 
Rechts- und Amtshilfe.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Be-
deutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur 
Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese 
Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder 
bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizei-
kräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltun-
gen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet 
mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur 
wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die 
Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu 
stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräf-
te zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der 
Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bun-
desrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr auf-
zuheben.
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ARTIKEL 36

(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in 
angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bun-
desbehörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem 
Lande genommen werden, in dem sie tätig sind.

(2) Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes in Länder 
und ihre besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berück-
sichtigen.

ARTIKEL 37

(1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen 
Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur 
Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.

(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder 
ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ih-
ren Behörden.

III. Der Bundestag

ARTIKEL 38

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie 
sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; 
wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit ein-
tritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 39

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen 
auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusam-
mentritt eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens 
sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der 
Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet 
die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.
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(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl 
zusammen.

(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn sei-
ner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher ein-
berufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der 
Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen.

ARTIKEL 40

(1) Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und 
die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude 
des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen 
des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfin-
den.

ARTIKEL 41

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob 
ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das 
Bundesverfassungsgericht zulässig.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 42

(1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels sei-
ner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweid-
rittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den 
Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes 
bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann 
die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bun-
destages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit 
frei.
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ARTIKEL 43

(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes 
Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.

(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre 
Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner 
Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.

ARTIKEL 44

(1) Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner 
Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der 
in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die 
Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.

(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafprozeß 
sinngemäß Anwendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
bleibt unberührt.

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe 
verpflichtet.

(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen 
Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der Un-
tersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.

ARTIKEL 45

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der Euro-
päischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages ge-
mäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann 
ihn auch ermächtigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in 
den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind.

ARTIKEL 45A

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenhei-
ten und einen Ausschuß für Verteidigung.

(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersu-
chungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er 
die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung 
zu machen.

(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine An-
wendung.
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ARTIKEL 45B

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der 
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter 
des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 45C

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behand-
lung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und 
Beschwerden obliegt.

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden 
regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 45D Parlamentarisches Kontrollgremium

(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichten-
dienstlichen Tätigkeit des Bundes.

(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 46

(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder 
wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner 
Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst 
außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. 
Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter 
nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen 
oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder 
im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Be-
schränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur 
Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Arti-
kel 18 erforderlich.

(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen 
einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung sei-
ner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszu-
setzen.
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ARTIKEL 47

Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer 
Eigen schaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tat-
sachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis 
zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die 
Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.

ARTIKEL 48

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den 
zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu 
übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus 
diesem Grunde ist unzulässig.

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Un-
abhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der frei-
en Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.

ARTIKEL 49 (weggefallen)

IV. Der Bundesrat

ARTIKEL 50

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Ver-
waltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.

ARTIKEL 51

(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, 
die sie bestellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglieder 
ihrer Regierungen vertreten werden.

(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei 
Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millio-
nen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwoh-
nern sechs Stimmen.

(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. 
Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch an-
wesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.
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ARTIKEL 52

(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.

(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, 
wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundes-
regierung es verlangen.

(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit 
seiner Stimmen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt 
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.

(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundes-
rat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des 
Bundes rates gelten; die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stim-
men der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Abs. 2.

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder 
Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.

ARTIKEL 53

Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen 
die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der Bundesrat ist von 
der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden 
zu halten.

IVa. Gemeinsamer Ausschuß

ARTIKEL 53A

(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu zwei Dritteln aus Abgeord-
neten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bun-
desrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der 
Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm be-
stelltes Mitglied des Bundesrates vertreten; diese Mitglieder sind nicht 
an Weisungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausschus-
ses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung gere-
gelt, die vom Bundestage zu beschließen ist und der Zustimmung des 
Bundes rates bedarf.

Artikel 53A

(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre Pla-
nungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des 
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Bundestages und seiner Ausschüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben 
unberührt.

V. Der Bundespräsident

ARTIKEL 54

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesver-
sammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht 
zum Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundesta-
ges und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volks-
vertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf der 
Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung spätes-
tens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von 
dem Präsidenten des Bundestages einberufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 
mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bun-
desversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen 
von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren 
Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 55

(1) Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzge-
benden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.

(2) Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewer-
be und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Auf-
sichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

ARTIKEL 56

Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammel-
ten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid: 
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„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen-
den, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerech-
tigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

ARTIKEL 57

Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhin-
derung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsi-
denten des Bundesrates wahrgenommen.

ARTIKEL 58

Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder 
durch den zuständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die Ernen-
nung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des Bundes-
tages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Abs. 3.

ARTIKEL 59

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im 
Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglau-
bigt und empfängt die Gesandten.

(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder 
sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen 
der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesge-
setzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundes-
gesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die 
Bundesverwaltung entsprechend.

ARTIKEL 59A (weggefallen)

ARTIKEL 60

(1) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesrichter, die Bun-
desbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das Begnadigungsrecht aus.

(3) Er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen.
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(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden auf den Bundespräsidenten 
entsprechende Anwendung.

ARTIKEL 61

(1) Der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten 
wegen vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines an-
deren Bundesgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen. 
Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens einem 
Viertel der Mitglieder des Bundestages oder einem Viertel der Stim-
men des Bundesrates gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung 
der Anklage bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Bundestages oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 
Die Anklage wird von einem Beauftragten der anklagenden Körper-
schaft vertreten.

(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß der Bundespräsident ei-
ner vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen 
Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig 
erklären. Durch einstweilige Anordnung kann es nach der Erhebung 
der Anklage bestimmen, daß er an der Ausübung seines Amtes ver-
hindert ist.

VI. Die Bundesregierung

ARTIKEL 62

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bun-
desministern.

ARTIKEL 63

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom 
Bundestage ohne Aussprache gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten 
zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag bin-
nen vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte 
seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet 
unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die 
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meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muß der Bun-
despräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Er-
reicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident 
binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag 
aufzulösen.

ARTIKEL 64

(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom 
Bundespräsidenten ernannt und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsüber-
nahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.

ARTIKEL 65

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt 
dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet je-
der Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und un-
ter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. 
Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesre-
gierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Ge-
schäftsordnung.

ARTIKEL 65A

(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Komman-
dogewalt über die Streitkräfte.

(2) (weggefallen)

ARTIKEL 66

Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besolde-
tes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung 
noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Er-
werb gerichteten Unternehmens angehören.

ARTIKEL 67

(1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch 
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aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nach-
folger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler 
zu entlassen. Der Bundespräsident muß dem Ersuchen entsprechen 
und den Gewählten ernennen.

(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stun-
den liegen.

ARTIKEL 68

(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszuspre-
chen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundes-
tages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundes kanzlers 
binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen. Das Recht zur 
Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvierzig 
Stunden liegen.

ARTIKEL 69

(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellver-
treter.

(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in je-
dem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages, das Amt 
eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes 
des Bundeskanzlers.

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Er-
suchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundes-
minister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfol-
gers weiterzuführen.

VII. Die Gesetzgebung des Bundes

ARTIKEL 70

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grund-
gesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern be-
mißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die aus-
schließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.
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ARTIKEL 71

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die 
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in 
einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden.

ARTIKEL 72

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die 
Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner 
Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht 
hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 
20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und 
soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforder-
lich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch ge-
macht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Rege-
lungen treffen über:

1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine);

2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemei-
nen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschut-
zes oder des Meeresnaturschutzes);

3. die Bodenverteilung;

4. die Raumordnung;

5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Rege-
lungen);

6. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Mo-
nate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustim-
mung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten 
des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht 
das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetz-
liche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 
nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.
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ARTIKEL 73

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung ein-
schließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweiswe-
sen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte 
sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und 
Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und 
den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließ-
lich des Zoll- und Grenzschutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins 
Ausland;

6. den Luftverkehr;

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheitlich im 
Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), den 
Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen 
der Eisenbahnen des Bundes sowie die Erhebung von Entgelten 
für die Benutzung dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;

8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der 
bundes unmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
stehenden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Ver-
lagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus 
durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen eine 
länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer 
Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Lan-
desbehörde um eine Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder

a) in der Kriminalpolizei,
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b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes (Verfassungsschutz) und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbe-
reitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden, sowie die Einrichtung eines Bunde-
skriminalpolizeiamtes und die internationale Verbrechensbe-
kämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;

12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie-
benen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die 
diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei 
Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen 
entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundes-
rates.

ARTIKEL 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Ge-
biete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, 
das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungs-
haftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die 
Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

5. (weggefallen)

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht);
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8. (weggefallen)

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Op-
fer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, 
Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privat-
rechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des Laden-
schlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung 
von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Ar-
beitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversi-
cherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der 
Artikel 73 und 74 in Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und 
Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen 
der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung 
(ohne das Recht der Flurbereinigung), die Sicherung der Er-
nährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei und den Küsten-
schutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne 
das Recht der Erschließungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, 
das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das 
Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmannssiedlungs-
recht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare 
Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen 
und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das 
Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der Medizinpro-
dukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte;
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19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Rege-
lung der Krankenhauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewin-
nung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfs-
gegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr 
mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den 
Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie 
den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die 
Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und 
die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die 
Unter haltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die 
Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die 
Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, 
mit Ausnahme der Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbe-
kämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;

26. die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens, 
die Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erb-
informationen sowie Regelungen zur Transplantation von Or-
ganen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Ge-
meinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Lauf-
bahnen, Besoldung und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;

30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;

32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.
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(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates.

ARTIKEL 74A UND 75 (weggefallen)

ARTIKEL 76

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregie-
rung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat ein-
gebracht.

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzulei-
ten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu die-
sen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, 
insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Frist-
verlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundesregie-
rung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat 
ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei 
Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäu-
ßert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn 
die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen 
ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach 
Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung 
dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach 
Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun 
Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung.

(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundes-
regierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei 
ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbe-
sondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristver-
längerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der Bundesrat 
eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet 
hat, beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung 
ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei Vorla-
gen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von 
Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun 
Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung. Der Bundestag hat über die 
Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.
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ARTIKEL 77

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind 
nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unver-
züglich dem Bundesrate zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Geset-
zesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages 
und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen ge-
bildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das 
Verfahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom 
Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundes-
rates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die 
Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bun-
destag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt 
der Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der 
Bundestag erneut Beschluß zu fassen.

(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforder-
lich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 
nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag 
zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener 
Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen.

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht er-
forderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 
beendigt ist, gegen ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen 
zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle 
des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundes tage 
erneut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Ein-
gange der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgese henen 
Ausschusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen 
ist.

(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates 
beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den 
Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner 
Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bun-
destag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages.
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ARTIKEL 78

Ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz kommt zustande, wenn der 
Bundesrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt, in-
nerhalb der Frist des Artikels 77 Abs. 3 keinen Einspruch einlegt oder ihn 
zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom Bundestage überstimmt wird.

ARTIKEL 79

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das 
den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. 
Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vor-
bereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungs-
rechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung 
der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, 
daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem 
Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des 
Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung be-
schränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundes-
rates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung 
des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei 
der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten 
Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.

ARTIKEL 80

(1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder 
die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu 
erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist 
in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß 
eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur 
Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.

(2) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, vorbehaltlich anderwei-
tiger bundesgesetzlicher Regelung, Rechtsverordnungen der Bundes-
regierung oder eines Bundesministers über Grundsätze und Gebüh-
ren für die Benutzung der Einrichtungen des Postwesens und der 
Telekommunikation, über die Grundsätze der Erhebung des Entgelts 
für die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen des Bundes, 
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über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnun-
gen auf Grund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bun-
desrates bedürfen oder die von den Ländern im Auftrage des Bundes 
oder als eigene Angelegenheit ausgeführt werden.

(3) Der Bundesrat kann der Bundesregierung Vorlagen für den Erlaß von 
Rechtsverordnungen zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.

(4) Soweit durch Bundesgesetz oder auf Grund von Bundesgesetzen 
Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu er-
lassen, sind die Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt.

ARTIKEL 80A

(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Ver-
teidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, 
daß Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt 
werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle 
nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles 
festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. 
Die Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung 
in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind 
aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvor-
schriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlus-
ses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines 
Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird. 
Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bun-
destag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.

ARTIKEL 81

(1) Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so 
kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetz-
gebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl 
die Bundes regierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche 
gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der 
Bundes kanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden hatte.
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(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Ge-
setzgebungsnotstandes erneut ab oder nimmt er sie in einer für die 
Bundes regierung als unannehmbar bezeichneten Fassung an, so gilt 
das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zu-
stimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verabschie-
det wird.

(3) Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede ande-
re vom Bundestage abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungs-
notstandes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ab-
lauf der Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers 
eine weitere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.

(4) Das Grundgesetz darf durch ein Gesetz, das nach Absatz 2 zustande 
kommt, weder geändert, noch ganz oder teilweise außer Kraft oder 
außer Anwendung gesetzt werden.

ARTIKEL 82

(1) Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekomme-
nen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung 
ausgefertigt und im Bundesgesetzblatte verkündet. Rechtsverord-
nungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und vorbe-
haltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Bundesgesetzblatte 
verkündet.

(2) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttre-
tens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem 
vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bundes-
gesetzblatt ausgegeben worden ist.

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die  
Bundesverwaltung

ARTIKEL 83

Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so-
weit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt.

ARTIKEL 84

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, 
so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungs-
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verfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können 
die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Hat ein Land 
eine abweichende Regelung nach Satz 2 getroffen, treten in diesem 
Land hierauf bezogene spätere bundesgesetzliche Regelungen der 
Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens frühes-
tens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit 
Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Artikel 72 Abs. 3 
Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der Bund wegen ei-
nes besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das 
Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder 
regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 
Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden 
Aufgaben nicht übertragen werden.

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates all-
gemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder 
die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die 
Bundes regierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obers-
ten Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls 
diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates 
auch zu den nachgeordneten Behörden.

(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung der 
Bundesgesetze in den Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so 
beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der 
Bundes rat, ob das Land das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß 
des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen wer-
den.

(5) Der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen die 
Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu 
erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dring-
lich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten.

ARTIKEL 85

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so 
bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit 
nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes 
bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeinde-
verbänden Aufgaben nicht übertragen werden.
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(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche 
Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mit-
telbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.

(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen 
obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die 
Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landes-
behörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten 
Landesbehörden sicherzustellen.

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem 
Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu 
allen Behörden entsenden.

ARTIKEL 86

Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene Verwaltung oder durch 
bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechtes aus, so erläßt die Bundesregierung, soweit nicht das Gesetz Be-
sonderes vorschreibt, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Sie regelt, 
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung der Behörden.

ARTIKEL 87

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau 
werden geführt der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung 
und nach Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswas-
serstraßen und der Schiffahrt. Durch Bundesgesetz können Bundes-
grenzschutzbehörden, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- 
und Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und zur Sammlung 
von Unterlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schut-
zes gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet 
werden.

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zu-
ständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus er-
streckt. Soziale Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich 
über das Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr als drei Länder 
hinaus erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als landesunmittel-
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bare Körperschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das auf-
sichtsführende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Ge-
setzgebung zusteht, selbständige Bundesoberbehörden und neue 
bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechtes durch Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem Bun-
de auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Auf-
gaben, so können bei dringendem Bedarf bundeseigene Mittel- und 
Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages errichtet werden.

ARTIKEL 87A

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige 
Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem 
Haushaltsplan ergeben.

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt wer-
den, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungs falle 
die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrs-
regelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Vertei-
digungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften 
im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Ob-
jekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen 
werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden 
zusammen.

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes 
kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 
Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz 
nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des 
Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der 
Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständi-
scher einsetzen. Der EinSatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn 
der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.

ARTIKEL 87B

(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit 
eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des 
Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der 



52

Grundgesetz

Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bau-
wesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. 
Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit 
sie die Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermäch-
tigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens.

(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließ-
lich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung 
dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie ganz 
oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausge-
führt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage 
des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen 
obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden 
Befugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen 
werden; dabei kann bestimmt werden, daß diese Behörden beim 
Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 
Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.

ARTIKEL 87C

Gesetze, die auf Grund des Artikels 73 Abs. 1 Nr. 14 ergehen, können mit 
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie von den Ländern im 
Auftrage des Bundes ausgeführt werden.

ARTIKEL 87D

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in Bundesverwaltung geführt. Auf-
gaben der Flugsicherung können auch durch ausländische Flugsiche-
rungsorganisationen wahrgenommen werden, die nach Recht der 
Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auf-
tragsverwaltung übertragen werden.

ARTIKEL 87E

(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird 
in bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz können 
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Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene 
Angelegenheit übertragen werden.

(2) Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes 
hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, 
die ihm durch Bundesgesetz übertragen werden.

(3) Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in pri-
vat-rechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, 
soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Un-
terhaltung und das Betreiben von Schienenwegen umfaßt. Die Ver-
äußerung von Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 
erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an diesen 
Unternehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere wird durch Bundes-
gesetz geregelt.

(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, ins-
besondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des 
Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Ver-
kehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den 
Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. 
Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Ge-
setze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von 
Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schienen  
wegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillegung 
von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes regeln oder Aus-
wirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.

ARTIKEL 87F

(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des 
Bundes rates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Post-
wesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene 
und ausreichende Dienstleistungen.

(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaft-
liche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bun-
despost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private 
Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und 
der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung ausge-
führt.
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechtsform 
einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts einzel-
ne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche 
Bundes post hervorgegangenen Unternehmen nach Maßgabe eines 
Bundesgesetzes aus.

ARTIKEL 88

Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre 
Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union 
der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist 
und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.

ARTIKEL 89

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.

(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene Behör-
den. Er nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden 
staatlichen Aufgaben der Binnenschiffahrt und die Aufgaben der 
Seeschiffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen werden. Er kann 
die Verwaltung von Bundeswasserstraßen, soweit sie im Gebiete ei-
nes Landes liegen, diesem Lande auf Antrag als Auftragsverwaltung 
übertragen. Berührt eine Wasserstraße das Gebiet mehrerer Länder, 
so kann der Bund das Land beauftragen, für das die beteiligten Län-
der es beantragen.

(3) Bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasserstra-
ßen sind die Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft 
im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren.

ARTIKEL 90

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und 
Reichsstraßen.

(2) Die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstver-
waltungskörperschaften verwalten die Bundesautobahnen und sons-
tigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.

(3) Auf Antrag eines Landes kann der Bund Bundesautobahnen und 
sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses 
Landes liegen, in bundeseigene Verwaltung übernehmen.
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ARTIKEL 91

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Lan-
des kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und 
Einrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes 
anfordern.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung 
der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung die 
Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren 
Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes 
einsetzen. Die Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übri-
gen jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt 
sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die 
Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich 
ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 
bleiben unberührt.

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungs-
zusammenarbeit

ARTIKEL 91A

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Auf-
gaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit be-
deutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):

1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,

2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die 
Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher 
bestimmt.

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Aus-
gaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der 
Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheit-
lich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der 
Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und 
der Länder vorbehalten.
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ARTIKEL 91B

(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen 
überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, For-
schung und Lehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwer-
punkt Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. 
Dies gilt nicht für Vereinbarungen über Forschungsbauten einschließ-
lich Großgeräten.

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststel-
lung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen 
Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zu-
sammenwirken.

(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt.

ARTIKEL 91C

(1) Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstech-
nischen Systeme zusammenwirken.

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen die für die 
Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen Systemen 
notwendigen Standards und Sicherheitsanforderungen festlegen. 
Vereinbarungen über die Grundlagen der Zusammenarbeit nach 
Satz 1 können für einzelne nach Inhalt und Ausmaß bestimmte Auf-
gaben vorsehen, dass nähere Regelungen bei Zustimmung einer in 
der Vereinbarung zu bestimmenden qualifizierten Mehrheit für Bund 
und Länder in Kraft treten. Sie bedürfen der Zustimmung des Bun-
destages und der Volksvertretungen der beteiligten Länder; das Recht 
zur Kündigung dieser Vereinbarungen kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die Vereinbarungen regeln auch die Kostentragung.

(3) Die Länder können darüber hinaus den gemeinschaftlichen Betrieb 
informationstechnischer Systeme sowie die Errichtung von dazu be-
stimmten Einrichtungen vereinbaren.

(4) Der Bund errichtet zur Verbindung der informationstechnischen Net-
ze des Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Das Nähere zur 
Errichtung und zum Betrieb des Verbindungsnetzes regelt ein Bun-
desgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.



57

Grundgesetz

ARTIKEL 91D

Bund und Länder können zur Feststellung und Förderung der Leistungsfä-
higkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergeb-
nisse veröffentlichen.

ARTIKEL 91E

(1) Bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende wirken Bund und Länder oder die nach 
Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände in der 
Regel in gemeinsamen Einrichtungen zusammen.

(2) Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde die Aufgaben nach Absatz 1 allein wahr-
nimmt. Die notwendigen Ausgaben einschließlich der Verwaltungs-
ausgaben trägt der Bund, soweit die Aufgaben bei einer Ausführung 
von Gesetzen nach Absatz 1 vom Bund wahrzunehmen sind.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

IX. Die Rechtsprechung

ARTIKEL 92

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch 
das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorge-
sehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.

ARTIKEL 93

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:

1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Strei-
tigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines 
obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch die-
ses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten 
Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förm-
liche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Lan-
desrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von 
Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bun-
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desregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der 
Mitglieder des Bundestages;

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Vorausset-
zungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bun-
desrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines 
Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des 
Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausführung von 
Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bun-
desaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem 
Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder 
innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer Rechtsweg ge-
geben ist;

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Be-
hauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Ge-
walt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Ar-
tikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte 
verletzt zu sein;

4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung 
nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch 
nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht 
erhoben werden kann;

4c. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtaner-
kennung als Partei für die Wahl zum Bundestag;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.

(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des 
Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines 
Landes, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine 
bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr be-
steht oder Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 
nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erfor-
derlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden 
könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Ar-
tikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn 
eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a 
Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb 
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eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entspre-
chende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch 
Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

ARTIKEL 94

(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und an-
deren Mitgliedern. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes 
werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. 
Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesre-
gierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören.

(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und be-
stimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. 
Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des 
Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annah-
meverfahren vorsehen.

ARTIKEL 95

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der 
Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste 
Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, 
den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozi-
algericht.

(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das 
jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit ei-
nem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet 
zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mit-
gliedern besteht, die vom Bundestage gewählt werden.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Gemein-
samer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte zu bilden. Das Nä-
here regelt ein Bundesgesetz.

ARTIKEL 96

(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschut-
zes ein Bundesgericht errichten.
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(2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesge-
richte errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidi-
gungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in 
das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft 
sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören 
zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre hauptamtli-
chen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.

(3) Oberster Gerichtshof für die in Absatz 1 und 2 genannten Gerichte ist 
der Bundesgerichtshof.

(4) Der Bund kann für Personen, die zu ihm in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis stehen, Bundesgerichte zur Entscheidung in 
Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren errichten.

(5) Für Strafverfahren auf den folgenden Gebieten kann ein Bundesge-
setz mit Zustimmung des Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der 
Länder Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:

1. Völkermord;

2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

3. Kriegsverbrechen;

4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vor-
genommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören (Artikel 26 Abs. 1);

5. Staatsschutz.

ARTIKEL 97

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter kön-
nen wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur 
aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, 
vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres 
Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, 
bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhe-
stand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer 
Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem 
Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehal-
tes.
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ARTIKEL 98

(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundesge-
setz zu regeln.

(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen 
die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßi-
ge Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungs-
gericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anord-
nen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu 
versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlas-
sung erkannt werden.

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere 
Landesgesetze zu regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts ande-
res bestimmt.

(4) Die Länder können bestimmen, daß über die Anstellung der Richter 
in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richt-
erwahlausschuß entscheidet.

(5) Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Re-
gelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. 
Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfas-
sungsgericht zu.

ARTIKEL 99

Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Entschei-
dung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den in Arti-
kel 95 Abs. 1 genannten obersten Gerichtshöfen für den letzten Rechts-
zug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden, bei denen 
es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.

ARTIKEL 100

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entschei-
dung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszuset-
zen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes 
handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zustän-
digen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses 
Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung 
dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbar-
keit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.
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(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes 
Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und 
Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des 
Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abwei-
chen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes einzuholen.

ARTIKEL 101

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzli-
chen Richter entzogen werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errich-
tet werden.

ARTIKEL 102

Die Todesstrafe ist abgeschafft.

ARTIKEL 103

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 
bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Straf-
gesetze mehrmals bestraft werden.

ARTIKEL 104

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Geset-
zes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen 
beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch 
noch körperlich mißhandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat 
nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher An-
ordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine rich-
terliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener 
Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages 
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nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist 
gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig 
Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem 
Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, 
ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu ge-
ben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen 
versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung 
anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fort-
dauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des 
Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichti-
gen.

X. Das Finanzwesen

ARTIKEL 104A

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundge-
setz nichts anderes bestimmt.

(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich 
daraus ergebenden Ausgaben.

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern 
ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz 
oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß 
der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auf-
trage des Bundes durchgeführt.

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geld-
leistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienst-
leistungen gegenüber Dritten begründen und von den Ländern als 
eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bun-
des ausgeführt werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates, 
wenn daraus entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.

(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden 
Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine 
ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.



64

Grundgesetz

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- 
und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranatio-
nalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen 
länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tra-
gen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Län-
dergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der 
Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom 
Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verur-
sacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

ARTIKEL 104B

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungs-
befugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeut-
same Investitionen der Länder und der Gemeinden (Gemeindever-
bände) gewähren, die

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundes-
gebiet oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich 
sind. Abweichend von Satz 1 kann der Bund im Falle von Natur-
katastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich 
der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzla-
ge erheblich beeinträchtigen, auch ohne Gesetzgebungsbefug-
nisse Finanzhilfen gewähren.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, 
wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch

Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel sind befristet zu ge-
währen und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallen-
den Jahresbeträgen zu gestalten.

(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über 
die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen 
zu unterrichten.
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ARTIKEL 105

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und 
Finanzmonopole.

(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen 
Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum 
Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorlie-
gen.

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen 
Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bun-
desgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben die Be-
fugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.

(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder 
den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, 
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

ARTIKEL 106

(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen der folgenden 
Steuern stehen dem Bund zu:

1. die Zölle,

2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Län-
dern, nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach 
Absatz 6 den Gemeinden zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und 
sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteu-
ern,

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die 
Wechselsteuer,

5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung 
des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,

6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körper-
schaftsteuer,

7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.
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(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:

1. die Vermögensteuer,

2. die Erbschaftsteuer,

3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund 
oder nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen,

4. die Biersteuer,

5. die Abgabe von Spielbanken.

(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und 
der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu 
(Gemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der Einkommensteu-
er nicht nach Absatz 5 und das Aufkommen der Umsatzsteuer nicht 
nach Absatz 5a den Gemeinden zugewiesen wird. Am Aufkommen 
der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer sind der Bund und 
die Länder je zur Hälfte beteiligt. Die Anteile von Bund und Ländern 
an der Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von 
folgenden Grundsätzen auszugehen:

1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die 
Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen 
Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter Berück-
sichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so 
aufeinander abzustimmen, daß ein billiger Ausgleich erzielt, 
eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermieden und die 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt 
wird.

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Ländern 
an der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die den Län-
dern ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von Kindern im Einkom-
mensteuerrecht entstehen. Das Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach 
Satz 3.

(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu 
festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und 
Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt; 
Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung 
der Umsatzsteueranteile zusätzlich einbezogen werden, bleiben hier-
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bei unberücksichtigt. Werden den Ländern durch Bundesgesetz zu-
sätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen, so kann die 
Mehrbelastung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgegli-
chen werden, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In 
dem Gesetz sind die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzu-
weisungen und für ihre Verteilung auf die Länder zu bestimmen.

(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Ein-
kommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der 
Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiter-
zuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, daß die Gemein-
den Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.

(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem 
Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der 
Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre 
Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.

(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht den Ge-
meinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwand-
steuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetz-
gebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht 
einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land keine 
Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewer-
besteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem 
Land zu. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Auf-
kommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die 
Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können 
die Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom 
Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemes-
sungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden.

(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteu-
ernen) besondere Einrichtungen, die diesen Ländern oder Gemein-
den (Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben oder Minder-
einnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der Bund den 
erforderlichen Ausgleich, wenn und soweit den Ländern oder Ge-
meinden (Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden kann, die 
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Sonderbelastungen zu tragen. Entschädigungsleistungen Dritter und 
finanzielle Vorteile, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) als Folge der Einrichtungen erwachsen, werden bei dem 
Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Artikels gel-
ten auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeinde-
verbände).

ARTIKEL 106A

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personen-
nahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der 
Finanzkraft nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

ARTIKEL 106B

Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung der 
Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus dem Steueraufkom-
men des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf.

ARTIKEL 107

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Auf-
kommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen 
den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanz-
behörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkom-
men). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere 
Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der 
Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann 
auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des ört-
lichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am 
Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach 
Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch 
für ein Viertel dieses Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die 
Länder vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteu-
ern, aus der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer und nach 
Artikel 106b je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen; 
bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuerkraft einzubeziehen.
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(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanz-
kraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Fi-
nanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) 
zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die Ausgleichsansprü-
che der ausgleichsberechtigten Länder und für die Ausgleichsverbind-
lichkeiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für 
die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestimmen. 
Es kann auch bestimmen, daß der Bund aus seinen Mitteln leistungs-
schwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres 
allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt.

ARTIKEL 108

(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauch-
steuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeug-
steuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Ver-
kehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie die Abgaben im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaften werden durch Bundesfinanzbehörden 
verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird durch Bundesgesetz ge-
regelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter 
im Benehmen mit den Landesregierungen bestellt.

(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden verwaltet. 
Der Aufbau dieser Behörden und die einheitliche Ausbildung der Be-
amten können durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates 
geregelt werden. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden 
deren Leiter im Einvernehmen mit der Bundesregierung bestellt.

(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder zum Teil 
dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrage des Bundes tätig. 
Artikel 85 Abs. 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Bundesregierung der Bundesminister der Finanzen tritt.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
kann bei der Verwaltung von Steuern ein Zusammenwirken von Bun-
des- und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die unter Absatz 1 
fallen, die Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere 
Steuern die Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen 
werden, wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze er-
heblich verbessert oder erleichtert wird. Für die den Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) allein zufließenden Steuern kann die den Landes-
finanzbehörden zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder 
zum Teil den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen werden.
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(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren wird 
durch Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden 
und in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) anzuwendende Verfahren kann durch Bundes-
gesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt werden.

(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich gere-
gelt.

(7) Die Bundesregierung kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlas-
sen, und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, soweit die Verwal-
tung den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Gemeindeverbän-
den) obliegt.

ARTIKEL 109

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und 
voneinander unabhängig.

(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin und 
tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts Rechnung.

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Re-
gelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksich-
tigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Na-
turkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheb-
lich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine 
entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestal-
tung regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßga-
be, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 
0,35  vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandspro-
dukt nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für die Haushal-
te der Länder regeln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen 
ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für 
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das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft 
und für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.

(5) Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft im Zusam-
menhang mit den Bestimmungen in Artikel 104 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 35. Die 
Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf die Län-
der entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom 
Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder 
entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

ARTIKEL 109A

Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von 
Bund und Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabili-
tätsrat),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer 
drohenden Haushaltsnotlage,

3. die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanie-
rungsprogrammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.

Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zugrunde liegenden Bera-
tungsunterlagen sind zu veröffentlichen.

ARTIKEL 110

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan 
einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen 
nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. 
Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach 
Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das 
Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vor-
gesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Rech-
nungsjahren getrennt, gelten.
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(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Ände-
rung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleich-
zeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage einge-
bracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, 
bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen 
Stellung zu nehmen.

(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen wer-
den, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und 
auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen 
wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften 
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei 
Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer 
Kraft treten.

ARTIKEL 111

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das 
folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem In-
krafttreten die Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, 
die nötig sind,

a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und ge-
setzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen,

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu 
erfüllen,

c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzu-
setzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, 
sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträ-
ge bewilligt worden sind.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetze beruhende Einnahmen aus 
Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrück-
lage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung 
die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mit-
tel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haus-
haltsplanes im Wege des Kredits flüssig machen.

ARTIKEL 112

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvor-
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hergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Näheres 
kann durch Bundesgesetz bestimmt werden.

ARTIKEL 113

(1) Gesetze, welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Aus-
gaben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in sich 
schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zu-
stimmung der Bundesregierung. Das gleiche gilt für Gesetze, die Ein-
nahmeminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit sich 
bringen. Die Bundesregierung kann verlangen, daß der Bundestag 
die Beschlußfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall hat 
die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen dem Bundestage 
eine Stellungnahme zuzuleiten.

(2) Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem der 
Bundestag das Gesetz beschlossen hat, verlangen, daß der Bundes-
tag erneut Beschluß faßt.

(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bundes-
regierung ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und nur 
dann versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 
und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
die Zustimmung als erteilt.

ARTIKEL 114

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bun-
desrate über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermö-
gen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur 
Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen.

(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhän-
gigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er hat 
außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage und dem 
Bundesrate jährlich zu berichten. Im übrigen werden die Befugnisse 
des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetz geregelt.

ARTIKEL 115

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaf-
ten, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in 
künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
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nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundes-
gesetz.

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Diesem GrundSatz ist entsprochen, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nomi-
nalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei 
einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwick-
lung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung 
symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen 
Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kredi-
tobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, 
die den Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum no-
minalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht 
zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnah-
men und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren 
zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnah-
me unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der 
Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kont-
rolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kredit-
aufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich 
der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage er-
heblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund 
eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages über-
schritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbin-
den. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat 
binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.

X a. Verteidigungsfall

ARTIKEL 115A

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegrif-
fen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungs-
fall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Fest-
stellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens 
der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen ei-
nem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche 
Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft der Ge-
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meinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner 
Mitglieder.

(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im 
Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so 
erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblat-
te nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.

(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die 
zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach 
Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und 
als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. 
Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Um-
stände es zulassen.

(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das 
Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundes-
präsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Vertei-
digungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages 
der Gemeinsame Ausschuß.

ARTIKEL 115B

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kom-
mandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.

ARTIKEL 115C

(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrieren-
den Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzge-
bungszuständigkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der 
Zustimmung des Bundesrates.

(2) Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, 
kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall

1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die 
Entschädigung vorläufig geregelt werden,

2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und 
Abs. 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche 
von vier Tagen, für den Fall festgesetzt werden, daß ein Richter 
nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig wer-
den konnte.
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(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar dro-
henden Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und 
das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den 
Abschnitten VIII, VIIIa und X geregelt werden, wobei die Lebensfähig-
keit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere 
auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist.

(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 dürfen zur Vor-
bereitung ihres Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles 
angewandt werden.

ARTIKEL 115D

(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abwei-
chend von Artikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4, 
Artikel 78 und Artikel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.

(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeich-
net, sind gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bun-
desrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorlagen 
unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung 
des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekommen des 
Gesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere 
regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage beschlossen wird 
und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 ent-
sprechend.

ARTIKEL 115E

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß dem rechtzeitigen Zu-
sammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entge-
genstehen oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Ge-
meinsame Ausschuß die Stellung von Bundestag und Bundesrat und 
nimmt deren Rechte einheitlich wahr.

(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundge-
setz weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer 
Anwendung gesetzt werden. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23 
Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame 
Ausschuß nicht befugt.
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ARTIKEL 115F

(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Ver-
hältnisse erfordern,

1. den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiete einsetzen;

2. außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und, 
wenn sie es für dringlich erachtet, den Landesbehörden Wei-
sungen erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu bestimmende 
Mitglieder der Landesregierungen übertragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unver-
züglich von den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrich-
ten.

ARTIKEL 115G

Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßi-
gen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen 
nicht beeinträchtigt werden. Das Gesetz über das Bundesverfassungsge-
richt darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses nur insoweit 
geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes 
erforderlich ist. Bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes kann das Bundes-
verfassungsgericht die zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt 
das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der anwesenden Richter.

ARTIKEL 115H

(1) Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bun-
destages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate 
nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle 
ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger Er-
ledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch 
den Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Been-
digung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufen-
de Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichtes endet 
sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.

(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen 
Ausschuß erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundespräsident macht dem 
Gemeinsamen Ausschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame Aus-
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schuß kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch ausspre-
chen, daß er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
einen Nachfolger wählt.

(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundes-
tages ausgeschlossen.

ARTIKEL 115I

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen 
Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die 
Lage unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen 
Teilen des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die 
von ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren 
Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f Abs. 1 
zu treffen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im 
Verhältnis zu Landesbehörden und nachgeordneten Bundesbehörden 
auch durch die Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben 
werden.

ARTIKEL 115K

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Artikeln 
115c, 115e und 115g und Rechtsverordnungen, die auf Grund sol-
cher Gesetze ergehen, entgegenstehendes Recht außer Anwendung. 
Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, das auf Grund der Arti-
kel 115c, 115e und 115g erlassen worden ist.

(2) Gesetze, die der Gemeinsame Ausschuß beschlossen hat, und Rechts-
verordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergangen sind, treten 
spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles 
außer Kraft.

(3) Gesetze, die von den Artikeln 91a, 91b, 104a, 106 und 107 abwei-
chende Regelungen enthalten, gelten längstens bis zum Ende des 
zweiten Rechnungsjahres, das auf die Beendigung des Verteidi-
gungsfalles folgt. Sie können nach Beendigung des Verteidigungsfal-
les durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geändert 
werden, um zu der Regelung gemäß den Abschnitten VIIIa und X 
überzuleiten.
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ARTIKEL 115L

(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates 
Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses aufheben. Der Bundesrat 
kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Sonstige 
zur Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen 
Ausschusses oder der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der 
Bundestag und der Bundesrat es beschließen.

(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit 
durch einen vom Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluß den 
Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann verlan-
gen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Der Verteidigungsfall ist 
unverzüglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für 
seine Feststellung nicht mehr gegeben sind.

(3) Über den Friedensschluß wird durch Bundesgesetz entschieden.

XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

ARTIKEL 116

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderwei-
tiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehö-
rigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete 
des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 
Aufnahme gefunden hat.

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 
1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, 
rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als 
nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz 
in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetz-
ten Willen zum Ausdruck gebracht haben.

ARTIKEL 117

(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner 
Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch 
nicht länger als bis zum 31. März 1953.
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(2) Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die ge-
genwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung 
durch Bundesgesetz in Kraft.

ARTIKEL 118

Die Neugliederung in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden 
und Württemberg-Hohenzollern umfassenden Gebiete kann abwei-
chend von den Vorschriften des Artikels 29 durch Vereinbarung der 
beteiligten Länder erfolgen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustan-
de, so wird die Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine 
Volksbefragung vorsehen muß.

ARTIKEL 118A

Die Neugliederung in dem die Länder Berlin und Brandenburg umfassen-
den Gebiet kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 unter 
Beteiligung ihrer Wahlberechtigten durch Vereinbarung beider Länder er-
folgen.

ARTIKEL 119

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu 
ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen Re-
gelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Verord-
nungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei die 
Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen. Die 
Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Landes-
behörden zu richten.

ARTIKEL 120

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die 
sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Be-
stimmung von Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis 
zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, 
tragen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendun-
gen nach Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für 
Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzen weder geregelt worden sind 
noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, 
die Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht wor-
den sind, ist der Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser 
Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt 
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die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der 
Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen 
Absatz geregelte Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund und Län-
der läßt die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen für 
Kriegsfolgen unberührt.

(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkte über, 
an dem der Bund die Ausgaben übernimmt.

ARTIKEL 120A

(1) Die Gesetze, die der Durchführung des Lastenausgleichs dienen, kön-
nen mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie auf dem 
Gebiete der Ausgleichsleistungen teils durch den Bund, teils im Auf-
trage des Bundes durch die Länder ausgeführt werden und daß die 
der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehör-
den auf Grund des Artikels 85 insoweit zustehenden Befugnisse ganz 
oder teilweise dem Bundesausgleichsamt übertragen werden. Das 
Bundesausgleichsamt bedarf bei Ausübung dieser Befugnisse nicht 
der Zustimmung des Bundesrates; seine Weisungen sind, abgesehen 
von den Fällen der Dringlichkeit, an die obersten Landesbehörden 
(Landesausgleichsämter) zu richten.

(2) Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

ARTIKEL 121

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung 
im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mit-
gliederzahl.

ARTIKEL 122

(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze aus-
schließlich von den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzge-
benden Gewalten beschlossen.

(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende 
Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit 
diesem Zeitpunkt aufgelöst.

ARTIKEL 123

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, 
soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.
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(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich 
auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die 
Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt 
aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue 
Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen 
Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in 
ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.

ARTIKEL 124

Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes 
betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.

ARTIKEL 125

Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes 
betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,

1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen ein-
heitlich gilt,

2. soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 
8. Mai 1945 früheres Reichsrecht abgeändert worden ist.

ARTIKEL 125A

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Än-
derung des Artikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 
Satz 7, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels 105 Abs. 2a 
Satz 2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 
Satz 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als 
Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden.

(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. No-
vember  1994 geltenden Fassung erlassen worden ist, aber wegen 
Änderung des Artikels 72 Abs. 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen 
werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Durch Bundesgesetz kann 
bestimmt werden, dass es durch Landesrecht ersetzt werden kann.

(3) Recht, das als Landesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung 
des Artikels 73 nicht mehr als Landesrecht erlassen werden könnte, 
gilt als Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt werden.
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ARTIKEL 125B

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in der bis zum 1. September 
2006 geltenden Fassung erlassen worden ist und das auch nach 
diesem Zeitpunkt als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als 
Bundesrecht fort. Befugnisse und Verpflichtungen der Länder zur Ge-
setzgebung bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 Abs. 3 
Satz 1 genannten Gebieten können die Länder von diesem Recht 
abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab 
dem 1. September 2006 von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Ge-
brauch gemacht hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens 
ab dem 1. Januar 2010, im Falle der Nummer 6 spätestens ab dem 1. 
August 2008.

(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 
Abs. 1 in der vor dem 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen 
worden sind, können die Länder abweichende Regelungen treffen, 
von Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 
2008 aber nur dann, wenn ab dem 1. September 2006 in dem jewei-
ligen Bundesgesetz Regelungen des Verwaltungsverfahrens geändert 
worden sind.

ARTIKEL 125C

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 
Nr. 1 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen 
worden ist, gilt bis zum 31. Dezember 2006 fort.

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. September 2006 gel-
tenden Fassung in den Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung 
und der sozialen Wohnraumförderung geschaffenen Regelungen gel-
ten bis zum 31. Dezember 2006 fort. Die im Bereich der Gemeinde-
verkehrsfinanzierung für die besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie die sonstigen 
nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. September 2006 gelten-
den Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 
2019 fort, soweit nicht ein früherer Zeitpunkt für das Außerkrafttre-
ten bestimmt ist oder wird.

ARTIKEL 126

Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundes-
recht entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
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ARTIKEL 127

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierungen der betei-
ligten Länder Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 
soweit es nach Artikel 124 oder 125 als Bundesrecht fortgilt, innerhalb 
eines Jahres nach Verkündung dieses Grundgesetzes in den Ländern 
Baden, Groß-Berlin, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern in 
Kraft setzen.

ARTIKEL 128

Soweit fortgeltendes Recht Weisungsrechte im Sinne des Artikels 84 
Abs. 5 vorsieht, bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Rege-
lung bestehen.

ARTIKEL 129

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Er-
mächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten 
enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen 
über. In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einverneh-
men mit dem Bundesrate; die Entscheidung ist zu veröffentlichen.

(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Landesrecht fortgelten, eine sol-
che Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den nach Landesrecht 
zuständigen Stellen ausgeübt.

(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Än-
derung oder Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvorschriften an 
Stelle von Gesetzen ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erlo-
schen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit in 
Rechtsvorschriften auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht 
mehr bestehende Einrichtungen verwiesen ist.

ARTIKEL 130

(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder 
Rechtspflege dienende Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder 
Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, sowie die Betriebsvereini-
gung der südwestdeutschen Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für 
das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsge-



85

Grundgesetz

biet unterstehen der Bundesregierung. Diese regelt mit Zustimmung 
des Bundesrates die Überführung, Auflösung oder Abwicklung.

(2) Oberster Disziplinarvorgesetzter der Angehörigen dieser Verwaltun-
gen und Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.

(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf Staatsverträgen zwischen den 
Ländern beruhende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechtes unterstehen der Aufsicht der zuständigen obersten Bundes-
behörde.

ARTIKEL 131

Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und 
Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus 
anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind 
und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwen-
det werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für 
Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 
1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamten- oder 
tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung 
mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbe-
haltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung Rechtsansprüche nicht 
geltend gemacht werden.

ARTIKEL 132

(1) Beamte und Richter, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses 
Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs 
Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages in den 
Ruhestand oder Wartestand oder in ein Amt mit niedrigerem Dien-
steinkommen versetzt werden, wenn ihnen die persönliche oder 
fachliche Eignung für ihr Amt fehlt. Auf Angestellte, die in einem 
unkündbaren Dienstverhältnis stehen, findet diese Vorschrift entspre-
chende Anwendung. Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis künd-
bar ist, können über die tarifmäßige Regelung hinausgehende Kündi-
gungsfristen innerhalb der gleichen Frist aufgehoben werden.

(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des 
öffentlichen Dienstes, die von den Vorschriften über die „Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus“ nicht betroffen oder die 
anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind, sofern nicht ein 
wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.
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(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Abs. 4 offen.

(4) Das Nähere bestimmt eine Verordnung der Bundesregierung, die der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf.

ARTIKEL 133

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Verei-
nigten Wirtschaftsgebietes ein.

ARTIKEL 134

(1) Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen.

(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung über-
wiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem 
Grundgesetze nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es 
unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, 
soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden 
Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundge-
setze nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu 
übertragen. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern 
übertragen.

(3) Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird 
wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbän-
de), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben be-
nötigt.

(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

ARTIKEL 135

(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundge-
setzes die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in 
diesem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört 
hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.

(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr be-
stehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechtes geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestim-
mung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder 
nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung 
überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Kör-
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perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr 
diese Aufgaben erfüllen.

(3) Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließlich 
des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Ab-
satzes 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.

(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes oder das besondere 
Interesse eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine 
von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.

(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung, 
soweit sie nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des öf-
fentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf.

(6) Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des 
privaten Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz, das auch Abweichendes bestimmen kann.

(7) Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft 
oder Anstalt des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zu-
fallen würde, von dem danach Berechtigten durch ein Landesgesetz, 
auf Grund eines Landesgesetzes oder in anderer Weise bei Inkrafttre-
ten des Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Vermögensüber-
gang als vor der Verfügung erfolgt.

ARTIKEL 135A

(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5 vorbehaltene 
Gesetzgebung des Bundes kann auch bestimmt werden, daß nicht 
oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind

1. Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehe-
maligen Landes Preußen und sonstiger nicht mehr bestehender 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,

2. Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts, welche mit dem Übergang 
von Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im Zu-
sammenhang stehen, und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträ-
ger, die auf Maßnahmen der in Nummer 1 bezeichneten 
Rechtsträger beruhen,
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3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindever-
bände), die aus Maßnahmen entstanden sind, welche diese 
Rechtsträger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung von 
Anordnungen der Besatzungsmächte oder zur Beseitigung 
eines kriegsbedingten Notstandes im Rahmen dem Reich ob-
liegender oder vom Reich übertragener Verwaltungsaufgaben 
getroffen haben.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der 
Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie 
auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermö-
genswerten der Deutschen Demokratischen Republik auf Bund, Län-
der und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf Verbindlich-
keiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik 
oder ihrer Rechtsträger beruhen.

ARTIKEL 136

(1) Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage des ersten Zusammentrittes des 
Bundestages zusammen.

(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befug-
nisse von dem Präsidenten des Bundesrates ausgeübt. Das Recht der 
Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu.

ARTIKEL 137

(1) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes, 
Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit und Richtern im Bund, 
in den Ländern und den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt wer-
den.

(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung 
und des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt das vom 
Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz.

(3) Die dem Bundesverfassungsgerichte gemäß Artikel 41 Abs. 2 zuste-
hende Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen 
Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, 
das nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung entscheidet.
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ARTIKEL 138

Änderungen der Einrichtungen des jetzt bestehenden Notariats in den 
Ländern Baden, Bayern, Württemberg- Baden und Württemberg-Hohen-
zollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Länder.

ARTIKEL 139

Die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und 
Militarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmun-
gen dieses Grundgesetzes nicht berührt.

ARTIKEL 140

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen 
Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

ARTIKEL 141

Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem 
am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.

ARTIKEL 142

Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Lan-
desverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit 
den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.

ARTIKEL 142A (weggefallen)

ARTIKEL 143

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet 
kann längstens bis zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen die-
ses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der un-
terschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundge-
setzliche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Abweichungen 
dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den 
in Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein.

(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind 
längstens bis zum 31. Dezember 1995 zulässig.

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsver-
trags und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand, 
als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 
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dieses Vertrags genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht 
werden.

ARTIKEL 143A

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegen-
heiten, die sich aus der Umwandlung der in bundeseigener Verwal-
tung geführten Bundeseisenbahnen in Wirtschaftsunternehmen er-
geben. Artikel 87e Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Beamte 
der Bundeseisenbahnen können durch Gesetz unter Wahrung ihrer 
Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn einer pri-
vat-rechtlich organisierten Eisenbahn des Bundes zur Dienstleistung 
zugewiesen werden.

(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund aus.

(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Schienenpersonennah-
verkehrs der bisherigen Bundeseisenbahnen ist bis zum 31. Dezem-
ber 1995 Sache des Bundes. Dies gilt auch für die entsprechenden 
Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung. Das Nähere wird durch 
Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

ARTIKEL 143B

(1) Das Sondervermögen Deutsche Bundespost wird nach Maßgabe ei-
nes Bundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform umgewan-
delt. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle sich 
hieraus ergebenden Angelegenheiten.

(2) Die vor der Umwandlung bestehenden ausschließlichen Rechte des 
Bundes können durch Bundesgesetz für eine Übergangszeit den aus 
der Deutschen Bundespost POSTDIENST und der Deutschen Bundes-
post TELEKOM hervorgegangenen Unternehmen verliehen werden. 
Die Kapitalmehrheit am Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST darf der Bund frühestens fünf Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es eines Bundesge-
setzes mit Zustimmung des Bundesrates.

(3) Die bei der Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamten werden 
unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des 
Dienstherrn bei den privaten Unternehmen beschäftigt. Die Unter-
nehmen üben Dienstherrenbefugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein 
Bundesgesetz.
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ARTIKEL 143C

(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 
2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben 
Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulklini-
ken und Bildungsplanung sowie für den durch die Abschaffung der 
Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein-
den und zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der 
Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt 
des Bundes zu. Bis zum 31. Dezember 2013 werden diese Beträge 
aus dem Durchschnitt der Finanzierungsanteile des Bundes im Refe-
renzzeitraum 2000 bis 2008 ermittelt.

(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Länder bis zum 31. Dezem-
ber 2013 wie folgt verteilt:

1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe sich nach dem Durch-
schnittsanteil eines jeden Landes im Zeitraum 2000 bis 2003 
errechnet;

2. jeweils zweckgebunden an den Aufgabenbereich der bisheri-
gen Mischfinanzierungen.

(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 2013, in welcher Höhe die den 
Ländern nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel zur Auf-
gabenerfüllung der Länder noch angemessen und erforderlich sind. 
Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene 
Zweckbindung der nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel; 
die investive Zweckbindung des Mittelvolumens bleibt bestehen. Die 
Vereinbarungen aus dem Solidarpakt II bleiben unberührt.

(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

ARTIKEL 143D

(1) Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung 
sind letztmals auf das Haushaltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 109 
und 115 in der ab dem 1. August 2009 geltenden Fassung sind erst-
mals für das Haushaltsjahr 2011 anzuwenden; am 31. Dezember 
2010 bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete 
Sondervermögen bleiben unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der 
geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben des Ar-
tikels 109 Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so auf-



92

Grundgesetz

zustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 
Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum vom 1. Januar 
2011 bis zum 31. Dezember 2015 von der Vorgabe des Artikels 115 
Absatz 2 Satz 2 abweichen. Mit dem Abbau des bestehenden Defizits 
soll im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden. Die jährlichen Haushal-
te sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2016 die Vorgabe aus 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz.

(2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 ab 
dem 1. Januar 2020 können den Ländern Berlin, Bremen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 
2019 Konsolidierungshilfen aus dem Haushalt des Bundes in Höhe 
von insgesamt 800 Millionen Euro jährlich gewährt werden. Davon 
entfallen auf Bremen 300 Millionen Euro, auf das Saarland 260 Mil-
lionen Euro und auf Berlin, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
jeweils 80 Millionen Euro. Die Hilfen werden auf der Grundlage einer 
Verwaltungsvereinbarung nach Maßgabe eines Bundesgesetzes mit 
Zustimmung des Bundesrates geleistet. Die Gewährung der Hilfen 
setzt einen vollständigen Abbau der Finanzierungsdefizite bis zum 
Jahresende 2020 voraus. Das Nähere, insbesondere die jährlichen Ab-
bauschritte der Finanzierungsdefizite, die Überwachung des Abbaus 
der Finanzierungsdefizite durch den Stabilitätsrat sowie die Konse-
quenzen im Falle der Nichteinhaltung der Abbauschritte, wird durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates und durch Verwal-
tungsvereinbarung geregelt. Die gleichzeitige Gewährung der Kon-
solidierungshilfen und Sanierungshilfen auf Grund einer extremen 
Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen.

(3) Die sich aus der Gewährung der Konsolidierungshilfen ergebende Fi-
nanzierungslast wird hälftig von Bund und Ländern, von letzteren aus 
ihrem Umsatzsteueranteil, getragen. Das Nähere wird durch Bundes-
gesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.

ARTIKEL 144

(1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretun-
gen in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gel-
ten soll.

(2) Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Arti-
kel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teile eines dieser Länder 
Beschränkungen unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes 
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das Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den Bundestag und gemäß 
Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu entsenden.

ARTIKEL 145

(1) Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung unter Mitwir-
kung der Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses Grundge-
setzes fest, fertigt es aus und verkündet es.

(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in 
Kraft.

(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen.

ARTIKEL 146

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit 
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit 
an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deut-
schen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Anhang EV
- EinigVtr v. 31.8.1990 II 889, 890 - 892, -
sieht folgende Maßgaben vor:

ARTIKEL 3 Inkrafttreten des Grundgesetzes

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt, 
mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

ARTIKEL 4 Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes

... (betroffen: Präambel, Art. 23, 51, 135a, 143, 146)

ARTIKEL 5 Künftige Verfassungsänderungen

Die Regierungen der beiden Vertragsparteien empfehlen den gesetzge-
benden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb von 
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zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung auf-
geworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu 
befassen, insbesondere

- in bezug auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern ent-
sprechend dem Gemeinsamen Beschluß der Ministerpräsiden-
ten vom 5. Juli 1990,

- in bezug auf die Möglichkeit einer Neugliederung für den Raum 
Berlin/Brandenburg abweichend von den Vorschriften des Arti-
kels 29 des Grundgesetzes durch Vereinbarung der beteiligten 
Länder,

- mit den Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmun-
gen in das Grundgesetz sowie

- mit der Frage der Anwendung des Artikels 146 des Grundgeset-
zes und in deren Rahmen einer Volksabstimmung.

ARTIKEL 6 Ausnahmebestimmung

Artikel 131 des Grundgesetzes wird in dem in Artikel 3 genannten Gebiet 
vorerst nicht in Kraft gesetzt.

ARTIKEL 7 Finanzverfassung

(1) Die Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland wird auf das in 
Artikel 3 genannte Gebiet erstreckt, soweit in diesem Vertrag nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Für die Verteilung des Steueraufkommens auf den Bund sowie auf 
die Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet gelten die Bestimmungen des Artikels 106 des 
Grundgesetzes mit der Maßgabe, daß

1. bis zum 31. Dezember 1994 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 keine 
Anwendung finden;

2. bis zum 31. Dezember 1996 der Anteil der Gemeinden an dem 
Aufkommen der Einkommensteuer nach Artikel 106 Abs. 5 des 
Grundgesetzes von den Ländern an die Gemeinden nicht auf 
der Grundlage der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner, 
sondern nach der Einwohnerzahl der Gemeinden weitergeleitet 
wird;
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3. bis zum 31. Dezember 1994 abweichend von Artikel 106 Abs. 7 
des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) von 
dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschafts-
steuern und dem gesamten Aufkommen der Landessteuern ein 
jährlicher Anteil von mindestens 20 vom Hundert sowie vom 
Länderanteil aus den Mitteln des Fonds „Deutsche Einheit“ 
nach Absatz 5 Nr. 1 ein jährlicher Anteil von 40 vom Hundert 
zufließt.

(3) Artikel 107 des Grundgesetzes gilt in dem in Artikel 3 genannten Ge-
biet mit der Maßgabe, daß bis zum 31. Dezember 1994 zwischen 
den bisherigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland und den 
Ländern in dem in Artikel 3 genannten Gebiet die Regelung des 
Absatzes 1 Satz 4 nicht angewendet wird und ein gesamtdeutscher 
Länderfinanzausgleich (Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes) nicht 
stattfindet. Der gesamtdeutsche Länderanteil an der Umsatzsteuer 
wird so in einen Ost- und Westanteil aufgeteilt, daß im Ergebnis der 
durchschnittliche Umsatzsteueranteil pro Einwohner in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen in den Jahren

1991 55 vom Hundert

1992 60 vom Hundert

1993 65 vom Hundert

1994 70 vom Hundert

des durchschnittlichen Umsatzsteueranteils pro Einwohner in den 
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Schleswig-Holstein beträgt. Der Anteil des Landes Berlin wird vorab 
nach der Einwohnerzahl berechnet. Die Regelungen dieses Absatzes 
werden für 1993 in Ansehung der dann vorhandenen Gegebenhei-
ten überprüft.

(4) Das in Artikel 3 genannte Gebiet wird in die Regelungen der Arti-
kel 91a, 91b und 104a Abs. 3 und 4 des Grundgesetzes einschließlich 
der hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen nach Maßgabe 
dieses Vertrags mit Wirkung vom 1. Januar 1991 einbezogen.
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(5) Nach Herstellung der deutschen Einheit werden die jährlichen Leis-
tungen des Fonds „Deutsche Einheit“

1. zu 85 vom Hundert als besondere Unterstützung den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen sowie dem Land Berlin zur Deckung 
ihres allgemeinen Finanzbedarfs gewährt und auf diese Länder 
im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl ohne Berücksichtigung der 
Einwohnerzahl von Berlin (West) verteilt sowie

2. zu 15 vom Hundert zur Erfüllung zentraler öffentlicher Aufga-
ben auf dem Gebiet der vorgenannten Länder verwendet.

(6) Bei grundlegender Veränderung der Gegebenheiten werden die 
Möglichkeiten weiterer Hilfe zum angemessenen Ausgleich der Fi-
nanzkraft für die Länder in dem in Artikel 3 genannten Gebiet von 
Bund und Ländern gemeinsam geprüft.
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Infobox

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (A/RES/217, UN-Doc. 
217/A-(III)), auch VN-Menschenrechtscharta genannt, ist eine unver-
bindliche Empfehlung der Vereinten Nationen zu den allgemeinen 
Grundsätzen der Menschenrechte. Sie wurde am 10. Dezember 1948 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Palais de 
Chaillot in Paris genehmigt und verkündet. Der 10. Dezember als Tag 
der Verkündung wird seit 1948 als Internationaler Tag der Menschen-
rechte begangen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist keine verbindliche 
Rechtsquelle des Völkerrechts. Als solche ist sie nicht justitiabel und 
auch nicht einklagbar. Die Erklärung ist auch kein völkerrechtlicher Ver-
trag und daher auch nicht als solcher verbindlich. Auch ihr Status als 
Resolution verleiht ihr keine verbindliche Wirkung, da nach der Charta 
der Vereinten Nationen nur Resolutionen des Sicherheitsrates binden-
de Wirkung zukommt und eine entsprechende Regelung für Resolu-
tionen der Generalversammlung fehlt. Einige Artikel der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte wurden in den beiden internationalen 
Pakten über Bürgerliche und Politische Rechte („Zivilpakt“, BPR) so-
wie über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte („Sozialpakt“, 
WSKR) übernommen, beide 1966 geschlossen und 1976 in Kraft getre-
ten; diese Bestimmungen haben dadurch im GegenSatz zur Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte den Rang bindender internationaler 
Abkommen erhalten.

Die Menschenrechtserklärung besteht aus 30 Artikeln. Diese enthalten 
grundlegende Ansichten über die Rechte, die jedem Menschen zuste-
hen sollten, „ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Über-
zeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder 
sonstigem Stand“ und unabhängig davon, in welchem rechtlichen Ver-
hältnis er zu dem Land steht, in dem er sich aufhält.

Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verpflichteten sich zur Zu-
sammenarbeit, um die dreißig Artikel der Menschenrechte zu fördern, 
die zum ersten Mal in der Geschichte in einem einzigen Dokument 
zusammengestellt und festgelegt worden waren. Viele dieser Rechte 
sind in unterschiedlichen Formen heute Teil des Verfassungsrechts de-
mokratischer Staaten.
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PRÄAMBEL  
• Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und 

unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Men-
schen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt bildet,

• da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu 
Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit 
mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, 
in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von 
Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt,

• da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des 
Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als 
letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu 
greifen,

• da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen den Nationen zu fördern,

• da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der 
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt 
und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,

• da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,

• da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von 
größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,

verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern 
und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und 
alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig hal-
ten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor 
diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende na-
tionale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche 
Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten 
selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterste-
henden Gebiete zu gewährleisten.
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ARTIKEL 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie 
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.

ARTIKEL 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, na-
tionaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der po-
litischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Ge-
bietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, 
unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in 
seiner Souveränität eingeschränkt ist.

ARTIKEL 3 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

ARTIKEL 4 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklave-
rei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.

ARTIKEL 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

ARTIKEL 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

ARTIKEL 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied 
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung 
verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
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ARTIKEL 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständi-
gen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm 
nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte 
verletzt werden.

ARTIKEL 9 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Lan-
des verwiesen werden.

ARTIKEL 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer 
gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit 
Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unab-
hängigen und unparteiischen Gericht.

ARTIKEL 11 

(1) Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, 
als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffent-
lichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.

(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder in-
ternationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere 
Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung 
angedrohte Strafe verhängt werden.

ARTIKEL 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen sei-
ner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf 
rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

ARTIKEL 13 

(1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und 
seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.

(2) Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu ver-
lassen und in sein Land zurückzukehren.
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ARTIKEL 14 

(1) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu su-
chen und zu genießen.

(2) Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle ei-
ner Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nicht-
politischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die 
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.

ARTIKEL 15 

(1) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.

(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch 
das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.

ARTIKEL 16 

(1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung 
auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das 
Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der 
Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche 
Rechte.

(2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung 
der künftigen Ehegatten geschlossen werden.

(3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.

ARTIKEL 17 

(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit ande-
ren Eigentum innezuhaben.

(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

ARTIKEL 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; die-
ses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschau-
ung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltan-
schauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat 
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
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ARTIKEL 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 
dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhän-
gen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Infor-
mationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

ARTIKEL 20 

(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu 
Vereinigungen zusammenzuschließen.

(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

ARTIKEL 21 

(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegen-
heiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter 
mitzuwirken.

(2) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in 
seinem Lande.

(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffent-
lichen Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte, 
allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ei-
nem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

ARTIKEL 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit 
und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internatio-
nale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und 
der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.

ARTIKEL 23 

(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosig-
keit.

(2) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.
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(3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Ent-
lohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde 
entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere 
soziale Schutzmaßnahmen.

(4) Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften 
zu bilden und solchen beizutreten.

ARTIKEL 24 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Ur-
laub.

ARTIKEL 25 

(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner 
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslo-
sigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei 
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände.

(2) Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Un-
terstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den 
gleichen sozialen Schutz.

ARTIKEL 26 

(1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum 
mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. 
Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulun-
terricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hoch-
schulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähig-
keiten offenstehen.

(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persön-
lichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz 
und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
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(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wäh-
len, die ihren Kindern zuteil werden soll.

ARTIKEL 27 

(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teil-
zunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftli-
chen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.

(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interes-
sen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder 
Kunst erwachsen.

ARTIKEL 28 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der 
die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht 
werden können.

ARTIKEL 29 

(1) Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie 
und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.

(2) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Be-
schränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem 
Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Frei-
heiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Mo-
ral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer 
demokratischen Gesellschaft zu genügen.

(3) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt wer-
den.

ARTIKEL 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie 
für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, 
eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die 
Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten 
zum Ziel hat.

183. Plenarsitzung
10. Dezember 1948
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Infobox

Die Charta der Vereinten Nationen ist der Gründungsvertrag der Ver-
einten Nationen (VN). Sie wurde am 26. Juni 1945 durch 50 der 51 
Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet. Die Charta trat 
am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem sie von den damals fünf stän-
digen Mitgliedern des Sicherheitsrates (Frankreich, Sowjetunion (seit 
1991 die Russische Föderation), China (von 1945 bis 1971 repräsentiert 
durch die Republik China („Taiwan“), seit 1971 repräsentiert durch die 
Volksrepublik China), Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland, und die Vereinigten Staaten von Amerika) sowie der Mehr-
heit der anderen Unterzeichner ratifiziert worden war.

Die Charta ist ein völkerrechtlicher Vertrag und bindet alle Mitglieder 
aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Völkerrechts. Ände-
rungen der Charta erfordern eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder 
der Generalversammlung, darunter die Zustimmung aller fünf ständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrates.

Vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und dem Scheitern des Völker-
bundes als Vorgängerorganisation wollten die Unterzeichner ein Staa-
tenbündnis schaffen, das künftige Kriege möglichst verhindern und 
Kooperation gewährleisten soll. Die Charta der Vereinten Nationen um-
fasst das in Art. 2 Abs. 4 verankerte Gewaltverbot, das den Staaten ver-
bietet, Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische 
Unabhängigkeit eines anderen Staates anzudrohen oder anzuwenden. 
Sie beinhaltet auch ein Interventionsverbot, welches das Eingreifen in 
die inneren Angelegenheiten eines Staates untersagt. Einzige Ausnah-
men des Gewaltverbots bzw. Interventionsverbots sind das Selbstvertei-
digungsrecht (Art. 51 UNO-Charta) und die Anwendung von Zwangs-
maßnahmen nach vorangegangener Feststellung einer Bedrohung oder 
eines Bruchs des Weltfriedens durch den Sicherheitsrat.
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PRÄAMBEL

WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN,

künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zwei-
mal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht 
hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und 
Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu 
bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und 
die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen 
des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und 
einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern,

UND FÜR DIESE ZWECKE

Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu 
leben, unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit zu wahren, Grundsätze anzunehmen und Verfahren 
einzuführen, die gewährleisten, daß Waffengewalt nur noch im gemein-
samen Interesse angewendet wird, und internationale Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fördern -

HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM BEMÜHEN UM DIE ERREICHUNG 
DIESER ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN.

Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre in der Stadt San 
Franzisco versammelten Vertreter, deren Vollmachten vorgelegt und in 
guter und gehöriger Form befunden wurden, diese Charta der Vereinten 
Nationen angenommen und errichten hiermit eine internationale Organi-
sation, die den Namen “Vereinte Nationen“ führen soll.
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KAPITEL I Ziele und Grundsätze 

ARTIKEL 1 Ziele der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:
(1) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu 

diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-
hungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshand-
lungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und inter- na-
tionale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch 
führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen;

(2) freundschaftliche, auf der Achtung vor dem GrundSatz der Gleich-
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Bezie-
hungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete 
Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen;

(3) eine internationale Zusammenarbeit herbei- zuführen, um internati-
onale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer 
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der 
Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen;

(4) ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemühungen der Nationen zur 
Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt 
werden.

ARTIKEL 2 Grundsätze

Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 
dargelegten Ziele nach folgenden Grundsätzen:

(1) Die Organisation beruht auf dem GrundSatz der souveränen Gleich-
heit aller ihrer Mitglieder.

(2) Alle Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft er-
wachsenden Rechte und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben 
die Verpflichtungen, die sie mit dieser Charta übernehmen.

(3) Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch fried-
liche Mittel so bei, daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit 
und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden.

(4) Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängig-
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keit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.

(5) Alle Mitglieder leisten den Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei 
jeder Maßnahme, welche die Organisation im Einklang mit dieser 
Charta ergreift; sie leisten einem Staat, gegen den die Organisation 
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen ergreift, keinen Beistand.

(6) Die Organisation trägt dafür Sorge, daß Staaten, die nicht Mitglieder 
der Vereinten Nationen sind, insoweit nach diesen Grundsätzen han-
deln, als dies zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlich ist.

(7) Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum 
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren 
Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der 
Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund die-
ser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII wird durch diesen Grund-
Satz nicht berührt.

KAPITEL II Mitgliedschaft 

ARTIKEL 3 

Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen sind die Staaten, welche 
an der Konferenz der Vereinten Nationen über eine Internationale Orga-
nisation in San Franzisco teilgenommen oder bereits vorher die Erklärung 
der Vereinten Nationen vom 1.  Januar  1942 unterzeichnet haben und 
nunmehr diese Charta unterzeichnen und nach Artikel 110 ratifizieren.

ARTIKEL 4 

(1) Mitglied der Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden 
Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta über- 
nehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens sind, 
diese Verpflichtungen zu erfüllen.

(2) Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nati-
onen erfolgt auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der 
Generalversammlung.
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ARTIKEL 5 

Einem Mitglied der Vereinten Nationen, gegen das der Sicherheitsrat Vor-
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen getroffen hat, kann die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrats die Ausübung der Rechte 
und Vorrechte aus seiner Mitgliedschaft zeitweilig entziehen. Der Sicher-
heitsrat kann die Ausübung dieser Rechte und Vorrechte wieder zulassen.

ARTIKEL 6 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die Grundsätze dieser Charta 
beharrlich verletzt, kann auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch die 
Generalversammlung aus der Organisation ausgeschlossen werden.

KAPITEL III Organe 

ARTIKEL 7 

(1) Als Hauptorgane der Vereinten Nationen werden eine Generalver-
sammlung, ein Sicherheitsrat, ein Wirtschafts- und Sozialrat, ein 
Treuhan drat, ein Internationaler Gerichtshof und ein Sekretariat ein-
gesetzt.

(2) Je nach Bedarf können in Übereinstimmung mit dieser Charta Neben-
organe eingesetzt werden.

ARTIKEL 8 

Die Vereinten Nationen schränken hinsichtlich der Anwartschaft auf alle 
Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen nicht ein. (…)

KAPITEL V Der Sicherheitsrat - 
 Zusammensetzung 

ARTIKEL 23 Zusammensetzung

(1) Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern der Vereinten 
Nationen. Die Republik China, Frankreich, die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika sind stän-
dige Mitglieder des Sicherheitsrats. Die Generalversammlung wählt 
zehn weitere Mitglieder der Vereinten Nationen zu nichtständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrats; hierbei sind folgende Gesichtspunkte 
besonders zu berücksichtigen: in erster Linie der Beitrag von Mitglie-
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dern der Vereinten Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit und zur Verwirklichung der sonstigen Ziele 
der Organisation sowie ferner eine angemessene geographische Ver-
teilung der Sitze.

(2) Die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats werden für zwei 
Jahre gewählt. Bei der ersten Wahl der nichtständigen Mitglieder, 
die nach Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder von elf auf fünfzehn 
stattfindet, werden zwei der vier zusätzlichen Mitglieder für ein Jahr 
gewählt. Ausscheidende Mitglieder können nicht unmittelbar wie-
dergewählt werden.

(3) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat in diesem einen Vertreter.

ARTIKEL 24 Aufgaben und Befugnisse

(1) Um ein schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu 
gewährleisten, über- tragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit und erkennen an, daß der Sicherheitsrat bei 
der Wahrnehmung der sich aus dieser Verantwortung ergebenden 
Pflichten in ihrem Namen handelt.

(2) Bei der Erfüllung dieser Pflichten handelt der Sicherheitsrat im Ein-
klang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die 
ihm hierfür eingeräumten besonderen Befugnisse sind in den Kapi-
teln VI, VII, VIII und XII auf- geführt.

(3) Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte und 
erforderlichenfalls Sonderberichte zur Prüfung vor.

ARTIKEL 25 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse 
des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durch-
zuführen.

ARTIKEL 26 

Um die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit so zu fördern, daß von den menschlichen und wirt-
schaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst wenig für Rüstungszwecke 
abgezweigt wird, ist der Sicherheitsrat beauftragt, mit Unterstützung des 
in Artikel 47 vorgesehenen Generalstabsausschusses Pläne auszuarbeiten, 
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die den Mitgliedern der Vereinten Nationen zwecks Errichtung eines Sys-
tems der Rüstungsregelung vorzulegen sind.

ARTIKEL 27 Abstimmung

(1) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse des Sicherheitsrats über Verfahrensfragen bedürfen der 
Zustimmung von neun Mitgliedern.

(3) Beschlüsse des Sicherheitsrats über alle sonstigen Fragen bedürfen 
der Zustimmung von neun Mitgliedern einschließlich sämtlicher stän-
digen Mitglieder, jedoch mit der Maßgabe, daß sich bei Beschlüssen 
auf Grund des Kapitels VI und des Artikels 52 Absatz 3 die Streitpar-
teien der Stimme enthalten.

ARTIKEL 28 Verfahren

(1) Der Sicherheitsrat wird so organisiert, daß er seine Aufgaben ständig 
wahrnehmen kann. Jedes seiner Mitglieder muß zu diesem Zweck 
jederzeit am Sitz der Organisation vertreten sein.

(2) Der Sicherheitsrat tritt regelmäßig zu Sitzungen zusammen; bei die-
sen kann jedes seiner Mitglieder nach Wunsch durch ein Regierungs-
mitglied oder durch einen anderen eigens hierfür bestellten Delegier-
ten vertreten sein.

(3) Der Sicherheitsrat kann außer am Sitz der Organisation auch an an-
deren Orten zusammen- treten, wenn dies nach seinem Urteil seiner 
Arbeit am dienlichsten ist.

ARTIKEL 29 

Der Sicherheitsrat kann Nebenorgane einsetzen, soweit er dies zur Wahr-
nehmung seiner Auf- gaben für erforderlich hält.

ARTIKEL 30 

Der Sicherheitsrat gibt sich eine Geschäftsordnung; in dieser regelt er 
auch das Verfahren für die Wahl seines Präsidenten.
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ARTIKEL 31 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats 
ist, kann ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder vor den Sicherheitsrat 
gebrachten Frage teilnehmen, wenn dieser der Auffassung ist, daß die 
Interessen dieses Mitglieds besonders betroffen sind.

ARTIKEL 32 

Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Mitglied des Sicherheitsrats 
sind, sowie Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen werden einge-
laden, an den Erörterungen des Sicherheitsrats über eine Streitigkeit, mit 
der dieser befaßt ist, ohne Stimmrecht teilzunehmen, wenn sie Streitpar-
tei sind. Für die Teilnahme eines Nichtmitgliedstaats der Vereinten Natio-
nen setzt der Sicherheitsrat die Bedingungen fest, die er für gerecht hält.

KAPITEL VI Die friedliche Beilegung von  
Streitigkeiten

ARTIKEL 33 Verpflichtung zur friedlichen Streiterledigung

(1) Die Parteien einer Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefähr-
den, bemühen sich zunächst um eine Beilegung durch Verhandlung, 
Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche 
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Ab-
machungen oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl.

(2) Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, wenn er dies für notwen-
dig hält, ihre Streitigkeit durch solche Mittel beizulegen.

ARTIKEL 34 Untersuchungsrecht des Sicherheitsrates

Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit sowie jede Situation, die zu inter-
nationalen Reibungen führen oder eine Streitigkeit hervorrufen könnte, 
untersuchen, um festzustellen, ob die Fortdauer der Streitigkeit oder der 
Situation die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit gefährden könnte.

ARTIKEL 35 Zuständigkeit bei Friedensgefährdung

(1) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen kann die Aufmerksamkeit des 
Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit so-
wie auf jede Situation der in Artikel 34 bezeichneten Art lenken.
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(2) Ein Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen kann die Aufmerk-
samkeit des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede 
Streitigkeit lenken, in der er Partei ist, wenn er im voraus hinsichtlich 
dieser Streitigkeit die in dieser Charta für eine friedliche Beilegung 
festgelegten Verpflichtungen annimmt.

(3) Das Verfahren der Generalversammlung in Angelegenheiten, auf die 
ihre Aufmerksamkeit gemäß diesem Artikel gelenkt wird, bestimmt 
sich nach den Artikeln 11 und 12.

ARTIKEL 36 Empfehlung zurBereinigung von Streitigkeiten

(1) Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium einer Streitigkeit im Sinne 
des Artikels 33 oder einer Situation gleicher Art geeignete Verfahren 
oder Methoden für deren Bereinigung em- pfehlen.

(2) Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren in Betracht ziehen, welche die 
Parteien zur Beilegung der Streitigkeit bereits angenommen haben.

(3) Bei seinen Empfehlungen auf Grund dieses Artikels soll der Sicher-
heitsrat ferner berück- sichtigen, daß Rechtsstreitigkeiten im allge-
meinen von den Parteien dem Inter- nationalen Gerichtshof im Ein-
klang mit dessen Statut zu unterbreiten sind.

ARTIKEL 37 Entscheidung des Sicherheitsrates

(1) Gelingt es den Parteien einer Streitigkeit der in Artikel 33 bezeichne-
ten Art nicht, diese mit den dort angegebenen Mitteln beizulegen, so 
legen sie die Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor.

(2) Könnte nach Auffassung des Sicherheitsrats die Fortdauer der Strei-
tigkeit tatsächlich die Wahrung des Weltfriedens und der inter- nati-
onalen Sicherheit gefährden, so beschließt er, ob er nach Artikel 36 
tätig werden oder die ihm angemessen erscheinenden Empfehlungen 
für eine Beilegung abgeben will.

ARTIKEL 38 Vermittlungsvorschlag

Unbeschadet der Artikel 33 bis 37 kann der Sicherheitsrat, wenn alle Par-
teien einer Streitigkeit dies beantragen, Empfehlungen zu deren friedli-
cher Beilegung an die Streitparteien richten.
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KAPITEL VII Maßnahmen bei Bedrohung oder 
Bruch des Friedens und bei Angriffs-
handlungen

ARTIKEL 39 Feststellung der Friedensgefährdung

Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Frie-
dens oder eine Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder 
beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu tref-
fen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren 
oder wiederherzustellen.

ARTIKEL 40 Vorläufige Maßnahmen

Um einer Verschärfung der Lage vorzubeugen, kann der Sicherheitsrat, 
bevor er nach Artikel 39 Empfehlungen abgibt oder Maßnahmen be-
schließt, die beteiligten Parteien auffordern, den von ihm für notwendig 
oder erwünscht er- achteten vorläufigen Maßnahmen Folge zu leisten. 
Diese vorläufigen Maßnahmen lassen die Rechte, die Ansprüche und die 
Stellung der beteiligten Parteien unberührt. Wird den vor- läufigen Maß-
nahmen nicht Folge geleistet, so trägt der Sicherheitsrat diesem Versagen 
gebührend Rechnung.

ARTIKEL 41 Friedliche Sanktionsmaßnahmen

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche Maßnahmen - unter Aus-
schluß von Waffengewalt - zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen 
Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen 
auffordern, diese Maß- nahmen durchzuführen. Sie können die voll- stän-
dige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Ei-
senbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkver-
bindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen einschließen.

ARTIKEL 42 Militärische Sanktionsmaßnahmen

Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in Artikel 41 vorgesehenen 
Maßnahmen unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich er-
wiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder Landstreitkräften die zur 
Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit erforderlichen Maß- nahmen durchführen. Sie können 
Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder 
Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen.
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ARTIKEL 43 Beistandspflicht aller Mitglieder der VN

(1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen verpflichten sich, zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dadurch beizu-
tragen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer Sonderabkom-
men dem Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung 
stellen, Beistand leisten und Erleichterungen einschließlich des Durch-
marschrechts gewähren, soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.

(2) Diese Abkommen haben die Zahl und Art der Streitkräfte, ihren Be-
reitschaftsgrad, ihren allgemeinen Standort sowie die Art der Erleich-
terungen und des Beistands vorzusehen.

(3) Die Abkommen werden auf Veranlassung des Sicherheitsrats so bald 
wie möglich im Verhandlungswege ausgearbeitet. Sie werden zwi-
schen dem Sicherheitsrat einerseits und Einzelmitgliedern oder Mit-
gliedergruppen andererseits geschlossen und von den Unterzeichner-
staaten nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert.

ARTIKEL 44 Beteiligung eines zur Hilfe aufgeforderten Mitgliedes

Hat der Sicherheitsrat die Anwendung von Gewalt beschlossen, so lädt er 
ein in ihm nicht vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung von Streit-
kräften auf Grund der nach Artikel 43 übernommenen Verpflichtungen 
auffordert, auf dessen Wunsch ein, an seinen Beschlüssen über den Ein-
Satz von Kontingenten der Streitkräfte dieses Mitglieds teilzunehmen.

ARTIKEL 45 Bereithaltung von Luftstreitkräften

Um die Vereinten Nationen zur Durchführung dringender militärischer 
Maßnahmen zu befähigen, halten Mitglieder der Organisation Kontin-
gente ihrer Luftstreitkräfte zum sofortigen EinSatz bei gemeinsamen in-
ternationalen Zwangsmaßnahmen bereit. Stärke und Bereitschaftsgrad 
dieser Kontingente sowie die Pläne für ihre gemeinsamen Maßnahmen 
legt der Sicherheitsrat mit Unterstützung des Generalstabsausschusses im 
Rahmen der in Artikel 43 erwähnten Sonderabkommen fest.

ARTIKEL 46 Pläne für Anwendungen von Waffengewalt

Die Pläne für die Anwendung von Waffengewalt werden vom Sicherheits-
rat mit Unterstützung des Generalstabsausschusses aufgestellt.
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ARTIKEL 47 Generalstabsausschuss

(1) Es wird ein Generalstabsausschuß ein- gesetzt, um den Sicherheitsrat 
in allen Fragen zu beraten und zu unterstützen, die dessen militäri-
sche Bedürfnisse zur Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit, den EinSatz und die Führung der dem Sicherheitsrat 
zur Verfügung gestellten Streitkräfte, die Rüstungsregelung und eine 
etwaige Abrüstung betreffen.

(2) Der Generalstabsausschuß besteht aus den Generalstabschefs der 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats oder ihren Vertretern. Ein 
nicht ständig im Ausschuß vertretenes Mitglied der Vereinten Nati-
onen wird vom Ausschuß eingeladen, sich ihm zu assoziieren, wenn 
die Mitarbeit dieses Mitglieds für die wirksame Durchführung der 
Aufgaben des Ausschusses erforderlich ist.

(3) Der Generalstabsausschuß ist unter der Autorität des Sicherheitsrats 
für die strategische Leitung aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung 
gestellten Streitkräfte verantwortlich. Die Fragen bezüglich der Füh-
rung dieser Streitkräfte werden später geregelt.

(4) Der Generalstabsausschuß kann mit Ermächtigung des Sicherheits-
rats nach Konsultation mit geeigneten regionalen Einrichtungen regi-
onale Unterausschüsse einsetzen.

ARTIKEL 48 Durchführung der Beschlüsse

(1) Die Maßnahmen, die für die Durchführung der Beschlüsse des Si-
cherheitsrats zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlich sind, werden je nach dem Ermessen des Si-
cherheitsrats von allen oder von einigen Mitgliedern der Vereinten 
Nationen getroffen.

(2) Diese Beschlüsse werden von den Mitgliedern der Vereinten Nationen 
unmittelbar sowie durch Maßnahmen in den geeigneten internatio-
nalen Einrichtungen durchgeführt, deren Mitglieder sie sind.

ARTIKEL 49 Gegenseitige Beistandspflicht

Bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen 
leisten die Mitglieder der Vereinten Nationen einander gemeinsam han-
delnd Beistand.
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ARTIKEL 50 Mitbetroffene dritte Saaten

Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen, so kann jeder andere Staat, ob Mitglied der Vereinten Nati-
onen oder nicht, den die Durchführung dieser Maßnahmen vor besonde-
re wirtschaftliche Probleme stellt, den Sicherheitsrat zwecks Lösung dieser 
Probleme konsultieren.

ARTIKEL 51 Selbstverteidigungspflicht

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein 
Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das natur- gegebene Recht 
zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheits-
rat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied 
in Ausübung dieses Selbstverteidigungs- rechts trifft, sind dem Sicher-
heitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser 
Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu tref-
fen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit für erforderlich hält.

KAPITEL VIII Regionale Abmachungen 

ARTIKEL 52 

(1) Diese Charta schließt das Bestehen regionaler Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Behandlung derjenigen die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit betreffenden Angelegenhei-
ten nicht aus, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht sind; 
Voraussetzung hierfür ist, daß diese Abmachungen oder Einrichtun-
gen und ihr Wirken mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen vereinbar sind.

(2) Mitglieder der Vereinten Nationen, die solche Abmachungen treffen 
oder solche Einrichtungen schaffen, werden sich nach besten Kräften 
bemühen, durch Inanspruchnahme dieser Abmachungen oder Ein-
richtungen örtlich begrenzte Streitigkeiten friedlich beizulegen, bevor 
sie den Sicherheitsrat damit befassen.

(3) Der Sicherheitsrat wird die Entwicklung des Verfahrens fördern, ört-
lich begrenzte Streitigkeiten durch Inanspruchnahme dieser regiona-
len Abmachungen oder Einrichtungen friedlich beizulegen, sei es auf 
Veranlassung der beteiligten Staaten oder auf Grund von Überwei-
sungen durch ihn selbst.
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(4) Die Anwendung der Artikel 34 und 35 wird durch diesen Artikel nicht 
beeinträchtigt.

ARTIKEL 53 

(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abma-
chungen oder Einrichtungen zur Durchführung von Zwangsmaß-
nahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung 
des Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler 
Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen 
werden; aus- genommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat 
im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, 
gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staa-
tes gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, 
bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die 
Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu 
verhüten.

(2) Der Ausdruck “Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der 
während des Zweiten Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser 
Charta war.

ARTIKEL 54 

Der Sicherheitsrat ist jederzeit vollständig über die Maßnahmen auf dem 
laufenden zu halten, die zur Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens 
regionaler Einrichtungen getroffen oder in Aussicht genommen werden.
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Infobox

Der Nordatlantikvertrag ist der völkerrechtliche Vertrag, der die NATO 
(North Atlantic Treaty Organisation) begründete. Er ist ein Regional-
pakt, der für seine Mitglieder das kollektive Selbstverteidigungsrecht 
nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen regelt und wurde in 
Washington, D.C. am 4. April 1949 unterzeichnet. Nach Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden durch alle Unterzeichnerstaaten trat der Ver-
trag am 24. August 1949 in Kraft.

Der Nordatlantikvertrag bezeichnet als wichtigste Aufgabe den Schutz 
sämtlicher NATO-Partner gegen eine mögliche Aggression. Besonde-
re Bedeutung im Vertrag hat Artikel 5, der den Bündnisfall definiert. 
Dieser erlaubt den NATO-Partnern ein kollektives Zusammenwirken 
gegen einen potentiellen Aggressor auf das Bündnisgebiet. Zum ers-
ten Mal wurde das Vorliegen des Bündnisfalls 2001 als Reaktion auf 
die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA festgestellt. 
Der Vertrag enthält keine automatische militärische Beistandspflicht. 
Jedem Mitgliedsstaat bleibt überlassen, im Zusammenwirken mit an-
deren Partnern die Maßnahmen zu treffen, die er für notwendig hält, 
einschließlich der Anwendung von Waffengewalt.

Gründungsstaaten: Das Originaldokument haben folgende zwölf Na-
tionen unterschrieben, wodurch sie Gründungsmitglieder der NATO 
wurden: Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Lux-
emburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

Weitere Beitritte: 1952 traten Griechenland und die Türkei der NATO 
bei, 1955 folgten die Bundesrepublik Deutschland und 1982 Spanien. 

NATO-Osterweiterung: Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
1989/1990 dauerte es noch etwa zehn Jahre bis zum Beginn der so-
genannten „NATO-Osterweiterung“: Folgende Länder traten bisher 
bei: Polen (1999), Tschechische Republik (1999), Ungarn (1999), Bul-
garien (2004), Estland (2004), Lettland (2004), Litauen (2004), Rumä-
nien (2004), Slowakische Republik (2004), Slowenien (2004), Albanien 
(2009), Kroatien (2009), Montenegro (2017).
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Die Parteien dieses Vertrags bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele 
und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, 
mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlos-
sen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, 
die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und 
der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Sie sind bestrebt, 
die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nord-atlantischen Gebiet 
zu fördern. Sie sind entschlossen, ihre Bemühungen für die gemeinsame 
Verteidigung und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit zu 
vereinigen. Sie vereinbaren daher diesen Nordatlantikvertrag:
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ARTIKEL 1 

Die Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung mit der Satzung der 
Vereinten Nationen, jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt 
sind, auf friedlichem Wege so zu regeln, daß der internationale Friede, 
die Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden, und sich 
in ihren internationalen Beziehungen jeder Gewaltandrohung oder Ge-
waltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen 
nicht vereinbar sind.

ARTIKEL 2 

Die Parteien werden zur weiteren Entwicklung friedlicher und freund-
schaftlicher internationaler Beziehungen beitragen, indem sie ihre freien 
Einrichtungen festigen, ein besseres Verständnis für die Grundsätze her-
beiführen, auf denen diese Einrichtungen beruhen, und indem sie die 
Vor-aussetzungen für die innere Festigkeit und das Wohlergehen fördern. 
Sie werden bestrebt sein, Gegensätze in ihrer internationalen Wirtschafts-
politik zu beseitigen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen oder allen Parteien zu fördern.

ARTIKEL 3 

Um die Ziele dieses Vertrags besser zu verwirklichen, werden die Parteien 
einzeln und gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe und ge-
genseitige Unterstützung die eigene und die gemeinsame Widerstands-
kraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten und fortentwickeln.

ARTIKEL 4 

Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer 
von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit 
oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.

ARTIKEL 5 

Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder 
mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie 
alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, daß im Falle eines sol-
chen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 
der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die an-
gegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für 
sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, 
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einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erfor-
derlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wieder-
herzustellen und zu erhalten.
Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegen-
maßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. 
Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen 
Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen 
Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu er-
halten.

ARTIKEL 6 

Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere 
der Parteien jeder bewaffnete Angriff
(i) auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, auf 

die algerischen Departements Frankreichs (Anm.: mit Wirkung vom 3. 
Juli 1962 gegenstandslos), auf das Gebiet der Türkei oder auf die der 
Gebietshoheit einer der Parteien unterliegenden Inseln im nordatlan-
tischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses; 

(ii) auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn 
sie sich in oder über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen eu-
ropäischen Gebiet, in dem eine der Parteien bei Inkrafttreten des Ver-
trags eine Besatzung unterhält oder wenn sie sich im Mittelmeer oder 
im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses 
befinden.

ARTIKEL 7 

Dieser Vertrag berührt weder die Rechte und Pflichten, welche sich für die 
Parteien, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, aus deren Satzung 
ergeben, oder die in erster Linie bestehende Verantwortlichkeit des Si-
cherheitsrats für die Erhaltung des internationalen Friedens und der inter-
nationalen Sicherheit, noch kann er in solcher Weise ausgelegt werden.

ARTIKEL 8 

Jede Partei erklärt, daß keine der internationalen Verpflichtungen, die ge-
genwärtig zwischen ihr und einer anderen Partei oder einem dritten Staat 
bestehen, den Bestimmungen dieses Vertrags widerspricht und verpflich-
tet sich, keine diesem Vertrag widersprechende internationale Verpflich-
tung einzugehen.
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ARTIKEL 9 

Die Parteien errichten hiermit einen Rat, in dem jede von ihnen vertreten 
ist, um Fragen zu prüfen, welche die Durchführung dieses Vertrags be-
treffen. Der Aufbau dieses Rats ist so zu gestalten, daß er jederzeit schnell 
zusammentreten kann. Der Rat errichtet, soweit erforderlich, nachge-
ordnete Stellen, insbesondere setzt er unverzüglich einen Verteidigungs-
ausschuß ein, der Maßnahmen zur Durchführung der Artikel 3 und 5 zu 
empfehlen hat.

ARTIKEL 10 

Die Parteien können durch einstimmigen Beschluß jeden anderen europä-
ischen Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern 
und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt 
einladen. Jeder so eingeladene Staat kann durch Hinterlegung seiner 
Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
Mitglied dieses Vertrags werden. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika unterrichtet jede der Parteien von der Hinterlegung einer 
solchen Beitrittsurkunde.

ARTIKEL 11 

Der Vertrag ist von den Parteien in Übereinstimmung mit ihren verfas-
sungsmäßigen Verfahren zu ratifizieren und in seinen Bestimmungen 
durchzuführen. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 
bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die 
alle anderen Unterzeichnerstaaten von jeder Hinterlegung unterrichtet. 
Der Vertrag tritt zwischen den Staaten, die ihn ratifiziert haben, in Kraft, 
sobald die Ratifikationsurkunden der Mehrzahl der Unterzeichnerstaaten, 
einschließlich derjenigen Belgiens, Kanadas, Frankreichs, Luxemburgs, der 
Niederlande, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten, 
hinterlegt worden sind; für andere Staaten tritt er am Tage der Hinterle-
gung ihrer Ratifikationsurkunden in Kraft.
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ARTIKEL 12 

Nach zehnjähriger Geltungsdauer des Vertrags oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt werden die Parteien auf Verlangen einer von ihnen miteinan-
der beraten, um den Vertrag unter Berücksichtigung der Umstände zu 
überprüfen, die dann den Frieden und die Sicherheit des nordatlantischen 
Gebiets berühren, zu denen auch die Entwicklung allgemeiner und regi-
onaler Vereinbarungen gehört, die im Rahmen der Satzung der Vereinten 
Nationen zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der in-
ternationalen Sicherheit dienen.

ARTIKEL 13 

Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags kann jede Partei aus 
dem Vertrag ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat; diese 
unterrichtet die Regierungen der anderen Parteien von der Hinterlegung 
jeder Kündigungsmitteilung.

ARTIKEL 14 

Der Vertrag, dessen englischer und französischer Wortlaut in gleicher 
Weise maßgebend ist, wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika hinterlegt. Diese Regierung übermittelt den Regie-
rungen der anderen Unterzeichnerstaaten ordnungsgemäß beglaubigte 
Abschriften.
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Infobox

Am 6. März 1956 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Wehrver-
fassung und das Soldatengesetz. Mit dem zweiten Wehrergänzungsge-
setz des Grundgesetzes legten die Abgeordneten den Grundstein zu 
einer Bundeswehr mit allgemeiner Wehrpflicht. Mit dem Inkrafttreten 
des Soldatengesetzes am 1. April 1956 erhielten die neuen Streitkräfte 
auch den Namen „Bundeswehr“. 

Das Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten enthält die grund-
legenden Bestimmungen über das Dienstverhältnis als Soldatin bzw. 
Soldat. Die Soldatin bzw. der Soldat hat die gleichen staatsbürgerlichen 
Rechte wie jeder andere Staatsbürger. Diese Rechte werden im Rah-
men der Erfordernisse des militärischen Dienstes durch die gesetzlich 
begründeten Pflichten beschränkt.

Wesentliche Soldatenpflichten sind zum Beispiel die Pflicht zum treuen 
Dienen, die Gehorsamspflicht und die Pflicht zur Kameradschaft.
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Erster Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften

1. Allgemeines

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Soldat ist, wer auf Grund der Wehrpflicht oder freiwilliger Verpflich-
tung in einem Wehrdienstverhältnis steht. Staat und Soldaten sind 
durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.

(2) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, 
wer sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. 
In das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit kann berufen wer-
den, wer sich freiwillig verpflichtet, für begrenzte Zeit Wehrdienst zu 
leisten. Einen freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerli-
ches Engagement kann leisten, wer sich dazu verpflichtet. Zu einem 
Wehrdienst in Form von Dienstleistungen kann außer Personen, die 
in einem Wehrdienstverhältnis nach Satz 1 oder 2 gestanden haben, 
auch herangezogen werden, wer sich freiwillig zu Dienstleistungen 
verpflichtet.

(3) Vorgesetzter ist, wer befugt ist, einem Soldaten Befehle zu ertei-
len. Durch Rechtsverordnung wird bestimmt, wer auf Grund seiner 
Dienststellung, seines Dienstgrades, besonderer Anordnung oder ei-
gener Erklärung befehlen kann. Auf Grund des Dienstgrades allein 
besteht keine Befehlsbefugnis außerhalb des Dienstes. Durch eigene 
Erklärung darf eine Befehlsbefugnis nur zur Hilfeleistung in Notfällen, 
zur Aufrechterhaltung der Disziplin oder Sicherheit oder zur Herstel-
lung einer einheitlichen Befehlsbefugnis in kritischer Lage begründet 
werden.

(4) Disziplinarvorgesetzter ist, wer Disziplinarbefugnis über Soldaten hat. 
Das Nähere regelt die Wehrdisziplinarordnung.

§ 2 Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung

(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt

1. bei einem Soldaten, der nach dem Vierten Abschnitt zur Dienst-
leistung herangezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der im Heran-
ziehungsbescheid für den Diensteintritt festgesetzt wird,

2. bei einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit mit dem Zeit-
punkt der Ernennung,

3. in allen übrigen Fällen mit dem Dienstantritt.
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(2) Das Wehrdienstverhältnis endet mit dem Ablauf des Tages, an dem 
der Soldat aus der Bundeswehr ausscheidet.

(3) Als Dienstzeit im Sinne dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen kann zu Gunsten des Sol-
daten die Zeit vom 1. oder 16. eines Monats an gerechnet werden, 
wenn wegen eines Wochenendes, gesetzlichen Feiertages oder eines 
unmittelbar vorhergehenden Werktages ein anderer Tag für den Be-
ginn des Wehrdienstverhältnisses bestimmt worden ist und der Soldat 
den Dienst an diesem Tag angetreten hat. § 44 Abs. 5 Satz 2 bleibt 
unberührt.

§ 3 Ernennungs- und Verwendungsgrundsätze

(1) Der Soldat ist nach Eignung, Befähigung und Leistung ohne Rücksicht 
auf Geschlecht, sexuelle Identität, Abstammung, Rasse, Glauben, 
Weltanschauung, religiöse oder politische Anschauungen, Heimat, 
ethnische oder sonstige Herkunft zu ernennen und zu verwenden.

(2) Bei der Feststellung der Dienstfähigkeit sowie bei Ernennungs- und 
Verwendungsentscheidungen kann ein geringeres Maß der körperli-
chen Eignung verlangt werden, soweit die Einschränkung der körper-
lichen Eignung zurückzuführen ist auf

1. eine Wehrdienstbeschädigung im Sinne des § 81 Absatz 1 oder 
Absatz 2 Nummer 1 oder 3 des Soldatenversorgungsgesetzes 
oder

2. einen Einsatzunfall im Sinne des § 63c Absatz 2 des Soldaten-
versorgungsgesetzes.

Satz 1 gilt nicht, wenn der Soldat die Schädigung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat, es sei denn, dass der Ausschluss eine unbillige 
Härte bedeuten würde.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Wiedereinstellung früherer Solda-
ten, denen kein Anspruch nach dem Einsatz-Weiterverwendungsge-
setz zusteht.

§ 4 Ernennung, Dienstgradbezeichnungen, Uniform

(1) Einer Ernennung bedarf es

1. zur Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten 
oder eines Soldaten auf Zeit (Berufung),
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2. zur Umwandlung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf 
Zeit in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder umge-
kehrt (Umwandlung),

3. zur Verleihung eines höheren Dienstgrades (Beförderung).

(2) Der Bundespräsident ernennt die Berufssoldaten, die Soldaten auf 
Zeit und die Offiziere der Reserve. Die übrigen Soldaten ernennt der 
Bundesminister der Verteidigung. Die Ausübung dieser Befugnisse 
kann auf andere Stellen übertragen werden.

(3) Der Bundespräsident setzt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, die Dienstgradbezeichnungen der Soldaten fest. Er erlässt die Be-
stimmungen über die Uniform der Soldaten. Er kann die Ausübung 
dieser Befugnisse auf andere Stellen übertragen.

(4) Legt ein Soldat sein Mandat nieder und bewirbt er sich zu diesem 
Zeitpunkt erneut um einen Sitz im Deutschen Bundestag oder im 
Europäischen Parlament, so ist die Verleihung eines höheren Dienst-
grades nicht zulässig. Satz 1 gilt sinngemäß für Soldaten, die in die 
gesetzgebende Körperschaft eines Landes gewählt worden sind, und 
zwar auch für die Zeit zwischen zwei Wahlperioden. Die Verleihung 
eines höheren Dienstgrades ist auch nicht zulässig, wenn ein Berufs-
soldat oder Soldat auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund 
der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechen-
der Rechtsvorschriften ruhen, einen Dienst nach § 51 Abs. 6 oder § 
54 Abs. 4 leistet.

§ 4A (weggefallen)

§ 5 Gnadenrecht

(1) Dem Bundespräsidenten steht hinsichtlich des Verlustes der Solda-
tenrechte und der Rechte aus einem früheren Soldatenverhältnis das 
Gnadenrecht zu. Er kann die Ausübung anderen Stellen übertragen.

(2) Wird im Gnadenweg der Verlust der Soldatenrechte in vollem Um-
fang beseitigt, so gilt von diesem Zeitpunkt ab § 42 Abs. 1, 2 und 4 
des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.

2. Pflichten und Rechte der Soldaten

§ 6 Staatsbürgerliche Rechte des Soldaten

Der Soldat hat die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie jeder ande-
re Staatsbürger. Seine Rechte werden im Rahmen der Erfordernisse des 
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militärischen Dienstes durch seine gesetzlich begründeten Pflichten be-
schränkt.

§ 7 Grundpflicht des Soldaten

Der Soldat hat die Pflicht, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen 
und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

§ 8 Eintreten für die demokratische Grundordnung

Der Soldat muss die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes anerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für 
ihre Erhaltung eintreten.

§ 9 Eid und feierliches Gelöbnis

(1) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit haben folgenden Diensteid  
zu leisten:  
„Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen  
und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer  
zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.“  
Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet 
werden. Gestattet ein Bundesgesetz den Mitgliedern einer Religions-
gesellschaft, an Stelle der Worte „ich schwöre“ andere Beteuerungs-
formeln zu gebrauchen, so kann das Mitglied einer solchen Religions-
gesellschaft diese Beteuerungsformel sprechen.

(2) Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst 
nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leisten, bekennen sich 
zu ihren Pflichten durch das folgende feierliche Gelöbnis:  
„Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“

§ 10 Pflichten des Vorgesetzten

(1) Der Vorgesetzte soll in seiner Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel 
geben.

(2) Er hat die Pflicht zur Dienstaufsicht und ist für die Disziplin seiner 
Untergebenen verantwortlich.

(3) Er hat für seine Untergebenen zu sorgen.

(4) Er darf Befehle nur zu dienstlichen Zwecken und nur unter Beachtung 
der Regeln des Völkerrechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften 
erteilen.
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(5) Er trägt für seine Befehle die Verantwortung. Befehle hat er in der 
den Umständen angemessenen Weise durchzusetzen.

(6) Offiziere und Unteroffiziere haben innerhalb und außerhalb des 
Dienstes bei ihren Äußerungen die Zurückhaltung zu wahren, die er-
forderlich ist, um das Vertrauen als Vorgesetzte zu erhalten.

§ 11 Gehorsam

(1) Der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle 
nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich aus-
zuführen. Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt 
wird, der die Menschenwürde verletzt oder der nicht zu dienstlichen 
Zwecken erteilt worden ist; die irrige Annahme, es handele sich um 
einen solchen Befehl, befreit den Soldaten nur dann von der Ver-
antwortung, wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte und ihm 
nach den ihm bekannten Umständen nicht zuzumuten war, sich mit 
Rechtsbehelfen gegen den Befehl zu wehren.

(2) Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat 
begangen würde. Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so 
trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den 
ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straf-
tat begangen wird.

(3) Im Verhältnis zu Personen, die befugt sind, dienstliche Anordnungen 
zu erteilen, die keinen Befehl darstellen, gelten § 62 Absatz 1 und § 
63 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.

§ 12 Kameradschaft

Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kamerad-
schaft. Sie verpflichtet alle Soldaten, die Würde, die Ehre und die Rechte 
des Kameraden zu achten und ihm in Not und Gefahr beizustehen. Das 
schließt gegenseitige Anerkennung, Rücksicht und Achtung fremder An-
schauungen ein.

§ 13 Wahrheit

(1) Der Soldat muss in dienstlichen Angelegenheiten die Wahrheit sagen.

(2) Eine Meldung darf nur gefordert werden, wenn der Dienst dies recht-
fertigt.



145

Soldatengesetz

§ 14 Verschwiegenheit

(1) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, 
über die ihm bei oder bei Gelegenheit seiner dienstlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht, soweit

1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, oder

3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, ei-
ner Strafverfolgungsbehörde oder einer von der obers-
ten Dienstbehörde bestimmten weiteren Behörde oder 
außerdienstlichen Stelle ein durch Tatsachen begrün-
deter Verdacht einer Korruptionsstraftat nach den §§ 
331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt wird.  
Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, ge-
plante Straftaten anzuzeigen und für die Erhaltung der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung einzutreten, von Satz 1 
unberührt.

(2) Der Soldat darf ohne Genehmigung über solche Angelegenheiten 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen 
abgeben. Die Genehmigung erteilt der Disziplinarvorgesetzte, nach 
dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst der letzte Disziplinarvorge-
setzte. Die §§ 68 und 69 des Bundesbeamtengesetzes gelten ent-
sprechend.

(3) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, 
auf Verlangen seines Disziplinarvorgesetzten oder des letzten Diszi-
plinarvorgesetzten dienstliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche 
Darstellungen und, wenn es im Einzelfall aus Gründen der Geheim-
haltung erforderlich ist, Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche 
Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszu-
geben. Die gleiche Pflicht trifft seine Hinterbliebenen und seine Er-
ben.

(4) (weggefallen)

§ 15 Politische Betätigung

(1) Im Dienst darf sich der Soldat nicht zu Gunsten oder zu Ungunsten 
einer bestimmten politischen Richtung betätigen. Das Recht des Sol-
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daten, im Gespräch mit Kameraden seine eigene Meinung zu äußern, 
bleibt unberührt.

(2) Innerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen findet während 
der Freizeit das Recht der freien Meinungsäußerung seine Schranken 
an den Grundregeln der Kameradschaft. Der Soldat hat sich so zu 
verhalten, dass die Gemeinsamkeit des Dienstes nicht ernstlich ge-
stört wird. Der Soldat darf insbesondere nicht als Werber für eine po-
litische Gruppe wirken, indem er Ansprachen hält, Schriften verteilt 
oder als Vertreter einer politischen Organisation arbeitet. Die gegen-
seitige Achtung darf nicht gefährdet werden.

(3) Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform  tragen.

(4) Ein Soldat darf als Vorgesetzter seine Untergebenen nicht für oder 
gegen eine politische Meinung beeinflussen.

§ 16 Verhalten in anderen Staaten

Außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes ist dem Soldaten 
jede Einmischung in die Angelegenheiten des Aufenthaltsstaates versagt.

§ 17 Verhalten im und außer Dienst

(1) Der Soldat hat Disziplin zu wahren und die dienstliche Stellung des 
Vorgesetzten in seiner Person auch außerhalb des Dienstes zu achten.

(2) Sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Ach-
tung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat 
erfordert. Außer Dienst hat sich der Soldat außerhalb der dienstlichen 
Unterkünfte und Anlagen so zu verhalten, dass er das Ansehen der 
Bundeswehr oder die Achtung und das Vertrauen, die seine dienstli-
che Stellung erfordert, nicht ernsthaft beeinträchtigt.

(3) Ein Offizier oder Unteroffizier muss auch nach seinem Ausscheiden 
aus dem Wehrdienst der Achtung und dem Vertrauen gerecht wer-
den, die für seine Wiederverwendung in seinem Dienstgrad erforder-
lich sind.

(4) Der Soldat hat alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um seine 
Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Er darf seine Ge-
sundheit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig beeinträchtigen. Der 
Soldat muss ärztliche Eingriffe in seine körperliche Unversehrtheit 
gegen seinen Willen nur dann dulden, wenn es sich um Maßnah-
men handelt, die der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten oder der Feststellung seiner Dienst- oder Verwendungs-
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fähigkeit dienen; das Grundrecht nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. § 25 Absatz 3 Satz 3 
des Infektionsschutzgesetzes bleibt unberührt. Lehnt der Soldat eine 
zumutbare ärztliche Behandlung ab und wird dadurch seine Dienst- 
oder Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, so kann ihm eine 
sonst zustehende Versorgung insoweit versagt werden.  
Nicht zumutbar ist eine ärztliche Behandlung, die mit einer erhebli-
chen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Soldaten verbunden ist, 
eine Operation auch dann, wenn sie einen erheblichen Eingriff in die 
körperliche Unversehrtheit bedeutet. Ärztliche Untersuchungsmaß-
nahmen, die einer ärztlichen Behandlung oder einer Operation im 
Sinne des Satzes 6 gleichkommen, dürfen nicht ohne Zustimmung 
des Soldaten vorgenommen werden. Nicht als ärztliche Behandlung 
oder als Operation im Sinne des Satzes 6 und nicht als Eingriffe in 
die körperliche Unversehrtheit gelten einfache ärztliche Maßnahmen, 
wie Blutentnahmen aus dem Ohrläppchen, dem Finger oder einer 
Blutader oder eine röntgenologische Untersuchung.

§ 18 Gemeinschaftsunterkunft und Gemeinschaftsverpflegung

Der Soldat ist auf dienstliche Anordnung verpflichtet, in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung 
teilzunehmen. Die zur Durchführung erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
ten erlässt das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium des Innern.

§ 19 Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken,  
Herausgabe- und Auskunftspflicht

(1) Der Soldat darf, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, 
keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder 
einen Dritten in Bezug auf seine dienstliche Tätigkeit fordern, sich 
versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der obersten oder der letzten obersten Dienstbehörde. Die 
Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Stellen übertragen wer-
den.

(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Ver-
langen das auf Grund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte dem 
Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Ver-
fall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den Staat 
übergegangen ist. Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe 
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einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die Herausga-
bepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Aus-
kunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben.

§ 20 Nebentätigkeit

(1) Der Berufssoldat und der Soldat auf Zeit bedürfen zur Ausübung je-
der entgeltlichen Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in Absatz 6 ab-
schließend aufgeführten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie 
nicht nach Absatz 7 entsprechend § 98 des Bundesbeamtengesetzes 
zu ihrer Ausübung verpflichtet sind. Gleiches gilt für folgende unent-
geltliche Nebentätigkeiten:

1. gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten oder die Mitarbeit 
bei einer dieser Tätigkeiten und

2. Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer 
Genossenschaft.

Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter; 
ihre Übernahme hat der Soldat vor Aufnahme seinem Disziplinarvorge-
setzten schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch 
die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Ein 
solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentä-
tigkeit

1. nach Art und Umfang den Soldaten in einem Maße in Anspruch 
nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen 
Pflichten behindert werden kann,

2. den Soldaten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflich-
ten bringen, dem Ansehen der Bundeswehr abträglich sein 
kann oder in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die 
Dienststelle oder Einheit, welcher der Soldat angehört, tätig 
wird oder tätig werden kann,

3. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Soldaten beein-
flussen kann,

4. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen 
Verwendbarkeit des Soldaten führen kann.

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die 
Nebentätigkeit wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung 
oder sonst nach Art, Umfang, Dauer oder Häufigkeit als Ausübung eines 



149

Soldatengesetz

Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Re-
gel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere 
Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit überschreitet. Soweit der Gesamtbetrag der Vergütung 
für eine oder mehrere Nebentätigkeiten 40 Prozent des jährlichen End-
grundgehalts des Dienstgrades des Soldaten übersteigt, liegt ein Versa-
gungsgrund vor. Der zuständige Disziplinarvorgesetzte kann Ausnahmen 
zulassen, wenn der Soldat durch Angabe bestimmter Tatsachen nach-
weist, dass die zeitliche Beanspruchung in der Woche acht Stunden nicht 
übersteigt oder die Versagung unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls nicht angemessen wäre oder wenn dienstliche Interessen die 
Genehmigung einer Nebentätigkeit rechtfertigen. Bei Anwendung der 
Sätze 4 bis 6 sind genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätigkei-
ten zusammen zu berücksichtigen. Die Genehmigung ist auf längstens 
fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen 
werden. Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Er-
teilung der Genehmigung, ist diese zu widerrufen.

(3) Der Soldat darf Nebentätigkeiten nur außerhalb des Dienstes aus-
üben, es sei denn, sie werden auf Verlangen seines Disziplinarvor-
gesetzten ausgeübt oder es besteht ein dienstliches Interesse an der 
Ausübung der Nebentätigkeit. Das dienstliche Interesse ist aktenkun-
dig zu machen. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten 
Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, auf schriftlichen An-
trag zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe dem nicht entge-
genstehen und die versäumte Dienstzeit nachgeleistet wird.

(4) Der Soldat darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtun-
gen, Personal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines 
öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Geneh-
migung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in 
Anspruch nehmen. Das Entgelt ist nach den dem Dienstherrn ent-
stehenden Kosten zu bemessen und muss den besonderen Vorteil 
berücksichtigen, der dem Soldaten durch die Inanspruchnahme ent-
steht.

(5) Die Genehmigung erteilt das Bundesministerium der Verteidigung; es 
kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen. Anträge auf Ertei-
lung einer Genehmigung sowie Entscheidungen über diese Anträge 
bedürfen der Schriftform. Der Soldat hat die für die Entscheidung 
erforderlichen Nachweise zu führen, insbesondere über Art und Um-
fang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile 
hieraus; jede Änderung ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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(6) Nicht genehmigungspflichtig sind

1. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Soldaten un-
terliegenden Vermögens,

2. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vor-
tragstätigkeiten,

3. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende 
selbstständige Gutachtertätigkeiten von Soldaten als Lehrer an 
öffentlichen Hochschulen und an Hochschulen der Bundeswehr 
sowie von Soldaten an wissenschaftlichen Instituten und An-
stalten und

4. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaf-
ten oder Berufsverbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der 
Soldaten.

Tätigkeiten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfe-
einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 hat der Soldat der zuständigen Stelle 
schriftlich vor ihrer Aufnahme anzuzeigen, wenn für sie ein Entgelt oder 
ein geldwerter Vorteil geleistet wird. Hierbei hat er insbesondere Art und 
Umfang der Nebentätigkeit sowie die voraussichtliche Höhe der Entgel-
te und geldwerten Vorteile anzugeben. Der Soldat hat jede Änderung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der zuständige Disziplinarvorgesetzte 
kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass der Soldat über 
eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit schriftlich 
Auskunft erteilt, insbesondere über deren Art und Umfang. Eine nicht 
genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu unter-
sagen, wenn der Soldat bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt.

(7) § 97 Abs. 1 bis 3, §§ 98 und 102 bis 104 des Bundesbeamtengeset-
zes gelten entsprechend.

(8) Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehr-
dienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Aus-
übung einer Nebentätigkeit nur untersagt werden, wenn sie seine 
Dienstfähigkeit gefährdet oder den dienstlichen Erfordernissen zuwi-
derläuft. Gleiches gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienstleistung 
nach dem Vierten Abschnitt herangezogen worden ist.

§ 20A Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst

(1) Ein Berufssoldat im Ruhestand oder ein früherer Soldat mit Anspruch 
auf Dienstzeitversorgung hat eine Erwerbstätigkeit oder sonstige 
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Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die mit seiner 
dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienst im Zusammenhang steht und durch die 
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, vor ihrer Auf-
nahme schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht endet fünf Jahre 
nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten auch für frühere Soldaten mit Anspruch auf Altersgeld nach dem 
Altersgeldgesetz.

(2) Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, 
soweit zu besorgen ist, dass durch sie dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden. Die Untersagung ist für den Zeitraum bis zum Ende 
der Anzeigepflicht auszusprechen, es sei denn, die Voraussetzungen 
für eine Untersagung liegen nur für einen kürzeren Zeitraum vor.

(3) Die Anzeige nach Absatz 1 ist an das Bundesministerium der Verteidi-
gung zu richten, das auch für die Untersagung nach Absatz 2 zustän-
dig ist. Es kann seine Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.

§ 21 Vormundschaft und Ehrenämter

Der Soldat bedarf zur Übernahme einer Vormundschaft, Betreuung oder 
Pflegschaft sowie zur Übernahme des Amtes eines Testamentsvollstre-
ckers der vorherigen Genehmigung seines Disziplinarvorgesetzten. Sie 
ist zu erteilen, wenn nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenste-
hen. Der Soldat darf die Übernahme eines solchen Amtes ablehnen. Einer 
Genehmigung nach Satz 1 bedarf es nicht bei einer unentgeltlichen Vor-
mundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Angehörigen; die Über-
nahme dieser Tätigkeiten hat der Soldat vor Aufnahme seinem Diszipli-
narvorgesetzten schriftlich anzuzeigen.

§ 22 Verbot der Ausübung des Dienstes

Der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stel-
le kann einem Soldaten aus zwingenden dienstlichen Gründen die Aus-
übung des Dienstes verbieten. Das Verbot erlischt, sofern nicht bis zum 
Ablauf von drei Monaten gegen den Soldaten ein gerichtliches Diszipli-
narverfahren, ein Strafverfahren oder ein Entlassungsverfahren eingeleitet 
ist.

§ 23 Dienstvergehen

(1) Der Soldat begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft seine 
Pflichten verletzt.
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(2) Es gilt als Dienstvergehen,

1. wenn ein Soldat nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst 
seine Pflicht zur Verschwiegenheit verletzt oder gegen das Ver-
bot verstößt, Belohnungen oder Geschenke anzunehmen oder 
eine Tätigkeit nach § 20a nicht anzeigt oder entgegen einem 
Verbot ausübt,

2. wenn sich ein Offizier oder Unteroffizier nach seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienst gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt oder durch 
unwürdiges Verhalten nicht der Achtung und dem Vertrauen 
gerecht wird, die für seine Wiederverwendung als Vorgesetzter 
erforderlich sind,

3. wenn ein Berufssoldat nach Eintritt oder Versetzung in den Ru-
hestand einer erneuten Berufung in das Dienstverhältnis nicht 
nachkommt.

(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt die Wehr-
disziplinarordnung.

§ 24 Haftung

(1) Verletzt ein Soldat vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegen-
den Pflichten, so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahr-
genommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Ha-
ben mehrere Soldaten gemeinsam den Schaden verursacht, so haften 
sie als Gesamtschuldner.

(2) Hat der Dienstherr Dritten SchadenserSatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, 
in dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs erlangt, der Zeitpunkt, in dem der 
Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt oder 
dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.

(3) Leistet der Soldat dem Dienstherrn ErSatz und hat dieser einen Ersat-
zanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den 
Soldaten über.

§ 25 Wahlrecht; Amtsverhältnisse

(1) Stimmt ein Soldat seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag, zu der gesetzgebenden Körperschaft eines 
Landes oder zu einer kommunalen Vertretung zu, so hat er dies un-
verzüglich seinem nächsten Disziplinarvorgesetzten mitzuteilen.
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(2) Für die Rechtsstellung der nach dem 1. Juni 1978 in die gesetzge-
bende Körperschaft eines Landes gewählten Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit gelten die für in den Deutschen Bundestag gewählte 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit maßgebenden Vorschriften in 
den §§ 5 bis 7, 8 Abs. 2, § 23 Abs. 5 und in § 36 Abs. 1 des Abgeord-
netengesetzes entsprechend.

(3) Für die Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung, eines 
nach Kommunalverfassungsrecht gebildeten Ausschusses oder ver-
gleichbarer Einrichtungen in Gemeindebezirken ist dem Soldaten 
der erforderliche Urlaub unter Belassung der Geld- und Sachbezüge 
zu gewähren. Satz 1 gilt auch für die von einer kommunalen Vertre-
tung gewählten ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen, die auf 
Grund eines Gesetzes gebildet worden sind. Urlaub nach Satz 1 oder 
2 kann nur versagt werden, wenn nach Abwägung den Interessen 
des Dienstherrn gegenüber den Interessen der kommunalen Selbst-
verwaltung ausnahmsweise der Vorrang einzuräumen ist; in diesen 
Fällen liegt die Entscheidung beim Bundesministerium der Verteidi-
gung.

(4) Wird ein Berufssoldat zum Mitglied der Bundesregierung oder zum 
Parlamentarischen Staatssekretär bei einem Mitglied der Bundesre-
gierung ernannt, gelten § 18 Abs. 1 und 2 und § 20 des Bundesmi-
nistergesetzes entsprechend. Das gilt auch für die Ernennung zum 
Mitglied der Regierung eines Landes oder für den Eintritt in ein Amts-
verhältnis, das dem eines Parlamentarischen Staatssekretärs im Sin-
ne des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen 
Staatssekretäre entspricht. Die Sätze 1 und 2 gelten für Soldaten auf 
Zeit entsprechend mit der Maßgabe, dass bei der Anwendung des § 
18 Abs. 2 des Bundesministergesetzes an die Stelle des Eintritts in den 
Ruhestand die Beendigung des Dienstverhältnisses tritt.

(5) Tritt ein Berufssoldat in ein kommunales Wahlbeamtenverhältnis auf 
Zeit ein, ruhen mit dessen Beginn die in dem Dienstverhältnis als 
Berufssoldat begründeten Rechte und Pflichten mit Ausnahme der 
Pflicht zurVerschwiegenheit (§ 14) und des Verbots der Annahme von 
Belohnungen oder Geschenken (§ 19); § 46 Absatz 3a ist nicht anzu-
wenden. Nach Beendigung des kommunalen Wahlbeamtenverhält-
nisses ruhen die in dem Dienstverhältnis als Berufssoldat begründeten 
Rechte und Pflichten für längstens weitere drei Monate. Sie leben auf 
Antrag des Berufssoldaten, der innerhalb von zwei Monaten nach 
Beendigung des kommunalen Wahlbeamtenverhältnisses zu stellen 
ist, wieder auf. Stellt der Berufssoldat den Antrag nicht oder nicht 
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zeitgerecht, ist er nach Ablauf der drei Monate als Berufssoldat ent-
lassen. Die Vorschriften über die Beendigung des Dienstverhältnisses 
eines Berufssoldaten bleiben unberührt. Die Sätze 1 bis 5 gelten für 
den Soldaten auf Zeit entsprechend.

§ 26 Verlust des Dienstgrades

Der Soldat verliert seinen Dienstgrad nur kraft Gesetzes oder durch Rich-
terspruch. Das Nähere über den Verlust des Dienstgrades durch Richter-
spruch regelt die Wehrdisziplinarordnung.

§ 27 Laufbahnvorschriften

(1) Vorschriften über die Laufbahnen der Soldaten werden nach den 
Grundsätzen der Absätze 2 bis 6 durch Rechtsverordnung erlassen.

(2) Bei Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit sind mindestens zu fordern

1. für die Laufbahnen der Unteroffiziere

a) der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein als gleich-
wertig anerkannter Bildungsstand,

b) eine Dienstzeit von einem Jahr,

c) die Ablegung einer Unteroffizierprüfung,

2. für die Laufbahnen der Offiziere

a) eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung 
oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand,

b) eine Dienstzeit von drei Jahren,

c) die Ablegung einer Offizierprüfung,

3. für die Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes die Approba-
tion als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt oder Apotheker.

(3) In der Laufbahngruppe der Unteroffiziere soll für die Laufbahnen 
der Feldwebel der Abschluss einer Realschule oder der erfolgreiche 
Besuch einer Hauptschule und eine förderliche abgeschlossene Be-
rufsausbildung oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand 
nachgewiesen werden.

(4) Für die Beförderungen von Soldaten sind die allgemeinen Vorausset-
zungen und die Mindestdienstzeiten festzusetzen. Dienstgrade, die 
bei regelmäßiger Gestaltung der Laufbahn zu durchlaufen sind, sol-
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len nicht übersprungen werden. Über Ausnahmen entscheidet der 
Bundespersonalausschuss.

(5) Der Aufstieg aus den Laufbahnen der Unteroffiziere in die Laufbah-
nen der Offiziere ist auch ohne Erfüllung der Eingangsvoraussetzun-
gen möglich. Für den Aufstieg ist die Ablegung einer Offizierprüfung 
zu verlangen.

(6) Die Rechtsverordnung trifft ferner Bestimmungen für die Fälle, in de-
nen für eine bestimmte militärische Verwendung ein abgeschlossenes 
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule oder Fachhochschu-
le oder eine abgeschlossene Fachschulausbildung erforderlich ist, 
sowie darüber, inwieweit an Stelle der allgemeinen Vorbildung eine 
gleichwertige technische oder sonstige Fachausbildung gefordert 
werden kann. Sie kann für einzelne Gruppen von Offizierbewerbern 
bestimmen, dass der erfolgreiche Besuch einer Realschule oder ein als 
gleichwertig anerkannter Bildungsstand genügt und dass die Dienst-
zeit nach Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b bis auf zwei Jahre gekürzt wird.

(7) Die besonderen Vorschriften für die Unteroffizierprüfungen und die 
Offizierprüfungen werden nach den Grundsätzen der Absätze 2 bis 6 
in einer Rechtsverordnung bestimmt.

(8) Auf den Bundespersonalausschuss in der Zusammensetzung 
für die Angelegenheiten der Soldaten sind die Vorschriften des 
Abschnittes 8 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend an-
zuwenden, § 120 Abs. 2 und 3 mit folgender Maßgabe:  
Ständige ordentliche Mitglieder sind der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Vorsitzender, der Leiter der Dienstrechtsabteilung des 
Bundesministeriums des Innern und der Leiter der Personalabteilung 
des Bundesministeriums der Verteidigung. Nichtständige ordentliche 
Mitglieder sind der Leiter der Personalabteilung einer anderen obers-
ten Bundesbehörde und drei Berufssoldaten. Stellvertretende Mit-
glieder sind je ein Beamter des Bundesrechnungshofes und des Bun-
desministeriums des Innern, der Leiter der Personalabteilung einer 
anderen obersten Bundesbehörde, ein Beamter oder Berufssoldat des 
Bundesministeriums der Verteidigung und drei weitere Berufssolda-
ten. Der Beamte oder Berufssoldat des Bundesministeriums der Ver-
teidigung und die übrigen Berufssoldaten werden vom Bundespräsi-
denten auf Vorschlag des Bundesministers der Verteidigung bestellt.
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§ 28 Urlaub

(1) Dem Soldaten steht alljährlich ein Erholungsurlaub unter Belassung 
der Geld- und Sachbezüge zu.

(2) Der Urlaub darf versagt werden, soweit und solange zwingende 
dienstliche Erfordernisse einer Urlaubserteilung entgegenstehen.

(3) Dem Soldaten kann aus besonderen Anlässen Urlaub erteilt werden.

(4) Die Erteilung und die Dauer des Urlaubs regelt eine Rechtsverord-
nung. Sie bestimmt, ob und inwieweit die Geld- und Sachbezüge 
während eines Urlaubs aus besonderen Anlässen zu belassen sind.

(5) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann auf Antrag unter 
Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltli-
chen truppenärztlichen Versorgung Urlaub bis zur Dauer von drei 
Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung auf längstens 15 Jahre 
gewährt werden, wenn er

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. Bei einem Solda-
ten auf Zeit ist die Gewährung nur insoweit zulässig, als er nicht 
mehr verpflichtet ist, auf Grund der Wehrpflicht Grundwehr-
dienst zu leisten. Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlau-
bung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten 
Beurlaubung zu stellen. Während der Beurlaubung dürfen nur 
solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck 
der Beurlaubung nicht zuwiderlaufen. Ein bereits bewilligter 
Urlaub kann aus zwingenden Gründen der Verteidigung wider-
rufen werden.

(6) Stimmt ein Berufssoldat oder Soldat auf Zeit seiner Aufstellung als 
Bewerber für die Wahl zum Deutschen Bundestag, zum Europäischen 
Parlament oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes 
zu, ist ihm auf Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem 
Wahltag der zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub unter 
Wegfall der Geld- und Sachbezüge zu gewähren.

(7) Soldaten haben Anspruch auf Elternzeit unter Wegfall der Geld- und 
Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen 
Versorgung. Das Nähere wird durch eine Rechtsverordnung geregelt, 
die die Eigenart des militärischen Dienstes berücksichtigt.
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§ 28A Urlaub bis zum Beginn des Ruhestandes

(1) Einem Berufssoldaten kann nach einer Beschäftigung im öffentli-
chen Dienst von mindestens 20 Jahren und nach Vollendung des 50. 
Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des 
Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub unter Wegfall der Geld- und 
Sachbezüge gewährt werden, wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Über den Urlaubsantrag entscheidet das Bundesministeri-
um der Verteidigung. Es kann seine Zuständigkeit auf andere Stellen 
übertragen.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der 
Berufssoldat erklärt, während der Dauer des Urlaubs auf die Aus-
übung genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten zu verzichten und 
nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten nach § 20 Abs. 6 nur 
in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne 
Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird diese Ver-
pflichtung schuldhaft verletzt, ist der Urlaub zu widerrufen. Trotz der 
Erklärung des Berufssoldaten nach Satz 1 dürfen Nebentätigkeiten 
genehmigt werden, soweit sie dem Zweck der Gewährung des Ur-
laubs nicht zuwiderlaufen. Das Bundesministerium der Verteidigung 
kann in besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zulas-
sen, wenn dem Soldaten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemu-
tet werden kann.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann den Urlaub aus zwin-
genden dienstlichen Gründen widerrufen.

§ 29 Personalakten

(1) Über jeden Soldaten ist eine Personalakte zu führen; sie ist vertraulich 
zu behandeln und durch technische und organisatorische Maßnah-
men vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen. Die Akte kann in 
Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden. Zur Personalak-
te gehören alle Unterlagen, die den Soldaten betreffen, soweit sie mit 
seinem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammen-
hang stehen (Personalaktendaten). Nicht Bestandteil der Personalakte 
sind Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienst-
verhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere 
Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. Personalaktendaten 
dürfen ohne Einwilligung des Soldaten nur für Zwecke der Personal-
führung und -bearbeitung sowie der Personalwirtschaft verwendet 
werden. Eine Verwendung für andere als die in Satz 5 genannten 
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Zwecke liegt nicht vor, wenn Personalaktendaten im Rahmen einer 
Datenschutzkontrolle den mit ihrer Durchführung Betrauten bekannt 
werden. Gleiches gilt, soweit im Rahmen der Datensicherung oder 
der Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage eine nach dem Stand der Technik nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand zu vermeidende Kenntnisnahme von 
Personalaktendaten erfolgt.

(2) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bewerber, Solda-
ten und frühere Soldaten nur erheben und verwenden, soweit dies 
zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, perso-
neller oder sozialer Maßnahmen, insbesondere zu Zwecken der Per-
sonalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine 
Rechtsvorschrift dies erlaubt.

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Personen haben, die für Perso-
nalangelegenheiten zuständig sind, und nur soweit dies zu Zwecken 
der Personalführung oder -bearbeitung erforderlich ist. Zugang zu 
entscheidungsrelevanten Teilen der Personalakte haben auch Gleich-
stellungsbeauftragte, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. Auf Verlangen ist Beauftragten für den Datenschutz 
nach § 4f des Bundesdatenschutzgesetzes Zugang zur Personalakte 
zu gewähren. Zugang haben ferner die mit Angelegenheiten der In-
nenrevision beauftragten Beschäftigten, soweit sie die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse nur auf diesem Weg 
und nicht durch Auskunft aus der Personalakte gewinnen können. 
Jede Einsichtnahme nach Satz 4 ist aktenkundig zu machen. Ohne 
Einwilligung des Bewerbers, Soldaten oder früheren Soldaten darf die 
Personalakte weitergegeben werden

1. an andere Stellen oder an Ärzte im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums der Verteidigung, soweit dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Dienstverhältnisses erforderlich ist,

2. an Stellen in Geschäftsbereichen anderer Bundesministerien, 
soweit diese Aufgaben der Personalbearbeitung oder der Per-
sonalwirtschaft in Bezug auf Bewerber, Soldaten oder frühere 
Soldaten wahrnehmen und die Kenntnis der Personalakte für 
die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist.

Für Auskünfte aus der Personalakte gilt Entsprechendes. Soweit eine 
Auskunft ausreicht, ist von der Weitergabe der Personalakte abzusehen. 
Auskünfte an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Bundesminis-
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teriums der Verteidigung dürfen außer in den Fällen des Satzes 6 ohne 
Einwilligung des Bewerbers, Soldaten oder früheren Soldaten nur erteilt 
werden, wenn zwingende Gründe der Verteidigung, die Abwehr einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der Schutz berech-
tigter, höherrangiger Interessen Dritter dies erfordern. Inhalt und Emp-
fänger sind den Betroffenen schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Ein 
automatisierter Datenabruf durch andere Behörden ist unzulässig, soweit 
durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

(4) Daten über medizinische und über psychologische Untersuchungen 
und Tests dürfen nur im jeweiligen Dienst der Bundeswehr in automa-
tisierten Verfahren verarbeitet werden, soweit sie für die Beurteilung 
der Dienst- und der Verwendungsfähigkeit des Soldaten erforderlich 
sind. Nur die Ergebnisse solcher Untersuchungen und Tests dürfen 
an für Personalangelegenheiten zuständige Stellen der Bundeswehr 
weitergegeben und dort verwendet werden, soweit dies für Zwe-
cke der Personalführung und -bearbeitung erforderlich ist.  
Daten über psychologische Untersuchungen und Tests dürfen, in der 
Regel in Form von Stichproben, durch den psychologischen Dienst 
auch automatisiert verarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist, 
um die Aussagefähigkeit des psychologischen Eignungsfeststellungs-
verfahrens zu verbessern; zu diesem Zwecke dürfen ihm auf sein Er-
suchen die erforderlichen Daten zur Verarbeitung übermittelt wer-
den, soweit sie sich auf die Ergebnisse der Untersuchungen und Tests 
beziehen. § 40 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entspre-
chend. Die die Dienst- und die Verwendungsfähigkeit bestimmenden 
ärztlichen Informationen können einer zentralen Stelle zur Erfüllung 
der ärztlichen Dokumentationspflicht und zum Zwecke der Beweissi-
cherung übermittelt und dort aufbewahrt werden.

(5) Der Soldat ist zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die 
für ihn ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können, vor deren 
Aufnahme in die Personalakte zu hören. Seine Äußerung ist zur Per-
sonalakte zu nehmen. Die Vorgänge nach den Sätzen 1 und 2 sind 
mit Zustimmung des Soldaten nach zwei Jahren aus der Personalakte 
zu entfernen, es sei denn, sie sind in eine dienstliche Beurteilung auf-
genommen oder unterliegen nach anderen gesetzlichen Bestimmun-
gen einer längeren Tilgungsfrist. Die Frist für die Entfernung wird re-
gelmäßig durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder 
durch Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. 
Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, 
gilt die Frist als nicht unterbrochen.
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(6) Die Personalakte des Soldaten ist nach Beendigung des Wehrdienst-
verhältnisses aufzubewahren, soweit dies insbesondere zur Erfüllung 
der Wehrpflicht, aus besoldungs- oder aus versorgungsrechtlichen 
Gründen erforderlich ist. Die für eine Heranziehung zum Wehrdienst 
erforderlichen Personalunterlagen abgelehnter Bewerber sind dem 
zuständigen Kreiswehrersatzamt zuzuleiten; gespeicherte Daten sind 
zu löschen, soweit sie nicht für eine erneute Bewerbung oder für eine 
Heranziehung zum Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz von Be-
deutung sind.

(7) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst-
verhältnis, ein Recht auf Einsicht in seine vollständige Personalakte. 
Einem Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und 
deren Bevollmächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft ge-
macht wird. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 2 
und 3 entsprechend.

(8) Der Soldat hat ein Recht auf Einsicht auch in andere Akten, die per-
sonenbezogene Daten über ihn enthalten und für sein Dienstverhält-
nis verwendet werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; 
dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, 
wenn die Daten des Betroffenen mit Daten Dritter oder geheimhal-
tungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden 
sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig gro-
ßem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist dem Soldaten Auskunft 
zu erteilen.

(9) Näheres bestimmt eine Rechtsverordnung über

1. die Anlage und Führung von Personalakten des Soldaten wäh-
rend des Wehrdienstverhältnisses und nach seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienstverhältnis,

2. das Verfahren der Weitergabe, Aufbewahrung und Vernich-
tung oder den Verbleib der Personalakten einschließlich der 
Übermittlung und Löschung oder des Verbleibs der in automati-
sierten Verfahren gespeicherten Informationen sowie die hieran 
beteiligten Stellen,

3. die Einrichtung und den Betrieb automatisierter Verfahren ein-
schließlich der Zugriffsmöglichkeiten auf die gespeicherten In-
formationen,
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4. die Einzelheiten der Art und Weise der Einsichtgewährung und 
Auskunftserteilung aus der Personalakte und

5. die Befugnis von Personen im Sinne des § 203 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 des Strafgesetzbuches, die im Rahmen der unentgeltlichen 
truppenärztlichen Versorgung des Soldaten tätig werden, vom 
Dienstherrn mit der Untersuchung des Soldaten oder mit der Er-
stellung von Gutachten über ihn beauftragt worden sind, dem 
Arztgeheimnis unterliegende personenbezogene Daten zu of-
fenbaren.

§ 30 Geld- und Sachbezüge, Versorgung

(1) Der Soldat hat Anspruch auf Geld- und Sachbezüge, Versorgung, Rei-
se- und Umzugskostenvergütung nach Maßgabe besonderer Gesetze. 
Zu den Sachbezügen gehört auch die unentgeltliche truppenärztliche 
Versorgung. Die Weiterführung der sozialen Krankenversicherung für 
seine Angehörigen, die Arbeitslosenversicherung und Versicherung in 
den gesetzlichen Rentenversicherungen werden gesetzlich geregelt.

(2) Anwärter für die Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes (Sani-
tätsoffizier-Anwärter), die unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge 
zum Studium beurlaubt sind, erhalten unentgeltliche truppenärzt-
liche Versorgung, ein Ausbildungsgeld (Grundbetrag, Familienzu-
schlag) sowie Einmalzahlungen im Rahmen von Besoldungsanpas-
sungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz und haben Anspruch 
auf Erstattung der auf Grundlage der jeweiligen Landesgesetzge-
bung erhobenen Studienbeiträge oder Studiengebühren.  
Die Höhe des Ausbildungsgeldes wird durch Rechtsverordnung un-
ter Berücksichtigung der Dienstbezüge derjenigen Dienstgrade fest-
gesetzt, die die Sanitätsoffizier-Anwärter während ihrer Ausbildung 
durchlaufen. Die Rechtsverordnung regelt ferner das Nähere über die 
Gewährung des Ausbildungsgeldes sowie über die Anrechnung von 
Einkünften aus einer mit der Ausbildung zusammenhängenden Tä-
tigkeit.

(3) Die §§ 76, 84a und 96 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes gelten 
entsprechend.

(4) Den Soldaten kann bei Dienstjubiläen eine Jubiläumszuwendung ge-
währt werden. Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung.

(5) Soldatinnen haben Anspruch auf Mutterschutz in entsprechen-
der Anwendung des Mutterschutzgesetzes. Das Nähere regelt eine 
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Rechtsverordnung, die die Eigenart des militärischen Dienstes berück-
sichtigt.

§ 30A Teilzeitbeschäftigung, Familienpflegezeit und Pflegezeit

(1) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann auf Antrag Teilzeit-
beschäftigung im Umfang von mindestens der Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit nach § 30c Absatz 1 und bis zur jeweils beantragten 
Dauer, längstens für zwölf Jahre bewilligt werden, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung soll bewilligt 
werden, wenn er mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreut oder 
pflegt und zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die 
Pflegebedürftigkeit ist nachzuweisen durch ein ärztliches Gutachten 
oder durch eine Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung oder durch eine entspre-
chende Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung. Soweit 
Anspruch auf Elternzeit nach § 28 Absatz 7 besteht, kann anstelle 
von Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung auch im Umfang von we-
niger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden. 
Der Anspruch auf Elternzeit vermindert sich um die Zeit, in der diese 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird.

(2) Über den Antrag entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung 
oder die von ihm beauftragte Stelle. Die Ablehnung von Anträgen ist 
im Einzelnen zu begründen. Einem Antrag darf nur entsprochen wer-
den, wenn der Soldat sich verpflichtet, während des Bewilligungszeit-
raumes Nebentätigkeiten nur in dem Umfang einzugehen, in dem 
nach § 20 den in Vollzeit beschäftigten Soldaten die Ausübung von 
Nebentätigkeiten gestattet ist. Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten 
genehmigt werden, die dem Zweck der Teilzeitbewilligung nicht zu-
widerlaufen. Wird die Verpflichtung nach Satz 3 schuldhaft verletzt, 
soll die Bewilligung widerrufen werden.

(3) Die zuständige Stelle kann auch nachträglich die Dauer der Teilzeit-
beschäftigung beschränken, den Umfang der zu leistenden Arbeits-
zeit erhöhen oder deren Bewilligung widerrufen, soweit zwingende 
dienstliche Gründe dies erfordern. Sie soll den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung zulassen, wenn dem Soldaten die Teilzeitbeschäf-
tigung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen.
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(4) Bemessungsgrundlage für die Arbeitszeit im Sinne von § 6 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes ist bei teilzeitbeschäftigten Soldaten die 
regelmäßige Arbeitszeit gemäß § 30c Absatz 1.

(5) Das Nähere zur Teilzeitbeschäftigung der Soldaten wird in einer 
Rechtsverordnung geregelt. Dort können auch bestimmte Verwen-
dungen und Truppenteile festgelegt werden, in denen eine Teilzeit-
beschäftigung nicht möglich ist. Des Weiteren kann darin, außer in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 4, vor der erstmaligen Bewilligung von 
Teilzeitbeschäftigung eine Mindestdienstzeit von höchstens vier Jah-
ren gefordert werden.

(6) Abweichend von Absatz 1 wird einem Berufssoldaten oder Soldaten 
auf Zeit in entsprechender Anwendung des § 92a des Bundesbe-
amtengesetzes Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit mit Vor-
schuss bewilligt. Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend.

(7) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit wird in entsprechender 
Anwendung des § 92b des Bundesbeamtengesetzes

1. abweichend von Absatz 1 Teilzeitbeschäftigung oder

2. Urlaub unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme 
der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung

als Pflegezeit mit Vorschuss bewilligt. Im Übrigen gelten für die Bewilli-
gung von Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 die Absätze 2 bis 
5 entsprechend.

§ 30B Zusammentreffen von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung

Urlaube nach § 28 Absatz 5 und den §§ 28a und 30a Absatz 7a sowie Zei-
ten einer Teilzeitbeschäftigung nach § 30a dürfen zusammen eine Dauer 
von 15 Jahren nicht überschreiten.

§ 30C Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit der Soldaten beträgt grundsätzlich wö-
chentlich 41 Stunden. Ausnahmen können gelten für schwerbehin-
derte Soldaten, für Soldaten mit Erziehungs- und Pflegepflichten, für 
Soldaten, denen die Führung eines Langzeitkontos gestattet worden 
ist, für Führungskräfte vom Dienstgrad Brigadegeneral oder von ver-
gleichbaren Dienstgraden an aufwärts sowie bei Bereitschaftsdienst. 
Arbeitszeit ist die Zeit von Beginn bis zum Ende des Dienstes ohne die 
Ruhepausen.
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(2) Der Soldat ist verpflichtet, über die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit hinaus militärischen Dienst zu leisten, soweit die Besonderheiten 
dieses Dienstes es erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmen 
beschränkt. Wird er durch eine dienstlich angeordnete oder geneh-
migte Mehrarbeit mehr als 5 Stunden im Monat über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihm für diese Mehrarbeit inner-
halb eines Jahres entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Das 
gilt nicht, soweit eine Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen 
Gründen nicht möglich ist.

(3) Bei Bereitschaftsdienst kann die regelmäßige Arbeitszeit entspre-
chend den dienstlichen Bedürfnissen angemessen verlängert werden. 
In kurativen Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr kann die Arbeits-
zeit auf bis zu 54 Stunden im Siebentageszeitraum verlängert wer-
den, wenn

1. hierfür ein zwingendes dienstliches Bedürfnis besteht,

2. der Soldat sich hierzu schriftlich oder elektronisch bereit erklärt 
und

3. die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes beachtet werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden bei Tätigkeiten im Rah-
men von

1. Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen, insbesondere

a) im Rahmen mandatierter Auslandseinsätze,

b) zur Landesverteidigung, im Spannungsfall oder im Rahmen 
des inneren Notstandes,

c) im Rahmen nationaler Krisenvorsorge,

d) zur Bündnisverteidigung im Rahmen der Organisation des 
Nordatlantikvertrages und

e) zur Beteiligung an militärischen Aufgaben im Rahmen der 
Vereinten Nationen oder der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der Europäischen Union,

2. Amtshilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Un-
glücksfällen und im Rahmen der dringenden Eilhilfe, humanitä-
rer Hilfsdienste und Hilfeleistungen nach § 2 Absatz 2 Satz 3 des 
Parlamentsbeteiligungsgesetzes,
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3. mehrtägigen Seefahrten,

4. Alarmierungen und Zusammenziehungen sowie militärischen 
Ausbildungen zur Vorbereitung von Einsätzen und Verwendun-
gen in den Fällen der Nummern 1 und 2 sowie

5. Übungs- und Ausbildungsvorhaben, bei denen Einsatzbedin-
gungen nach den Nummern 1 und 2 simuliert werden.

(5) Eine Rechtsverordnung bestimmt das Nähere

1. zur Regelung der Arbeitszeit, insbesondere

a) zu ihrer Dauer,

b) zu Möglichkeiten ihrer flexiblen Ausgestaltung,

c) zur Kontrolle ihrer Einhaltung und

d) zum Zeitausgleich, sowie

2. zur Gewährleistung eines größtmöglichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes bei den Tätigkeiten nach Absatz 4. Eine 
Kontrolle der Einhaltung der Arbeitszeit mittels automatisierter 
Datenverarbeitungssysteme ist zulässig, soweit diese Systeme 
eine Mitwirkung des Soldaten erfordern. Die erhobenen Daten 
dürfen nur für Zwecke der Arbeitszeitkontrolle, der Wahrung 
arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften und des gezielten Perso-
naleinsatzes verwendet werden, soweit dies zur Aufgaben-
wahrnehmung der jeweils zuständigen Stelle erforderlich ist. 
In der Rechtsverordnung sind Löschfristen für die erhobenen 
Daten vorzusehen. Die Rechtsverordnung kann die Erprobung 
innovativer und flexibler Arbeitszeitmodelle mit Langzeitkon-
ten gestatten und hierbei vorsehen, dass Erholungsurlaub auf 
Antrag einem Langzeitkonto gutgeschrieben werden darf. Die 
Rechtsverordnung kann auch das Ermessen bindende Vorgaben 
zur Bewilligung von Urlaub im Zusammenhang mit den Tätig-
keiten nach Absatz 4 vorsehen.

§ 31 Fürsorge

(1) Der Bund hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das 
Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten auf Zeit sowie ihrer Famili-
en, auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zu sor-
gen. Er hat auch für das Wohl des Soldaten zu sorgen, der freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach Maßgabe des Vierten 
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oder Fünften Abschnittes oder des Wehrpflichtgesetzes leistet; die 
Fürsorge für die Familie des Soldaten während des Wehrdienstes und 
seine Eingliederung in das Berufsleben nach dem Ausscheiden aus 
dem Wehrdienst werden gesetzlich geregelt.

(2) § 80 des Bundesbeamtengesetzes und die auf der Grundlage von § 
80 Abs. 4 des Bundesbeamtengesetzes erlassene Rechtsverordnung 
sind auf

1. Soldaten, die Anspruch auf Dienstbezüge oder Ausbildungs-
geld haben oder Elternzeit in Anspruch nehmen, und

2. Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge 
nach dem Zweiten Teil des Soldatenversorgungsgesetzes

entsprechend anzuwenden. Dies gilt auch für einen Zeitraum, in dem 
nach § 11 Abs. 7 des Soldatenversorgungsgesetzes Übergangsgebührnis-
se nicht zustehen, weil Versorgungskrankengeld nach § 16 des Bundes-
versorgungsgesetzes oder nach anderen Gesetzen gewährt wird, die das 
Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären.

(3) Auf Soldaten, die sich in Betreuungsurlaub nach § 28 Abs. 5 befin-
den, ist § 92 Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend anzu-
wenden.

(4) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen von Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit, denen auf Grund von § 69a des Bundesbesoldungs-
gesetzes unentgeltliche truppenärztliche Versorgung zusteht.

(5) Beihilfe wird nicht gewährt

1. Soldaten, solange sie sich in einer Eignungsübung befinden, es 
sei denn, dass sie ohne Einberufung zur Eignungsübung im öf-
fentlichen Dienst beihilfeberechtigt wären, und

2. Versorgungsempfängern für die Dauer einer Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst, durch die eine Beihilfeberechtigung auf 
Grund beamtenrechtlicher Vorschriften begründet wird.

(6) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen schließt 
eine Beihilfeberechtigung auf Grund eines neuen Versorgungsbezu-
ges die Beihilfeberechtigung aufgrund früherer Versorgungsbezüge 
aus.

(7) Abweichend von Absatz 5 Nr. 1 sind von Berufssoldaten und Soldaten 
auf Zeit, die nach der Eignungsübung in das Dienstverhältnis eines 
Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit berufen worden sind, auch die 
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während der Eignungsübung entstandenen Aufwendungen beihilfe-
fähig.

(8) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, Soldaten mit Fa-
milienpflichten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Soldatinnen- und Solda-
tengleichstellungsgesetzes diejenigen Kosten für eine Familien- und 
Haushaltshilfe zu erstatten, die durch besondere Verwendungen im 
Ausland gemäß § 56 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes, durch 
die einsatzvorbereitende Ausbildung dazu, durch einsatzgleiche Ver-
pflichtungen oder durch Dauereinsatzaufgaben entstehen. Als Vor-
aussetzung für die Erstattung ist festzulegen, dass

1. der Soldat dem nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten eine Be-
treuungs- oder Pflegesituation unverzüglich anzeigt,

2. die Situation bei Durchführung der Verwendung nur über eine 
nicht zu den nahen Bezugspersonen zählende externe Betreu-
ungs- oder Pflegekraft beherrschbar ist,

3. der Soldat aus schwerwiegenden dienstlichen Gründen nicht 
aus der geplanten oder laufenden Verwendung herausgelöst 
werden kann,

4. die Kosten nicht nach anderen Vorschriften auch nur teilweise 
erstattet werden können und

5. die Kosten nachgewiesen werden.

Die Erstattung ist auf höchstens 50 Euro pro Tag zu begrenzen. Die 
Rechtsverordnung regelt das Nähere zur Anspruchsausgestaltung und 
zum Verfahren.

§ 31A Zahlung durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen

(1) Hat ein Soldat wegen einer vorsätzlichen Verletzung des Körpers, der 
Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung, die 
ihm wegen seiner Eigenschaft als Soldat zugefügt worden ist, einen 
durch ein rechtskräftiges Endurteil eines deutschen Gerichts festge-
stellten Anspruch auf Schmerzensgeld gegen einen Dritten, so soll 
der Dienstherr auf Antrag die Zahlung auf diesen Anspruch bis zur 
Höhe des zuerkannten Schmerzensgeldanspruchs übernehmen, so-
fern dies zur Vermeidung einer unbilligen Härte notwendig ist.  
Der rechtskräftigen Feststellung steht ein nicht oder nicht mehr wi-
derruflicher Vergleich nach § 794 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozes-
sordnung gleich, wenn er der Höhe nach angemessen ist.
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(2) Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn ein Versuch der Voll-
streckung in das Vermögen nicht zu einer vollständigen Befriedigung 
des Soldaten geführt hat, sofern der Betrag, hinsichtlich dessen der 
Soldat nicht befriedigt wurde, mindestens 250 Euro erreicht.

(3) Der Dienstherr kann die Zahlung nach Absatz 1 ablehnen, wenn auf 
Grund desselben Sachverhalts eine einmalige Unfallentschädigung (§ 
63 des Soldatenversorgungsgesetzes) oder eine Beschädigtenversor-
gung nach den §§ 80 und 85 des Soldatenversorgungsgesetzes in 
Höhe der Grundrente und der Schwerstbeschädigtenzulage nach § 
30 Absatz 1 und § 31 des Bundesversorgungsgesetzes gezahlt wird.

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Jahren nach Rechtskraft des Urteils nach Absatz 1 Satz 1 oder 
nach Eintritt der Unwiderruflichkeit des Vergleichs nach Absatz 1 
Satz 2 schriftlich oder elektronisch gestellt werden. Dem Antrag ist 
ein Nachweis des Vollstreckungsversuches beizufügen. Die Entschei-
dung trifft das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm 
zu bestimmende Stelle. Für Versorgungsempfänger ist die für die Zah-
lung der Versorgungsbezüge verantwortliche Stelle zuständig. Soweit 
der Dienstherr die Zahlung übernommen hat, gehen Ansprüche ge-
gen Dritte auf ihn über. Der Übergang der Ansprüche kann nicht zum 
Nachteil der oder des Geschädigten geltend gemacht werden.

(5) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Schmerzensgeldansprüche, die im 
Wege des Urkundenprozesses nach den §§ 592 bis 600 der Zivilpro-
zessordnung festgestellt worden sind.

§ 32 Dienstzeitbescheinigung und Dienstzeugnis

(1) Der Soldat erhält nach Beendigung seines Wehrdienstes eine Dienst-
zeitbescheinigung. Auf Antrag ist ihm bei einer Dienstzeit von min-
destens vier Wochen von seinem nächsten Disziplinarvorgesetzten 
ein Dienstzeugnis zu erteilen, das über die Art und Dauer der we-
sentlichen von ihm bekleideten Dienststellungen, über seine Führung, 
seine Tätigkeit und seine Leistung im Dienst Auskunft gibt. Das Bun-
desministerium der Verteidigung kann die Zuständigkeit nach Satz 2 
anders bestimmen.

(2) Der Soldat kann eine angemessene Zeit vor dem Ende des Wehr-
dienstes ein vorläufiges Dienstzeugnis beantragen.
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§ 33 Staatsbürgerlicher und völkerrechtlicher Unterricht

(1) Die Soldaten erhalten staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Un-
terricht. Der für den Unterricht verantwortliche Vorgesetzte darf die 
Behandlung politischer Fragen nicht auf die Darlegung einer einsei-
tigen Meinung beschränken. Das Gesamtbild des Unterrichts ist so 
zu gestalten, dass die Soldaten nicht zu Gunsten oder zu Ungunsten 
einer bestimmten politischen Richtung beeinflusst werden.

(2) Die Soldaten sind über ihre staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen 
Pflichten und Rechte im Frieden und im Krieg zu unterrichten.

§ 34 Beschwerde

Der Soldat hat das Recht, sich zu beschweren. Das Nähere regelt die 
Wehrbeschwerdeordnung.

§ 35 Beteiligungsrechte der Soldaten

Die Beteiligung der Soldaten regelt das Soldatenbeteiligungsgesetz.

§ 35A Beteiligung an der Gestaltung des Dienstrechts

Für die Beteiligung bei der Gestaltung des Dienstrechts der Soldaten gilt 
§ 118 des Bundesbeamtengesetzes sinngemäß.

§ 36 Seelsorge

Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religions-
ausübung. Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig.

Zweiter Abschnitt: Rechtsstellung der Berufs-
soldaten und der Soldaten auf Zeit
1. Begründung des Dienstverhältnisses

§ 37 Voraussetzung der Berufung

(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf 
Zeit darf nur berufen werden, wer

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist,

2. Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
tritt,

3. die charakterliche, geistige und körperliche Eignung besitzt, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben als Soldat erforderlich ist.
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(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in Einzelfällen Aus-
nahmen von Absatz 1 Nr. 1 zulassen, wenn dafür ein dienstliches Be-
dürfnis besteht.

§ 38 Hindernisse der Berufung

(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf 
Zeit darf nicht berufen werden, wer

1. durch ein deutsches Gericht wegen eines Verbrechens zu Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer vor-
sätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, 
Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe verurteilt ist,

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt,

3. einer Maßregel der Besserung und Sicherung nach den §§ 64, 
66, 66a oder § 66b des Strafgesetzbuches oder der Sicherungs-
verwahrung nach Bestimmungen des § 7 oder des § 106 des 
Jugendgerichtsgesetzes unterworfen ist, solange die Maßregel 
nicht erledigt ist.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in Einzelfällen Aus-
nahmen von Absatz 1 Nr. 1 zulassen.

§ 39 Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten

In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten können berufen werden
1. Unteroffiziere mit der Beförderung zum Feldwebel,

2. Offizieranwärter nach Abschluss des für ihre Laufbahn vorgese-
henen Ausbildungsganges mit der Beförderung zum Leutnant, 
Sanitätsoffizier-Anwärter jedoch erst mit der Beförderung zum 
Stabsarzt, Stabsveterinär oder Stabsapotheker sowie Militärmu-
sikoffizier-Anwärter erst mit der Beförderung zum Hauptmann,

3. Offiziere auf Zeit,

4. Offiziere der Reserve.

§ 40 Begründung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit

(1) Die Berufung in ein Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit ist längstens 
bis zu einer Dienstzeit von 25 Jahren zulässig, jedoch nicht über das 
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62. Lebensjahr hinaus. Für Offiziere in den Laufbahnen des Sanitäts-
dienstes, des Militärmusikdienstes und des Geoinformationsdienstes 
der Bundeswehr bildet die Vollendung des 65. Lebensjahres die Al-
tersgrenze für ein Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit. Wenn dringen-
de dienstliche Gründe dies im Einzelfall erfordern, ist eine Berufung 
auch im Übrigen über die Altersgrenze des Satzes 1 hinaus zulässig, 
längstens bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres.

(2) Die Dauer der Berufung kann auf Grund freiwilliger Weiterverpflich-
tung innerhalb der Grenzen des Absatzes 1 verlängert werden.

(3) Die Dauer der Berufung eines Soldaten, der Inhaber eines Eingliede-
rungsscheins (§ 9 Absatz 1 Nummer 1 des Soldatenversorgungsgeset-
zes) ist, verlängert sich ohne die Beschränkungen des Absatzes 1 bis 
zur Ernennung zum Beamten, längstens jedoch um eineinhalb Jahre.

(4) Die Dauer der Berufung eines Soldaten, dessen militärische Ausbil-
dung vor dem Beginn einer Elternzeit nach § 28 Absatz 7 bereits 
mehr als sechs Monate mit einem Studium oder einer Fachausbildung 
verbunden ist oder war, verlängert sich ohne die Beschränkungen des 
Absatzes 1 um die Dauer der Elternzeit. Gleiches gilt für einen Solda-
ten, der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 30a in Anspruch genom-
men hat; die Dauer der Berufung verlängert sich um die Differenz der 
Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeitbeschäftigung.

(5) Ist ein Soldat auf Zeit während einer besonderen Auslandsverwendung 
zum Zeitpunkt des Ablaufs seiner Dienstzeit wegen Verschleppung, 
Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Einflussbereich 
des Dienstherrn entzogen, verlängert sich die Dauer der Berufung 
ohne die Beschränkungen des Absatzes 1 bis zum Ablauf des auf die 
Beendigung dieses Zustands folgenden Monats. Dies gilt auch bei 
anderen Verwendungen im Ausland mit vergleichbarer Gefährdungs-
lage.

(6) In die Dienstzeit wird der Wehrdienst eingerechnet, der in der Bun-
deswehr bis zur Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf 
Zeit geleistet worden ist.

(7) Die Dienstzeit eines Soldaten auf Zeit kann auf dessen Antrag ver-
kürzt werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Die verkürzte 
Dienstzeit soll die zur Durchführung der Berufsförderung notwendige 
Zeit der Freistellung vom militärischen Dienst umfassen.
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(8) Auch ohne Antrag nach Absatz 7 kann bestimmt werden, dass sich 
die Dienstzeit nicht nach Absatz 4 Satz 1 verlängert, wenn an der Ver-
längerung ausnahmsweise kein dienstliches Interesse besteht. Die 
Absicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, soll bereits im 
Rahmen der Bearbeitung eines Antrages auf Bewilligung der Eltern-
zeit eröffnet werden. Die Entscheidung ist spätestens mit der Bewilli-
gung der Elternzeit zu treffen. Absatz 7 bleibt im Übrigen unberührt.

§ 41 Form der Begründung und der Umwandlung

(1) Die Begründung des Dienstverhältnisses und seine Umwandlung er-
folgen durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde. In der Urkun-
de müssen enthalten sein

1. bei der Begründung die Worte „unter Berufung in das Dienst-
verhältnis eines Berufssoldaten“ oder „unter Berufung in das 
Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit“,

2. bei der Umwandlung die die Art des Dienstverhältnisses bestim-
menden Worte nach Nummer 1. An Stelle der Worte „unter 
Berufung“ können die Worte „ich berufe“ verwendet werden.

(2) Die Begründung und die Umwandlung werden mit dem Tag der Aus-
händigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Ur-
kunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist.

(3) Wird bei der Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf 
Zeit ein späterer Tag als der Tag der Aushändigung der Urkunde für 
das Wirksamwerden der Ernennung bestimmt, so hat der Soldat an 
diesem Tag seinen Dienst anzutreten. Die Ernennung ist vor ihrem 
Wirksamwerden zurückzunehmen, wenn sich herausstellt, dass die 
Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit nach § 37 
Abs. 1 und § 38 unzulässig ist.

(4) Die Ernennungen mehrerer Soldaten können in einer Urkunde ver-
fügt werden. An die Stelle der Aushändigung der Ernennungsurkun-
de tritt die Aushändigung einer Ausfertigung des Teils der Urkunde, 
der sich auf den Soldaten bezieht.

(5) Entspricht die Urkunde nicht der in Absatz 1 Satz 2 oder 3 vorgeschrie-
benen Form, gilt die Ernennung als von Anfang an in der beabsichtig-
ten Form wirksam, wenn aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt 
eindeutig hervorgeht, dass die nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung 
zuständige Stelle ein bestimmtes Soldatenverhältnis begründen oder 



173

Soldatengesetz

ein bestehendes Soldatenverhältnis in ein solches anderer Art um-
wandeln wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.

2. Beförderung

§ 42 Form der Beförderung

(1) Die Beförderung eines Berufssoldaten und eines Soldaten auf Zeit 
wird in einer Ernennungsurkunde verfügt, in der die Bezeichnung des 
höheren Dienstgrades enthalten sein muss. Die Beförderungen meh-
rerer Soldaten können in einer Urkunde verfügt werden.

(2) Die Beförderung zu einem Mannschaftsdienstgrad, die Beförderung 
eines Offizieranwärters zu einem Unteroffizierdienstgrad und die 
Beförderung eines Feldwebelanwärters zum Unteroffizier und Stab-
sunteroffizier werden mit der dienstlichen Bekanntgabe an den zu 
Ernennenden, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsurkunde be-
stimmten Tag wirksam. Dem Soldaten ist der Tag der dienstlichen Be-
kanntgabe seiner Beförderung zu bescheinigen.

(3) Für die Beförderung durch Aushändigung einer Urkunde gilt § 41 
Abs. 2 und, wenn die Beförderung mehrerer Soldaten in einer Urkun-
de verfügt wird, § 41 Abs. 4 Satz 2 entsprechend. In Ausnahmefällen, 
insbesondere bei Aufenthalt des zu Befördernden außerhalb des Bun-
desgebietes, kann die ernennende Stelle die dienstliche Bekanntgabe 
der Beförderung anordnen. Insoweit gilt Absatz 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass dem Soldaten die Urkunde oder die Ausfertigung 
alsbald auszuhändigen ist.

3. Beendigung des Dienstverhältnisses

a) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten

§ 43 Beendigungsgründe

(1) Das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten endet durch Eintritt oder 
Versetzung in den Ruhestand nach Maßgabe der Vorschriften über 
die rechtliche Stellung der Berufssoldaten im Ruhestand.

(2) Das Dienstverhältnis endet ferner durch

1. Umwandlung,

2. Entlassung,

3. Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten oder
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4. Entfernung aus dem Dienstverhältnis durch Urteil in einem ge-
richtlichen Disziplinarverfahren.

§ 44 Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand

(1) Ein Berufssoldat tritt in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, in dem 
er die nach § 45 Abs. 1 festgesetzte allgemeine Altersgrenze erreicht 
hat. Der Eintritt in den Ruhestand kann aus dienstlichen Gründen 
bis zum Ablauf des 31. März oder 30. September, der dem Errei-
chen der allgemeinen Altersgrenze folgt, hinausgeschoben werden. 
Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall die Fortführung 
des Dienstes erfordern, kann das Bundesministerium der Verteidi-
gung den Eintritt in den Ruhestand hinausschieben, jedoch für nicht 
mehr als drei Jahre. Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag 
des Berufssoldaten um bis zu einem Jahr hinausgeschoben werden, 
wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag soll spätestens 
drei Jahre vor dem Erreichen der allgemeinen Altersgrenze gestellt 
werden. Ist ein Berufssoldat während einer besonderen Auslandsver-
wendung zum Zeitpunkt des vorgesehenen Eintritts in den Ruhestand 
wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem 
Dienst zusammenhängenden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, ist der Eintritt in den 
Ruhestand bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustands 
folgenden Monats hinauszuschieben; dies gilt auch bei anderen Ver-
wendungen im Ausland mit vergleichbarer Gefährdungslage.

(2) Ein Berufssoldat kann mit Ablauf eines Monats in den Ruhestand ver-
setzt werden, wenn er die nach § 45 Abs. 2 festgesetzte besondere 
Altersgrenze überschritten hat. Einem Antrag des Berufssoldaten, das 
Dienstverhältnis bis zu einem Zeitraum von zwei Jahren nach Über-
schreiten der besonderen Altersgrenze fortzusetzen, ist zu entspre-
chen, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Für den Antrag gilt 
Absatz 1 Satz 5 entsprechend. Die Zurruhesetzung erfolgt auch in 
diesen Fällen zu dem in Satz 1 angegebenen Zeitpunkt.

(3) Ein Berufssoldat ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen 
seines körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen 
zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) 
ist. Als dienstunfähig kann er auch dann angesehen werden, wenn 
auf Grund der in Satz 1 genannten Umstände die Wiederherstellung 
seiner Fähigkeit zur Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht innerhalb 
eines Jahres zu erwarten ist.
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(4) Die Dienstunfähigkeit wird auf Grund des Gutachtens eines Arztes 
der Bundeswehr von Amts wegen oder auf Antrag festgestellt. Hat 
der Berufssoldat nicht selbst den Antrag auf Versetzung in den Ruhe-
stand gestellt, so ist ihm unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass 
seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist; er ist hierüber 
zu hören. Der Berufssoldat ist verpflichtet, sich von Ärzten der Bun-
deswehr oder von hierzu bestimmten Ärzten untersuchen und, falls 
sie es für notwendig erklären, beobachten zu lassen. Die über die 
Versetzung in den Ruhestand entscheidende Stelle kann auch ande-
re Beweise erheben. Ob die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 
innerhalb eines Jahres nicht zu erwarten ist, soll, abgesehen von den 
Fällen, in denen dies offensichtlich ist, erst nach sechsmonatiger Heil-
behandlung festgestellt werden.

(5) Der Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand setzt voraus, dass 
der Berufssoldat

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat oder

2. infolge einer Wehrdienstbeschädigung, die er sich ohne grobes 
Verschulden zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist oder 
als dienstunfähig angesehen werden kann.

Die Berechnung der Dienstzeit im Sinne der Nummer 1 regelt das Solda-
tenversorgungsgesetz.

(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der Stelle verfügt, die 
nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung des Berufssoldaten zuständig 
wäre. Die Verfügung ist dem Berufssoldaten schriftlich zuzustellen. 
Sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes widerrufen werden, wenn 
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses unter Berücksichtigung der 
persönlichen, insbesondere häuslichen, beruflichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse zumutbar ist oder wenn der Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall festgestellt ist. In den Fällen des Absatzes 2 ist dem 
Berufssoldaten wenigstens ein Jahr vor dem Tag des Ausscheidens 
mitzuteilen, dass seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist; 
die Entscheidung, durch die er in den Ruhestand versetzt wird, muss 
ihm wenigstens drei Monate vor dem Tag des Ausscheidens zugestellt 
werden. In den Fällen des Absatzes 3 beginnt der Ruhestand mit dem 
Ende der drei Monate, die auf den Monat folgen, in dem die Verset-
zung in den Ruhestand dem Berufssoldaten mitgeteilt worden ist.

(7) Mit dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand hat der Berufs-
soldat das Recht, seine Dienstgradbezeichnung mit dem ZuSatz „au-
ßer Dienst (a. D.)“ weiterzuführen.
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§ 45 Altersgrenzen

(1) Für Berufssoldaten werden folgende allgemeine Altersgrenzen fest-
gesetzt:

1. die Vollendung des 65. Lebensjahres für Generale und Obers-
te sowie für Offiziere in den Laufbahnen des Sanitätsdienstes, 
des Militärmusikdienstes und des Geoinformationsdienstes der 
Bundeswehr,

2. die Vollendung des 62. Lebensjahres für alle anderen Berufssol-
daten.

(2) Als besondere Altersgrenzen der Berufssoldaten werden festgesetzt:

1. die Vollendung des 62. Lebensjahres für die in Absatz 1 Nr. 1 
genannten Offiziere,

2. die Vollendung des 61. Lebensjahres für Oberstleutnante,

3. die Vollendung des 59. Lebensjahres für Majore und Stabs-
hauptleute,

4. die Vollendung des 56. Lebensjahres für Hauptleute, Oberleut-
nante und Leutnante,

5. die Vollendung des 55. Lebensjahres für Berufsunteroffiziere,

6. die Vollendung des 41. Lebensjahres für Offiziere, die in strahl-
getriebenen Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waf-
fensystemoffizier verwendet werden, die Vollendung des 40. 
Lebensjahres, soweit sie wehrfliegerverwendungsunfähig sind.

(3) Die Altersgrenzen nach den Absätzen 1 und 2 gelten auch für die 
Berufssoldaten der Marine mit entsprechenden Dienstgraden.

(4) Das durchschnittliche Zurruhesetzungsalter aller Berufssoldaten liegt 
ab 2024 um mindestens zwei Jahre über dem Zurruhesetzungsalter 
nach dem Stand vom 1. Januar 2007. Das Bundesministerium der 
Verteidigung berichtet hierüber alle vier Jahre dem Deutschen Bun-
destag, erstmals im Jahr 2018.

(5) § 147 Abs. 3 des Bundesbeamtengesetzes gilt entsprechend.

§ 45A Umwandlung

(1) Beantragt ein Berufssoldat die Umwandlung seines Dienstverhältnis-
ses in das eines Soldaten auf Zeit, kann dem Antrag bei Vorliegen 
eines dienstlichen Interesses stattgegeben werden.
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(2) Die Dienstzeit soll die zur Durchführung der Berufsförderung not-
wendige Zeit der Freistellung vom militärischen Dienst umfassen.

(3) Bei der Umwandlung müssen die Voraussetzungen des § 46 Abs. 3 
nicht vorliegen.

§ 46 Entlassung

(1) Ein Berufssoldat ist entlassen, wenn er die Eigenschaft als Deutscher 
im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. Das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung entscheidet darüber, ob diese Vorausset-
zung vorliegt, und stellt den Tag der Beendigung des Dienstverhält-
nisses fest.

(2) Ein Berufssoldat ist zu entlassen,

1. wenn er aus einem der in § 38 genannten Gründe nicht hätte 
ernannt werden dürfen und das Hindernis noch fortbesteht,

2. wenn er seine Ernennung durch Zwang, arglistige Täuschung 
oder Bestechung herbeigeführt hat,

3. wenn sich herausstellt, dass er vor seiner Ernennung eine Straf-
tat begangen hat, die ihn der Berufung in das Dienstverhältnis 
eines Berufssoldaten unwürdig erscheinen lässt, und er deswe-
gen zu einer Strafe verurteilt war oder wird,

4. wenn er sich weigert, den Eid abzulegen,

5. wenn er zur Zeit der Ernennung Mitglied des Europäischen Par-
laments, des Bundestages oder eines Landtages war und nicht 
innerhalb der vom Bundesministerium der Verteidigung gesetz-
ten angemessenen Frist sein Mandat niederlegt,

6. wenn in den Fällen des § 44 Abs. 1 bis 3 die Voraussetzungen 
des § 44 Abs. 5 nicht erfüllt sind,

7. wenn er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist; diese Entlas-
sung gilt als Entlassung auf eigenen Antrag, oder

8. wenn er ohne Genehmigung des Bundesministeriums der Ver-
teidigung seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nimmt.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 kann das Bundesministerium der 
Verteidigung wegen besonderer Härte eine Ausnahme zulassen. In den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 8 kann das Bundesministerium der Verteidi-
gung seine Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.
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(3) Der Berufssoldat kann jederzeit seine Entlassung verlangen; soweit 
seine militärische Ausbildung mit einem Studium oder einer Fachaus-
bildung verbunden war, gilt dies jedoch erst nach einer sich daran an-
schließenden Dienstzeit, die der dreifachen Dauer des Studiums oder 
der Fachausbildung entspricht, längstens nach zehn Jahren. In einer 
Rechtsverordnung kann für bestimme Verwendungen wegen der 
Höhe der mit dem Studium oder der Fachausbildung verbundenen 
Kosten oder auf Grund sonstiger studien- oder ausbildungsbedingter 
Besonderheiten eine längere als die dreifache Dauer bestimmt wer-
den; die in Satz 1 genannte Höchstdauer darf nicht überschritten wer-
den.

(3a) Ein Berufssoldat ist entlassen, wenn er zum Beamten ernannt wird. 
Die Entlassung gilt als solche auf eigenen Antrag. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Berufssoldat

1. in ein Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter oder

2. als Professor, Juniorprofessor, wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Mitarbeiter an einer nach Landesrecht staatlich anerkann-
ten oder genehmigten Hochschule, deren Personal im Dienste 
des Bundes steht, in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen 
wird. Satz 1 gilt ebenfalls nicht, solange das Bundesministerium 
der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle in seinem 
Geschäftsbereich der Entlassung nach Satz 1 nicht zugestimmt 
hat. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Soldat nach Ab-
satz 3 seine Entlassung verlangen könnte. Im Übrigen kann die 
Zustimmung unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen 
der Bundeswehr erteilt werden.

(4) Hat der Berufssoldat Elternzeit nach § 28 Abs. 7 im Anschluss an ein 
Studium oder eine Fachausbildung in Anspruch genommen, verlän-
gert sich die Dienstzeit nach Absatz 3 um diese Zeit entsprechend, 
soweit das Studium oder die Fachausbildung mehr als sechs Mona-
te gedauert hat; die Höchstdauer von zehn Jahren bleibt unberührt. 
Gleiches gilt für einen Berufssoldaten, der eine Teilzeitbeschäftigung 
nach § 30a in Anspruch genommen hat; die Dienstzeit nach Absatz 3 
verlängert sich um die Differenz der Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeit-
beschäftigung.

(5) Der Berufsoffizier kann auch dann, wenn er weder ein Studium noch 
eine Fachausbildung erhalten hat, seine Entlassung erst nach Ende 
des sechsten Dienstjahres als Offizier verlangen.
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(6) Vor Ablauf der in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten Dienstzeiten ist 
der Berufssoldat auf seinen Antrag zu entlassen, wenn das Verbleiben 
im Dienst für ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, beruf-
licher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten 
würde.

(7) Das Verlangen auf Entlassung muss dem Disziplinarvorgesetzten 
schriftlich erklärt werden. Die Erklärung kann, solange die Entlas-
sungsverfügung dem Soldaten noch nicht zugegangen ist, inner-
halb zweier Wochen nach Zugang bei dem Disziplinarvorgesetzten 
zurückgenommen werden, mit Zustimmung der für die Entlassung 
zuständigen Stelle auch nach Ablauf dieser Frist. Die Entlassung ist für 
den beantragten Zeitpunkt auszusprechen; sie kann jedoch so lange 
hinausgeschoben werden, bis der Berufssoldat seine dienstlichen Ob-
liegenheiten ordnungsgemäß erledigt hat, längstens drei Monate.

(8) Ein Leutnant kann in Ausnahmefällen bis zum Ende des dritten Dienst-
jahres als Offizier, spätestens vor dem Ende des zehnten Jahres der 
Gesamtdienstzeit in der Bundeswehr, wegen mangelnder Eignung als 
Berufsoffizier entlassen werden. Die in diesen Fällen zu gewährende 
Dienstzeitversorgung regelt das Soldatenversorgungsgesetz.

§ 47 Zuständigkeit, Anhörungspflicht und Fristen bei der Entlassung

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung 
von der Stelle verfügt, die nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung des 
Berufssoldaten zuständig wäre.

(2) Der Berufssoldat ist vor der Entscheidung über seine Entlassung zu 
hören.

(3) Die Entlassung muss in den Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten verfügt werden, nachdem 
das Bundesministerium der Verteidigung oder die Stelle, der die Aus-
übung der Befugnis zur Entlassung übertragen worden ist, von dem 
Entlassungsgrund Kenntnis erhalten hat.

(4) Die Entlassungsverfügung muss dem Soldaten in den Fällen des § 46 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 bei Dienstunfähigkeit wenigstens drei Monate vor 
dem Entlassungstag und in den Fällen des § 46 Abs. 8 wenigstens 
sechs Wochen vor dem Entlassungstag zum Schluss eines Kalender-
vierteljahres unter schriftlicher Angabe der Gründe zugestellt wer-
den.
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§ 48 Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten

Der Berufssoldat verliert seine Rechtsstellung, wenn gegen ihn durch Ur-
teil eines deutschen Gerichts im Geltungsbereich des Grundgesetzes er-
kannt ist

1. auf die in § 38 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Neben-
folgen,

2. auf Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen vorsätz-
lich begangener Tat oder

3. auf Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen Be-
stechlichkeit, soweit sich die Tat auf eine Diensthandlung im 
Wehrdienst bezieht.

Entsprechendes gilt, wenn der Berufssoldat auf Grund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt hat.

§ 49 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechts stellung  
eines Berufssoldaten

(1) Die Zugehörigkeit des Berufssoldaten zur Bundeswehr endet mit der 
Beendigung seines Dienstverhältnisses durch Entlassung nach § 46 
oder durch Verlust seiner Rechtsstellung als Berufssoldat nach § 48.

(2) In den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7 und 8 und des 
§ 48 verliert der Soldat seinen Dienstgrad.

(3) Nach dem Verlust seiner Rechtsstellung als Berufssoldat und nach der 
Entlassung hat der frühere Berufssoldat keinen Anspruch auf Dienst-
bezüge und Versorgung mit Ausnahme der Beschädigtenversorgung, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(4) Ein früherer Berufssoldat, der vor Ablauf der nach § 46 Abs. 3 sich 
bestimmenden Mindestdienstzeit

1. auf seinen Antrag entlassen worden ist oder als auf eigenen 
Antrag entlassen gilt,

2. seine Entlassung nach § 46 Abs. 8 vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführt hat,

3. seine Rechtsstellung verloren hat oder

4. durch Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren aus dem 
Dienstverhältnis entfernt worden ist, muss die entstandenen 
Kosten des Studiums oder der Fachausbildung erstatten. Unter 
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den gleichen Voraussetzungen muss ein früherer Berufssoldat 
in der Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes das ihm als 
Sanitätsoffizier-Anwärter gewährte Ausbildungsgeld erstatten. 
Auf die Erstattung kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn sie für den früheren Soldaten eine besondere Härte be-
deuten würde.

(5) Einem entlassenen Berufssoldaten kann das Bundesministerium 
der Verteidigung die Erlaubnis erteilen, seinen Dienstgrad mit dem 
ZuSatz „außer Dienst (a. D.)“ zu führen. Die Erlaubnis ist zurückzu-
nehmen, wenn der frühere Berufssoldat sich ihrer als nicht würdig 
erweist. Das Bundesministerium der Verteidigung kann seine Zustän-
digkeit auf andere Stellen übertragen.

§ 50 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand

(1) Der Bundespräsident kann die Berufsoffiziere vom Brigadegeneral 
und den entsprechenden Dienstgraden an aufwärts jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand versetzen.

(2) Die für den einstweiligen Ruhestand der Beamten geltenden Vor-
schriften der §§ 56, 57 und 58 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes 
finden entsprechende Anwendung. Der in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzte Berufsoffizier gilt mit Erreichen der allgemeinen Al-
tersgrenze als dauernd in den Ruhestand versetzt.

§ 51 Wiederverwendung

(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Al-
tersgrenze in den Ruhestand getreten ist oder wegen Überschreitens 
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden 
ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr 
vollendet, unter erneuter Berufung in das Dienstverhältnis eines Be-
rufssoldaten zu einer Wiederverwendung von wenigstens einem Jahr 
und höchstens zwei Jahren herangezogen werden, wenn die Wieder-
verwendung unter Berücksichtigung der persönlichen, insbesondere 
häuslichen, beruflichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zumutbar 
ist und seit Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand noch keine fünf 
Jahre vergangen sind.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 tritt der Berufssoldat mit Ablauf der für 
die Wiederverwendung festgesetzten Zeit in den Ruhestand.

(3) § 44 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend.
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(4) Ist ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Berufs-
soldat wieder dienstfähig geworden, kann er erneut in das Dienst-
verhältnis eines Berufssoldaten berufen werden, wenn seit der Ver-
setzung in den Ruhestand noch keine fünf Jahre vergangen sind und 
die allgemeine Altersgrenze noch nicht überschritten ist. Beantragt er 
seine erneute Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten, 
ist diesem Antrag unter den Voraussetzungen des Satzes 1 stattzuge-
ben, falls nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. § 44 
Abs. 4 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 4 endet der Ruhestand mit der erneu-
ten Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten.

(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 
8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvor-
schriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach § 
60 bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.

§ 51A (weggefallen)

§ 52 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird ein Urteil mit den Folgen des § 48 im Wiederaufnahmeverfahren 
durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt § 42 Abs. 1, 2 
und 4 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.

§ 53 Verurteilung nach Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Ein Berufssoldat im Ruhestand oder ein früherer Berufssoldat,

1. gegen den wegen einer Tat, die er vor der Beendigung seines 
Dienstverhältnisses begangen hat, eine Entscheidung ergangen 
ist, die nach § 48 zum Verlust seiner Rechtsstellung als Berufs-
soldat geführt hätte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung seines Dienstverhältnisses 
begangenen Tat durch ein deutsches Gericht im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindes-
tens zwei Jahren oder

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über 
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
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Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten

verurteilt worden ist,

verliert seinen Dienstgrad und seine Ansprüche auf Versorgung mit 
Ausnahme der Beschädigtenversorgung. Entsprechendes gilt, wenn 
ein Berufssoldat im Ruhestand oder ein früherer Berufssoldat auf 
Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß 
Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. §52 gilt 
entsprechend.

(2) § 30 Abs. 2 des Wehrpflichtgesetzes findet keine Anwendung.

b) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit

§ 54 Beendigungsgründe

(1) Das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit endet mit dem Ablauf 
der Zeit, für die er in das Dienstverhältnis berufen ist. Das Dienstver-
hältnis endet auch mit Ablauf des Monats, in dem das Erlöschen des 
Rechts aus dem Eingliederungsschein (§ 9 Absatz 5 des Soldatenver-
sorgungsgesetzes) unanfechtbar festgestellt worden ist.

(2) Das Dienstverhältnis endet ferner durch

1. Entlassung,

2. Verlust der Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit entsprechend 
dem § 48,

3. Entfernung aus dem Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit.

(3) Wenn zwingende Gründe der Verteidigung es erfordern, kann die für 
das Dienstverhältnis festgesetzte Zeit

1. allgemein durch Rechtsverordnung oder

2. in Einzelfällen durch das Bundesministerium der Verteidigung 
um einen Zeitraum von bis zu drei Monaten verlängert werden.

(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 
6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechts-
vorschriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach 
§ 60 bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.
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§ 55 Entlassung

(1) Für den Soldaten auf Zeit gilt § 46 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 bis 5 sowie 7 und 8 und Satz 2 und 3 entsprechend. § 46 Abs. 3a 
gilt mit Ausnahme des Satzes 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass 
ein Soldat auf Zeit auch nicht entlassen ist, wenn er zum Beamten auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst oder zum Zwecke der Ausbildung 
zum Polizeivollzugsbeamten oder zum Beamten des Einsatzdienstes 
der Berufsfeuerwehr ernannt wird. Für einen Soldaten auf Zeit, der 
auf Grund eines Eingliederungsscheines zum Beamten ernannt wird, 
gilt § 46 Absatz 3a Satz 1 entsprechend.

(2) Ein Soldat auf Zeit ist zu entlassen, wenn er dienstunfähig ist. § 44 
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Ein Soldat auf Zeit ist auf seinen Antrag zu entlassen, wenn das Ver-
bleiben im Dienst für ihn wegen persönlicher, insbesondere häusli-
cher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere Härte 
bedeuten würde.

(4) Ein Soldat auf Zeit kann in den ersten vier Jahren seiner Dienstzeit 
entlassen werden, wenn er die Anforderungen, die an ihn in seiner 
Laufbahn zu stellen sind, nicht mehr erfüllt. Ein Offizieranwärter, der 
sich nicht zum Offizier, ein Sanitätsoffizier-Anwärter, der sich nicht 
zum Sanitätsoffizier, ein Militärmusikoffizier- Anwärter, der sich nicht 
zum Militärmusikoffizier, ein Feldwebelanwärter, der sich nicht zum 
Feldwebel, und ein Unteroffizieranwärter, der sich nicht zum Unterof-
fizier eignen wird, soll unbeschadet des Satzes 1 entlassen werden. Ist 
er zuvor in einer anderen Laufbahn verwendet worden, soll er nicht 
entlassen, sondern in diese zurückgeführt werden, soweit er noch 
einen dieser Laufbahn entsprechenden Dienstgrad führt.

(5) Ein Soldat auf Zeit kann während der ersten vier Dienstjahre fristlos 
entlassen werden, wenn er seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt 
hat und sein Verbleiben in seinem Dienstverhältnis die militärische 
Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden 
würde.

(6) Für die Zuständigkeit, die Anhörungspflicht und die Fristen bei der 
Entlassung gilt § 47 Abs. 1 bis 3 entsprechend. Die Entlassungsver-
fügung muss dem Soldaten in den Fällen des Absatzes 2 wenigstens 
drei Monate und in den Fällen des Absatzes 4 wenigstens einen Mo-
nat vor dem Entlassungstag unter schriftlicher Angabe der Gründe 
zugestellt werden. Für Soldaten, die einen Eingliederungsschein (§ 9 
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Absatz 1 Nummer 2 des Soldatenversorgungsgesetzes) erhalten kön-
nen und die Erteilung beantragt haben, beträgt die Frist in den Fällen 
des Absatzes 2 ein Jahr. In den Fällen des Absatzes 3 gilt § 46 Abs. 7 
entsprechend.

§ 56 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung  
eines Soldaten auf Zeit

(1) Mit der Beendigung seines Dienstverhältnisses durch Zeitablauf nach 
§ 54 Abs. 1, durch Entlassung nach § 55 oder durch Verlust seiner 
Rechtsstellung als Soldat auf Zeit nach § 54 Abs. 2 Nr. 2 endet die 
Zugehörigkeit des Soldaten auf Zeit zur Bundeswehr.

(2) Mit der Entlassung entsprechend dem § 46 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 
1 bis 4, 7 und 8 und nach § 55 Abs. 5 sowie mit dem Verlust seiner 
Rechtsstellung als Soldat auf Zeit verliert der Soldat seinen Dienst-
grad.

(3) Nach dem Verlust seiner Rechtsstellung als Soldat auf Zeit und, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nach der Entlassung hat der 
frühere Soldat auf Zeit keinen Anspruch auf Dienstbezüge und Ver-
sorgung mit Ausnahme der Beschädigtenversorgung.

(4) Ein früherer Soldat auf Zeit, dessen militärische Ausbildung mit einem 
Studium oder einer Fachausbildung verbunden war und der

1. auf seinen Antrag entlassen worden ist oder als auf eigenen 
Antrag entlassen gilt,

2. seine Entlassung nach § 55 Abs. 4 vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführt hat,

3. nach § 55 Abs. 5 entlassen worden ist,

4. seine Rechtsstellung verloren hat oder

5. durch Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren aus dem 
Dienstverhältnis entfernt worden ist,

muss die entstandenen Kosten des Studiums oder der Fachausbildung 
erstatten. Unter den gleichen Voraussetzungen muss ein früherer Soldat 
auf Zeit in der Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes das ihm als 
Sanitätsoffizier-Anwärter gewährte Ausbildungsgeld erstatten. Auf die 
Erstattung kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie für den 
früheren Soldaten eine besondere Härte bedeuten würde.
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§ 57 Wiederaufnahme des Verfahrens, Verurteilungen nach  
Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Für die Wiederaufnahme des Verfahrens und für die Folgen von Ver-
urteilungen nach Beendigung des Dienstverhältnisses als Soldat auf 
Zeit gelten die §§ 52 und 53 entsprechend.

(2) Auf einen früheren Soldaten auf Zeit, der einen Mannschaftsdienst-
grad führt, findet § 53 Abs. 2 keine Anwendung. Unterliegt er nicht 
der Wehrpflicht, so verliert er, abgesehen von den in § 53 Abs. 1 ge-
nannten Fällen, seinen Dienstgrad, wenn er die in § 59 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 bestimmte Altersgrenze nicht überschritten hat und gegen ihn 
auf eine der in § 48 Satz 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder 
Nebenfolgen erkannt wird.

Dritter Abschnitt: Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz; Reservewehrdienstverhältnis; freiwil-
liger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches 
Engagement
1. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

§ 58 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

(1) Die Begründung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflich-
tigen zum Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt 
das Wehrpflichtgesetz.

(2) Die Beförderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den 
Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsverfügung be-
stimmten Tag wirksam. § 42 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für diejenigen, die freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58b leisten oder zu den in § 60 genannten Dienstleis-
tungen herangezogen werden.

2.  Reservewehrdienstverhältnis

§ 58A Reservewehrdienstverhältnis

Die Rechtsstellung der Soldaten in einem Reservewehrdienstverhältnis 
wird durch das Reservistinnen- und Reservistengesetz geregelt.
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3.  Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches 
Engagement

§ 58B Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches  
Engagement

(1) Frauen und Männer können sich verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
als besonderes staatsbürgerliches Engagement zu leisten. Der frei-
willige Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement 
besteht aus einer sechsmonatigen Probezeit und bis zu 17 Monaten 
anschließendem Wehrdienst.

(2) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.

§ 58C Übermittlung personenbezogener Daten durch die Melde-
behörden

(1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Ab-
satz 2 Satz 1 übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden:

1. Familienname,

2. Vornamen,

3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen haben.

(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf 
die Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkei-
ten in den Streitkräften zu versenden.

(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat 
die Daten zu löschen, wenn die Betroffenen dies verlangen, spätes-
tens jedoch nach Ablauf eines Jahres nach der erstmaligen Speiche-
rung der Daten beim Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr.

§ 58D Beratung und Untersuchung

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr bieten Personen, die Interesse an 
einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b bekunden, eine persönli-
che Beratung über Tätigkeiten in den Streitkräften an.
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(2) Personen, die nach der Beratung Interesse an einem freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b bekunden, werden auf ihre Dienstfähigkeit 
und auf ihre Eignung nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 untersucht, so-
fern sie in die Untersuchungen schriftlich oder elektronisch eingewil-
ligt haben. Das Ergebnis der Untersuchungen wird ihnen schriftlich 
oder elektronisch mitgeteilt.

(3) Ist die betroffene Person nicht dienstfähig oder wird kein Wehrdienst-
verhältnis begründet, sind die bei der Untersuchung erhobenen Da-
ten spätestens nach Ablauf eines Jahres nach der Untersuchung zu 
löschen.

(4) Für die Erstattung von Aufwendungen gilt § 11 Absatz 2 des Bundes-
reisekostengesetzes entsprechend.

§ 58E Verpflichtung

(1) Die Verpflichtungserklärung nach § 58b Absatz 1 Satz 1 bedarf der 
Schriftform. Für eine besondere Auslandsverwendung ist eine geson-
derte schriftliche Verpflichtungserklärung erforderlich. Für eine Fest-
setzung der Dienstzeit auf zwölf oder mehr Monate ist die Abgabe 
der Verpflichtungserklärung nach Satz 2 erforderlich.

(2) Die Verpflichtungserklärungen nach Absatz 1 bedürfen der Annahme 
durch ein Karrierecenter der Bundeswehr.

(3) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 kann der Soldat auf 
schriftlichen Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzuge-
ben, wenn die besondere Verwendung im Ausland wegen persönli-
cher oder familiärer Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 58F Status

Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die 
Ableistung des Grundwehrdienstes (§ 5 des Wehrpflichtgesetzes) oder 
des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes im Anschluss an den Grund-
wehrdienst (§ 6b des Wehrpflichtgesetzes) anknüpfen, sind auf Personen, 
die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten, entsprechend anzuwen-
den.

§ 58G Dienstantritt

(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr fordert eine Person, deren Ver-
pflichtung zum freiwilligen Wehrdienst nach § 58b angenommen 
worden ist, zum Dienstantritt auf. In der Aufforderung sind Ort und 
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Zeitpunkt des Dienstantritts sowie die Dauer des Wehrdienstes anzu-
geben. Die Aufforderung soll vier Wochen vor dem Dienstantrittster-
min bekannt gegeben werden.

(2) Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an 
die Einberufung zum Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz an-
knüpfen, sind auf die Aufforderung zum Dienstantritt nach Absatz 1 
entsprechend anzuwenden.

§ 58H Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b

(1) Der freiwillige Wehrdienst nach § 58b endet durch Entlassung ent-
sprechend § 75 oder durch Ausschluss entsprechend § 76.

(2) Während der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum 
Letzten eines Monats entlassen werden.    
Die Entlassungsverfügung ist spätestens zwei Wochen vor dem Ent-
lassungstermin bekannt zu geben. Auf schriftlichen Antrag des Sol-
daten ist dieser während der Probezeit jederzeit zu entlassen.

(3) Im Fall des § 58e Absatz 3 kann der Soldat entlassen werden, wenn 
eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist.

Vierter Abschnitt: Dienstleistungspflicht

1. Umfang und Arten der Dienstleistungen

§ 59 Personenkreis

(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Al-
tersgrenze in den Ruhestand getreten ist oder wegen Überschreitens 
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden ist, 
kann bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr voll-
endet hat, zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen 
werden. Zu den in § 60 Nr. 2 bis 4 genannten Dienstleistungen kann 
er nur mit seiner freiwilligen schriftlichen Verpflichtung herangezo-
gen werden.

(2) Ein früherer Berufssoldat oder ein früherer Soldat auf Zeit, der min-
destens zwei Jahre in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder 
Soldat auf Zeit gestanden hat, kann

1. bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 60. Lebensjahr voll-
endet hat,
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2. außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles bis zum Ab-
lauf des Monats, in dem er das 45. Lebensjahr vollendet hat, 
wenn er einen Mannschaftsdienstgrad führt, und

3. mit seiner freiwilligen schriftlichen Verpflichtung auch bis zum 
Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet hat,

zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden. Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen kön-
nen auf Grund freiwilliger schriftlicher Verpflichtung bis zum Ablauf 
des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, zu den in § 
60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden. § 9 Absatz 2 
gilt entsprechend. Personen, denen auf Grund einer Wehrdienstleis-
tung ein höherer Dienstgrad nicht nur für die Dauer der Verwendung 
verliehen worden ist, können auch ohne freiwillige Verpflichtung bis 
zum Ablauf des Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, 
herangezogen werden

1. zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall und

2. zu Übungen (§ 61), wenn dies aus Gründen der Einsatz- und 
Funktionsfähigkeit der Streitkräfte erforderlich ist; für Personen, 
die einen Mannschaftsdienstgrad führen, gilt dies jedoch nur 
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 45. Lebensjahr voll-
enden.

(4) Vor Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranzie-
hungsbescheid kann die gemäß Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 oder Ab-
satz 3 Satz 1 abgegebene freiwillige schriftliche Verpflichtung allge-
mein oder für den Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. Der Widerruf ist schriftlich gegenüber der für die 
Heranziehung zuständigen Stelle zu erklären.

(5) Nach dem Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heran-
ziehungsbescheid ist der Widerruf der Verpflichtungserklärung aus-
geschlossen. Bis zum Beginn des Wehrdienstverhältnisses nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 können Herangezogene jedoch auf Antrag von 
der Pflicht zur Dienstleistung befreit werden. Dem Antrag ist statt-
zugeben, wenn die Heranziehung wegen persönlicher, insbesondere 
häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere, 
im Bereitschafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall eine unzumut-
bare Härte bedeuten würde.
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§ 60 Arten der Dienstleistungen

Dienstleistungen sind

1. Übungen (§ 61),

2. besondere Auslandsverwendungen (§ 62),

3. Hilfeleistungen im Innern (§ 63),

4. Hilfeleistungen im Ausland (§ 63a) und

5. unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall.

§ 61 Übungen

(1) Befristete Übungen dauern grundsätzlich höchstens drei Monate. 
Über Ausnahmen entscheidet das Bundesministerium der Verteidi-
gung.

(2) Die Gesamtdauer der Übungen beträgt bei Mannschaften höchstens 
sechs, bei Unteroffizieren höchstens neun und bei Offizieren höchs-
tens zwölf Monate.

(3) Übungen, die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst ange-
ordnet werden, sind unbefristet. Auf die Gesamtdauer der Übungen 
nach Absatz 2 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium 
der Verteidigung kann eine Anrechnung anordnen.

§ 62 Besondere Auslandsverwendungen

(1) Besondere Auslandsverwendungen sind Verwendungen, die auf 
Grund eines Übereinkommens, eines Vertrages oder einer Vereinba-
rung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit 
einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Aus-
land oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder 
in Luftfahrzeugen stattfinden.

(2) Eine besondere Auslandsverwendung ist grundsätzlich jeweils für 
höchstens sieben Monate zulässig. Sie wird auf die Gesamtdauer 
der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet. Soweit die Dauer 
drei Monate übersteigt, wirkt das für die Heranziehung zuständige 
Kreiswehrersatzamt auf die Zustimmung des Arbeitgebers oder der 
Dienstbehörde hin.
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(3) Ist ein Soldat auf seinen Antrag von der Teilnahme an besonderen 
Auslandsverwendungen allgemein oder für den Einzelfall entpflichtet 
worden (§ 59 Abs. 5), kann er aus vorbereitenden Übungen entlassen 
werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. § 75 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 9 bleibt unberührt.

(4) § 75 Abs. 2 Nr. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Soldat 
zu entlassen ist.

§ 63 Hilfeleistungen im Innern

(1) Hilfeleistungen im Innern sind Verwendungen der Streitkräfte im Rah-
men der Amtshilfe oder bei einer Naturkatastrophe oder einem be-
sonders schweren Unglücksfall nach Artikel 35 des Grundgesetzes.

(2) Die Hilfeleistung im Innern ist grundsätzlich jeweils für höchstens 
drei Monate jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidi-
gung kann mit Zustimmung der zur Dienstleistung heranzuziehenden 
Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer Dienstbehörde Ausnahmen 
zulassen. Hilfeleistungen im Innern werden auf die Gesamtdauer der 
Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.

(3) Als Hilfeleistungen im Innern gelten auch vorbereitende Übungen im 
Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

§ 63A Hilfeleistungen im Ausland

(1) Hilfele1stimmung der zur Dienstleistung heranzuziehenden Person 
und ihres Arbeitgebers oder ihrer Dienstbehörde Ausnahmen zulas-
sen. Hilfeleistungen im Ausland werden auf die Gesamtdauer der 
Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.

2. Dienstleistungsausnahmen

§ 64 Dienstunfähigkeit

Zu Dienstleistungen wird nicht herangezogen, wer dienstunfähig ist.

§ 65 Ausschluss von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen ist derjenige ausgeschlossen, gegen den durch ein 
deutsches Gericht auf die in § 38 Abs. 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln 
oder Nebenfolgen erkannt worden ist.

§ 66 Befreiung von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen sind befreit
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1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,

2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diako-
natsweihe empfangen haben,

3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren 
Amt dem eines ordinierten Geistlichen evangelischen oder eines 
Geistlichen römisch-katholischen Bekenntnisses, der die Diako-
natsweihe empfangen hat, entspricht,

4. schwerbehinderte Menschen und

5. Dienstleistungspflichtige, die auf Grund eines völkerrechtlichen 
Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen 
Behörde eine entsprechende Befreiung genießen.

§ 67 Zurückstellung von Dienstleistungen

(1) Von Dienstleistungen wird zurückgestellt,

1. wer vorübergehend nicht dienstfähig ist oder

2. wer, abgesehen von den Fällen des § 65, Freiheitsstrafe, Stra-
farrest, Jugendstrafe oder Jugendarrest verbüßt, sich in Unter-
suchungshaft befindet oder nach § 63 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist.

(1a) Von Dienstleistungen wird ferner zurückgestellt, wer auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer in-
ternationalen Behörde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden 
kann.

(2) Von Dienstleistungen werden Dienstleistungspflichtige, die sich auf 
das geistliche Amt (§ 66) vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. Hier-
zu sind beizubringen:

1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder 
einer ordentlichen theologischen Ausbildung und

2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bi-
schöflichen Behörde, des Ordensoberen oder der entsprechen-
den Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass 
sich der Dienstleistungspflichtige auf das geistliche Amt vorbe-
reitet.

(3) Hat ein Dienstleistungspflichtiger seiner Aufstellung für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag, zu einem Landtag oder zum Europäischen Par-
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lament zugestimmt, ist er bis zur Wahl zurückzustellen. Hat er die 
Wahl angenommen, kann er für die Dauer des Mandats nur auf sei-
nen Antrag herangezogen werden.

(4) Auf Antrag soll ein Dienstleistungspflichtiger von einer Dienstleistung 
zeitlich befristet zurückgestellt werden, wenn und solange die Heran-
ziehung zur Dienstleistung für ihn wegen persönlicher, insbesondere 
häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere, 
im Bereitschafts-, Spannungs- und Verteidigungsfall eine unzumutba-
re Härte bedeuten würde. Eine besondere Härte liegt in der Regel vor, 
wenn

1. im Fall der Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen

a) die Versorgung seiner Familie, hilfsbedürftiger Angehöriger 
oder anderer hilfsbedürftiger Personen, für deren Lebensun-
terhalt er aus rechtlicher oder sittlicher Verpflichtung aufzu-
kommen hat, gefährdet würde oder

b) für Verwandte ersten Grades besondere Notstände zu erwar-
ten sind,

2. der Dienstleistungspflichtige für die Erhaltung und Fortführung 
eines eigenen Betriebes unentbehrlich ist,

3. die Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung,

b) ein Hochschulstudium, bei dem zum vorgesehenen Dien-
steintritt das dritte Semester erreicht ist,

c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen dualen 
Bildungsgang (Studium mit studienbegleitender betrieblicher 
Ausbildung), dessen Regelstudienzeit acht Semester nicht 
überschreitet und bei dem das Studium spätestens drei Mo-
nate nach Beginn der betrieblichen Ausbildung aufgenom-
men wird,

d) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel ab-
solvierten sonstigen Ausbildungsabschnitt oder

e) eine bereits begonnene Berufsausbildung

unterbrechen oder die Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten 
oder vertraglich gesicherten Berufsausbildung verhindern würde.
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(5) Von Dienstleistungen kann ein Dienstleistungspflichtiger ferner zu-
rückgestellt werden, wenn gegen ihn ein Strafverfahren anhängig ist, 
in dem Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheits-
entziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten ist, 
oder wenn seine Heranziehung die militärische Ordnung oder das 
Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.

(6) Von einer Dienstleistung soll ein Dienstleistungspflichtiger auf Antrag 
auch zurückgestellt werden, wenn er für die Erhaltung und Fortfüh-
rung des elterlichen Betriebes oder des Betriebes seines Arbeitgebers 
oder für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung seiner Dienstbe-
hörde unentbehrlich ist. In diesem Fall sind die Eltern, der Arbeitge-
ber oder die Dienstbehörde des Dienstleistungspflichtigen antragsbe-
rechtigt und verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die 
Unentbehrlichkeit der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. 
Die Zurückstellung bedarf der Zustimmung des Dienstleistungspflich-
tigen. Die Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen ist bis zur Ent-
scheidung über den Antrag auszusetzen.

§ 68 Unabkömmlichstellung

(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der 
Bundeswehr und andere Aufgaben kann ein Dienstleistungspflichti-
ger im Spannungs- und Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für 
Dienstleistungen unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange 
er für die von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.

(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde 
auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlags-
recht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit 
sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten 
zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt eine Rechtsverord-
nung. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung 
der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf 
die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf 
oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Verord-
nung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landes-
regierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht 
auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsver-
ordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde 
unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die 
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Rechtsverordnung regelt ferner, für welche Fristen die Unabkömm-
lichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverstän-
digen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören 
sind.

(3) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber des Dienstleistungspflichti-
gen ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unab-
kömmlichstellung der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. 
Dienstleistungspflichtige, die in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis 
stehen, haben den Wegfall der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.

3. Heranziehungsverfahren

§ 69 Zuständigkeit

Zuständig für die Heranziehung von Dienstleistungspflichtigen zu Dienst-
leistungen und das damit in Zusammenhang stehende Verfahren nach 
diesem Abschnitt sind die Wehrersatzbehörden.

§ 70 Verfahren

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist kostenfrei. Notwendige Aus-
lagen sind zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch 
die Kosten für die Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung 
dem Dienstleistungspflichtigen aufgegeben wird. Einem Arbeitneh-
mer, der nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fällt, wird auch 
der durch eine angeordnete ärztliche Untersuchung oder eine ange-
ordnete sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbehörde entstehen-
de Verdienstausfall erstattet. Einem Dienstleistungspflichtigen, der 
nicht Arbeitnehmer ist, werden notwendige Aufwendungen, die ihm 
durch die Bestellung eines Vertreters entstehen, erstattet. Das Nähere 
über die Erstattung von notwendigen Auslagen, Verdienstausfall und 
Vertretungskosten regelt eine Rechtsverordnung.

(2) Anträge nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu 
stellen und durch die Wehrersatzbehörde schriftlich zu bescheiden.

(3) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Abschnittes ergeht, ist zu-
zustellen. Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Ein 
Heranziehungsbescheid zu Hilfeleistungen im Innern (§ 63), zu Hil-
feleistungen im Ausland (§ 63a), zu einer Übung, die von der Bun-
desregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet ist (§ 61 Abs. 3) oder 
die als Alarmübung nicht länger als drei Tage dauert, kann auch mit 
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gewöhnlichem Standardbrief mit dem Vermerk „Vorrangpost“ oder 
in entsprechender Anwendung des § 5 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes unmittelbar durch die Truppe zugestellt werden.

§ 71 Ärztliche Untersuchung, Anhörung

Ungediente Personen, die sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 freiwillig zu 
Dienstleistungen verpflichten wollen, sind vor der Annahme ihrer Ver-
pflichtung hinsichtlich ihrer Dienstfähigkeit zu untersuchen. Ungediente 
Dienstleistungspflichtige, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach dieser 
oder nach einer erneuten ärztlichen
Untersuchung zu einer Dienstleistung herangezogen worden sind, sind 
vor ihrer Heranziehung zu hören und auf Antrag oder, wenn Anhalts-
punkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder 
dies für eine vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, 
erneut ärztlich zu untersuchen. Sie haben sich hierzu nach Aufforderung 
durch die Kreiswehrersatzämter vorzustellen und ärztlich untersuchen zu 
lassen. Auf die Untersuchung findet § 17 Abs. 4 Satz 3 und 6 bis 8 ent-
sprechende Anwendung. Das Ergebnis der Untersuchung und die sich 
daraus ergebenden Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Untersu-
chungsbescheid mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine beantragte 
Überprüfung der Dienstfähigkeit ohne ärztliche Untersuchung durchge-
führt wird.

§ 72 Heranziehung von ungedienten Dienstleistungspflichtigen

(1) Ungediente Dienstleistungspflichtige (§ 59 Abs. 3 Satz 1), die nach 
§ 71 verfügbar sind, werden durch die Kreiswehrersatzämter zu 
Dienstleistungen herangezogen. Die Art der Dienstleistung sowie Ort 
und Zeit des Diensteintritts werden durch Heranziehungsbescheid 
bekannt gegeben. Im Heranziehungsbescheid ist die Dauer der zu 
leistenden Dienstleistung anzugeben; dies gilt nicht für die Heranzie-
hung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall nach § 
60 Nr. 6 und zu Übungen als Bereitschaftsdienst nach § 61 Abs. 3.

(2) Die Dienstleistungspflichtigen haben sich entsprechend dem Heran-
ziehungsbescheid zu Dienstleistungen in der Bundeswehr zu stellen.

(3) Der Heranziehungsbescheid soll vier Wochen vor dem Beginn der 
Dienstleistung zugestellt sein. Dienstleistungspflichtige können ohne 
Einhaltung einer Frist einberufen werden, wenn

1. Übungen als Bereitschaftsdienst angeordnet sind,
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2. die Heranziehung zu einer nach den Umständen gebotenen Er-
höhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte notwendig ist,

3. der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist,

4. das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm be-
stimmte Stelle Übungen von kurzer Dauer als Alarmübungen 
angeordnet hat oder

5. Hilfeleistungen im Innern zu erbringen sind.

§ 73 Heranziehung von gedienten Dienstleistungspflichtigen

Dienstleistungspflichtige, die bereits in der Bundeswehr gedient haben, 
werden nach Feststellung ihrer Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbe-
hörden zu Dienstleistungen herangezogen. Sie sind zu hören, wenn seit 
dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst mehr als zwei Jahre verstrichen 
sind, und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des 
Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwen-
dung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. Auf 
die Untersuchung finden § 17 Abs. 4 Satz 3 und 6 bis 8 sowie § 71 Satz 5 
und 6 entsprechende Anwendung. Die Dienstleistungspflichtigen haben 
sich nach Aufforderung durch die Kreiswehrersatzämter vorzustellen und 
ärztlich untersuchen zu lassen.
Sie haben sich entsprechend dem Heranziehungsbescheid zu Dienstleis-
tungen in der Bundeswehr zu stellen. § 72 Abs. 1 und 3 gilt entsprechend.

4. Beendigung der Dienstleistungen und Verlust  
des Dienstgrades

§ 74 Beendigung der Dienstleistungen

Die Dienstleistungen enden

1. durch Entlassung (§ 75),

2. durch Ablauf der für den Wehrdienst festgesetzten Zeit, wenn 
der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist oder

3. durch Ausschluss (§ 76).

§ 75 Entlassung aus den Dienstleistungen

(1) Der Soldat ist entlassen mit Ablauf des Monats, in dem er das für ihn 
nach § 59 Abs. 1, 2 oder 3 festgesetzte Höchstalter für eine Heranzie-
hung erreicht hat. Im Übrigen ist er zu entlassen, wenn
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1. die für die Dienstleistung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, es 
sei denn, Bereitschaftsdienst nach § 61 Abs. 3 wird angeordnet 
oder der Spannungs- oder Verteidigungsfall ist eingetreten,

2. die Anordnung des Bereitschaftsdienstes nach § 61 Abs. 3 auf-
gehoben wird, es sei denn, dass der Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall eingetreten ist,

3. seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidi-
gungsfalles endet,

4. der Heranziehungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende 
Dienstleistungsausnahme vorliegt - in den Fällen des § 66 erst 
nach Befreiung durch das Kreiswehrersatzamt - oder wenn in-
nerhalb des ersten Monats der Dienstleistung im Rahmen der 
Einstellungsuntersuchung festgestellt wird, dass der Soldat we-
gen einer Gesundheitsstörung dauernd oder voraussichtlich für 
einen Zeitraum von mehr als einemMonat, bei kürzerer Verwen-
dung für den Zeitraum dieser Verwendung, vorübergehend zur 
Erfüllung seiner Dienstpflichten unfähig ist,

5. nach dem bisherigen Verhalten durch sein Verbleiben in der 
Bundeswehr die militärische Ordnung oder die Sicherheit der 
Truppe ernstlich gefährdet würde,

6. er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,

7. er seiner Aufstellung für die Wahl zum Deutschen Bundestag, 
zu einem Landtag oder zum Europäischen Parlament zuge-
stimmt hat,

8. er unabkömmlich gestellt ist,

9. der mit der Dienstleistung verfolgte Zweck entfallen ist und im 
Fall einer befristeten Übung eine andere Verwendung im Hin-
blick auf die Ausbildung für die bestehende oder eine künftige 
Verwendung nicht erfolgen kann,

10. er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung seiner Dienstfä-
higkeit innerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist. § 44 
Abs. 4 Satz 1 und 3 gilt entsprechend, oder

11. er nach § 67 Abs. 6 zurückgestellt ist.
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(2) Der Soldat kann entlassen werden, wenn

1. das Verbleiben in der Bundeswehr für ihn wegen persönlicher, 
insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Grün-
de eine besondere, im Bereitschafts-, Spannungs- und Vertei-
digungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten würde und er 
seine Entlassung beantragt hat,

2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten 
oder mehr oder auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Ju-
gendstrafe erkannt ist oder

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen 
wird.

(3) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Abs. 2 für die 
Ernennung des Soldaten zuständig wäre.

(4) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle 
fern hält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte entlassen 
werden müssen, wenn er Dienst geleistet hätte.

(5) Ist ein Soldat während einer besonderen Auslandsverwendung we-
gen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem 
Dienst zusammenhängenden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, ist die Entlassung bis 
zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Mo-
nats hinauszuschieben. Dies gilt auch bei anderen Verwendungen im 
Ausland mit vergleichbarer Gefährdungslage.

(6) Befindet sich ein Soldat, der eine Dienstleistung erbringt, im Entlas-
sungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet 
der Wehrdienst, zu dem er herangezogen wurde, wenn

1. die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, spätes-
tens jedoch drei Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder

2. er innerhalb der drei Monate schriftlich erklärt, dass er mit der 
Fortsetzung des Wehrdienstverhältnisses nicht einverstanden 
ist, mit dem Tag der Abgabe der Erklärung.

§ 76 Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen ihn 
durch ein deutsches Gericht auf die in §38 Abs. 1 bezeichneten Stra-
fen, Maßregeln oder Nebenfolgen erkannt wird. Er verliert seinen 
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Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er wegen schuldhafter Verletzung 
seiner Dienstpflichten nach § 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 entlassen wird.

(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 
Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das die-
se Folgen nicht hat, gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht einge-
treten.

(3) Ein Dienstleistungspflichtiger verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn 
er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung 
nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 mit Beendigung des Wehr-
dienstverhältnisses. Er verliert seinen Dienstgrad auch, wenn gegen 
ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in § 38 Absatz 1 bezeich-
neten Strafen, Maßregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die 
§§ 53 und 57 bleiben unberührt.

5. Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht

§ 77 Dienstleistungsüberwachung; Haftung

(1) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegen die in § 59 Abs. 1 bis 
3 genannten Personen. Die Dienstleistungsüberwachung beginnt im 
Anschluss an das Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf 
Zeit, im Fall des § 59 Abs. 3 Satz 1 oder im Fall einer Verpflichtung zu 
einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b mit der Annahme der Ver-
pflichtung, und endet zu dem in § 59 Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils 
einschlägigen Zeitpunkt.

(2) Von der Dienstleistungsüberwachung sind diejenigen Dienstleistungs-
pflichtigen ausgenommen, die

1. dauerhaft nicht dienstfähig sind (§ 64),

2. von Dienstleistungen dauernd ausgeschlossen sind (§ 65),

3. von Dienstleistungen befreit sind (§ 66) oder

4. als Kriegsdienstverweigerer anerkannt sind.

(3) (weggefallen)

(4) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleis-
tungspflichtigen

1. jede Änderung ihrer Wohnung binnen einer Woche, im Span-
nungs- und Verteidigungsfall binnen 48 Stunden, der zuständi-
gen Wehrersatzbehörde zu melden,
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2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde 
sie unverzüglich erreichen,

3. sich auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbehörde per-
sönlich zu melden,

4. ausgehändigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke ohne Ent-
schädigung jederzeit erreichbar sorgfältig aufzubewahren und 
zu pflegen, sie nicht außerhalb des Wehrdienstes zu verwen-
den, ihre missbräuchliche Benutzung durch Dritte auszuschlie-
ßen, den Weisungen zur Behandlung der Gegenstände nach-
zukommen, sie der zuständigen Dienststelle auf Aufforderung 
vorzulegen oder zurückzugeben und ihr Schäden sowie Verlus-
te unverzüglich zu melden,

5. die Dienstleistungsbescheide für Hilfeleistungen im Innern nach 
§ 63 Abs. 1, für den Wehrdienst im Spannungsfall und für den 
Wehrdienst im Verteidigungsfall sorgfältig aufzubewahren, 
nicht missbräuchlich zu verwenden, auf Aufforderung der zu-
ständigen Dienststelle vorzulegen sowie der Wehrersatzbehör-
de einen Verlust unverzüglich zu melden,

6. sich zur Verhütung übertragbarer Krankheiten impfen zu lassen 
und insoweit ärztliche Eingriffe in ihre körperliche Unversehrt-
heit zu dulden; das Grundrecht nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt,

7. sich auf Verlangen der zuständigen Wehrersatzbehörde im Hin-
blick auf eine für sie vorgesehene sicherheitsempfindliche Tä-
tigkeit in der Bundeswehr einer erstmaligen Sicherheitsüberprü-
fung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen zu unterziehen, 
deren Durchführung sich nach dem Sicherheitsüberprüfungsge-
setz bestimmt und für die es einer Zustimmung des Dienstleis-
tungspflichtigen nicht bedarf.

(5) Die Dienstleistungspflichtigen haben für vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursachte Schäden und Verluste an ausgehändigten Beklei-
dungs- und Ausrüstungsstücken GelderSatz zu leisten. Die Schadens-
ersatzansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
dem die zuständigen Behörden von dem Schaden Kenntnis erlangen, 
ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung 
der Handlung an.
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(6) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleis-
tungspflichtigen ferner der zuständigen Wehrersatzbehörde unver-
züglich schriftlich, elektronisch oder mündlich zu melden:

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Dienstleistungsausnahme 
nach den §§ 64 bis 66 begründen,

2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vorübergehende Unfähig-
keit zur Erfüllung der Dienstpflichten von voraussichtlich min-
destens neun Monaten begründen,

3. Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerungen von 
Erkrankungen und Verletzungen seit der Untersuchung gemäß 
§ 71 Satz 1, der letzten Überprüfungsuntersuchung gemäß § 
71 Satz 2 und § 73 Satz 2, der Prüfung der Verfügbarkeit oder 
der Entlassungsuntersuchung, von denen der Dienstleistungs-
pflichtige oder sein Arzt annimmt, dass sie für die Beurteilung 
seiner Dienstfähigkeit von Belang sind, soweit sie hierzu von der 
zuständigen Wehrersatzbehörde aufgefordert werden,

4. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurück-
stellung,

5. den Abschluss und einen Wechsel ihrer beruflichen Ausbildung, 
einen Wechsel ihres Berufes sowie eine weitergehende beruf-
liche Qualifikation; hierüber in ihrem Besitz befindliche Nach-
weise haben die Dienstleistungspflichtigen auf Aufforderung 
unverzüglich vorzulegen.

(7) (weggefallen)

§ 78 Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die für die Dienstleistungsüberwachung zuständige Wehrer-
satzbehörde (ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort 
eines Dienstleistungspflichtigen nicht feststellen, übermittelt sie dem 
Bundesverwaltungsamt zum Zweck der Feststellung des Aufenthalts-
ortes folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen:

1. Familiennamen, frühere Namen, Vornamen,

2. Geburtsdatum und Geburtsort,

3. letzte, der ausschreibenden Behörde bekannte Anschrift und

4. das Geschäftszeichen.
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Das Bundesverwaltungsamt hat diese Daten jeweils unter Angabe der 
ausschreibenden Behörde zu speichern.

(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 ge-
nannten Zweck in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusam-
mengefasst folgenden Stellen zu übermitteln:

1. den Wehrersatzbehörden,

2. dem Auswärtigen Amt, das sie zu dem in Absatz 1 genannten 
Zweck an die Auslandsvertretungen weiterübermittelt,

3. den Behörden, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs zuständig sind.

Diese Stellen dürfen die Daten zu dem Zweck, zu dem sie ihnen über-
mittelt worden sind, speichern und nutzen. Wird diesen Stellen der Auf-
enthaltsort eines Dienstleistungspflichtigen bekannt, haben sie ihn der 
ausschreibenden Behörde mitzuteilen, soweit keine besonderen Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. Sodann löschen sie unverzüglich die 
ihnen vom Bundesverwaltungsamt übermittelten Daten des Betroffenen. 
Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt so-
wie die übrigen Stellen nach Satz 1 davon, dass der Aufenthaltsort fest-
gestellt worden und eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 
Diese Stellen haben die Daten des Betroffenen nach der Unterrichtung zu 
löschen.

(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt 
rechtzeitig, wenn für einen Betroffenen die Dienstleistungspflicht 
nach § 59 Abs. 1 bis 3 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die 
Daten des Betroffenen spätestens mit Ende der Dienstleistungspflicht 
zu löschen; Gleiches gilt für die übrigen Stellen nach Absatz 2 Satz 1, 
die durch das Bundesverwaltungsamt über das Ende der Dienstleis-
tungspflicht unverzüglich zu unterrichten sind.

(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 
übermittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen 
die ihnen zuvor übermittelte Datei zu löschen.

§ 79 Vorführung und Zuführung

(1) Bei Dienstleistungspflichtigen, die einer angeordneten ärztlichen 
Untersuchung (§ 71 Satz 3 oder § 73 Satz 4) fernbleiben oder einer 
Aufforderung der Wehrersatzbehörde, sich persönlich zu melden (§ 
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77 Abs. 4 Nr. 3), unentschuldigt nicht nachkommen, kann die Vor-
führung angeordnet werden. Die Polizei ist um Durchführung zu er-
suchen.

(2) Die Polizei kann ersucht werden, Dienstleistungspflichtige, die ihrer 
Heranziehung unentschuldigt nicht Folge leisten, dem nächsten Feld-
jägerdienstkommando zuzuführen.

(3) Die Polizei ist befugt, zum Zweck der Vorführung oder Zuführung die 
Wohnung und andere Räume des Dienstleistungspflichtigen zu be-
treten und nach ihm zu suchen. Das Gleiche gilt, außer zur Nachtzeit, 
für andere Wohnungen und Räume, wenn sich der Dienstleistungs-
pflichtige einem unmittelbar bevorstehenden Zugriff

der Polizei durch Betreten solcher Wohnungen und Räume entzieht. 
Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen einer durch die Weh-
rersatzbehörde einzuholenden richterlichen Anordnung. Dabei kann das 
Gericht von einer vorherigen Anhörung des Dienstleistungspflichtigen 
oder Wohnungsinhabers absehen, wenn es dies für erforderlich hält, um 
den Zweck der Maßnahme nicht zu gefährden. Personen, die Mitgewahr-
sam an derWohnung des Dienstleistungspflichtigen haben, haben das 
Betreten und Durchsuchen der Wohnung und anderer Räume zu dulden. 
Unbillige Härten gegenüber Mitgewahrsamsinhabern sind zu vermeiden. 
Die Anordnung ist bei der Durchsuchung vorzuzeigen. Für die richterliche 
Anordnung einer Durchsuchung ist das Verwaltungsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Durchsuchung vorgenommen werden soll. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

6. Verhältnis zur Wehrpflicht

§ 80 Konkurrenzregelung

Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes geht im Spannungs- 
oder Verteidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vor.

Fünfter Abschnitt: Dienstliche Veranstaltungen

§ 81 Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen

(1) Dienstliche Veranstaltungen sind dienstliche Vorhaben der Streitkräf-
te insbesondere zur militärischen Aus-, Fort- und Weiterbildung, zu 
denen Personen mit ihrem Einverständnis zugezogen werden kön-
nen.
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(2) Zu dienstlichen Veranstaltungen können Personen, die dienstfähig 
sind und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, durch das 
Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte 
Stelle zugezogen werden. Während der Wehrdienstleistung stehen 
sie in einem Wehrdienstverhältnis.

Sechster Abschnitt: Rechtsschutz

1. Rechtsweg

§ 82 Zuständigkeiten

(1) Für Klagen der Soldaten, der Soldaten im Ruhestand, der früheren 
Soldaten, der Dienstleistungspflichtigen gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 
und der Hinterbliebenen aus dem Wehrdienstverhältnis ist der Ver-
waltungsrechtsweg gegeben, soweit nicht ein anderer Rechtsweg 
gesetzlich vorgeschrieben ist.

(2) Für Klagen des Bundes gilt das Gleiche.

(3) Der Bund wird durch das Bundesministerium der Verteidigung vertre-
ten. Dieses kann die Vertretung durch allgemeine Anordnung ande-
ren Stellen übertragen; die Anordnung ist im Bundesgesetzblatt zu 
veröffentlichen.

(4) Soweit Aufgaben des Bundesministeriums der Verteidigung in den 
Geschäftsbereich eines anderen Bundesministeriums übertragen wor-
den sind, ist vor allen Klagen ein Vorverfahren nach den Vorschriften 
des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung durchzuführen. 
Den Widerspruchsbescheid erlässt das Bundesministerium der Vertei-
digung. Es kann die Entscheidung durch allgemeine Anordnung an-
deren Behörden übertragen. Die Anordnung ist im Bundesgesetzblatt 
zu veröffentlichen.

2. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte 
nach dem Vierten Abschnitt

§ 83 Besondere Vorschriften für das Vorverfahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die auf Grund des Vierten 
Abschnitts dieses Gesetzes durch die Wehrersatzbehörden ergehen, 
ist binnen zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erheben, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einlegung bei der 
Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
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(2) Über den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid (§ 72 
Abs. 1 Satz 1 und § 73 Satz 1), den Widerspruch gegen die Aufhe-
bung eines Heranziehungsbescheides und den Widerspruch gegen 
den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 und § 73 Satz 3) entscheidet 
die Wehrbereichsverwaltung. Der Widerspruch gegen den Heranzie-
hungsbescheid, der Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heran-
ziehungsbescheides und der Widerspruch gegen den Untersuchungs-
bescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 84 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht 
für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135
in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichtsordnung und die Be-
schwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 
des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen Beschlüsse 
über den Rechtsweg findet § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§ 85 Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 
und § 73 Satz 3), die Anfechtungsklage gegen den Heranziehungsbe-
scheid (§ 72 Abs. 1 Satz 1 und § 73 Satz 1) und die Anfechtungsklage ge-
gen die Aufhebung des Heranziehungsbescheides haben keine aufschie-
bende Wirkung. Das Gericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung 
anordnen. Vor der Anordnung ist die Wehrbereichsverwaltung zu hören.

Siebter Abschnitt: Bußgeldvorschriften; Übergangs- 
und Schlussvorschriften

§ 86 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 71 Satz 3, § 73 Satz 4 oder § 77 Abs. 4 Nr. 7 sich 
einer dort genannten Untersuchung oder Überprüfung nicht 
oder nicht rechtzeitig unterzieht,

2. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 1 oder Abs. 6 Nr. 1, 2 oder 3 eine Mel-
dung nicht oder nicht rechtzeitig macht,

3. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 2 keine Vorsorge trifft,
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4. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig mel-
det oder

5. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 5 einen dort genannten Bescheid nicht 
sorgfältig oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt, 
ihn missbräuchlich verwendet oder nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder eine Meldung nicht oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Kreiswehrersatzamt.

§ 87 Einstellung von anderen Bewerbern

(1) Ein Bewerber, der die für einen höheren Dienstgrad erforderliche mi-
litärische Eignung durch Lebens- und Berufserfahrung außerhalb der 
Bundeswehr erworben hat, kann auf Grund freiwilliger Verpflichtung 
zu einer Eignungsübung von vier Monaten einberufen werden; er 
kann die Eignungsübung freiwillig fortsetzen. Während der Übung 
kann er mit dem 15. oder Letzten eines jeden Monats entlassen 
werden. Die Entlassungsverfügung ist ihm wenigstens zwei Wochen 
vor dem Entlassungstag bekannt zu geben. Auf seinen Antrag muss 
er jederzeit entlassen werden. Im Übrigen hat er für die Dauer der 
Eignungsübung die Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit mit dem 
Dienstgrad, für den er nach erfolgreicher Ableistung der Eignungs-
übung vorgesehen ist.

(2) Nach der Eignungsübung kann der Bewerber zum Berufssoldaten 
oder zum Soldaten auf Zeit ernannt werden.

(3) (weggefallen)

§ 88 Entlassung von anderen Bewerbern

Ein Bewerber nach § 87 Abs. 1, der in das Dienstverhältnis eines Berufssol-
daten oder eines Soldaten auf Zeit berufen ist, kann auf Grund eines Ver-
haltens vor der Ernennung, das ihn der Berufung in sein Dienstverhältnis 
unwürdig erscheinen lässt, entlassen werden, nachdem ein Disziplinarge-
richt den Sachverhalt festgestellt hat. Die Entlassung hat dieselben Folgen 
wie eine Entlassung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3.

§ 89 Mitteilungen in Strafsachen

(1) In Strafsachen gegen Soldaten gilt § 115 des Bundesbeamtengeset-
zes entsprechend.
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(2) In Strafsachen gegen Berufssoldaten im Ruhestand, frühere Berufs-
soldaten und frühere Soldaten auf Zeit sollen personenbezogene 
Daten außer in den Fällen des § 14 Abs. 1 Nr. 6 des Einführungsge-
setzes zum Gerichtsverfassungsgesetz übermittelt werden, wenn de-
ren Kenntnis für Disziplinarmaßnahmen mit anderen als versorgungs-
rechtlichen Folgen erforderlich ist, soweit nicht für die übermittelnde 
Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen. § 14 Abs. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz ist anzuwen-
den.

(3) Die Mitteilungen sind zu richten

1. bei Erlass und Vollzug eines Haftbefehls oder Unterbringungs-
befehls an den nächsten Disziplinarvorgesetzten des Soldaten 
oder dessen Vertreter im Amt,

2. in den übrigen Fällen zum Zweck der Weiterleitung an die zu-
ständige Stelle an das Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr.

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 
Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 dürfen nur die Personendaten des Beschuldig-
ten, die für die Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind, dem 
Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr zugänglich gemacht 
werden; die übrigen Daten sind ihm zur Weiterleitung in einem verschlos-
senen Umschlag zu übermitteln.

§ 90 Organisationsgesetz

Die Organisation der Verteidigung, insbesondere die Spitzengliederung 
der Bundeswehr und die endgültige Organisation des Bundesministeri-
ums der Verteidigung, bleiben besonderer gesetzlicher Regelung vorbe-
halten.

§ 91 Personalvertretung der Beamten, Angestellten und Arbeiter

(1) Für die bei militärischen Dienststellen und Einrichtungen der Bundes-
wehr beschäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter gilt das Bun-
despersonalvertretungsgesetz.

(2) § 64 Absatz 2 des Soldatenbeteiligungsgesetzes gilt entsprechend.
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(3) § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes gilt 
entsprechend bei der Bestellung von Soldaten zu Vertrauens- oder 
Betriebsärzten. Hierbei ist nach § 38 Abs. 1 des Bundespersonalver-
tretungsgesetzes zu verfahren.

(4) § 78 Abs. 1 Nr. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes findet bei 
der Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung 
von militärischen Dienststellen und Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen keine Anwendung, soweit militärische Gründe ent-
gegenstehen.

§ 92 Übergangsvorschrift für die Laufbahnen

In der Rechtsverordnung nach § 27 Abs. 1 kann für die Dauer des Span-
nungs- oder Verteidigungsfalles bestimmt werden, dass für die bei Eintritt 
des Spannungs- oder Verteidigungsfalles vorhandenen Berufssoldaten 
und Soldaten auf Zeit die Dienstzeit nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b 
bis auf sechs Monate und die Dienstzeit nach Nr. 2 Buchstabe b bis auf 
ein Jahr verkürzt wird.

§ 93 Zuständigkeit für den Erlass der Rechtsverordnungen

(1) Die Bundesregierung erlässt die Rechtsverordnungen über

1. die Nebentätigkeit der Soldaten nach § 20 Abs. 7,

2. die Laufbahnen der Soldaten nach § 27,

3. den Urlaub der Soldaten nach § 28 Abs. 4,

4. die Regelungen zur Elternzeit der Soldaten nach § 28 Abs. 7 
Satz 2,

5. die Jubiläumszuwendungen nach § 30 Abs. 4,

6. die Regelungen zum Mutterschutz für Soldatinnen nach § 30 
Abs. 5 Satz 2,

7. die Verlängerung der Dienstzeit von Soldaten auf Zeit nach § 54 
Abs. 3 Nr. 1,

8. die Erstattung von Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungs-
kosten nach § 70 Abs. 1 Satz 6,

9. die Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unabkömmlichstel-
lung nach § 68 Abs. 2 Satz 3.

10. (weggefallen)
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(2) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt die Rechtsverord-
nungen über

1. die Regelung des Vorgesetztenverhältnisses nach § 1 Abs. 3,

2. die Unteroffizierprüfungen und die Offizierprüfungen nach § 
27 Abs. 7,

3. die Ausgestaltung des Personalaktenwesens nach § 29,

4. die Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung nach § 30a,

5. die regelmäßige Arbeitszeit und Maßnahmen zur Gewährung 
eines größtmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei be-
sonderen Tätigkeiten nach § 30c Absatz 5,

6. die verwendungsbezogenen Mindestdienstzeiten nach § 46 
Abs. 3.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium 
der Finanzen die Rechtsverordnungen über

1. das Ausbildungsgeld nach § 30 Absatz 2,

2. die Kostenerstattung für Familien- und Haushaltshilfen nach § 
31 Absatz 8.

(4) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 9 bedarf der Zustimmung 
des Bundesrates.

§ 94 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes  
vom 24. Februar 1983 (BGBl. I S. 179)

Auf Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die vor dem 2. März 1983 ein 
Studium oder eine Fachausbildung im Rahmen ihrer militärischen Ausbil-
dung abgeschlossen haben, sind die bisherigen Vorschriften anzuwenden.

§ 95 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes  
vom 6. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2588)

Die Vorschriften der § 40 Abs. 4, § 46 Abs. 4 finden nur auf Soldaten auf 
Zeit und Berufssoldaten Anwendung, die Elternzeit nach Inkrafttreten des 
Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Soldatengesetzes vom 6. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2588) beantragt haben.
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§ 96 Übergangsvorschrift aus Anlass des Dienstrechtsneuordnungs - 
gesetzes

(1) Abweichend von § 45 Abs. 1 Nr. 1 wird die allgemeine Alters-
grenze in den Jahren 2008 bis 2012 auf das vollendete 62. Lebensjahr 
festgesetzt und ab dem Jahr 2013 wie folgt angehoben:

im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2013 3 62 3
2014 6 62 6
2015 9 62 9
2016 12 63 0
2017 15 63 3
2018 18 63 6
2019 21 63 9
2020 24 64 0
2021 27 64 3
2022 30
2023 33

(2) Abweichend von § 45 Abs. 2 werden die besonderen Altersgrenzen 
wie folgt festgesetzt:

1. für Generale sowie für Offiziere in den Laufbahnen des Sa-
nitätsdienstes, des Militärmusikdienstes und des Geoinfor-
mationsdienstes der Bundeswehr wird bis zum 31. Dezember 
2012 keine besondere Altersgrenze festgesetzt,

2. für nicht von Nummer 1 erfasste Oberste

a) in den Jahren 2008 bis 2012 die Vollendung des 61. Lebens-
jahres, hiervon abweichend des 60. Lebensjahres für vor dem 
1. Januar 1999 zum Berufssoldaten ernannte Oberste in der 
Besoldungsgruppe A 16,

b) ab dem Jahr 2013 die Vollendung des 61. Lebensjahres mit 
folgenden Anhebungen:
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im Jahr Anhebung  
um Monate

Erreichen mit Alter
Jahr Monat

2013 1 61 1
2014 2 61 2
2015 3 61 3
2016 4 61 4
2017 5 61 5
2018 6 61 6
2019 7 61 7
2020 8 61 8
2021 9 61 9
2022 10 61 10
2023 11 61 11

Dies gilt mit der Maßgabe, dass vor dem 1. Januar 1999 zum Berufssol-
daten ernannte Oberste in der Besoldungsgruppe A 16 die besondere 
Altersgrenze

aa) in den Jahren 2013 und 2014 mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres,

bb) in den Jahren 2015 bis 2023 mit Vollendung des 61. Lebens-
jahres mit folgenden Anhebungen erreichen:

im Jahr Anhebung  
um Monate

Erreichen mit Alter
Jahr Monat

2015 0 61 0
2016 1 61 1
2017 2 61 2
2018 3 61 3
2019 4 61 4
2020 5 61 5
2021 6 61 6
2022 8 61 8
2023 10 61 10
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3. für nicht von Nummer 1 erfasste Oberstleutnante

a) in den Jahren 2008 bis 2012 die Vollendung des 59. Lebens-
jahres, hiervon abweichend des 58. Lebensjahres für vor dem 
1. Januar 1999 zum Berufssoldaten ernannte Oberstleutnan-
te in der Besoldungsgruppe A 14,

b) ab dem Jahr 2013 die Vollendung des 59. Lebensjahres mit 
folgenden Anhebungen:

im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2013 2 59 2
2014 4 59 4
2015 6 59 6
2016 8 59 8
2017 10 59 10
2018 12 60 0
2019 14 60 2
2020 16 60 4
2021 18 60 6
2022 20 60 8
2023 22 60 10

Dies gilt mit der Maßgabe, dass vor dem 1. Januar 1999 zum Berufssolda-
ten ernannte Oberstleutnante in der Besoldungsgruppe A 14 die beson-
dere Altersgrenze

aa) in den Jahren 2013 und 2014 mit Vollendung des 58. Lebens-
jahres,

bb) in den Jahren 2015 bis 2023 mit Vollendung des 59. Lebens-
jahres mit folgenden Anhebungen erreichen:
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im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2015 0 59 0
2016 2 59 2
2017 4 59 4
2018 6 59 6
2019 8 59 8
2020 10 59 10
2021 12 60 0
2022 16 60 4
2023 20 60 8

4. für nicht von Nummer 1 erfasste Majore und Stabshauptleute

a) in den Jahren 2008 bis 2012 die Vollendung des 57. Lebens-
jahres, hiervon abweichend des 56. Lebensjahres für vor dem 
1. Januar 1999 zum Berufssoldaten ernannte Majore,

b) ab dem Jahr 2013 die Vollendung des 57. Lebensjahres mit 
folgenden Anhebungen:

im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2013 2 57 2
2014 4 57 4
2015 6 57 6
2016 8 57 8
2017 10 57 10
2018 12 58 0
2019 14 58 2
2020 16 58 4
2021 18 58 6
2022 20 58 8
2023 22 58 10

Dies gilt mit der Maßgabe, dass vor dem 1. Januar 1999 zum Berufssolda-
ten ernannte Majore die besondere Altersgrenze

aa) in den Jahren 2013 und 2014 mit Vollendung des 56. Lebens-
jahres,

bb) in den Jahren 2015 bis 2023 mit Vollendung des 57. Lebens-
jahres mit folgenden Anhebungen erreichen:
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im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2015 0 57 0
2016 2 57 2
2017 4 57 4
2018 6 57 6
2019 8 57 8
2020 10 57 10
2021 12 58 0
2022 16 58 4
2023 20 58 8

5. für nicht von Nummer 1 erfasste Hauptleute, Oberleutnante 
und Leutnante

a) in den Jahren 2008 bis 2012 die Vollendung des 55. Lebens-
jahres, hiervon abweichend in den Jahren 2008 bis 2010 des 
54. Lebensjahres für vor dem 1. Januar 1999 zum Berufssol-
daten Ernannte,

b) ab dem Jahr 2013 die Vollendung des 55. Lebensjahres mit 
folgenden Anhebungen:

im Jahr Anhebung  
um Monate

Anspruch ab Alter
Jahr Monat

2013 1 55 1
2014 2 55 2
2015 3 55 3
2016 4 55 4
2017 5 55 5
2018 6 55 6
2019 7 55 7
2020 8 55 8
2021 9 55 9
2022 10 55 10
2023 11 55 11

6. für Berufsunteroffiziere

a) in den Jahren 2008 bis 2012 die Vollendung des 54. Lebens-
jahres, hiervon abweichend des 53. Lebensjahres für vor dem 
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1. Januar 1999 zum Berufssoldaten ernannte Berufsunteroffi-
ziere,

b) ab dem Jahr 2013 die Vollendung des 54. Lebensjahres mit 
folgenden Anhebungen:

 

im Jahr Anhebung um 
Monate

Erreichen mit Alter
Jahr Monat

2013 1 54 1
2014 2 54 2
2015 3 54 3
2016 4 54 4
2017 5 54 5
2018 6 54 6
2019 7 54 7
2020 8 54 8
2021 9 54 9
2022 10 54 10
2023 11 54 11

(3) Die Altersgrenzen nach Absatz 2 gelten auch für die Berufssoldaten 
der Marine mit entsprechenden Dienstgraden.

§ 97 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes  
vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1815)

(1) Auf Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung des Soldatengesetzes und anderer Vorschrif-
ten vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1815) ein Studium oder eine 
Fachausbildung begonnen haben, sind § 49 Abs. 4 und § 56 Abs. 4 in 
der bisherigen Fassung anzuwenden.

(2) Auf die bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Soldatenge-
setzes und anderer Vorschriften vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 
1815) vorhandenen Soldaten auf Zeit ist § 55 Abs. 4 in der bisherigen 
Fassung anzuwenden.
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§ 98 Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrrechtsänderungs- 
gesetzes 2011

(1) Die Vorschriften über nachwirkende Dienstleistungspflichten nach 
dem Vierten Abschnitt sind nur anzuwenden, wenn

1. das die Dienstleistungspflicht begründende Dienstverhältnis als 
Soldat auf Zeit oder als Berufssoldat nach dem 30. Juni 2011 
begründet worden ist oder

2. am 30. Juni 2011 eine den Dienstleistungspflichten nach dem 
Vierten Abschnitt entsprechende Pflicht zur Wehrdienstleistung

a) nach diesem Gesetz oder

b) nach dem Wehrpflichtgesetz in der an diesem Tag geltenden 
Fassung

bestanden hat; Buchstabe b gilt nicht für frühere Soldaten, die aus-
schließlich Grundwehrdienst geleistet haben.

Für die Heranziehung zu Dienstleistungen ohne Zustimmung nach § 59 
Absatz 3 Satz 3 gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für frühere Soldaten, die am 30. Juni 2011 nach § 24 des Wehr-
pflichtgesetzes in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung der Weh-
rüberwachung unterliegen und nach § 59 Absatz 3 Satz 3 zu einer 
Dienstleistung herangezogen werden können, beginnt die Dienstleis-
tungsüberwachung nach § 77 Absatz 1 Satz 1 am 1. Juli 2011. Für 
Soldaten, deren Wehrdienstverhältnis nach dem Wehrpflichtgesetz 
vor dem 30. Juni 2011 begonnen hat und nach dem 29. Juni 2011 
endet, beginnt sie im Anschluss an dieses Wehrdienstverhältnis, es sei 
denn, dass ausschließlich Grundwehrdienst geleistet wird.

§ 99 Übergangsvorschrift aus Anlass des Einsatzversorgungs- 
Verbesserungsgesetzes

§3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend, wenn die gesundheitli-
che Schädigung in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis zum 30. November 2002 
verursacht worden ist.
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Infobox

Beim politischen Neuaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam es darauf an, aus der Vergangenheit zu lernen. Mit dem Grundge-
setz wurde ein völlig neues Werte- und Normensystem in Kraft gesetzt, 
das radikal mit der kollektivistisch und rassistisch orientierten Ideolo-
gie des Nationalsozialismus brach. Der Mensch als Individuum sollte im 
Mittelpunkt allen staatlichen Handelns stehen. Mit dem NATO-Beitritt 
der Bundesrepublik Deutschland zum 05. Mai 1955 wurde auch die 
Frage eines nationalen Wehrbeitrages grundsätzlich entschieden. Die 
historisch einmalige Herausforderung, neu aufzustellende Streitkräfte 
in ein bestehendes Staatswesen einzubinden, galt es zu meistern. Ziel 
dabei war, das Menschenbild unseres Grundgesetzes auch für die Sol-
daten zur verbindlichen Vorgabe zu machen. Sie sollten Soldaten mit 
allen verfassungsmäßigen Rechten als Staatsbürger sein. Aus diesen 
Vorgaben heraus entwickelten die „Väter der Inneren Führung“ um 
Wolf Graf von Baudissin, Ulrich de Maizière und Johann Adolf Graf von 
Kielmansegg eine Konzeption, mit deren Hilfe die unverzichtbare hie-
rarchische Struktur der neu aufzubauenden Armee mit ihrem Prinzip 
von Befehl und Gehorsam mit den Grundrechten des Bürgers in Ein-
klang gebracht und ein „Staatsbürger in Uniform“ geschaffen werden 
sollte. Diese Konzeption wird seit 1953 offiziell als „Innere Führung“ 
bezeichnet.

Die entsprechende Dienstvorschrift hierzu (zunächst ZDv 10/1; später 
A-2600/1) legt die Konzeption der Inneren Führung als grund legendes 
Prinzip des Dienstes in der Bundeswehr fest. Sie erläutert Innere Füh-
rung als Selbstverständnis aller Soldatinnen und Soldaten sowie als An-
spruch an die Menschenführung und zahlreiche andere Gestaltungs-
felder. Darüber hinaus formuliert sie Grundlagen und Grundsätze sowie 
Ziele und Anforderungen der Inneren Führung und erläutert deren Ge-
staltungsfelder.
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1 Selbstverständnis und Anspruch

101. Die Grundsätze der Inneren Führung bilden die Grundlage für den 
militärischen Dienst in der Bundeswehr und bestimmen das Selbstver-
ständnis der Soldatinnen und Soldaten. Sie sind Leitlinie für die Füh-
rung von Menschen und den richtigen Umgang miteinander. Innere 
Führung gewährleistet, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesell-
schaft bleibt. Sie steht damit für die Einordnung der Bundeswehr in 
unseren freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat.

102. Die Konzeption der Inneren Führung ist für jede Soldatin und jeden 
Soldaten verbindlich. Dieser Anspruch richtet sich in besonderer Wei-
se an Vorgesetzte, die ihnen anvertraute Menschen zu führen, auszu-
bilden und zu erziehen haben.

103. Die Aufgaben der Bundeswehr leiten sich aus ihrem verfassungs-
rechtlichen Auftrag sowie den Werten, Zielen und Interessen der 
deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab.

104. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (...) Das Deutsche 
Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ Mit diesen Worten 
bestimmt Artikel 1 des Grundgesetzes Staatszweck und Staatsziel der 
Bundesrepublik Deutschland. Gemeinsam mit den im Grundgesetz 
folgenden Grundrechten binden sie Gesetzgebung, vollziehende Ge-
walt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

105. Die Grundrechte binden die Angehörigen der Bundeswehr an jedem 
Ort und zu jeder Zeit. Deshalb sind alle Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr „Staatsbürger in Uniform“. Sie sind den Werten und 
Normen des Grundgesetzes in besonderer Weise verpflichtet. Sie ha-
ben der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht 
und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ihr mili-
tärischer Dienst schließt den EinSatz der eigenen Gesundheit und des 
eigenen Lebens mit ein und verlangt in letzter Konsequenz, im Kampf 
auch zu töten. Der Dienst in der Bundeswehr stellt deshalb hohe An-
forderungen an die Persönlichkeit der Soldatinnen und Soldaten. Sie 
treffen vor allem im EinSatz Gewissensentscheidungen, die ihre ethi-
sche Bindung in den Grundwerten finden.

106. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erfüllen ihren Auftrag, 
wenn sie aus innerer Überzeugung für Menschenwürde, Freiheit, 
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Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie als den 
leitenden Werten unseres Staates aktiv eintreten.

107. Durch die lebendige Gestaltung und Befolgung der Grundsätze der 
Inneren Führung werden die Werte und Normen des Grundgesetzes 
in der Bundeswehr verwirklicht. Innere Führung umfasst die geistige 
und sittliche Grundlage der Streitkräfte. Sie durchdringt das gesamte 
militärische Leben und bleibt in jeder Lage, vom Innendienst bis zum 
Gefecht unter Lebensgefahr, gültig. Vorgesetzte, die die Grundsätze 
der Inneren Führung beherzigen, schaffen und fördern die Voraus-
setzungen dafür, dass Vertrauen und Kameradschaft die Soldatinnen 
und Soldaten in allen Situationen tragen. Innere Führung ist Grund-
lage für verantwortungsbewusstes Führen und Entscheiden. Damit 
ermöglicht sie Handeln aus Einsicht.

108. Der Kernbestand der Inneren Führung ist unveränderbar. Darüber 
hinaus unterliegt sie angesichts der weltweiten politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen einer andauern-
den Notwendigkeit zur Weiterentwicklung. Diese wird durch einen 
lebendigen Dialog der Soldatinnen und Soldaten untereinander und 
mit Personen und Institutionen außerhalb der Bundeswehr gefördert.

2 Historische Herleitung

201. Die Einbindung der Bundeswehr in die Verfassungsordnung der Bun-
desrepublik Deutschland und die daraus abgeleitete Konzeption der 
Inneren Führung haben unter anderem historische Gründe. In den 
Nationalsozialismus waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt, teils 
wurden sie missbraucht. Eine Wiederholung gilt es für alle Zukunft 
auszuschließen. Daher war es erforderlich, das Verhältnis von Staat 
und Streitkräften neu zu bestimmen.

202. Der erste demokratische Nationalstaat auf deutschem Boden, die 
Weimarer Republik, fand bei ihrer Gründung noch Streitkräfte mit ei-
ner gewachsenen inneren Ordnung vor. Deren inneres Gefüge wurde 
aus der Tradition des Kaiserreiches von einer vordemokratischen Ge-
sinnung bestimmt. Die Reichswehr der Weimarer Republik war Staat 
im Staate, während die Wehrmacht im „Dritten Reich“ mehr und 
mehr ein willfähriges Instrument des Nationalsozialismus wurde.

203. Die Bundeswehr ist die erste deutsche Armee, die in einen beste-
henden freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat hinein geschaffen 
wurde. Der demokratische Neuanfang nach 1945, der zur Gründung 
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der Bundesrepublik Deutschland 1949 führte, musste zwingend auch 
zu einem Neuanfang in den Streitkräften führen.

204. In dieser besonderen historischen und politischen Situation wurzelt 
die Konzeption der Inneren Führung. Aus diesem neuen Verhältnis 
von Staat, Gesellschaft und Streitkräften, das sich grundsätzlich von 
der historischen Situation der Reichswehr und der Wehrmacht un-
terscheidet, ist die Konzeption der Inneren Führung zu verstehen. 
Gleichzeitig war es Ziel, damit die junge Bundeswehr von einem frag-
würdigen und belastenden militärischen Selbstverständnis freizuhal-
ten.

205. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigten sich viele Staaten be-
reits unter den Vorzeichen des Kalten Krieges mit Fragen des Inne-
ren Gefüges und der Kampfmotivation moderner Streitkräfte. In 
Deutschland wurde dieses Thema bei einer Tagung in dem Eifelkloster 
Himmerod im Oktober 1950 besprochen. In der sogenannten „Him-
meroder Denkschrift“ wurden diese Überlegungen für einen Beitrag 
der Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung 
niedergelegt. Die Innere Führung verstand sich beim Aufbau der Bun-
deswehr nach 1955 als ein Reformkonzept, das etwas grundlegend 
Neues wagen wollte. Sie war damit geistiger Teil eines Neuaufbaus 
von Streitkräften, die sich im Kalten Krieg unter den Bedingungen 
des Wettrüstens und der atomaren Bedrohung als eine bedeutende 
Bündnisarmee der NATO bewähren mussten.

3 Grundlagen und Grundsätze

3.1 Allgemeines

301. Durch die Innere Führung werden die Werte und Normen des Grund-
gesetzes in der Bundeswehr verwirklicht. Sie bildet die Prinzipien von 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Streitkräften ab. 
Ihr Leitbild ist der „Staatsbürger in Uniform“.

302. Innere Führung stellt damit ein Höchstmaß an militärischer Leistungs-
fähigkeit sicher und garantiert zugleich ein Höchstmaß an Freiheit 
und Rechten für die Soldatinnen und Soldaten im Rahmen unserer 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

303. Die Grundsätze der Inneren Führung beruhen auf ethischen, recht-
lichen, politischen und gesellschaftlichen Grundlagen und entspre-
chen den militärischen Erfordernissen. Beide bestimmen die Konzep-
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tion der Inneren Führung und legen ihren Gestaltungsrahmen fest. 
Die Grundlagen werden im Folgenden dargestellt.

3.2 Ethische Grundlagen

304. Das Grundgesetz ist die freiheitlichste Verfassung, die sich die Deut-
schen je gegeben haben. Das Wertesystem des Grundgesetzes be-
ruht auf einer in Europa über Jahrhunderte entwickelten Philosophie 
und Ethik sowie auf besonderen geschichtlichen Erfahrungen. Dieses 
Wertesystem garantiert vor allem: 

• Menschenwürde,

• Freiheit, 

• Frieden,

• Gerechtigkeit,

• Gleichheit,

• Solidarität, und

• Demokratie

305. Achtung und Schutz der Menschenwürde sind Verpflichtung des 
Staates und damit der Bundeswehr. In dieser Verpflichtung findet der 
Dienst in der Bundeswehr für jeden Einzelnen die ethische Rechtfer-
tigung und zugleich seine Begrenzung. Die in der Würde des Men-
schen begründeten Werte sind auch die Grundlage für die Grundsät-
ze der Inneren Führung und damit für die Rechtsnormen innerhalb 
der Bundeswehr sowie die Gestaltung der Inneren Ordnung.

3.3 Rechtliche Grundlagen

306. Die Bundeswehr ist insbesondere durch das Völkerrecht, das Grund-
gesetz und weitere Gesetze, vor allem durch die Wehrgesetze, in ei-
nen umfassenden rechtlichen Rahmen eingebunden. Als Grundlage 
der Inneren Führung legt er die Stellung der Bundeswehr im Staat 
sowie die Stellung der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr 
fest und setzt damit rechtsverbindliche Maßstäbe für ihr Handeln.

307. Neben den Werten und Normen des Grundgesetzes sind auch die 
Grundsätze und Regelungen aus internationalen Abkommen zu be-
achten, die den Schutz der Menschenrechte zum Inhalt haben.

308. Für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gelten die Grund-
rechte grundsätzlich in gleichem Umfang wie für alle anderen Bür-
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gerinnen und Bürger. Einzelne Grundrechte sind aufgrund militä-
rischer Erfordernisse (vgl. Anlage 7.2, Ziffer 2) durch Wehrgesetze 
eingeschränkt. Dabei sind die Grundrechte im Kern erhalten. Darüber 
wachen neben verschiedenen militärischen auch zivile Instanzen, vor 
allem die Gerichtsbarkeit.

309. Soldatinnen und Soldaten werden in ihren Rechten dadurch geschützt, 
dass Umfang und Grenzen der Befehlsbefugnis der Vorgesetzten und 
der Gehorsamspflicht der Untergebenen gesetzlich festgelegt sind. 
Aus der Wahrnehmung der ihnen gesetzmäßig zustehenden Rechte 
dürfen den Soldatinnen und Soldaten keine Nachteile erwachsen.

3.4 Politische Grundlagen

310. Für die Bundeswehr gilt der Vorrang des demokratisch legitimierten 
politischen Willens (Primat der Politik). Die Prinzipien und Interessen 
deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden durch die 
dazu bestimmten Verfassungsorgane vorgegeben.

311. Die Sicherheitspolitik Deutschlands wird von den Werten und Nor-
men des Grundgesetzes und von dem Ziel geleitet, die Interessen un-
seres Landes zu wahren. Die Interessen deutscher Sicherheitspolitik 
sind:

• Recht und Freiheit, Demokratie, Sicherheit und Wohlfahrt für die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu bewahren und sie vor 
Gefährdungen zu schützen,

• die Souveränität und die Unversehrtheit des deutschen Staatsge-
bietes zu sichern,

• regionalen Krisen und Konflikten, die Deutschlands Sicherheit be-
einträchtigen können, wenn möglich vorzubeugen und zur Kri-
senbewältigung beizutragen,

• globalen Herausforderungen, vor allem der Bedrohung durch den 
internationalen Terrorismus und der Weiterverbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen, zu begegnen,

• zur Achtung der Menschenrechte und Stärkung der internationa-
len Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts beizutragen und

• den freien und ungehinderten Welthandel als Grundlage unseres 
Wohlstandes zu fördern und dabei die Kluft zwischen armen und 
reichen Weltregionen überwinden zu helfen.
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Der Auftrag der Bundeswehr ist eingebunden in die gesamtstaatliche Si-
cherheitsvorsorge. Die Aufgaben der Bundeswehr leiten sich aus ihrem 
verfassungsrechtlichen Auftrag sowie den Werten, Zielen und Interessen 
der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab.

3.5 Gesellschaftliche Vorgaben

312. In der Bundesrepublik Deutschland besteht eine freiheitliche und 
pluralistische Gesellschaft, die von vielfältigen Überzeugungen, Le-
bensentwürfen, religiösen und weltanschaulichen Bekenntnissen, 
Meinungen und Interessen gekennzeichnet ist. Diese unterliegen ei-
ner ständigen Entwicklung und Veränderung und stehen teilweise im 
Wettbewerb miteinander.

313. Die Menschen in der Bundeswehr sind Teil der Gesellschaft mit ihrer 
Vielfalt, aber auch mit ihren Interessengegensätzen und Konflikten. 
Damit steht auch die Bundeswehr selbst im Widerstreit der Meinun-
gen und im Spannungsfeld unterschiedlicher Generationen, Kulturen 
und Herkünfte. Der Inneren Führung entspricht es, dass die Ange-
hörigen der Bundeswehr einander als Mitglieder einer freiheitlichen 
und pluralistischen Gesellschaft anerkennen und sich mit den gesell-
schaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen. In einem offenen Di-
alog entsteht durch Vertrauen geprägte Kameradschaft.

314. Innere Führung berücksichtigt gesellschaftliche Veränderungen. Dies 
findet dort Grenzen, wo die freiheitliche demokratische Grundord-
nung selbst in Frage gestellt oder die Erfüllung der militärischen Auf-
gaben unzulässig eingeschränkt wird.

315. In der Bundesrepublik Deutschland tragen alle Bürgerinnen und Bür-
ger Verantwortung für ihr Gemeinwesen. Die allgemeine Wehrpflicht 
ist ein besonderer Ausdruck dieser Verantwortung.

3.6 Grundsätze der Inneren Führung

316. Der Begriff der „Grundsätze der Inneren Führung“ ist im Wehrbeauf-
tragtengesetz verankert. Obwohl der Gesetzgeber diese Grundsätze 
nicht näher bestimmt hat, beruhen sie auf den oben dargestellten 
ethischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Grundla-
gen. Sie finden insbesondere in folgenden Kriterien ihre konkrete 
Ausprägung:

• Integration in Staat und Gesellschaft,

• Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“,
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• ethische, rechtliche und politische Legitimation des Auftrages,

• Verwirklichung wesentlicher staatlicher und gesellschaftlicher 
Werte in den Streitkräften,

• Grenzen für „Befehl und Gehorsam“,

• Anwendung des Prinzips „Führen mit Auftrag“,

• Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Beteiligungsrechte der 
Soldatinnen und Soldaten sowie

• Wahrnehmung des im Grundgesetz garantierten Koalitionsrechts 
(Art. 9 Abs.3 GG).

4 Ziele und Anforderungen

401. Die Ziele der Inneren Führung bestehen darin,

• die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Dienens zu beantworten, 
d.h. ethische, rechtliche, politische und gesellschaftliche Begrün-
dungen für soldatisches Handeln zu vermitteln und dabei den Sinn 
des militärischen Auftrages, insbesondere bei Auslandseinsätzen, 
einsichtig und verständlich zu machen (Legitimation);

• die Einbindung der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft zu erhal-
ten und zu fördern, Verständnis für den Auftrag der Bundeswehr 
im Rahmen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
bei den Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen sowie die Soldatin-
nen und Soldaten aktiv in die durch ständigen Wandel geprägten 
Streitkräfte einzubeziehen (Integration);

• die Bereitschaft der Soldatinnen und Soldaten zur gewissenhaften 
Pflichterfüllung, zum gewissensgeleiteten Gehorsam, zur Über-
nahme von Verantwortung und zur Zusammenarbeit zu stärken 
sowie die Disziplin und den Zusammenhalt der Truppe zu bewah-
ren (Motivation);

• die innere Ordnung der Streitkräfte an der Rechtsordnung aus-
zurichten und in der Auftragserfüllung wirkungsvoll zu gestalten 
(Gestaltung der inneren Ordnung).

• Der Dienst in den Streitkräften hat sich daher an jedem Ort und zu 
jeder Zeit an diesen Zielen zu orientieren.

402. Ein zentrales Element der Inneren Führung ist das Leitbild vom 
„Staatsbürger in Uniform“. In diesem Leitbild werden idealtypisch die 
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Forderungen an den Soldaten und die Soldatin der Bundeswehr ver-
deutlicht:

• eine freie Persönlichkeit zu sein,

• als verantwortungsbewusster Staatsbürger bzw. als verantwor-
tungsbewusste Staatsbürgerin zu handeln und

• sich für den Auftrag einsatzbereit zu halten.

403. Aus den Zielen der Inneren Führung und dem militärischen Auftrag 
der Bundeswehr ergeben sich unmittelbare Anforderungen an Vorge-
setzte, Soldatinnen und Soldaten:

• Die Soldatinnen und Soldaten sind „Staatsbürger in Uniform“, die 
bewusst von ihren Rechten Gebrauch machen und ebenso selbst-
verständlich ihre damit verbundenen Pflichten erfüllen.

• Sie erkennen und bejahen, dass demokratisch legitimierter politi-
scher Wille stets Vorrang vor militärischer Führung hat.

• Sie sind sich des gegenseitigen Treueverhältnisses zum Staat be-
wusst.

• Vorgesetzte wecken, erhalten und vertiefen Verantwortungsbe-
wusstsein und innere Bereitschaft zur Mitarbeit.

• Sie sind sich bewusst, dass sich der Dienst an den Erfordernissen 
des Einsatzes orientieren muss.

• Sie wenden das Prinzip „Führen mit Auftrag“ an.

• Sie beziehen Ausbildung und Erziehung sinnvoll auf die Aufgaben 
der Soldatinnen und Soldaten und fördern dabei deren Bildung 
und Persönlichkeitsentwicklung.

• Sie berücksichtigen bei allen Entscheidungen berechtigte Belange 
und Bedürfnisse ihrer Untergebenen.

• Sie sind für den Wandel in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, 
Wissenschaft und Technik offen und berücksichtigen ihn in ihrem 
Führungsverhalten.

• Sie machen den Sinn des Auftrages der Bundeswehr sowie Sinn 
und Notwendigkeit der jeweils gestellten Aufgabe einsichtig und 
verständlich.

Diese Anforderungen sind richtungsweisend für den Dienst in den Streit-
kräften.
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5 Verhaltensnorm und Führungskultur

501. Innere Führung ist verpflichtende Grundlage des eigenen Handelns 
im Grundbetrieb wie im Einsatz, in nationalen wie in multinationalen 
Strukturen. Alle Soldatinnen und Soldaten haben ihr Verhalten und 
Handeln an den Grundsätzen der Inneren Führung auszurichten. Hie-
raus entsteht ein wichtiges Element der Führungskultur der Bundes-
wehr.

502. Die zivilen Angehörigen der Bundeswehr müssen sich bewusst sein, 
dass ihr Handeln vielfach die Rechte und Pflichten der Soldatinnen 
und Soldaten berührt. Damit bestimmen sie die innere Verfassung der 
Streitkräfte wesentlich mit und sind deshalb gehalten, ihr Handeln in 
gleicher Weise an den Grundsätzen der Inneren Führung auszurich-
ten.

503. Innere Führung ist die Grundlage des militärischen Dienstes in der 
Bundeswehr und bestimmt die Gesamtheit von Führung, Erziehung 
und Ausbildung. Sie ist in diesem Verständnis keine eigenständige 
Aufgabe, sondern bestimmt das soldatische Selbstverständnis, das 
beim Führen im Gefecht ebenso zur Geltung kommt wie beim Ge-
stalten des Innendienstes.

504. Menschenführung, auch im EinSatz und im Gefecht, politische Bil-
dung sowie Recht und soldatische Ordnung sind die wichtigsten Be-
reiche des soldatischen Dienstes, die unmittelbar auf den Menschen 
bezogen sind. Hier liegen insbesondere für die Vorgesetzten die 
hauptsächlichen Gestaltungsfelder der Inneren Führung. Hinzu kom-
men weitere Gestaltungsfelder; alle Gestaltungsfelder der Inneren 
Führung werden im folgenden Kapitel dargestellt.

505. Der militärische Dienst, insbesondere in Führungsverwendungen, 
stellt hohe Anforderungen an die Persönlichkeit. Soldatinnen und 
Soldaten finden in den Grundsätzen der Inneren Führung Sicherheit 
für ihr Handeln. Denn der militärische Auftrag erfordert in letzter 
Konsequenz, im Kampf zu töten und dabei das eigene Leben und das 
Leben von Kameraden einzusetzen.

506. Das aktive Eintreten für die Grundsätze der Inneren Führung ent-
spricht einem ethisch gefestigten und ehrenhaften Verhalten, das die 
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auszeichnet.

507. Sie müssen auch in extremen Situationen in kürzester Zeit unter-
schiedlichen Rollen gerecht werden. Dies erfordert unter anderem 
eine ausgeprägte ethische Kompetenz. Richtschnur dafür ist ein sol-
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datischer Wertekanon, der von den Grundsätzen der Inneren Füh-
rung abgeleitet ist:

Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind überzeugt von den 
Werten und Normen des Grundgesetzes. In diesem Sinne sind sie

• tapfer,

• treu und gewissenhaft,

• kameradschaftlich und fürsorglich,

• diszipliniert,

• fachlich befähigt und lernwillig,

• wahrhaftig gegenüber sich und anderen,

• gerecht, tolerant und aufgeschlossen gegenüber anderen Kultu-
ren und

• moralisch urteilsfähig.

Dies ist ständiger Anspruch an alle Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr, in besonderer Weise an alle Vorgesetzten, die durch ihr Vorbild die 
Streitkräfte prägen. Sie gehen darüber hinaus achtsam mit der Umwelt 
und den bereitgestellten Ressourcen um.

508. Soldatinnen und Soldaten müssen stets in der Lage sein, selbstver-
antwortlich zu leben und zu handeln und Verantwortung für andere 
übernehmen zu können.

Um diese Kernkompetenz zu erreichen,

• gestalten sie das Leben in der militärischen Gemeinschaft bewusst 
mit und leben Kameradschaft,

• treten sie jederzeit für die Werte und Normen der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung ein und

• schärfen sie ihr Gewissen und entwickeln eine moralische Urteils-
fähigkeit.

Auf diese Weise leisten die Soldatinnen und Soldaten einen entscheiden-
den Beitrag zu ihrer eigenen Persönlichkeitsbildung.

509. Die Vorgesetzten sind in den hauptsächlichen Gestaltungsfeldern der 
Inneren Führung – Menschenführung, politische Bildung sowie Recht 
und soldatische Ordnung – diesem Anliegen in besonderer Weise 
verpflichtet. Ergänzend hierzu leistet der Lebenskundliche Unterricht 
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durch die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger einen wesent-
lichen und unverzichtbaren Beitrag.

510. Die Innere Führung bestimmt das Miteinander der Soldatinnen und 
Soldaten und verpflichtet Untergebene und Vorgesetzte zu verant-
wortungsvoller Zusammenarbeit. Sie findet dabei besonders ihren 
Ausdruck in beispielgebender Haltung im Führungsverhalten der Vor-
gesetzten. Dies gilt vor allen Dingen in besonders belastenden Lagen.

511. Die Grundsätze und Ziele der Inneren Führung bilden das feste Koor-
dinatensystem für den Dienst in der Bundeswehr. Die Gestaltungsfel-
der der Inneren Führung werden beständig an die sich wandelnden 
politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und tech-
nischen Rahmenbedingungen angepasst.

6 Gestaltungsfelder der Inneren Führung

6.1 Bedeutung der Vorgesetzten

601. Die Vorgesetzten leben Innere Führung vor und tragen eine beson-
dere Verantwortung für die Gestaltung der Inneren Führung in allen 
Bereichen des militärischen Dienstes.

Von ihren Soldatinnen und Soldaten werden sie als die vornehmsten 
Träger der Inneren Führung im Dienstalltag wie im EinSatz wahrge-
nommen. Sie haben damit großen Einfluss auf den Geist der Truppe 
und gestalten ihr dienstliches Umfeld, indem sie mit Umsicht führen, 
durch Vorbild erziehen und mit Leidenschaft ausbilden.  
Dabei wirken sie so, dass sie für die ihnen anvertrauten Menschen 
glaubwürdig sind.

602. Menschenführung, politische Bildung sowie Recht und soldatische 
Ordnung stellen die hauptsächlichen Gestaltungsfelder für die Vorge-
setzten dar, weil sie damit unmittelbar und nachhaltig ihre Soldatin-
nen und Soldaten führen und ausbilden. Hier können die Vorgesetz-
ten die Freiheit des Handelns im Rahmen der Auftragstaktik und die 
Prägekraft der eigenen Persönlichkeit am deutlichsten zur Entfaltung 
und zum Ausdruck bringen.

603. Neben diesen drei hauptsächlichen gibt es weitere Gestaltungsfel-
der, mit denen ebenfalls unverzichtbare Beiträge zum Gelingen von 
Innerer Führung geleistet werden. Sie müssen von Fall zu Fall durch 
die Vorgesetzten in einem umfassenden Verständnis berücksichtigt 
werden. Dies sind:
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• Dienstgestaltung und Ausbildung,

• Informationsarbeit,

• Organisation und Personalführung,

• Fürsorge und Betreuung,

• Vereinbarkeit von Familie und Dienst,

• Seelsorge und Religionsausübung sowie

• sanitätsdienstliche Versorgung.

6.2 Hauptsächliche Gestaltungsfelder

6.2.1 Menschenführung

604. Grundlage der Menschenführung in der Bundeswehr ist die Werte-
ordnung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gebietet die uneinge-
schränkte Achtung der Würde des Menschen, der Menschenrechte, 
der Prinzipien der Gleichheit, der Gerechtigkeit, der Verantwortung 
und der Toleranz. Menschenführung ist eine Kernaufgabe aller Vor-
gesetzten in der Bundeswehr. Sie legt den Grundstein für die Aner-
kennung und den Erfolg als militärische Führerin und Führer.  
„Wer Menschenwürde verteidigt, muss Menschen würdig behan-
deln.“

605. Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für menschliches Miteinander 
und Kameradschaft sowie Wesensmerkmal einer verantwortungsbe-
wussten Menschenführung. Vertrauen und Kameradschaft verbinden 
besonders in Belastungssituationen über alle Dienstgradgruppen hin-
weg. Vertrauen setzt Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen 
voraus. Vorgesetzte müssen sich deshalb Zeit für die ihnen anvertrau-
ten Soldatinnen und Soldaten nehmen. Sie müssen sie kennen und 
verstehen lernen. Dazu müssen Vorgesetzte aufgeschlossen auf die 
ihnen anvertrauten Menschen zugehen.

606. Vorgesetzte fördern das Vertrauen in die eigene Person, indem sie 
Belastungen, Entbehrungen und Gefahren gemeinsam mit ihren Sol-
datinnen und Soldaten ertragen. Gerade in schwierigen und fordern-
den Situationen müssen sie Verantwortung und Führungskönnen be-
weisen. Vorgesetzte müssen selbstbeherrscht und berechenbar sein. 
Gelebte Innere Führung zeigt sich im täglichen Dienst vor allem in 
einem von Achtung und Respekt geprägten Umgang miteinander.
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607. Grundvoraussetzung für verantwortungsbewusste und aufgeschlos-
sene Vorgesetzte ist deren positive Einstellung zu ihren Mitmenschen. 
Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen.

608. Die Führerinnen und Führer der Einheiten und Teileinheiten haben 
durch die Überschaubarkeit ihres Verantwortungsbereiches die Mög-
lichkeit, alle ihre Soldatinnen und Soldaten persönlich kennenzuler-
nen. Dies erfordert jedoch die ehrliche Bereitschaft zur Zuwendung 
und vor allem Zeit, die an anderer Stelle fehlen wird. Daher sind vor 
allem Gemeinschaftsveranstaltungen, Übungsplatzaufenthalte, Ein-
sätze und alle anderen sich bietenden Gelegenheiten zum persönli-
chen Gespräch zu nutzen.

609. Gerade Einsätze können bei Menschen Stärken und Schwächen zuta-
ge treten lassen, die bisher im Verborgenen geblieben sind. In Zeiten 
gemeinsamer Belastung, Gefährdung und Bewährung kommen auch 
Dinge zur Sprache, die an die menschliche Existenz rühren. Themen 
wie Verwundung und Tod, Umgang mit Angst oder Fragen nach 
Schuld und Versagen dürfen dabei nicht verdrängt oder herunterge-
spielt werden, sondern müssen ehrlich und einfühlsam besprochen 
werden. Aus einer solchen Gesprächskultur entstehen neben ethi-
schem Bewusstsein auch gegenseitiges Vertrauen und sichere Ge-
folgschaft.

610. Neben den Einheitsführerinnen und Einheitsführern kommt vor allem 
den „Spießen“ die Aufgabe zu, als „Mutter der Kompanie“ für ihre 
Soldatinnen und Soldaten da zu sein und sich ihrer Probleme und 
Sorgen anzunehmen. Sie müssen beherzigen, dass nicht Papier oder 
Bildschirm, sondern immer nur der Mensch im Mittelpunkt steht.

611. Als Führerinnen und Führer des Unteroffizierkorps prägen die „Spie-
ße“ die jungen und oft noch unerfahrenen Unteroffiziere durch ihre 
besondere Dienststellung und ihr eigenes Vorbild. Sie sorgen gemein-
sam mit dem „Chef“ oder der „Chefin“ besonders dafür, dass Ka-
meradschaft und Zusammenhalt in der militärischen Gemeinschaft 
gelebt werden.

612. Führung muss Handlungsspielräume, Mitwirkung und Mitverantwor-
tung ermöglichen. Vorgesetzte haben deshalb vorrangig vom Führen 
mit Auftrag Gebrauch zu machen. Dabei müssen sie gegebenenfalls 
andere als die eigenen Lösungsansätze akzeptieren. Vorgesetzte sol-
len vor wichtigen Entscheidungen, wann immer möglich, ihre davon 
betroffenen Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Dies trägt zu deren 
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Motivation bei und ist ein wichtiger Faktor für die Berufszufriedenheit 
und Einsatzbereitschaft.

613. Auch wenn Auftragstaktik und Innere Führung sehr unterschied-
lichen Epochen deutscher Militärgeschichte entstammen, sind sie 
doch dergestalt miteinander verbunden, dass die Auftragstaktik die 
Führungsform ist, die dem Bild vom „Staatsbürger in Uniform“ am 
besten entspricht. So wird Mitverantwortung für die Erreichung eines 
gemeinsamen Zieles erlebbar.

614. Vorgesetzte müssen Untergebenen immer wieder Sinn und Notwen-
digkeit ihrer Aufgaben und deren Einordnung in den Gesamtzusam-
menhang erklären. Informationen über wesentliche Dienstbelange 
und regelmäßige Gespräche sind notwendiger Bestandteil von Füh-
rung. Dies gilt vor allem bei der Vorbereitung auf fordernde Einsätze 
oder in besonderen Lagen. Nur wer rechtzeitig und umfassend in-
formiert wurde und den Sinn der bevorstehenden Aufgabe versteht, 
weiß sich ernst genommen und ist fähig und bereit, aus Einsicht im 
Sinne des Auftrages zu handeln und dabei auch übergeordnete Ab-
sichten zu berücksichtigen.

615. Zur zeitgemäßen Menschenführung gehört es, die Zusammenar-
beit im Team zu fördern. Vorgesetzte bilden Teams für die Lösung 
inhaltlich und zeitlich begrenzter Aufgaben und gegebenenfalls auch 
abweichend von bestehenden Organisationsstrukturen. Vorgesetzte 
müssen sich mit der Persönlichkeit und den Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Gefühlen ihrer Untergebenen vertraut machen und um deren 
Gruppenbeziehungen wissen. Menschenführung richtet sich glei-
chermaßen an Herz und Verstand.

616. Untergebene bringen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in die ge-
meinsamen Aufgaben ein. Soldatinnen und Soldaten werden Ein-
schränkungen und Belastungen aus den ihnen übertragenen Aufga-
ben leichter ertragen, wenn sie deren Notwendigkeit verstehen und 
in ihrer militärischen Gemeinschaft einen festen kameradschaftlichen 
Halt haben. Wer besonders belastet ist, bedarf besonderer Zuwen-
dung und Unterstützung. Es ist ständige Aufgabe der Vorgesetzten, 
psychische und physische Überlastung anvertrauter Soldatinnen und 
Soldaten zu erkennen und diese zu vermeiden.

617. Vorgesetzte stärken besonders durch gemeinsames Bewältigen von 
Belastungssituationen den Zusammenhalt der ihnen unterstellten Sol-
datinnen und Soldaten und fördern so die Kameradschaft und das 
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Vertrauen in die gemeinsame Leistungsfähigkeit sowie das Selbst-
wertgefühl der Gemeinschaft.

618. Vorgesetzte berücksichtigen die gesetzlich vorgesehenen Beteili-
gungsrechte ihrer Soldatinnen und Soldaten als selbstverständlichen 
Bestandteil von Führungs- und Entscheidungsprozessen. Dieses gilt 
im Grundbetrieb wie im Einsatz. Vorgesetzte eröffnen den Soldatin-
nen und Soldaten angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten insbe-
sondere in der Dienstgestaltung und entsprechen auch damit dem 
Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“.

619. Die gesetzlichen Vorgaben zur Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung von Frauen und Männern werden von Vorgesetzten aller Ebenen 
in praktisches Handeln umgesetzt und durch persönliches Beispiel 
vorgelebt. Einzelheiten zur Umsetzung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern regelt das Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsge-
setz sowie das Soldatinnen- und Soldatengleichbehandlungsgesetz.

620. Der richtige Umgang mit Menschen, die einen anderen kulturellen 
Hintergrund haben, die interkulturelle Kompetenz, erhöht die Hand-
lungs- und Verhaltenssicherheit der Soldatinnen und Soldaten und 
sichert die Akzeptanz von Minderheiten in der Bundeswehr. Im Aus-
landseinSatz ist interkulturelle Kompetenz zudem eine wesentliche 
Voraussetzung für die Auftragserfüllung und den Eigenschutz.  
Vorgesetzte fordern und fördern die interkulturelle Kompetenz ihrer 
Untergebenen so, dass diese verhaltenssicher und respektvoll sowohl 
gegenüber der Bevölkerung des jeweiligen Einsatzgebietes als auch 
gegenüber Angehörigen anderer Nationen auftreten. Vorgesetzte 
bilden für die Zusammenarbeit in multinationalen Einheiten und Ver-
bänden aus.

621. Die Bundeswehr ist auf gut ausgebildete und motivierte Reservistin-
nen und Reservisten angewiesen. Die begrenzte Verfügbarkeit von 
Wehrübungsmöglichkeiten erfordert es, die in Führungsfunktionen 
eingeplanten Reservistinnen und Reservisten gezielt auf ihre Aufga-
ben, insbesondere in der Menschenführung, vorzubereiten. Vorge-
setzte sind im Umgang mit lebenserfahrenen Reservistinnen und Re-
servisten gehalten, deren zivile Erfahrungen und Qualifikationen zu 
berücksichtigen und ihr Lebensalter zu respektieren.

622. Das Wissen um die eigenen Grenzen erleichtert den Umgang mit den 
Stärken und Schwächen der Anderen. Hierzu ist eine kritische Selbst-
einschätzung erforderlich. Vorgesetzte müssen sich bewusst sein, 
dass ihr Verhalten durch ihre militärische und zivile Umwelt stets auf-
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merksam beobachtet und beeinflusst wird. Sie vergeben sich nichts, 
wenn sie ihre Soldatinnen und Soldaten um Rat fragen und gegebe-
nenfalls auch Fehler eingestehen. Ehrlicher Umgang mit sich selbst 
erhöht die Autorität als Vorgesetzte bzw. als Vorgesetzter.

623. Die Bereitschaft, die eigene Person hinter die Sache zu stellen und 
sich nicht mit den Leistungen von Untergebenen zu schmücken, 
kennzeichnet die menschliche Reife und integre Persönlichkeit von 
Vorgesetzten.

624. Vorgesetzte nehmen ihre Pflicht zur Dienstaufsicht verantwortungs-
voll wahr. Einerseits überwachen sie die Einhaltung von Gesetzen, 
Vorschriften und Befehlen, andererseits ist es ihre Aufgabe, den Un-
tergebenen bei der Auftragserfüllung zu helfen. Sie nutzen Kontrolle 
als eine Möglichkeit, die Leistungen ihrer Untergebenen zu erken-
nen und zu würdigen. Lob, aber auch Tadel fördern die Motivation 
und die Einsatzbereitschaft der Untergebenen. Mit helfender, ebe-
nengerechter Dienstaufsicht in Form von Erklärung, Anleitung und 
Unterstützung prägen Vorgesetzte den Dienst. Vorgesetzte beugen 
so Fehlverhalten vor, praktizieren moderne Menschenführung und 
lernen auf diese Weise ihre Soldatinnen und Soldaten am besten ken-
nen.

6.2.2 Politische Bildung

625. Politische Bildung in der Bundeswehr hilft den Soldatinnen und Sol-
daten, ihre Kenntnis der Werte und Normen des Grundgesetzes zu 
vertiefen, damit sie den Sinn und die Notwendigkeit ihres Dienstes für 
Frieden, Freiheit und Recht besser verstehen und anerkennen. Nach 
§ 33 des Soldatengesetzes ist politische Bildung in der Bundeswehr 
verpflichtende Aufgabe.

626. Soldatinnen und Soldaten dürfen ihren Dienst in den Streitkräften 
nicht als Bruch zur Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland 
erfahren. Sie müssen die Grundwerte, für deren Erhaltung sie als 
„Staatsbürger in Uniform“ eintreten, im täglichen Dienst erleben. 
Politische Bildung steht demzufolge in enger Wechselbeziehung zur 
Menschenführung und der damit verbundenen Wertevermittlung. 
Zudem sind Soldatinnen und Soldaten über ihre staatsbürgerlichen 
und völkerrechtlichen Pflichten und Rechte zu unterrichten.
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627. Politische Bildung

• vertieft geschichtliche Kenntnisse,

• erklärt politische Zusammenhänge,

• unterstützt politische Urteilsfähigkeit,

• verbessert die interkulturelle Kompetenz,

• fördert das Wertebewusstsein und

• regt zur aktiven Teilnahme an der politischen Willensbildung an.

Alle Soldatinnen und Soldaten haben die Pflicht, sich politisch zu in-
formieren und sich um Wissen und Bildung zu bemühen, damit sie 
dem Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“ gerecht werden.

628. Vor dem Hintergrund von Auslandseinsätzen gewinnt politische Bil-
dung zusätzlich an Bedeutung. Die Soldatinnen und Soldaten müs-
sen über die politischen Hintergründe, sicherheitspolitischen Inter-
essen und die daraus hervorgehende Notwendigkeit von Einsätzen 
der Bundeswehr rechtzeitig und angemessen informiert werden. Vor, 
während und nach dem EinSatz sollen die Vorgesetzten aller Ebenen 
durch politische Bildung dazu beitragen, dass die ihnen anvertrauten 
Soldatinnen und Soldaten die notwendigen Kenntnisse über den ak-
tuellen Einsatz, das Einsatzland und die jeweiligen besonderen Bedin-
gungen erwerben. Damit unterstützen Vorgesetzte das Handeln der 
ihnen untergebenen Soldatinnen und Soldaten im Sinne der überge-
ordneten Führung, stärken deren Motivation und bestätigen sie als 
„Staatsbürger in Uniform“.

629. Um die Ziele der politischen Bildung erreichen zu können, ist häufig 
die Betrachtung geschichtlicher Hintergründe erforderlich. Diese sol-
len den Soldatinnen und Soldaten die Entwicklung unseres demokra-
tisch verfassten Gemeinwesens veranschaulichen und den Wert und 
die Bedeutung des Grundgesetzes aus den Erfahrungen deutscher 
Geschichte verdeutlichen. Aus dem Verständnis der Grundsätze unse-
rer Verfassung sowie durch eine werteorientierte Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit werden Maßstäbe gewonnen, um politische 
Geschehnisse und Zusammenhänge der Gegenwart zu beurteilen 
und ein angemessenes Traditionsverständnis im Rahmen der gültigen 
Richtlinien zu entwickeln.

630. Tradition ist die Überlieferung von Werten und Normen. Sie hilft den 
Soldatinnen und Soldaten bei der Bestimmung ihres Berufs- und 
Selbstverständnisses. Sie dient der Selbstvergewisserung, ordnet ihr 
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Handeln in den größeren Zusammenhang der Geschichte ein und 
gibt ihnen Orientierung für militärisches Führen und Handeln. Die 
Pflege von Tradition leistet deshalb einen unverzichtbaren Beitrag für 
die Bundeswehr als Armee im Einsatz.

631. Politische Bildung ist eine weitere Kernaufgabe aller Vorgesetzten 
und gesetzliche Verpflichtung der Disziplinarvorgesetzten. Sie ist bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit – auch im EinSatz – durchzuführen. 
Vorgesetzte gewinnen persönliche Glaubwürdigkeit und Überzeu-
gungskraft, indem sie neben der erforderlichen Sachkenntnis einen 
eigenen durchdachten und begründeten Standpunkt beziehen und 
Gesprächsbereitschaft zeigen. Bei der Durchführung der politischen 
Bildung können Vorgesetzte sich der Vielfalt der politischen Bildungs-
angebote in und außerhalb der Bundeswehr bedienen. Sie bleiben 
jedoch stets für die Gestaltung dieses Bildungsbereiches verantwort-
lich.

632. Soldatinnen und Soldaten sind an Planung und Durchführung der 
politischen Bildung zu beteiligen. Vorgesetzte fördern neben der Wis-
sensvermittlung eine freimütige Diskussion, die durch Aufgeschlos-
senheit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme gekennzeichnet ist. Eine 
offene Gesprächsführung stärkt die Urteils- und Kritikfähigkeit und 
vermindert die Gefahr, dass Soldatinnen und Soldaten sich einseitig 
informieren und orientieren. Themen, die in Politik und Gesellschaft 
strittig sind, müssen auch strittig dargestellt und diskutiert werden. 
Dieses Gebot, sich an realen politischen Kontroversen zu orientieren, 
beinhaltet auch die Verpflichtung der Vorgesetzten, Auffassungen 
und Bestrebungen, die den Grundsätzen der Verfassung widerspre-
chen, entschieden entgegenzutreten.

633. Politische Bildung wendet sich an Soldatinnen und Soldaten aller 
Dienstgrade. Sie ist ein Element der Erwachsenenbildung und Teil ei-
nes auf Persönlichkeitsentwicklung angelegten Prozesses. Ihr wesent-
liches Ziel ist die Information über politische Zusammenhänge. Poli-
tische Bildung soll möglichst Situationen, Erfahrungen und Konflikte 
behandeln, die die Soldatin und den Soldaten unmittelbar betreffen. 
So können Themen lebensnah vermittelt und verstanden werden.

634. Der Dienst im multinationalen Umfeld erfordert, dass alle dort ein-
gesetzten Angehörigen der Bundeswehr mit Organisationsprinzipien 
und Führungskulturen von Streitkräften anderer Nationen sowie von 
Nicht-Regierungs-Organisationen vertraut sind. Darüber hinaus sind 
Kenntnisse über Politik, Kultur, Land und Leute in den Einsatzgebieten 
unverzichtbar. Ziel ist der angemessene Umgang mit Menschen un-
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terschiedlicher kultureller Herkunft im Sinne der Werte und Normen 
des Grundgesetzes und des Auftrags der Bundeswehr. Umgekehrt 
stehen die Angehörigen der Bundeswehr im multinationalen Umfeld 
auch für die Achtung der eigenen Führungsprinzipien, Sitten und 
Mentalitäten ein. Ein besonderes Anliegen politischer Bildung ist es, 
auf mögliche Spannungen zwischen der Beachtung der Menschen-
rechte, für die auch die Bundeswehr eintritt, und entgegenstehenden 
kulturellen und sozialen Eigenheiten im Einsatzgebiet vorzubereiten.

6.2.3 Recht und Soldatische Ordnung

635. Der Dienst in der Bundeswehr ist an Recht und Gesetz gebunden. 
Vorgesetzte haben dies durch beispielhafte Rechtsanwendung vor-
zuleben. Den Disziplinarvorgesetzten kommt dabei eine besondere 
Verantwortung zu. Sie üben mit der sorgfältigen Anwendung ihrer 
disziplinaren Befugnisse erheblichen Einfluss auf das Rechtsempfin-
den der ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten aus. Am Recht 
ausgerichtetes Handeln ist die Grundlage für Vertrauen und gegen-
seitige Achtung. Die dafür erforderlichen Rechtskenntnisse werden 
durch den Rechtsunterricht vermittelt.

636. Vor allem in Auslandseinsätzen müssen Soldatinnen und Soldaten 
sich stets der besonderen Bedeutung und Wirkung der Einhaltung 
des Völkerrechts und der einsatzrechtlichen Bestimmungen (rules of 
engagement) bewusst sein.

637. Soldatische Ordnung ist Grundlage für das Leben in der militärischen 
Gemeinschaft und Richtschnur für das Verhalten und Auftreten von 
Soldatinnen und Soldaten. Sie steht in Übereinstimmung mit dem 
Wehrrecht. Soldatische Ordnung orientiert sich an den militärischen 
Aufgaben, trägt zur Verhaltenssicherheit bei und fördert Zusammen-
halt und Kameradschaft. Sie gewinnt Leben durch das Führungsver-
halten und das persönliche Beispiel der Vorgesetzten.

638. Der Vorgesetzte nutzt seine Ermessensspielräume im Sinne der In-
neren Führung, um das Spannungsfeld zwischen einem möglichst 
großen persönlichen Freiraum und den Einschränkungen der Soldati-
schen Ordnung abzumildern.

639. Soldatinnen und Soldaten sind gehalten, sich über Gesetzes- und 
Vorschriftenänderungen zu informieren. Vorgesetzte haben ihren 
nachgeordneten Bereich darüber umfassend in Kenntnis zu setzen.

640. Beteiligung als militärischer FührungsgrundSatz bedeutet Teil - 
habe an Entscheidungsprozessen. Dieser FührungsgrundSatz spiegelt  
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in besonderer Weise das Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“  
wider. Ziel ist die verantwortungsvolle Zusammenarbeit zwischen  
Disziplinarvorgesetzten und Untergebenen. Die Führungs-
ver ant wortung der Vorgesetzten bleibt ungeteilt.  
Die formelle Beteiligung der Soldatinnen und Soldaten erfolgt ent-
weder durch Vertrauenspersonen bzw. durch ihre Gremien nach 
dem Soldatenbeteiligungsgesetz oder durch die Personalvertre-
tung in für Soldatinnen und Soldaten personalratsfähigen Dienst-
stellen nach den Regeln des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes in Verbindung mit dem Soldatenbeteiligungsgesetz.  
Soldatinnen und Soldaten dürfen keine Nachteile dadurch entstehen, 
dass sie von ihrem Beschwerde-, Eingabe- oder Petitionsrecht sowie 
von sonstigen Rechten und Ansprüchen Gebrauch machen.

641. Auf der Basis des Soldatinnen- und Soldatengleichbehandlungsgeset-
zes sollen die Vorgesetzten sicherstellen, dass es bei den Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr nicht zu Benachteiligungen aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, 
der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den militäri-
schen Dienst kommt. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Vorgesetz-
ten sicherzustellen, dass schwerbehinderte Soldatinnen und Soldaten 
nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden.

642. Das Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz schreibt 
vor, dass Soldatinnen in Bereichen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter Wah-
rung des Prinzips der Bestenauslese gefördert werden. Die Vor-
gesetzten wirken darauf hin, dass alle Soldatinnen und Soldaten 
Verständnis für diese gesetzliche Zielsetzung aufbringen.  
Bei der Umsetzung des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungs-
gesetzes nehmen die militärischen Gleichstellungsbeauftragten mit 
Unterstützung der Gleichstellungsvertrauensfrauen für alle Soldatin-
nen und Soldaten ihres Zuständigkeitsbereiches besondere Aufgaben 
wahr. Sie müssen dabei von der militärischen Personalführung und 
den Disziplinarvorgesetzten unterstützt werden.

6.3 Weitere Gestaltungsfelder

6.3.1 Dienstgestaltung und Ausbildung

643. Für die Auftragserfüllung und für die Attraktivität der Streitkräfte ist 
eine sinnvolle Dienstgestaltung und fordernde Ausbildung notwen-
dig. Daher schaffen Vorgesetzte durch vorausschauende Planung die 
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Grundlagen für eine durchdachte Dienstgestaltung und eine wirksa-
me Ausbildung. Sie geben erreichbare Ziele vor, räumen ausreichend 
Zeit für Planung und Vorbereitung ein, stellen die für eine erfolgrei-
che Auftragsdurchführung benötigten Mittel bereit und entlasten die 
Untergebenen von administrativen Erschwernissen.

644. Erfolgreiche Dienstgestaltung erfordert vor allem eine optimale Nut-
zung der verfügbaren Zeit und eine sorgfältige Auswahl und Ausbil-
dung des Führungspersonals. Dessen beispielgebende Haltung und 
Pflichterfüllung sowie sein fachliches Können bestimmen maßgeblich 
die Einsatzfähigkeit der Truppe. Die künftigen Vorgesetzten müssen 
in ihrer eigenen Ausbildung Innere Führung beispielhaft erleben und 
erlernen, damit sie anschließend selbst entsprechend handeln.

645. Ausbildung ist Teil der Dienstgestaltung und eine wesent-
liche Aufgabe der Streitkräfte. Sie ist einsatzorientiert und 
nach den Grundsätzen der Inneren Führung durchzuführen.  
In der Ausbildung werden Kenntnisse, Fertigkeiten und Fä-
higkeiten vermittelt sowie Einstellungen und Verhaltenswei-
sen der Soldatinnen und Soldaten entwickelt. Die Ausbil-
dung orientiert sich an den militärischen Erfordernissen und 
berücksichtigt dabei die sich ändernden gesellschaftlichen, politi-
schen, rechtlichen und militärischen Rahmenbedingungen.  
Ausbildung soll Handlungssicherheit und Eigenständigkeit fördern. 
Sie zielt auch darauf ab, notfalls Härten und Entbehrungen bis an die 
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit auf sich zu nehmen und zu 
ertragen. Aber auch die realitätsnahe Ausbildung findet ihre Grenzen 
in der Achtung der Menschenwürde, der Unversehrtheit von Leib und 
Leben sowie in der Beachtung der Sicherheitsbestimmungen.

646. Dienstgestaltung und Ausbildung müssen auf Alter, Reife sowie Lebens- 
und Berufserfahrung sowie auf andere Fähigkeiten der Soldatinnen und 
Soldaten abgestimmt sein. Die Soldatinnen und Soldaten werden hier-
zu auch ermuntert, ihre zivilen Qualifikationen einzubringen.  
Ausbildung in den Streitkräften ist Erwachsenenbildung. Die Fertig-
keiten, Fähigkeiten und Kenntnisse der Soldatinnen und Soldaten 
sind einzubeziehen, zu fördern und zu nutzen. Die Grenzen ihres 
Leistungsvermögens sind zu berücksichtigen. Soldatinnen und Solda-
ten sind, wann immer dies möglich ist, an Planung und Gestaltung 
des Dienstes zu beteiligen und zur aktiven Mitarbeit aufzurufen.
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6.3.2 Informationsarbeit

647. Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben 
ein Recht darauf, über die Bundeswehr, über sicherheitspolitische 
Vorgaben, Entscheidungen und Absichten des Bundesministeriums 
der Verteidigung sowie über Auftrag, Aufgaben und Einsätze der 
Bundeswehr informiert zu werden.

648. Die Informationsarbeit der Bundeswehr bezieht alle Aspekte der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie des Auftrages und des 
Aufgabenspektrums der Bundeswehr ein. Sie verdeutlicht die Einbin-
dung der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft auf der Grundlage 
und zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. 
Mit ihren Aufgabenfeldern der sicherheits- und verteidigungspoli-
tischen Kommunikation, der Pressearbeit, der Öffentlichkeitsarbeit, 
der Medienarbeit und der zentralen Truppeninformation wendet sie 
sich an die nationale und internationale Öffentlichkeit, an Zielgrup-
pen und Multiplikatoren in der Bevölkerung und an die Soldatinnen 
und Soldaten, die Reservistinnen und Reservisten sowie an die zivilen 
Beschäftigten der Bundeswehr.

649. Wichtigste Mittler der Informationsarbeit sind die Angehörigen der 
Bundeswehr selbst. Das Auftreten der Soldatinnen und Soldaten und 
zivilen Angehörigen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit erzeugt 
hohe Glaubwürdigkeit.

650. Truppeninformation ist eine Führungsaufgabe und transportiert auch 
Inhalte der Politischen Bildung in der Bundeswehr. Aufgabe der Trup-
peninformation ist es, ergänzend zur Politischen Bildung den Solda-
tinnen und Soldaten Informationen dienstlich bereitzustellen, damit 
sie sich eine eigene Meinung bilden und politisch mündig sowie auf-
tragsgerecht handeln können. Die Truppeninformation dient zugleich 
der Führung der Bundeswehr als Mittel, um über ihre Absichten und 
Entscheidungen zu unterrichten. Soldatinnen und Soldaten können 
sich ungehindert aus allgemein zugänglichen Quellen informieren. 
Informationsquellen werden dienstlich zur Verfügung gestellt.

651. Die militärischen Vorgesetzten haben die Aufgabe, dienstlich zur 
Verfügung gestelltes Informationsmaterial zu nutzen und weiterzu-
geben. Truppeninformation erschöpft sich jedoch nicht in der bloßen 
Weitergabe von Informationen; sie wird durch das Gespräch, die per-
sönliche Stellungnahme und die Diskussion ergänzt.
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652. Vor und während des Einsatzes kommt der Informationsarbeit be-
sondere Bedeutung zu. Die Vorgesetzten informieren die betroffenen 
Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Vorbereitung so frühzeitig 
wie möglich über den EinSatz und über die zu erwartenden Bedin-
gungen. Während des Einsatzes stellen Vorgesetzte durch Weiterga-
be verfügbarer Informationen sicher, dass die Soldatinnen und Sol-
daten über die Lage im Einsatzgebiet und in der Heimat sowie über 
politische Zusammenhänge und Entwicklungen unterrichtet sind.

6.3.3 Organisation und Personalführung

653. Organisatorisches Gestalten berücksichtigt die Grundsätze der In-
neren Führung und schafft organisatorische Grundlagen und Struk-
turen, die das Handeln im Sinne der Inneren Führung ermöglichen. 
Organisationsentscheidungen werden begründet und erläutert, um 
Glaubwürdigkeit zu erhalten. Hierzu gehören klare Strukturvorgaben 
und eine transparente, nachvollziehbare Planung. Vorgesetzte Stellen 
beziehen bei organisatorischen Veränderungen die Betroffenen früh-
zeitig in die Entscheidungsabläufe ein. Dabei sind deren Bedürfnisse, 
Wünsche und Vorstellungen auch aus dem privaten Umfeld ange-
messen zu berücksichtigen. Freiräume für Initiative und eigenverant-
wortliches Handeln werden im Rahmen der vorhandenen Möglich-
keiten genutzt, Maßnahmen zur Milderung sozialer Härten flexibel 
ergriffen.

654. Personalmaßnahmen dienen in erster Linie der personellen Einsatzbe-
reitschaft. Sie beeinflussen aber auch in hohem Maße Berufszufrie-
denheit und Motivation der Soldatinnen und Soldaten. Eine an den 
Grundsätzen der Inneren Führung orientierte Personalführung muss 
daher eine nachvollziehbare und chancengerechte Auswahl und För-
derung gewährleisten.

655. Soldatinnen und Soldaten sind möglichst frühzeitig und umfassend 
über sie betreffende Personalplanungen zu unterrichten. Ihre An-
gehörigen sollen dabei auf Wunsch der Betroffenen in geeigneter 
Weise einbezogen werden. Soldatinnen und Soldaten sind über die 
Möglichkeit der Beteiligung der Vertrauensperson bei Personalmaß-
nahmen gemäß § 23 Abs. 1 des Soldatenbeteiligungsgesetzes zu be-
lehren. Personalentscheidungen sind auf der Grundlage dienstlicher 
Erfordernisse fürsorglich und mit Rücksicht auf persönliche Belange 
zu treffen. Ermessensspielräume sind in diesem Rahmen zugunsten 
der Betroffenen zu nutzen.
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656. Vorgesetzte beeinflussen entscheidend das zwischenmenschliche Kli-
ma und damit auch die Zufriedenheit und Einsatzbereitschaft der Sol-
datinnen und Soldaten. Der Auswahl von Vorgesetzten kommt daher 
hohe Bedeutung zu. Dabei bilden charakterliche Eignung, persönli-
che Reife und insbesondere die Befähigung zur Menschenführung 
die wesentlichen Kriterien des erforderlichen Persönlichkeitsprofils.

657. Vorgesetzte nehmen im Rahmen von Personalentscheidungen eine 
aktive Mittlerrolle zwischen den Belangen des Dienstherrn und der 
ihnen untergebenen Soldatinnen und Soldaten ein. Mit den Beurtei-
lungen der ihnen unterstellten Soldatinnen und Soldaten tragen Vor-
gesetzte in besonders verantwortungsvoller Weise zu Auswahl- und 
Fördermaßnahmen der Personalführung bei. Eine wesentliche Vor-
aussetzung für erfolgreiche Personalplanung und Personalführung 
ist, dass Vorgesetzte Verständnis für die dienstlichen und persönli-
chen Vorstellungen der ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten 
aufbringen. Im Gespräch darüber muss auf beiden Seiten gegenseiti-
ge Offenheit und Ehrlichkeit vorhanden sein.

658. Alle Soldatinnen und Soldaten sind gegenüber den personalbearbei-
tenden Stellen und Vorgesetzten gehalten, ihre Vorstellungen offen 
darzulegen, ihre Eignung und Fähigkeiten im Vergleich zu ande-
ren selbstkritisch und realistisch einzuschätzen und Verständnis für 
dienstliche Notwendigkeiten aufzubringen.

659. Gelebte Innere Führung fördert das Ansehen der Streitkräfte in der 
Gesellschaft. Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgrade wirken in 
ihrem privaten Umfeld als Multiplikatoren für die Bundeswehr. Innere 
Führung ist daher ein wichtiges Element für erfolgreiche Personalge-
winnung.

6.3.4 Fürsorge und Betreuung

660. Aus dem Sozialstaatsprinzip und aus dem gegenseitigen Treuever-
hältnis zwischen dem Dienstherrn und den Soldatinnen und Soldaten 
leiten sich Fürsorge und Betreuung ab. Diese Begriffe beschreiben 
die Pflicht des Staates, die dienstlich veranlassten Belastungen für die 
Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien und Partnerschaften 
möglichst auszugleichen.

661. Die Fürsorge des Dienstherrn umfasst das ständige Bemühen, Sol-
datinnen und Soldaten vor Schaden und Nachteilen zu bewahren. 
Vorgesetzte stellen in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst der 
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Bundeswehr sicher, dass die Soldatinnen und Soldaten über ihre ge-
setzlichen Ansprüche auf soziale Leistungen unterrichtet werden und 
diese geltend machen können.

662. Betreuung ist das Angebot des Dienstherrn zur Gestaltung der Frei-
zeit der Soldatinnen und Soldaten. Betreuungsmaßnahmen sind für 
die Erholung, aber auch für die Motivation der Soldatinnen und Sol-
daten bedeutsam. Betreuung trägt zum inneren Zusammenhalt der 
Truppe bei.

663. Gerade im EinSatz sind Fürsorge und Betreuung der Schlüssel für 
erfolgreiche Menschenführung und ein Fundament von Kamerad-
schaft. Für die Soldatinnen und Soldaten im EinSatz schaffen entspre-
chende Angebote Erholung, Entspannung sowie körperlichen und 
seelischen Ausgleich zu ihren besonderen Belastungen. Vorgesetzte 
haben deshalb für ihre Soldatinnen und Soldaten zu sorgen, über die 
Betreuungsmöglichkeiten zu informieren und ihnen zu ermöglichen, 
diese in Anspruch zu nehmen.

6.3.5 Vereinbarkeit von Familie und Dienst

664. Dienst, der planbare Freiräume für das Leben mit der Familie oder in 
der Partnerschaft lässt, trägt wesentlich zu Berufszufriedenheit und 
Motivation der Soldatinnen und Soldaten bei. Er verbessert die Ein-
satzfähigkeit der Streitkräfte und die Attraktivität des militärischen 
Dienstes.

665. Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst ist eine 
wesentliche Führungsaufgabe. Angemessene Rücksichtnahme auf 
familiäre und partnerschaftliche Belange der Soldatinnen und Solda-
ten bei der Umsetzung dienstlicher Erfordernisse ist eine dienstliche 
Pflicht aller Vorgesetzten und der Personalführung.

666. Vorgesetzte haben Handlungs- und Ermessensspielräume für eine fle-
xible Gestaltung von Arbeitszeiten und die Schaffung familienfreund-
licher Rahmenbedingungen zugunsten der betroffenen Soldatinnen 
und Soldaten zu nutzen. Einfallsreiche und fürsorgliche Lösungen 
sind anzuwenden, wann immer dies möglich ist.

667. Alle Soldatinnen und Soldaten sind über die gesetzlich verankerten 
Maßnahmen und Einrichtungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie sowie Partnerschaft und Dienst zu informieren. Dazu zäh-
len Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit, Betreuungsurlaub und Elternzeit 
sowie dienstliche und außerdienstliche Ansprechstellen und Unter-
stützungsmöglichkeiten.
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668. Aufgrund häufiger Auslandseinsätze und der Belastungen durch 
Maßnahmen im Rahmen der Transformation der Bundeswehr kann 
die Vereinbarkeit von Familie und Dienst mitunter an Grenzen gera-
ten, die von den Betroffenen schmerzlich empfunden werden. Alle 
Vorgesetzten und die Personalführung tragen im Sinne der Fürsor-
gepflicht dazu bei, diese Belastungen, sofern dienstlich möglich, zu 
mindern.

669. Die Angebote der Familienbetreuung stellen eine wesentliche Un-
terstützung bei der Bewältigung anfallender Probleme im Grundbe-
trieb und vor allem während der einsatzbedingten Abwesenheit dar. 
Vorgesetzte haben deshalb ihre Soldatinnen und Soldaten über die 
Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere über die der Familienbetreu-
ung zu informieren und ihnen zu ermöglichen, diese in Anspruch zu 
nehmen.

6.3.6 Seelsorge und Religionsausübung

670. Alle Soldatinnen und Soldaten haben einen gesetzlichen Anspruch 
auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung.

671. Die Militärseelsorge in der Bundeswehr ist der vom Staat gewünschte 
und unterstützte und von den Kirchen geleistete Beitrag zur Siche-
rung der freien religiösen Betätigung und der seelsorgerlichen Be-
gleitung der Soldatinnen und Soldaten. Als Teil der kirchlichen Arbeit 
wird sie im Auftrag und unter Aufsicht der Kirchen geleistet. Sie ist 
damit Kirche unter den Soldatinnen und Soldaten sowie deren Fa-
milien, Partnerschaften und Angehörigen. Sie ist ein eigenständiger 
Organisationsbereich der Bundeswehr.

672. Die seelsorgerliche Begleitung soll den Angehörigen der Bundeswehr 
Gelegenheit geben, neben religiösen auch andere persönliche Fra-
gen mit den Militärseelsorgerinnen und den Militärseelsorgern zu 
erörtern. Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen, kirch-
liches Gemeindeleben, Mitwirkung bei militärischen Feiern und bei 
der Betreuung der Soldatinnen und der Soldaten sowie Beistand bei 
Verwundung und Tod sind Beispiele seelsorgerlicher Begleitung. Im 
EinSatz trägt die Militärseelsorge erheblich dazu bei, gemeinsam mit 
den Soldatinnen und Soldaten besondere persönliche Probleme bis 
hin zu Grenzerfahrungen des menschlichen Lebens aufzuarbeiten 
und seelische Belastungen zu mindern.

673. Die Militärseelsorgerinnen und die Militärseelsorger sind in ihrer seel-
sorgerlichen Tätigkeit ausschließlich kirchlichem Recht unterworfen 
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und von staatlichen Weisungen unabhängig. Sie sind den militäri-
schen Vorgesetzten zur Zusammenarbeit zugeordnet.

674. In der Bundeswehr sind Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfrei-
heit für alle Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemein-
schaften gewährleistet. Daraus erwachsen den militärischen Vorge-
setzten – unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung zu religiösen 
Fragen – konkrete Aufgaben in der Unterstützung und in der Zusam-
menarbeit mit der Militärseelsorge. Sie haben den Militärseelsorge-
rinnen und Militärseelsorgern bei der Ausübung der Seelsorge jede 
vertretbare Unterstützung zu gewähren. Sie sollen ihnen zudem die 
Gelegenheit geben, zu allen grundsätzlichen Fragen der Inneren Füh-
rung Stellung zu nehmen. Die Vorgesetzten sind verpflichtet, allen 
Soldatinnen und Soldaten freie und ungestörte Religionsausübung zu 
gewähren, gleich welcher Glaubensgemeinschaft diese angehören.

6.3.7 Sanitätsdienstliche Versorgung

675. Sanitätsdienstliche Versorgung ist eine unverzichtbare Voraussetzung 
für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Ihre Qualität beeinflusst 
die Motivation der Soldatinnen und Soldaten nachhaltig. Besonders 
im EinSatz hat eine qualitativ hochwertige sanitätsdienstliche Versor-
gung, die im Ergebnis dem medizinischen Standard im Heimatland 
entspricht, großen Einfluss auf die Moral der Truppe insgesamt und 
auf das Vertrauen der Angehörigen der Soldatinnen und Soldaten in 
die Bundeswehr.

676. Die verantwortlichen Vorgesetzten arbeiten deshalb zur bestmögli-
chen Versorgung ihrer Soldatinnen und Soldaten eng und vertrau-
ensvoll mit dem Fachpersonal des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
zusammen. Es gehört zu ihrer gemeinsamen Fürsorgepflicht, ihnen 
anvertraute Soldatinnen und Soldaten in allen Maßnahmen der Vor-
sorge, Gesunderhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit zu 
unterstützen. Vorgesetzte leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhal-
tung der Gesundheit ihrer Soldatinnen und Soldaten. Sie halten enge 
Verbindung mit der Ärztin bzw. dem Arzt, respektieren deren fach-
kundigen Rat und folgen grundsätzlich ihren Empfehlungen.

677. Der Sozialdienst der Bundeswehr, der Psychologische Dienst- und die 
Militärseelsorge sind, sofern erforderlich, einzubeziehen. Dieses Netz-
werk ist gerade für den Schutz besonders gefährdeter Soldatinnen 
und Soldaten (z. B. bei Suizidgefahr, psychischen Belastungsreaktio-
nen, Alkohol-, Drogen- und sonstigen Suchtproblemen) zu nutzen.
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Infobox

Am 28. März 2018 unterzeichnete Verteidigungsministerin Dr. Ursula 
von der Leyen in einer Feierstunde an der Schule für Feldjäger und 
Stabsdienst der Bundeswehr den neuen Traditionserlass. Im Anschluss 
fand ein feierlicher Appell zur Umbenennung der Emmich‐Cambrai‐
Kaserne in Hauptfeldwebel‐Lagenstein‐Kaserne statt. Zentraler Be-
zugspunkt der Tradition der Bundeswehr sind ihre eigene Geschich-
te und die Leistungen ihrer über 12 Millionen Soldaten und zivilen 
Mitarbeiter seit 1955. Insbesondere das treue Dienen in Freiheit, das 
Konzept der Inneren Führung mit dem Leitbild vom Staatsbürger in 
Uniform, der Beitrag der Bundeswehr zum internationalen Krisenma-
nagement sowie ihre Bewährung in Einsätzen und Gefechten gilt es 
im Bewusstsein aller Bundeswehrangehörigen zu verankern. Ebenso 
das Bewahren von Frieden und Freiheit im Kalten Krieg, die Leistun-
gen der über 8 Millionen Wehrpflichtigen bis zum Jahre 2011, die 
tiefe Einbindung in multinationale Strukturen sowie die Hilfe in hu-
manitären Notsituationen und die Integrationsleistung als Armee der 
Einheit.

Das heißt aber nicht, dass alle bisherigen Traditionslinien aufgege-
ben werden. Im Gegenteil bietet der neue Erlass mehr Möglichkeiten, 
die gesamte deutsche (Militär‐)Geschichte in den Blick zu nehmen. 
Die Auswahl von Ereignissen, Personen, Institutionen und Prinzipien 
ist aber werteorientiert. Diese müssen vorbildlich und richtungswei-
send für den heutigen Auftrag wirken und dem Grundgesetz und 
dem Soldatengesetz entsprechen. Die Wehrmacht und die Nationa-
le Volksarmee der DDR sind als Institutionen nicht traditionsstiftend. 
Grundsätzlich ist aber die Aufnahme einzelner Angehöriger dieser 
Streitkräfte möglich, erfordert jedoch eine eingehende Einzelfallbe-
trachtung sowie ein sorgfältiges Abwägen. Dieses Abwägen fragt 
nach persönlicher Schuld und nach einer Leistung, die vorbildlich oder 
sinnstiftend in die Gegenwart wirkt. Professionelles Können oder mili-
tärische Exzellenz im Gefecht ohne ein soldatisches Selbstverständnis 
mit Wertebindung reichen nicht aus.
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Die für die Traditionspflege verantwortlichen Kommandeure/‐innen 
und Dienststellenleiter/‐innen sowie die Einheitsführer/‐innen sollten 
mit Mut und Zuversicht an diese Aufgabe herangehen. Die verant-
wortlichen Inspekteure und Leiter/‐innen der Organisationsbereiche 
der Bundeswehr wiederum sollten auf deren Urteilsfähigkeit vertrau-
en und Gestaltungs‐ und Entscheidungsfreiheit gewähren. Der neue 
Erlass, der am 16. April 2018 in Kraft trat, schließt einiges klar aus, 
eröffnet aber auch viele Möglichkeiten. So wird der Umgang mit Tra-
dition und Traditionspflege zu dem, was er sein soll: eine spannende 
Auseinandersetzung mit der eigenen über 60jährigen Geschichte, auf 
die wir stolz sein können.
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1.  GRUNDSÄTZE

1.1. Funktion

Die Tradition der Bundeswehr ist der Kern ihrer Erinnerungskultur. Sie ist 
die bewusste Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in gewachsenen 
Ausdrucksformen. Tradition ist damit Bestandteil des werteorientierten
Selbstverständnisses der Bundeswehr mit ihren militärischen und zivilen
Anteilen. Sie festigt deren Verankerung in der Gesellschaft. Als geistige 
Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft verbindet Tradition die Ge-
nerationen und gibt Orientierung für das Führen und Handeln.

1.2  Wirkung

Mit ihrer Tradition überliefert und pflegt die Bundeswehr die Erinnerung 
an Ereignisse, Personen, Institutionen und Prinzipien aus der Gesamtheit 
der deutschen (Militär-)Geschichte, sofern diese vorbildlich und richtungs-
weisend für ihren heutigen Auftrag wirken. Der innere Zusammenhalt 
der Bundeswehr beruht auf gemeinsamen Werten und überlieferten Vor-
bildern, die durch Tradition symbolisiert und bewahrt werden. Tradition 
dient so der Selbstvergewisserung. Sie schafft und stärkt Identifikation, 
unterstützt eine verantwortungsvolle Auftragserfüllung und erhöht Ein-
satzwert und Kampfkraft.
Um ihre integrative und motivierende Wirkung entfalten zu können, muss 
die Tradition der Bundeswehr geistiges Gut aller Angehörigen der Bun-
deswehr sein. Sie ist im dienstlichen Alltag sichtbar und erlebbar zu ma-
chen. Gelebte Tradition spricht nicht nur Kopf und Verstand an, sondern 
in besonderer Weise auch Herz und Gemüt. Traditionsinhalte können 
daher auch durch Symbole und Zeremonien anschaulich vermittelt und 
erlebt werden.

1.3  Eigenschaften

Die Tradition der Bundeswehr bewahrt deren Erbe auf der Grundlage der
Werteordnung des Grundgesetzes und, daraus abgeleitet, des Soldaten-
gesetzes. Sie ist integraler Bestandteil der Konzeption der Inneren Füh-
rung. Tradition bildet sich in einem fortlaufenden und schöpferischen 
Prozess wertegeleiteter Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Tra-
dition ist nicht Geschichte, sondern eine absichtsvolle und sinnstiftende 
Auswahl aus ihr.
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1.4  Voraussetzungen

Die Tradition der Bundeswehr beruht auf der kritischen Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit, auf den ethischen Geboten der Konzeption 
der Inneren Führung und auf ihrer gesellschaftlichen Integration als Ar-
mee der Demokratie. Geschichtsbewusstsein und Kenntnis der eigenen 
Geschichte sind Voraussetzungen für das werteorientierte Traditionsver-
ständnis der Bundeswehr und Grundlage für eine verantwortungsvolle 
Traditionspflege.

1.5  Gegenwartsbezug

Traditionsstiftung und Traditionspflege sind dynamisches und niemals ab-
geschlossenes Handeln, das sich allen Versuchen entzieht, es zentral oder
dauerhaft festlegen zu wollen. Sie setzen staatsbürgerliches Bewusstsein 
sowie Verständnis für historische, politische und gesellschaftliche Zusam-
menhänge voraus und fordern zur persönlichen Auseinandersetzung auf. 
Lebendige Tradition muss gegenwarts- und auftragsbezogen sein. Sie ist 
daher ständig zu überprüfen und fortzuentwickeln. Tradition und Auftrag 
der Bundeswehr greifen so ineinander.

2.  HISTORISCHE GRUNDLAGEN

2.1  Tradition und Geschichte

Die deutsche (Militär-)Geschichte ist geprägt von Brüchen und Zäsuren. 
Wegen des folgenschweren Missbrauchs militärischer Macht, insbeson-
dere während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, gibt es keine 
geradlinige deutsche Militärtradition. Die Bundeswehr ist sich des wider-
sprüchlichen Erbes der deutschen (Militär-)Geschichte mit ihren Höhen, 
aber auch ihren Abgründen bewusst. Tradition und Identität der Bundes-
wehr nehmen daher die gesamte deutsche (Militär-)Geschichte in den 
Blick. Sie schließen aber jene Teile aus, die unvereinbar mit den Werten 
unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind.

2.2  Deutsche Streitkräfte bis 1918

Bis zum 20. Jahrhundert waren deutsche Streitkräfte stabilisierender Be-
standteil einer vornehmlich kleinstaatlichen und überwiegend dynasti-
schen Ordnung. Dies begründete ihre herausgehobene Stellung in Staat 
und Gesellschaft. Ihre vielfältige Geschichte spiegelt die Entwicklung 
Deutschlands und ist Quelle erinnerungs- und damit bewahrungswürdi-
ger Vorbilder und Geschehnisse der deutschen (Militär-)Geschichte. So 
entwickelten deutsche Streitkräfte zahlreiche fortschrittliche und rich-
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tungsweisende Verfahren, Strukturen und Prinzipien, die noch heute Be-
deutung haben, etwa die moderne Stabsarbeit, das Führen mit Auftrag, 
das Führen von vorne oder das Generalstabswesen.

2.3  Deutsche Streitkräfte zwischen 1919 und 1945

In der Weimarer Republik gab es erstmals gesamtdeutsche Streitkräfte. 
Die Reichswehr legte ihren Eid auf die Verfassung ab, wahrte jedoch eine
weitgehende innere Distanz und blieb Zeit ihres Bestehens zu großen 
Teilen einem antirepublikanischen Geist verhaftet. Der demokratisch 
verfassten Weimarer Republik blieb sie fremd und bildete letztlich einen 
„Staat im Staate“. Mit Wiedereinführung der Wehrpflicht im National-
sozialismus ging 1935 aus der Reichswehr die Wehrmacht hervor. Die 
Wehrmacht diente dem nationalsozialistischen Unrechtsregime und war 
in dessen Verbrechen schuldhaft verstrickt, die in ihrem Ausmaß, in ihrem 
Schrecken und im Grad ihrer staatlichen Organisation einzigartig in der 
Geschichte sind. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zu einem Instrument der 
rassenideologischen Kriegsführung.

2.4  Deutsche Streitkräfte nach 1945

2.4.1  Nationale Volksarmee

Die Nationale Volksarmee (NVA) war eine sozialistische Klassen- und Par-
teiarmee, die mit ihrer Aufstellung fest in das Bündnissystem der sozia-
listischen Staaten, den Warschauer Pakt, eingefügt wurde. Ihr Selbstver-
ständnis orientierte sich an der Staatsideologie der DDR. Die NVA wurde 
von der SED geführt, handelte im Sinne ihrer Politik und trug maßgeblich 
zu ihrer Herrschaftssicherung bei. Während der Friedlichen Revolution 
1989 ging sie jedoch nicht gegen das Freiheitsstreben der Bevölkerung 
vor. Ausgewählte ehemalige NVA-Angehörige wurden 1990 in die Bun-
deswehr übernommen und trugen zum Gelingen der Deutschen Einheit 
bei.

2.4.2  Bundeswehr

Die Bundeswehr ist eine Bündnisarmee unter parlamentarischer Kontrolle 
und mit unabhängiger Gerichtsbarkeit. Streitkräfte und Bundeswehrver-
waltung sind in die demokratische Verfassungsordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland eingebunden und die Bundeswehr ist tief in das Nord-
atlantische Verteidigungsbündnis integriert. Ihr Selbstverständnis vereint 
militärische Leistungsfähigkeit und soldatische Pflichten mit demokrati-
schen Rechten. Soldatinnen und Soldaten sind mündige Staatsbürgerin-
nen und Staatsbürger in Uniform. Aus diesen Grundsätzen leitet sich die 
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Innere Führung als ziel- und werteorientierte Konzeption für die Stellung 
der Streitkräfte in Staat und Gesellschaft ab.

3.  DAS TRADITIONSVERSTÄNDNIS DER 
 BUNDESWEHR

3.1  Wertebindung

Grundlage sowie Maßstab für das Traditionsverständnis der Bundeswehr 
und für ihre Traditionspflege sind neben den der Bundeswehr übertrage-
nen Aufgaben und Pflichten vor allem die Werte und Normen des Grund-
gesetzes. Zu ihnen zählen insbesondere die Achtung der Menschenwür-
de, die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht, der Ausschluss 
jeder Gewalt- und Willkürherrschaft sowie die Verpflichtung auf Freiheit 
und Frieden. Die Angehörigen der Bundeswehr sind zudem der Mensch-
lichkeit verpflichtet, auch unter Belastung und im Gefecht. 
Die Ursprünge der Werte und Normen des Grundgesetzes reichen weit 
in die Vergangenheit zurück. In diesem Verständnis lassen sich aus allen 
Epochen der deutschen (Militär-)Geschichte vorbildliche soldatisch-ethi-
sche Haltungen und Handlungen sowie militärische Formen, Symbole und 
Überlieferungen in das Traditionsgut der Bundeswehr übernehmen.

3.2  Zentraler Bezugspunkt

Zentraler Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr sind ihre eigene, lan-
ge Geschichte und die Leistungen ihrer Soldatinnen und Soldaten, zivilen
Angehörigen sowie Reservistinnen und Reservisten. Dazu zählen insbe-
sondere

• der Schutz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger,

• treues Dienen in Freiheit, das soldatisches Handeln an das Gewis-
sen bindet und dem Gehorsam Grenzen setzt,

• die Konzeption der Inneren Führung mit ihrem Leitbild des Staats-
bürgers in Uniform,

• der gemeinsame Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
durch Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung,

• der Beitrag der Bundeswehr zum internationalen Krisenmanage-
ment sowie ihre Bewährung in Einsätzen und im Gefecht,

• das Bewahren von Freiheit und Frieden im Kalten Krieg und das 
Eintreten für die deutsche Einheit,
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• das Erbe der allgemeinen Wehrpflicht und die Leistungen der über 
acht Millionen Grundwehrdienstleistenden,

• die Einbindung in multinationale Strukturen und Verbände der 
NATO und der Europäischen Union,

• der Beitrag der Bundeswehr zur Aussöhnung Deutschlands mit 
ehemaligen Kriegsgegnern,

• die erfolgreiche Hilfeleistung in humanitären Notsituationen im In- 
und Ausland,

• die Integrationsleistung der Bundeswehr bei der Wiedervereini-
gung Deutschlands.

Diese Geschichte zu würdigen und ihr Erbe weiterzuentwickeln, ist Auf-
gabe aller Angehörigen der Bundeswehr. Die Bundeswehr verfügt selbst 
über einen breiten Fundus, um mit Stolz Tradition zu stiften.

3.3  Traditionsstiftendes Verhalten

Historische Beispiele für zeitlos gültige soldatische Tugenden, etwa Tap-
ferkeit, Ritterlichkeit, Anstand, Treue, Bescheidenheit, Kameradschaft, 
Wahrhaftigkeit, Entschlussfreude und gewissenhafte Pflichterfüllung, 
aber auch Beispiele für militärische Exzellenz, z.B. herausragende Trup-
penführung, können in der Bundeswehr Anerkennung finden und in Leh-
re und Ausbildung genutzt werden. Sie sind jedoch immer im historischen 
Zusammenhang zu bewerten und nicht zu trennen von den politischen 
Zielen, denen sie dienten. Die Bundeswehr ist freiheitlichen und demo-
kratischen Zielsetzungen verpflichtet. Für sie kann nur ein soldatisches 
Selbstverständnis mit Wertebindung, das sich nicht allein auf professio-
nelles Können im Gefecht reduziert, sinn- und traditionsstiftend sein.

3.4  Ausschlüsse

Die Bundeswehr pflegt keine Tradition von Personen, Truppenverbänden 
und militärischen Institutionen der deutschen (Militär-)Geschichte, die 
nach heutigem Verständnis verbrecherisch, rassistisch oder menschenver-
achtend gehandelt haben.

3.4.1  Wehrmacht

Der verbrecherische NS-Staat kann Tradition nicht begründen. Für die 
Streitkräfte eines demokratischen Rechtsstaates ist die Wehrmacht als In-
stitution nicht traditionswürdig. Gleiches gilt für ihre Truppenverbände 
sowie Organisationen, die Militärverwaltung und den Rüstungsbereich.
Die Aufnahme einzelner Angehöriger der Wehrmacht in das Traditions-
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gut der Bundeswehr ist dagegen grundsätzlich möglich. Voraussetzung 
dafür ist immer eine eingehende Einzelfallbetrachtung sowie ein sorg-
fältiges Abwägen. Dieses Abwägen muss die Frage persönlicher Schuld 
berücksichtigen und eine Leistung zur Bedingung machen, die vorbildlich 
oder sinnstiftend in die Gegenwart wirkt, etwa die Beteiligung am militä-
rischen Widerstand gegen das NS-Regime oder besondere Verdienste um 
den Aufbau der Bundeswehr.

3.4.2  NVA

Die NVA begründet als Institution und mit ihren Verbänden und Dienst-
stellen keine Tradition der Bundeswehr. In ihrem eigenen Selbstverständ-
nis war sie Hauptwaffenträger einer sozialistischen Diktatur. Sie war fest 
in die Staatsideologie der DDR eingebunden und wesentlicher Garant für 
die Sicherung ihres politisch-gesellschaftlichen Systems.
Grundsätzlich ist jedoch die Aufnahme von Angehörigen der NVA in 
das Traditionsgut der Bundeswehr möglich. Sie setzt ebenfalls immer 
eine eingehende Einzelfallbetrachtung sowie ein sorgfältiges Abwägen 
voraus. Dieses Abwägen muss die Frage nach persönlicher Schuld be-
rücksichtigen und eine Leistung zur Bedingung machen, die vorbildlich 
oder sinnstiftend in die Gegenwart wirkt, etwa die Auflehnung gegen 
die SED-Herrschaft oder besondere Verdienste um die Deutsche Einheit. 

4.  TRADITIONSPFLEGE IN DER BUNDESWEHR

4.1  Historische Bildung

Historische Bildung ist Voraussetzung für eine werteorientierte Traditions-
pflege. Sie vermittelt Orientierungswissen, Identität sowie die Fähigkeit 
zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. An den 
Schulen und Bildungseinrichtungen der Bundeswehr, aber auch im tägli-
chen Dienst ist dem Vermitteln von Traditionsverständnis und Traditions-
gut ausreichend Gelegenheit und Zeit zu geben.

4.2  Zweck der Traditionspflege

Die Traditionspflege in der Bundeswehr stärkt das Bewusstsein für ihre 
eigene Geschichte und den Stolz auf ihre Leistungen. Sie verfolgt insbe-
sondere folgende Ziele:

• demokratisches Wertebewusstsein und Verfassungstreue,

• einen verfassungsorientierten Patriotismus,
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• das Bejahen des Auftrags zum Erhalt oder zur Wiederherstellung 
des Friedens in Freiheit als Grundlage des soldatischen Selbstver-
ständnisses der Bundeswehr,

• das Vermitteln soldatischer Tugenden und soldatischer Haltung,

• Einsatzbereitschaft und den Willen zum Kampf, wenn es der Auf-
trag erfordert,

• die Identifikation mit der Teilstreitkraft, dem Organisationsbereich, 
der Truppengattung oder dem Dienstbereich,

• das Auseinandersetzen mit der ethischen Dimension des Dienstes 
in der Bundeswehr als Voraussetzung für die Bereitschaft und die 
Fähigkeit zum Kampf sowie für das Tragen der damit verbundenen 
Belastungen,

• für die zivilen Angehörigen die Identifikation mit der Bundeswehr 
als staatlicher Institution mit Verfassungsrang unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer nicht-militärischen Aufgaben,

• die Stärkung der Gemeinschaft aller Angehörigen der Bundes-
wehr unabhängig von Status oder Dienst- und Arbeitsverhältnis.

4.3  Verantwortung und Dienstaufsicht

Traditionspflege und historische Bildung sind Führungsaufgaben. Sie 
liegen in der Verantwortung der Inspekteure bzw. Inspekteurinnen und 
Leiter bzw. Leiterinnen der Organisationsbereiche der Bundeswehr sowie 
insbesondere der Kommandeure bzw. Kommandeurinnen, Dienststel-
lenleiter bzw. Dienststellenleiterinnen und Einheitsführer bzw. Einheits-
führerinnen. Diese sorgen für das Beachten und Verwirklichen dieser 
Richtlinien. Bei der Traditionspflege sollen sie die truppengattungs- und 
verbandspezifischen Alleinstellungs-merkmale im Grundbetrieb und Ein-
Satz betonen sowie regionale Bezüge oder Besonderheiten hervorheben. 
Dazu verfügen sie über Ermessensund Entscheidungsfreiheit vor allem bei 
regionalen und lokalen Besonderheiten. Die verantwortlichen Vorgesetz-
ten treffen ihre Entscheidungen auf Grundlage dieser Richtlinien selbstän-
dig. Sie sind damit auch für das Einhalten der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen verantwortlich.

4.4  Hilfsmittel

Vorgaben und Inhalte der spezifischen Traditionspflege in den militäri-
schen und zivilen Organisationsbereichen erlassen deren Inspekteure 
bzw. Inspekteurinnen und Leiter bzw. Leiterinnen. Hilfsmittel und Hand-
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reichungen zur Traditionspflege auf Grundlage dieses Erlasses sind bis auf 
die Dienststellen-/ Einheitsebene zu verteilen.

4.5  Regionaler Bezug

Die Traditionspflege in den Standorten und Dienststellen soll regionale
Besonderheiten berücksichtigen. Dies entspricht dem föderalen Charakter
unserer Verfassungsordnung und der vielfältigen deutschen Landesge-
schichte. Regionale Ausstellungen sind besonders geeignet, die Geschich-
te des Standortes, der Dienststelle und der dort stationierten Verbände 
und Einheiten zu bewahren.

4.6  Symbole, Zeichen und Zeremoniell

Tradition braucht Symbole, Zeichen und Zeremonielle. Sie prägen das 
Bild der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft. Viele überlieferte Rituale, 
Sitten und Gepflogenheiten sind nicht Tradition, sondern gehören zum 
Brauchtum. Sie spiegeln militärische Verhaltensweisen und Formen. Meist 
haben sie sich vor langer Zeit herausgebildet. Sie stehen stellvertretend 
für den historischen und militärischen Kontext, der sie hervorgebracht 
hat oder der ihnen zugeschrieben wird. Als Überlieferung auf vornehm-
lich emotionaler Ebene können Symbole, Zeichen und Zeremonielle auf 
das Traditionserbe der Bundeswehr verweisen und dazu beitragen, es zu 
bewahren.
Besondere Bedeutung in der Traditionspflege der Bundeswehr haben:

• die schwarz-rot-goldenen Nationalfarben als Symbol demokrati-
schen Selbstverständnisses,

• die Nationalhymne als Ausdruck des Bewahrens von Einigkeit, 
Recht und Freiheit,

• der Adler des deutschen Bundeswappens als Zeichen nationaler 
Souveränität und der dem Recht dienenden Macht,

• das Eiserne Kreuz als nationales Erkennungszeichen und als Sinn-
bild für Tapferkeit, Freiheitsliebe und Ritterlichkeit,

• der Diensteid und das Feierliche Gelöbnis der Soldatinnen und Sol-
daten als öffentliches Bekenntnis und Versprechen, der Bundesre-
publik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit 
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen,

• das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit als höchste Form 
des Ehrenzeichens der Bundeswehr,

• der Große Zapfenstreich als höchstes Zeremoniell der Bundeswehr,



262

Traditionserlass

• das Lied vom guten Kameraden als letztem Abschiedsgruß und 
Herzstück jeder militärischen Trauerfeier,

• Europahymne und Europafahne als Bekenntnis zur europäischen 
Verteidigungsidentität.

4.7  Totengedenken, Mahn- und Ehrenmale

Das Einrichten und Pflegen von Gedenkstätten sowie Mahn- und Ehren-
malen für die Toten vergangener Kriege dient der Erinnerung an die Opfer 
von Krieg und Gewalt. Zentraler Erinnerungsort, um aller militärischen 
und zivilen Angehörigen der Bundeswehr zu gedenken, die in Folge der 
Ausübung ihrer Dienstpflichten ihr Leben verloren haben, ist das Ehren-
mal der Bundeswehr am Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidi-
gung in Berlin. Es wird durch den Wald der Erinnerung in Geltow ergänzt. 
Heer, Marine und Luftwaffe gedenken ihrer Toten zusätzlich an eigenen 
Ehrenmalen und regionalen Gedenkorten.
Die Bundeswehr unterstützt und beteiligt sich an der Arbeit des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. sowie an den Veranstaltungen 
am Volkstrauertag im Sinne eines allgemeinen Totengedenkens. Damit 
pflegt sie jedoch keine Tradition früherer Streitkräfte.

4.8  Traditionen ehemaliger Verbände der Bundeswehr

Traditionen ehemaliger Verbände der Bundeswehr können von Truppen-
teilen und Dienststellen der Bundeswehr übernommen werden. Vereine 
und Organisationen, die der Pflege der Tradition ehemaliger Verbände 
der Bundeswehr dienen, können gefördert und unterstützt werden. Die 
Zusammenarbeit ist durch die verantwortlichen Vorgesetzten zu geneh-
migen.

4.9  Traditionen ehemaliger deutscher Streitkräfte

Traditionen von Verbänden ehemaliger deutscher Streitkräfte werden an
Truppenteile und Dienststellen der Bundeswehr nicht verliehen; ihre Fah-
nen und Standarten werden in der Bundeswehr nicht mitgeführt oder 
begleitet. Es ist verboten, nationalsozialistische Symbole und Zeichen, ins-
besondere das Hakenkreuz, zu zeigen. Ausgenommen davon sind Dar-
stellungen, die der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in 
der politischen oder historischen Bildung dienen, etwa in Ausstellungen, 
Lehrsammlungen und militärgeschichtlichen Sammlungen sowie im Rah-
men von Forschung und Lehre. Dienstliche Kontakte mit Nachfolgeorga-
nisationen der Waffen-SS oder der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuz-
träger sind untersagt.
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4.10  Museumswesen

Das Darstellen und Bewahren der deutschen Militärgeschichte in Muse-
en und Sammlungen der Bundeswehr dient der historischen Bildung und 
auch der Traditionspflege. Geschichtsdarstellung und Traditionspflege 
sind deutlich voneinander abzugrenzen.

4.11  Verwendung historischer Exponate

Dokumente und Ausrüstungsgegenstände aus der Bundeswehr, etwa 
Uniformen, Sockelfahrzeuge oder Truppenfahnen aufgelöster Verbän-
de, dürfen gesammelt und ausgestellt werden. Objekte (z.B. Uniformen, 
Ausrüstungsgegenstände oder Orden) sowie Bilder und Darstellungen 
früherer Streitkräfte, die zur fachlichen Aus- und Weiterbildung genutzt 
werden, der historischen Unterweisung oder der Ausschmückung dienen, 
müssen durch die Betrachter in ihren historischen Kontext einzuordnen 
sein.
Das Ausschmücken von Diensträumen mit Exponaten und Darstellungen 
aus der Wehrmacht und der NVA ist außerhalb von Ausstellungen in Mi-
litärgeschichtlichen Sammlungen grundsätzlich nicht gestattet, sofern es 
sich nicht um traditionsstiftende Persönlichkeiten im Sinne von 3.3 han-
delt. Ausnahmen von dieser Festlegung kann der bzw. die nächste Dis-
ziplinarvorgesetzte genehmigen, wenn ein Bezug der Exponate zur be-
troffenen Einheit oder eine persönliche Bindung gegeben ist (z.B. Bilder 
enger Familienangehöriger). Die Ausgestaltung darf den Vorgaben dieses 
Erlasses nicht widersprechen. Im Zweifel und bei Fragen ist die Ansprech-
stelle für militärhistorischen Rat des Zentrums für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaften hinzuzuziehen.
Waffen, Sockelfahrzeuge und Munition sind nur schieß- oder funktions-
unfähig auszustellen. Kulturgüter, also besonders bewahrens- oder schüt-
zenswerte Objekte, müssen hingegen in ihrem historischen Zustand ver-
bleiben.

4.12  Denkmalschutz

Historischer Bauschmuck in Kasernen und Liegenschaften sowie an Ge-
bäuden der Bundeswehr ist nicht Gegenstand der Traditionspflege. Als 
historische Artefakte ist ihr Erhalt dennoch anzustreben. Eine historische 
Einordnung, z.B. durch eine Informationstafel, ist erforderlich. Denkmäler 
in Kasernen müssen den Richtlinien dieses Erlasses entsprechen.

4.13  Diensteid und Feierliches Gelöbnis

Diensteid und Feierliches Gelöbnis unter Anteilnahme der Bevölkerung 
sind ein öffentlich abgelegtes Bekenntnis der Soldatinnen und Soldaten 
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zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Vereidigungen und Fei-
erliche Gelöbnisse im öffentlichen Raum sind Ausdruck der gesellschaftli-
chen Verankerung der Bundeswehr und gewachsener Teil ihrer Tradition.
Mit dem Feierlichen Gelöbnis am 20. Juli in Berlin ehrt die Bundeswehr 
den militärischen Widerstand gegen das NS-Regime und bekundet dessen 
herausgehobene Bedeutung für die Tradition der Bundeswehr.

4.14  Militärmusik

Militärmusik dient dem Ausgestalten dienstlicher und öffentlicher Ver-
anstaltungen und damit der Repräsentation der Bundeswehr im In- und 
Ausland. Sie pflegt überliefertes Kulturgut. Die Begleitung mit Militärmu-
sik entspricht militärischer Gepflogenheit und ist Teil des Zeremoniells der 
Bundeswehr. Das Singen in der militärischen Gemeinschaft ist ein alter 
Brauch, der bewahrt werden soll. Das Liedgut der Bundeswehr ist ein 
wichtiger Teil ihrer Identität. Es unterliegt der Wertebindung der Traditi-
onspflege in der Bundeswehr (vgl. 3.1).

4.15  Traditionsnamen

Das Benennen von Liegenschaften, Kasernen und Verbänden/Dienst-
stellen stärkt die Identifikation und ist Teil der Traditionspflege der Bun-
deswehr. Das Verfahren zum Benennen und Umbenennen von Liegen-
schaften und Kasernen ist in der ZDv A-2650/2 festgelegt und bedarf der 
abschließenden Genehmigung durch das Bundesministerium der Verteidi-
gung. Über das Benennen von Verbänden und Dienststellen entscheiden 
die Inspekteure bzw. Inspekteurinnen oder die Leiter bzw. Leiterinnen des 
betroffenen Organisationsbereiches.
Bestehende Benennungen müssen diesem Traditionserlass entsprechen. 
Bei erforderlichen Überprüfungen und Umbenennungen ist das Zentrum 
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr über das 
Bundesministerium der Verteidigung einzubeziehen.

4.16  Beratung

Als Ansprechstelle für militärhistorischen Rat unterstützt das Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr die verant-
wortlichen Vorgesetzten im Umgang mit historischen Ausstellungs- und 
Erinnerungsstücken. Außerdem verfügen die militärischen Kommandobe-
hörden, Bundesämter und Schulen/ Ausbildungseinrichtungen über His-
toriker bzw. Historikerinnen, die bei militärhistorischen Fragen im Zusam-
menhang mit der Traditionspflege fachlich beraten sollen.
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Infobox

Am 21. Juli 1956 trat ein Bundesgesetz in Kraft, das Männer in der 
Bundesrepublik Deutschland zum Dienst an der Waffe verpflichte-
te. Zuvor wurde heftig über die Einführung der Allgemeinen Wehr-
pflicht gestritten. Am 21. Juli trat das Wehrpflichtgesetz in Kraft. 
Alle Männer zwischen 18 und 45 Jahren (im Verteidigungsfall bis 60 
Jahre) waren von nun an wehrpflichtig. Befreit waren nur Geistliche, 
Schwerkriegsbeschädigte und besondere Gruppen der Heimkehrer. 
Aus Gewissensgründen durfte der Wehrdienst laut Gesetz verweigert 
werden, als Ausgleich musste dafür aber Zivildienst geleistet werden. 
Auch ein waffenloser Dienst bei der Bundeswehr war vorgesehen. 

Am 1. April 1957 zogen die ersten Wehrpflichtigen in die Kasernen 
ein. Ihr Grundwehrdienst war auf 12 Monate festgelegt worden. Zwi-
schen 1962 und 1972 wurde er auf 18 Monate angehoben, danach 
wurde er schrittweise wieder verringert, bis er 2010 nur noch bei 
sechs Monaten lag. Die Zahl der Wehrdienstleistenden erreichte 1977 
mit fast 250.000 Mann ihren Höchststand, 2008 lag sie nur noch bei 
60.000 Mann. Insgesamt lag sie bis 2011 bei über 8 Mio. Wehrdienst-
leistenden.

Die DDR führte 1962 die allgemeine Wehrpflicht ein. Die Dauer des 
Grundwehrdienstes in der Nationalen Volksarmee (NVA) betrug 18 
Monate.

Die Aufgaben der Bundeswehr haben sich seit dem Ende des 
Ost-West-Konfliktes stark verändert. Der Schwerpunkt liegt nicht 
mehr nur in der Landes- und Bündnisverteidigung, sondern auch in 
Friedens- und Stabilisierungseinsätzen im Ausland. 2011 wurde eine 
Verkleinerung der Bundeswehr beschlossen und die Wehrpflicht aus-
gesetzt. Die Bundeswehr ist seitdem eine Freiwilligenarmee.
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Abschnitt 1 Wehrpflicht

Unterabschnitt 1 Umfang der Wehrpflicht

§ 1 Allgemeine Wehrpflicht

(1) Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und

1. ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
haben oder

2. ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland haben und entweder

a) ihren früheren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland hatten oder

b) einen Pass oder eine Staatsangehörigkeitsurkunde der Bun-
desrepublik Deutschland besitzen oder sich auf andere Weise 
ihrem Schutz unterstellt haben.

(2) Die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Auf-
enthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland haben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizu-
behalten.

(3) Die Wehrpflicht ruht nicht, wenn Wehrpflichtige ihren ständigen Auf-
enthalt

1. während des Wehrdienstes aus der Bundesrepublik Deutsch-
land hinausverlegen,

2. ohne die nach § 3 Absatz 2 erforderliche Genehmigung aus der 
Bundesrepublik Deutschland hinausverlegen oder

3. aus der Bundesrepublik Deutschland hinausverlegen, ohne sie 
zu verlassen.

§ 2 Geltung der folgenden Vorschriften

Die §§ 3 bis 53 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

§ 3 Inhalt und Dauer der Wehrpflicht

(1) Die Wehrpflicht wird durch den Wehrdienst oder im Falle des § 1 des 
Kriegsdienstverweigerungsgesetzes durch den Zivildienst erfüllt. Sie 
umfasst die Pflicht, sich zu melden, vorzustellen, nach Maßgabe die-
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ses Gesetzes Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, sich 
auf die geistige und körperliche Tauglichkeit und auf die Eignung für 
die Verwendungen in den Streitkräften untersuchen zu lassen sowie 
zum Gebrauch im Wehrdienst bestimmte Bekleidungs- und Ausrüs-
tungsstücke zu übernehmen und entsprechend dem Einberufungsbe-
scheid zum Dienstantritt mitzubringen.

(2) Männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres 
eine Genehmigung des zuständigen Kreiswehrersatzamtes einzuho-
len, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als drei Monate 
verlassen wollen, ohne dass die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 
bereits vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn sie über einen genehmigten 
Zeitraum hinaus außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verblei-
ben wollen oder einen nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über drei Monate aus-
dehnen wollen. Die Genehmigung ist für den Zeitraum zu erteilen, 
in dem die männliche Person für eine Einberufung zum Wehrdienst 
nicht heransteht. Über diesen Zeitraum hinaus ist sie zu erteilen, so-
weit die Versagung für die männliche Person eine besondere – im 
Bereitschafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall eine unzumutbare 
– Härte bedeuten würde; § 12 Absatz 6 ist entsprechend anzuwen-
den. Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von 
der Genehmigungspflicht zulassen.

(3) Die Wehrpflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflich-
tige das 45. Lebensjahr vollendet.

(4) Bei Offizieren und Unteroffizieren endet die Wehrpflicht mit Ablauf 
des Jahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden.

(5) Im Spannungs- und Verteidigungsfall endet die Wehrpflicht mit Ab-
lauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige das 60. Lebensjahr vollen-
det.

Unterabschnitt 2 Wehrdienst

§ 4 Arten des Wehrdienstes

(1) Der nach Maßgabe dieses Gesetzes zu leistende Wehrdienst umfasst

1. den Grundwehrdienst (§ 5),

2. die Wehrübungen (§ 6),

3. die besondere Auslandsverwendung (§ 6a),
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4. den freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst im Anschluss an den 
Grundwehrdienst (§ 6b),

5. die Hilfeleistung im Innern (§ 6c),

6. die Hilfeleistung im Ausland (§ 6d) und

7. den unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- und Verteidi-
gungsfall.

(2) (weggefallen)

(3) Der Wehrdienst kann auch freiwillig geleistet werden. Wer auf Grund 
freiwilliger Verpflichtung einen Wehrdienst nach Absatz 1 leistet, hat 
die Rechtsstellung eines Soldaten, der auf Grund der Wehrpflicht 
Wehrdienst leistet. Das gilt auch für eine besondere Auslandsver-
wendung nach § 6a, den freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst im 
Anschluss an den Grundwehrdienst nach § 6b, die Hilfeleistung im 
Innern nach § 6c und die Hilfeleistung im Ausland nach § 6d.

§ 5  Grundwehrdienst

(1) Grundwehrdienst leisten Wehrpflichtige, die zu dem für den Dien-
steintritt festgesetzten Zeitpunkt das 23. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.Abweichend hiervon leisten Grundwehrdienst Wehr-
pflichtige, die zu dem für den Diensteintritt festgesetzten Zeitpunkt

1. das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie

a) wegen einer Zurückstellung nach § 12 nicht vor Vollendung 
des 23. Lebensjahres zum Grundwehrdienst herangezogen 
werden konnten und der Zurückstellungsgrund entfallen ist,

b) wegen eines ungenehmigten Auslandsaufenthalts (§ 3 Ab-
satz 2) nicht bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres zum 
Grundwehrdienst herangezogen werden konnten,

c) nach § 29 Absatz 6 Satz 1 als aus dem Grundwehrdienst 
entlassen gelten und nach Absatz 3 Satz 1 eine Nachdienver-
pflichtung zu erfüllen haben,

d) nach Vollendung des 22. Lebensjahres auf ihre Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer verzichten, es sei denn, dass sie 
im Zeitpunkt des Verzichts wegen Überschreitens der bis zu 
diesem Zeitpunkt maßgeblichen Altersgrenze nicht mehr zum 
Zivildienst einberufbar sind und sich nicht im Zivildienst befin-
den oder
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e) wegen Aussetzung der Vollziehung des Einberufungsbeschei-
des oder der Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs oder der Klage nicht vor Vollendung des 23. 
Lebensjahres zum Grundwehrdienst herangezogen werden 
konnten;

2. das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie wegen 
ihrer beruflichen Ausbildung während des Grundwehrdienstes 
vorwiegend militärfachlich verwendet werden;

3. das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie we-
gen einer Verpflichtung zur Leistung eines Dienstes als Helfer im 
Zivilschutz oder Katastrophenschutz (§ 13a) oder wegen einer 
Verpflichtung zur Leistung eines Entwicklungsdienstes (§ 13b) 
nicht vor Vollendung des 23. Lebensjahres zum Grundwehr-
dienst herangezogen worden sind.

Bei Wehrpflichtigen, die wegen eines Anerkennungsverfahrens nach den 
Vorschriften des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes nicht mehr vor Voll-
endung des 23. Lebensjahres oder vor Eintritt einer bis dahin bestehen 
gebliebenen Wehrdienstausnahme zum Grundwehrdienst einberufen 
werden konnten, verlängert sich der Zeitraum, innerhalb dessen Grund-
wehrdienst zu leisten ist, um die Dauer des Anerkennungsverfahrens, 
nicht jedoch über die Vollendung des 25. Lebensjahres hinaus.

(2) Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate und wird zusammenhän-
gend geleistet. Einem Antrag auf vorzeitige Heranziehung kann nach 
Vollendung des 17. Lebensjahres und soll nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres entsprochen werden. Der Antrag Minderjähriger bedarf 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

(3) Tage, an denen ein Wehrpflichtiger während des Grundwehrdienstes 
infolge

1. schuldhafter Abwesenheit von der Truppe oder Dienststelle,

2. schuldhafter Dienstverweigerung,

3. Aussetzung der Vollziehung des Einberufungsbescheides,

4. Verbüßung von Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe, Ju-
gendarrest oder Disziplinararrest oder

5. Untersuchungshaft, der eine rechtskräftige Verurteilung gefolgt 
ist, keinen Dienst geleistet hat, sind nachzudienen. Tage, an de-
nen der Soldat während der Verbüßung von Disziplinararrest 
zu dienstlichen Aufgaben außerhalb der Vollzugseinrichtung 
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herangezogen wird, sind nicht nachzudienen. Dies gilt auch, 
wenn der Soldat Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Jugendarrest in 
einer Vollzugseinrichtung der Bundeswehr verbüßt oder wenn 
er aus Gründen, die nicht in seiner Person liegen, während des 
Vollzuges bei der Bundeswehr nicht zu dienstlichen Aufgaben 
außerhalb der Vollzugseinrichtung herangezogen wird.

§ 6 Wehrübungen

(1) Eine Wehrübung dauert grundsätzlich höchstens drei Monate. Über 
Ausnahmen entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung.

(2) Die Gesamtdauer der Wehrübungen beträgt bei Mannschaften 
höchstens sechs, bei Unteroffizieren höchstens neun und bei Offizie-
ren höchstens zwölf Monate.

(3) Die Gesamtdauer der Wehrübungen verlängert sich bei Wehrpflich-
tigen, die aus dem Grundwehrdienst vorzeitig entlassen wurden, um 
die Zeit, um die sie vorzeitig entlassen worden sind, soweit sie nicht 
für diese Zeit erneut zum Grundwehrdienst einberufen werden.

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

(6) Für Wehrübungen, die als Bereitschaftsdienst von der Bundesregie-
rung angeordnet worden sind, gilt die zeitliche Begrenzung des Ab-
satzes 1 nicht. Auf die Gesamtdauer der Wehrübungen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium 
der Verteidigung kann eine Anrechnung anordnen.

(7) Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Wehrpflichtige, die 
zu Wehrübungen herangezogen werden sollen, die Verwendungsfä-
higkeit allgemein oder für den Einzelfall abweichend von § 8a Ab-
satz 2 Satz 1 bestimmen.

§ 6A Besondere Auslandsverwendung

(1) Zu Verwendungen, die auf Grund eines Übereinkommens, eines Ver-
trages oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatli-
chen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der 
Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheits-
gebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfinden (besondere 
Auslandsverwendung), können gediente Wehrpflichtige herangezo-
gen werden, soweit sie sich dazu schriftlich bereit erklärt haben.
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(2) Eine besondere Auslandsverwendung ist für jeweils höchstens sieben 
Monate möglich. Soweit die Dauer drei Monate übersteigt, wirkt das 
Kreiswehrersatzamt auf die Zustimmung des Arbeitgebers oder der 
Dienstbehörde hin. Es gelten die Vorschriften über Wehrübungen mit 
der Maßgabe, dass die besondere Auslandsverwendung nicht auf die 
Gesamtdauer der Wehrübungen nach § 6 Absatz 2 und 3 anzurech-
nen ist.

(3) Vor Bestandskraft des Einberufungsbescheides kann der gediente 
Wehrpflichtige seine Erklärung zur Teilnahme an besonderen Aus-
landsverwendungen allgemein oder für den Einzelfall jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist dem Kreis-
wehrersatzamt gegenüber schriftlich zu erklären. Nach Bestandskraft 
des Einberufungsbescheides ist der Widerruf ausgeschlossen. Statt-
dessen kann der gediente Wehrpflichtige beantragen, ihn von der 
Teilnahme an besonderen Auslandsverwendungen zu entpflichten; 
diesem Antrag ist stattzugeben, wenn die Heranziehung für ihn we-
gen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder be-
ruflicher Gründe eine besondere, im Spannungs- und Verteidigungs-
fall eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

(4) Ist ein Soldat auf seinen Antrag von der Teilnahme an besonderen 
Auslandsverwendungen allgemein oder für den Einzelfall entpflichtet 
worden, kann er entlassen werden, wenn dies im dienstlichen Inter-
esse liegt. § 29 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.

(5) § 29 Absatz 4 Nummer 1 ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass 
der Soldat zu entlassen ist, es der Anhörung der Wehrersatzbehörde 
und der Prüfung, ob die geltend gemachten Gründe die Zurückstel-
lung vom Wehrdienst nach der Entlassung rechtfertigen, nicht be-
darf.

(6) § 6 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 6B Freiwilliger zusätzlicher Wehrdienst im Anschluss an den 
 Grundwehrdienst

(1) Wehrpflichtige können im Anschluss an den Grundwehrdienst frei-
willigen zusätzlichen Wehrdienst leisten. Der freiwillige zusätzliche 
Wehrdienst dauert mindestens einen, längstens 17 Monate.

(2) Die Einberufung zum freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst erfolgt mit 
der Einberufung zum Grundwehrdienst. Dabei ist die Gesamtdauer 
des Wehrdienstes einheitlich festzusetzen. Bei einer Verpflichtung 
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zum freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst oder dessen Verlängerung 
nach Zustellung des Einberufungsbescheides zum Grundwehrdienst 
ändert das Kreiswehrersatzamt diesen Bescheid entsprechend.

(3) § 6a Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden. Die Gesamtdauer des 
festgesetzten Wehrdienstes kann bis auf die Dauer des Grundwehr-
dienstes verkürzt werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt 
und der Wehrpflichtige der Verkürzung zustimmt. Seiner Zustimmung 
bedarf es nicht, wenn seinem Antrag auf Entpflichtung von der Teil-
nahme an besonderen Auslandsverwendungen gemäß § 6a Absatz 3 
Satz 4 stattgegeben wird und seine Verpflichtungserklärung und Ein-
berufung zum freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst mit der erklärten 
Bereitschaft zur Teilnahme an besonderen Auslandsverwendungen 
verknüpft wurde. Die Gesamtdauer des festgesetzten Wehrdienstes 
soll auch ohne Zustimmung des Wehrpflichtigen verkürzt werden, 
wenn er durch sein bisheriges Verhalten oder durch Leistungsdefizite, 
die auch gesundheitlichen Ursprungs sein können, gezeigt hat, dass 
er die Eignungs- und Leistungsanforderungen, die an einen Soldaten 
zu stellen sind, der freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst leistet, nicht 
oder nicht mehr erfüllt. Absatz 2 Satz 3 gilt sinngemäß.

§ 6C Hilfeleistung im Innern

(1) Zu Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe oder 
zur Hilfeleistung bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders 
schweren Unglücksfall nach Artikel 35 des Grundgesetzes kann ein 
gedienter Wehrpflichtiger herangezogen werden, soweit er sich dazu 
schriftlich bereit erklärt hat.

(2) Es gelten die Vorschriften über Wehrübungen mit der Maßgabe, dass 
die Hilfeleistung im Innern nicht auf die Gesamtdauer der Wehrübun-
gen anzurechnen ist.

(3) Die Hilfeleistung im Innern ist grundsätzlich jeweils für höchstens drei 
Monate jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidigung 
kann mit Zustimmung des Wehrpflichtigen und seines Arbeitgebers 
oder seiner Dienstbehörde Ausnahmen zulassen.

(4) Im Übrigen sind § 6 Absatz 7 und § 6a Absatz 3 bis 5 entsprechend 
anzuwenden.

(5) Als Hilfeleistung im Innern gelten auch vorbereitende Übungen im 
Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit.
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§ 6D Hilfeleistung im Ausland

(1) Zu Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen von humanitären Hil-
feleistungen im Ausland kann ein gedienter Wehrpflichtiger herange-
zogen werden, soweit er sich dazu schriftlich bereit erklärt hat.

(2) Es gelten die Vorschriften über Wehrübungen mit der Maßgabe, dass 
die Hilfeleistung im Ausland nicht auf die Gesamtdauer der Wehr-
übungen anzurechnen ist.

(3) Die Hilfeleistung im Ausland ist grundsätzlich jeweils für höchstens 
drei Monate jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidi-
gung kann mit Zustimmung des Wehrpflichtigen und seines Arbeit-
gebers oder seiner Dienstbehörde Ausnahmen zulassen.

(4) Im Übrigen sind § 6 Absatz 7 und § 6a Absatz 3 bis 5 entsprechend 
anzuwenden.

§ 7 Anrechnung von freiwillig geleistetem Wehrdienst und von  
 geleistetem Zivildienst

(1) Der auf Grund freiwilliger Verpflichtung in der Bundeswehr geleistete 
Wehrdienst ist auf den Grundwehrdienst anzurechnen; er kann auch 
auf Wehrübungen angerechnet werden.

(2) Wehrpflichtige, die auf ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 
verzichtet haben oder denen die Berechtigung, den Kriegsdienst mit 
der Waffe zu verweigern, rechtskräftig aberkannt worden ist, werden 
im Frieden nicht zum Wehrdienst herangezogen, wenn sie Zivildienst 
von der in § 24 Absatz 2 des Zivildienstgesetzes bestimmten Dauer 
geleistet haben. Wird der Zivildienst vorzeitig beendet, ist die im Zivil-
dienst zurückgelegte Zeit auf den Wehrdienst anzurechnen.

§ 8 Wehrdienst außerhalb der Bundeswehr; Anrechnung von  
 Wehrdienst und anderen Diensten außerhalb der Bundeswehr

(1) Wehrpflichtige dürfen sich nur mit Zustimmung des Bundesminis-
teriums der Verteidigung zu einem Wehrdienst außerhalb der Bun-
deswehr verpflichten. Dies gilt nicht bei Wehrdienst, der auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift des Aufenthaltsstaates zu leisten ist.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann im Einzelfall außerhalb 
der Bundeswehr geleisteten Wehrdienst oder anstelle des Wehrdiens-
tes geleisteten anderen Dienst auf den Wehrdienst nach diesem Ge-
setz ganz oder zum Teil anrechnen. Der Wehrdienst oder der anstelle 



277

Wehrpflicht

des Wehrdienstes geleistete andere Dienst soll angerechnet werden, 
wenn er auf Grund gesetzlicher Vorschrift geleistet worden ist; dies 
gilt auch, wenn das Bundesministerium der Verteidigung dem Wehr-
dienst außerhalb der Bundeswehr zugestimmt hat.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Befugnisse auf eine nachgeordnete Stelle übertra-
gen.

(4) Die Anträge auf Zustimmung zur Ableistung von Wehrdienst au-
ßerhalb der Bundeswehr und auf Anrechnung des dort geleisteten 
Wehrdienstes oder des anstelle des Wehrdienstes geleisteten an-
deren Dienstes sind beim Kreiswehrersatzamt zu stellen. Das Kreis-
wehrersatzamt kann zum Nachweis des Wehrdienstes außerhalb der 
Bundeswehr oder des anstelle des Wehrdienstes geleisteten anderen 
Dienstes eine Versicherung des Wehrpflichtigen an Eides statt verlan-
gen.

§ 8A Tauglichkeitsgrade; Verwendungsgrade

(1) Folgende Tauglichkeitsgrade werden festgesetzt:

• wehrdienstfähig,

• vorübergehend nicht wehrdienstfähig,

• nicht wehrdienstfähig.

(2) Wehrdienstfähige Wehrpflichtige sind nach Maßgabe des ärztlichen 
Urteils voll verwendungsfähig oder verwendungsfähig mit Einschrän-
kung für bestimmte Tätigkeiten. Im Rahmen ihrer Verwendungsfä-
higkeit stehen sie für den Wehrdienst zur Verfügung, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt.

Unterabschnitt 3 Wehrdienstausnahmen

§ 9 Wehrdienstunfähigkeit

Zum Wehrdienst wird nicht herangezogen, wer nicht wehrdienstfähig ist.

§ 10 Ausschluss vom Wehrdienst

Vom Wehrdienst ist ausgeschlossen,

1. wer durch ein deutsches Gericht wegen eines Verbrechens zu 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensver-
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rat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaa-
tes oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder mehr 
verurteilt worden ist, es sei denn, dass die Eintragung über die 
Verurteilung im Zentralregister getilgt ist,

2. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt,

3. wer einer Maßregel der Besserung und Sicherung nach den §§ 
64, 66, 66a oder 66b des Strafgesetzbuches unterworfen ist, 
solange die Maßregel nicht erledigt ist.

§ 11 Befreiung vom Wehrdienst

(1) Vom Wehrdienst sind befreit

1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,

2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diako-
natsweihe empfangen haben,

3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren 
Amt dem eines ordinierten Geistlichen evangelischen oder eines 
Geistlichen römisch-katholischen Bekenntnisses, der die Diako-
natsweihe empfangen hat, entspricht,

4. schwerbehinderte Menschen,

5. Wehrpflichtige, die auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages 
für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde 
eine entsprechende Befreiung genießen.

(2) Vom Wehrdienst sind Wehrpflichtige auf Antrag zu befreien,

1. deren Vater, Mutter, Bruder oder Schwester an den Folgen einer 
Wehr- oder Zivildienstbeschädigung verstorben ist,

2. deren zwei Geschwister

a) Grundwehrdienst von der in § 5 Absatz 1a bestimmten Dauer,

b) Zivildienst von der in § 24 Absatz 2 des Zivildienstgesetzes be-
stimmten Dauer,

c) Dienst im Zivilschutz oder Katastrophenschutz nach § 13a 
Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes oder nach § 14 Absatz 1 des 
Zivildienstgesetzes,
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d) Entwicklungsdienst nach § 13b Absatz 1 dieses Gesetzes oder 
nach § 14a Absatz 1 des Zivildienstgesetzes,

e) einen anderen Dienst im Ausland nach § 14b Absatz 1 des 
Zivildienstgesetzes,

f) einen freiwilligen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendiens-
tegesetz von mindestens sechs Monaten,

g) ein freies Arbeitsverhältnis nach § 15a Absatz 1 des Zivil-
dienstgesetzes oder

h) Wehrdienst von höchstens zwei Jahren Dauer als Soldatin auf 
Zeit oder Soldat auf Zeit geleistet haben oder

3. die

a) verheiratet sind,

b) eingetragene Lebenspartner sind oder

c) die elterliche Sorge gemeinsam oder als Alleinerziehende aus-
üben.

Der Antrag ist frühestens nach Mitteilung der Erfassung durch die Erfas-
sungsbehörde (§ 15 Absatz 1 Satz 2) und spätestens bis zum Abschluss 
der Musterung schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift beim Kreis-
wehrersatzamt zu stellen, es sei denn, der Befreiungsgrund tritt erst spä-
ter ein oder wird später bekannt. Er ist zu begründen.

§ 12 Zurückstellung vom Wehrdienst

(1) Vom Wehrdienst wird zurückgestellt,

1. wer vorübergehend nicht wehrdienstfähig ist,

2. wer, abgesehen von den Fällen des § 10, Freiheitsstrafe, Stra-
farrest, Jugendstrafe oder Jugendarrest verbüßt, sich in Unter-
suchungshaft befindet oder nach § 63 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist.

(1a) Vom Wehrdienst wird ferner zurückgestellt, wer auf Grund eines völ-
kerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer interna-
tionalen Behörde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.

(2) Vom Wehrdienst werden Wehrpflichtige, die sich auf das geistliche 
Amt (§ 11) vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. Hierzu sind beizu-
bringen:
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1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder 
einer ordentlichen theologischen Ausbildung und

2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bi-
schöflichen Behörde, des Ordensoberen oder der entsprechen-
den Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass 
sich der Wehrpflichtige auf das geistliche Amt vorbereitet.

(3) Hat ein Wehrpflichtiger seiner Aufstellung für die Wahl zum Deut-
schen Bundestag, zu einem Landtag oder zum Europäischen Parla-
ment zugestimmt, so ist er bis zur Wahl zurückzustellen. Hat er die 
Wahl angenommen, so kann er für die Dauer des Mandats nur auf 
seinen Antrag einberufen werden.

(4) Vom Wehrdienst soll ein Wehrpflichtiger auf Antrag zurückgestellt 
werden, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst für ihn wegen per-
sönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher 
Gründe eine besondere Härte bedeuten würde. Eine solche liegt in 
der Regel vor,

1. wenn im Falle der Einberufung des Wehrpflichtigen

a) die Versorgung seiner Familie, hilfsbedürftiger Angehöriger 
oder anderer hilfsbedürftiger Personen,

für deren Lebensunterhalt er aus rechtlicher oder sittlicher Ver-
pflichtung aufzukommen hat, gefährdet würde oder

b) für Verwandte ersten Grades besondere Notstände zu erwar-
ten sind,

2. wenn der Wehrpflichtige für die Erhaltung und Fortführung ei-
nes eigenen Betriebes unentbehrlich ist,

3. wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung,

b) ein Hochschulstudium, bei dem zum vorgesehenen Dien-
steintritt das dritte Semester erreicht ist,

c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen dualen 
Bildungsgang (Studium mit studienbegleitender betrieblicher 
Ausbildung), dessen Regelstudienzeit acht Semester nicht 
überschreitet und bei dem das Studium spätestens drei Mo-
nate nach Beginn der betrieblichen Ausbildung aufgenom-
men wird,
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d) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel ab-
solvierten sonstigen Ausbildungsabschnitt oder

e) eine bereits begonnene Berufsausbildung unterbrechen oder 
die Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten oder ver-
traglich gesicherten Berufsausbildung verhindern würde.

(5) Vom Wehrdienst kann ein Wehrpflichtiger ferner zurückgestellt wer-
den, wenn gegen ihn ein Strafverfahren anhängig ist, in dem Frei-
heitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende 
Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten ist, oder wenn 
seine Einberufung die militärische Ordnung oder das Ansehen der 
Bundeswehr ernstlich gefährden würde.

(6) In den Fällen des Absatzes 4, ausgenommen Satz 2 Nummer 1 Buch-
stabe b, Nummer 3, sowie des Absatzes 7, darf der Wehrpflichtige 
vom Grundwehrdienst höchstens so lange zurückgestellt werden, 
dass er noch vor der für ihn nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 maßge-
benden Altersgrenze einberufen werden kann. In Ausnahmefällen, 
in denen die Einberufung eine unzumutbare Härte bedeuten würde, 
kann er auch darüber hinaus zurückgestellt werden.

(7) Vom Wehrdienst soll ein Wehrpflichtiger auf Antrag auch zurück-
gestellt werden, wenn er für die Erhaltung und Fortführung des el-
terlichen Betriebes oder des Betriebes seines Arbeitgebers oder für 
die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung seiner Dienstbehörde un-
entbehrlich ist. In diesem Fall sind die Eltern, der Arbeitgeber oder 
die Dienstbehörde des Wehrpflichtigen antragsberechtigt und ver-
pflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unentbehrlichkeit 
der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Die Zurückstellung 
bedarf der Zustimmung des Wehrpflichtigen. Die Einberufung des 
Wehrpflichtigen ist bis zur Entscheidung über den Antrag auszuset-
zen.

§ 13 Unabkömmlichstellung

(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der 
Bundeswehr und andere Aufgaben kann ein Wehrpflichtiger im 
Spannungs- und Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für den 
Wehrdienst unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange er für 
die von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.

(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde 
auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlags-
recht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit 
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sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten 
zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt eine Rechtsverord-
nung. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung 
der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf 
die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf 
oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Verord-
nung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landes-
regierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht 
auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsver-
ordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde 
unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die 
Rechtsverordnung regelt ferner, für welche Fristen die Unabkömm-
lichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverstän-
digen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören 
sind.

(3) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber des Wehrpflichtigen ist 
verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömm-
lichstellung der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Wehr-
pflichtige, die in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, haben 
den Wegfall der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.

§ 13A Zivilschutz oder Katastrophenschutz

(1) Wehrpflichtige, die sich vor Vollendung des 23. Lebensjahres mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörde auf mindestens vier Jahre zum 
ehrenamtlichen Dienst als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophen-
schutz verpflichtet haben, werden nicht zum Wehrdienst herange-
zogen, solange sie als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz 
mitwirken. Dies gilt auch bei von der zuständigen Behörde geneh-
migten Unterbrechungen der Mitwirkung, wenn die auf der Mindest-
verpflichtung beruhende vierjährige Mitwirkung noch bis zur Vollen-
dung des 28. Lebensjahres erfüllt werden kann. Auf Verlangen des 
Bundesministeriums der Verteidigung ist zwischen diesem und dem 
Bundesministerium des Innern die Zahl, bis zu der Freistellungen mög-
lich sind, unter angemessener Berücksichtigung des Personalbedarfs 
der Bundeswehr, des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes zu 
vereinbaren. Dabei kann auch nach Jahrgängen, beruflicher Tätig-
keit und Ausbildungsstand unterschieden sowie die Zustimmung des 
Kreiswehrersatzamtes vorgesehen werden.
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(2) Haben Wehrpflichtige vier Jahre im Zivilschutz oder Katastrophen-
schutz mitgewirkt, so erlischt ihre Pflicht, Grundwehrdienst zu leis-
ten. Genehmigte Unterbrechungen der Mitwirkung (Absatz 1 Satz 2) 
gelten als Mitwirkung, soweit sie insgesamt einen Zeitraum von sechs 
Monaten nicht übersteigen. Endet die Mitwirkung aus Gründen, die 
nicht in der Person oder in dem Verhalten des Wehrpflichtigen liegen, 
vorzeitig, so ist die im Zivilschutz oder Katastrophenschutz zurückge-
legte Zeit, soweit sie die Hälfte der Zeit nach Satz 1 übersteigt, anteil-
mäßig auf den Grundwehrdienst anzurechnen.

(3) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, der zuständigen Wehrer-
satzbehörde das Vorliegen sowie den Wegfall der Voraussetzungen 
für die Nichtheranziehung von Wehrpflichtigen zum Wehrdienst an-
zuzeigen.

§ 13 Entwicklungsdienst

(1) Wehrpflichtige werden bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres nicht 
zum Wehrdienst herangezogen, wenn sie sich gegenüber einem 
nach § 2 des Entwicklungshelfer-Gesetzes anerkannten Träger des 
Entwicklungsdienstes im Rahmen des Bedarfs dieses Trägers vertrag-
lich zur Leistung eines mindestens zweijährigen Entwicklungsdienstes 
verpflichtet haben, sich in angemessener Weise für die spätere Tätig-
keit als Entwicklungshelfer fortbilden und das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung dies bestätigt.

(2) Wehrpflichtige werden ferner nicht zum Wehrdienst herangezogen, 
wenn und solange sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 
Absatz 2 des Entwicklungshelfer-Gesetzes erfüllen.

(3) Haben Wehrpflichtige Entwicklungsdienst von der in Absatz 1 ge-
nannten Mindestdauer geleistet, so erlischt ihre Pflicht, Grundwehr-
dienst zu leisten. Wird der Entwicklungsdienst aus Gründen, die der 
Wehrpflichtige nicht zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so ist die im 
Entwicklungsdienst zurückgelegte Zeit, soweit sie die Zeit übersteigt, 
die der Grundwehrdienst dauert, auf den Wehrdienst anzurechnen.

(4) Die Träger des Entwicklungsdienstes sind verpflichtet, das Vorliegen 
sowie den Wegfall der Voraussetzungen für die Nichtheranziehung 
von Wehrpflichtigen der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzei-
gen.
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Abschnitt 2 Wehrersatzwesen

§ 14 Wehrersatzbehörden

(1) Die Aufgaben des Wehrersatzwesens mit Ausnahme der Erfassung 
werden in bundeseigener Verwaltung durchgeführt und folgenden, 
dem Bundesministerium der Verteidigung unterstehenden Behörden 
der Bundeswehrverwaltung übertragen:

1. Bundesamt für Wehrverwaltung – Bundesoberbehörde –,

2. Wehrbereichsverwaltungen – Bundesmittelbehörden –,

3. Kreiswehrersatzämter – Bundesunterbehörden –.

(2) Die örtliche Zuständigkeit der Mittel- und Unterbehörden der Bun-
deswehrverwaltung ist den Grenzen der Länder anzupassen. Im Ein-
vernehmen mit den davon betroffenen Ländern kann die örtliche 
Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden. Das Bundes-
ministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle kann 
durch allgemeine Verwaltungsvorschriften die örtliche Zuständigkeit 
für Musterungsentscheidungen nach § 16 Absatz 2 Satz 1 und für 
die Anhörung nach § 29 Absatz 4 Nummer 1 abweichend von den 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes regeln.

§ 15 Erfassung

(1) Die Erfassungsbehörde darf, soweit zur Feststellung der Wehrpflicht 
erforderlich, für die Erfassung folgende über den Betroffenen im Mel-
deregister gespeicherte Daten nutzen:

1. Familiennamen,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,

6. Geschlecht,

7. Staatsangehörigkeiten,

8. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwoh-
nung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere An-
schrift im Inland,
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9. Tag des Ein- und Auszugs,

10. Übermittlungssperren,

11. Sterbetag und -ort sowie

12. Familienstand.

Die Erfassungsbehörde unterrichtet diejenigen, deren Daten an die Weh-
rersatzbehörde übermittelt werden sollen, von der Erfassung, gibt ihnen 
die zur Übermittlung vorgesehenen Daten bekannt und fordert sie auf, 
fehlerhafte Daten richtigzustellen. Sie sind verpflichtet, die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und sich nach Aufforderung persönlich bei der Er-
fassungsbehörde zu melden.

(2) Die Erfassungsbehörde führt auf Grund der nach Absatz 1 erhobenen 
Daten Personennachweise über die Wehrpflichtigen.

(3) Die Erfassungsbehörde übermittelt der Wehrersatzbehörde als Erfas-
sungsergebnis folgende Daten:

1. Familiennamen,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,

6. gegenwärtige Anschrift,

7. Familienstand sowie

8. Staatsangehörigkeiten.

(4) Die Erfassung ist Aufgabe der Länder. Sie wird von den Meldebehör-
den durchgeführt; in Ländern, in denen amtsangehörige Gemeinden 
Meldebehörden sind, kann die Landesregierung bestimmen, dass sie 
von den Ämtern durchgeführt wird. Die Landesregierung kann fer-
ner bestimmen, dass Seemannsämter bei der Erfassung mitwirken. 
Um die planmäßige und reibungslose Durchführung der Erfassung 
sicherzustellen, kann die Bundesregierung für besondere Fälle Einzel-
weisungen erteilen.

(5) Die anlässlich der Erfassung entstehenden notwendigen Auslagen 
der Wehrpflichtigen tragen die Länder.
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(6) Männliche Personen können bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres erfasst werden. Die Absätze 1 bis 5 und § 17 Absatz 3 
Satz 2 HalbSatz 1 gelten entsprechend.

§ 16 Zweck der Musterung

(1) Ungediente Wehrpflichtige werden vor der Heranziehung zum Wehr-
dienst gemustert.

(2) Durch die Musterung entscheiden die Kreiswehrersatzämter, welche 
ungedienten Wehrpflichtigen für den Wehrdienst zur Verfügung ste-
hen. Weiterhin können Feststellungen über die Eignung der Wehr-
pflichtigen für Verwendungen in den Streitkräften getroffen werden; 
dies gilt nicht für Wehrpflichtige, die einen Antrag auf Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer gestellt haben.

(3) Männliche Personen können bereits ein halbes Jahr vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres, Minderjährige, die mit Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters den Antrag stellen, vorzeitig zum Grundwehrdienst 
herangezogen zu werden, bereits ein halbes Jahr vor Vollendung des 
17. Lebensjahres gemustert werden; von diesem Zeitpunkt an finden 
auf diese männlichen Personen die Absätze 1 und 2, §§ 17, 19, 20a, 
21, 24, 24b und 25 Anwendung.

§ 17 Durchführung der Musterung

(1) Die Musterung wird von den Kreiswehrersatzämtern durchgeführt.

(2) (weggefallen)

(3) Die Kreiswehrersatzämter bereiten nach Eingang des Erfassungs-
ergebnisses die Musterung vor. Die Wehrpflichtigen haben auch 
schon vor der Musterung auf Verlangen schriftlich, elektronisch oder 
mündlich die für die Entscheidung nach § 16 Absatz 2 erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die hierzu angeforderten Unterlagen vor-
zulegen; sie haben sich nach Aufforderung durch die Kreiswehrer-
satzämter zur Musterung vorzustellen und die in der Ladung angege-
benen Unterlagen mitzubringen.

(4) Die Wehrpflichtigen sind vor der Musterungsentscheidung auf ihre 
geistige und körperliche Tauglichkeit eingehend ärztlich zu unter-
suchen; sie haben sich dieser Untersuchung zu unterziehen. Dabei 
sind solche Untersuchungen vorzunehmen, die nach dem Stand 
der ärztlichen Wissenschaft für die Beurteilung der Tauglichkeit des 
Wehrpflichtigen für den Wehrdienst notwendig und im Rahmen ei-
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ner Reihenuntersuchung durchführbar sind. Die Kreiswehrersatzäm-
ter können eine nochmalige Untersuchung durch einen anderen Arzt 
anordnen.

(5) Das Ergebnis der Untersuchung ist unter Angabe des Tauglichkeits-
grades und des Verwendungsgrades schriftlich niederzulegen; dem 
Wehrpflichtigen ist eine Abschrift auszuhändigen.

(6) Ärztliche Untersuchungsmaßnahmen, die einer ärztlichen Behand-
lung oder einer Operation im Sinne des § 17 Absatz 4 Satz 6 des 
Soldatengesetzes gleichkommen, dürfen nicht ohne Zustimmung 
des Wehrpflichtigen vorgenommen werden. Nicht als ärztliche Be-
handlung oder als Operation und nicht als Eingriffe in die körperliche 
Unversehrtheit gelten einfache ärztliche Maßnahmen, wie Blutent-
nahmen aus dem Ohrläppchen, dem Finger oder einer Blutader oder 
eine röntgenologische Untersuchung.

(7) (weggefallen)

(8) Soweit erforderlich und notwendig, können die Wehrpflichtigen auf 
ihre Eignung für Verwendungen in den Streitkräften untersucht wer-
den. Bei einer wissenschaftlich abgesicherten Eignungsuntersuchung 
können mit Hilfe psychologischer Testverfahren die Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Kenntnisse der Wehrpflichtigen festgestellt und für 
die Eignungsfeststellung ausgewertet werden. Die Wehrpflichtigen 
müssen sich nach Aufforderung durch die zuständigen Wehrersatz-
behörden auch zur Eignungsuntersuchung vorstellen und sich die-
ser Untersuchung unterziehen. Sie sind auf Verlangen verpflichtet, 
Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur 
Eignungsfeststellung nach § 16 Absatz 2 Satz 2 erforderlich ist.

(9) Die Eignungsuntersuchung und -feststellung ist vor der ärztlichen 
Untersuchung des Wehrpflichtigen auf seine Tauglichkeit zulässig, 
soweit dies erforderlich ist, um die Musterung an einem Tag durch-
führen zu können. Stellt sich bei der ärztlichen Untersuchung die 
Wehrdienstunfähigkeit des Wehrpflichtigen heraus, sind die über ihn 
bei der Eignungsuntersuchung erhobenen Daten unverzüglich zu lö-
schen.

(10) Bleibt der Wehrpflichtige der Musterung unentschuldigt fern und 
scheitert eine polizeiliche Vorführung oder verspricht diese keinen Er-
folg, ist nach Aktenlage zu entscheiden. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Wehrpflichtige nicht untersuchen lässt.
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§ 18 (weggefallen)

§ 19 Verfahrensgrundsätze

(1) Das Kreiswehrersatzamt erforscht den Sachverhalt von Amts wegen 
und erhebt die erforderlichen Beweise. Eine Beeidigung von Zeugen 
und Sachverständigen durch das Kreiswehrersatzamt findet nicht 
statt. Die Abgabe eidesstattlicher Versicherungen ist unzulässig.

(2) Alle Behörden und Gerichte haben dem Kreiswehrersatzamt Amts- 
und Rechtshilfe zu leisten. Das Kreiswehrersatzamt kann insbesonde-
re das Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Zeuge oder Sachverständiger 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat, um Vernehmung 
des Zeugen oder Sachverständigen ersuchen. Hierbei sind die Tatsa-
chen und Vorgänge anzugeben, über welche die Vernehmung erfol-
gen soll. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der 
Zivilprozessordnung sind sinngemäß anzuwenden. Die Beeidigung 
eines Zeugen oder Sachverständigen liegt im Ermessen des Amtsge-
richts. Das Amtsgericht entscheidet auch über die Rechtmäßigkeit 
einer Verweigerung des Zeugnisses, des Gutachtens oder der Eides-
leistung. Die Entscheidung kann nicht angefochten werden.

(3) (weggefallen)

(4) Über das Ergebnis der Musterung mit Ausnahme der Feststellungen 
nach § 16 Absatz 2 Satz 2 erhalten die Wehrpflichtigen einen schrift-
lichen Musterungsbescheid.

(5) Das Musterungsverfahren ist kostenfrei. Notwendige Auslagen sind 
zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch die Kosten 
für die Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung dem Wehr-
pflichtigen aufgegeben wird. Einem wehrpflichtigen Arbeitnehmer, 
der nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fällt, wird auch der 
durch die Musterung entstehende Verdienstausfall erstattet. Einem 
Wehrpflichtigen, der nicht Arbeitnehmer ist, werden notwendige 
Aufwendungen, die ihm durch die Bestellung eines Vertreters ent-
stehen, erstattet. Das Nähere über die Erstattung von notwendigen 
Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungskosten regelt eine Rechts-
verordnung.

§ 20 Zurückstellungsanträge

Anträge auf Zurückstellung nach § 12 Absatz 2 und 4 sind frühestens 
nach Mitteilung der Erfassung durch die Erfassungsbehörde (§ 15 Ab-
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satz 1 Satz 2) und spätestens bis zum Abschluss der Musterung schriftlich,
elektronisch oder zur Niederschrift beim Kreiswehrersatzamt zu stellen, es 
sei denn, der Zurückstellungsgrund tritt erst später ein oder wird später 
bekannt. Sie sind zu begründen.

§ 20A Eignungsuntersuchung und Eignungsfeststellung  
nach der Musterung

(1) Ungediente Wehrpflichtige können auch nach ihrer Musterung vor 
ihrer Einberufung auf ihre Eignung für Verwendungen in den Streit-
kräften untersucht werden, soweit die Untersuchung erforderlich 
und notwendig ist. Das gilt auch, soweit die bei der Musterung ge-
troffenen Feststellungen nicht ausreichen.

(2) § 17 Absatz 8 Satz 2 bis 4 und § 19 Absatz 5 Satz 1 bis 5 finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 20 Überprüfungsuntersuchung; Anhörung

Ungediente Wehrpflichtige können auch nach ihrer Musterung ärztlich 
untersucht werden. Ungediente Wehrpflichtige, die nicht innerhalb von 
zwei Jahren nach der Musterung oder nach einer erneuten ärztlichen 
Untersuchung einberufen worden sind, sind vor ihrer Einberufung zu 
hören und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung 
des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Ver-
wendung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. 
Sie haben sich hierzu nach Aufforderung durch die Kreiswehrersatzämter 
vorzustellen und ärztlich untersuchen zu lassen. Auf die Untersuchung 
findet § 17 Absatz 4 Satz 2, Absatz 6 und 10 Anwendung. Das Ergeb-
nis der Untersuchung und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind 
durch schriftlichen Tauglichkeitsüberprüfungsbescheid mitzuteilen.

Das gilt auch dann, wenn eine beantragte Überprüfung des Tauglichkeits-
grades ohne ärztliche Untersuchung durchgeführt wird. § 19 Absatz 5 
Satz 1 bis 5 gilt entsprechend.

§ 21 Einberufung

(1) Ungediente Wehrpflichtige werden von den Kreiswehrersatzämtern 
in Ausführung des Musterungsbescheides zum Wehrdienst einbe-
rufen. Ort und Zeitpunkt des Diensteintritts werden durch Einberu-
fungsbescheid bekannt gegeben. Im Einberufungsbescheid ist auch 
die Dauer des zu leistenden Wehrdienstes anzugeben; dies gilt nicht 
für die Einberufung zum Wehrdienst im Spannungs- und Verteidi-
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gungsfall nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 und zu Wehrübungen als 
Bereitschaftsdienst nach § 6 Absatz 6.

(2) Die Wehrpflichtigen haben sich entsprechend dem Einberufungsbe-
scheid zum Wehrdienst in der Bundeswehr zu stellen.

(3) Der Einberufungsbescheid soll vier Wochen vor dem Diensteintritt-
stermin zugestellt sein. Als ErSatz für Ausfälle vorgesehene Wehr-
pflichtige sind schriftlich davon zu unterrichten, dass sie kurzfristig 
einberufen werden können. Wehrpflichtige können ohne Einhaltung 
einer Frist einberufen werden, wenn

1. Wehrübungen als Bereitschaftsdienst angeordnet sind,

2. die Einberufung zu einer nach den Umständen gebotenen Er-
höhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte notwendig ist,

3. der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist,

4. das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm be-
stimmte Stelle Wehrübungen von kurzer Dauer als Alarmübun-
gen angeordnet hat oder

5. eine Hilfeleistung im Innern oder im Ausland zu erbringen ist.

§ 22 (weggefallen)

-

§ 23 Heranziehung von gedienten Wehrpflichtigen

Wehrpflichtige, die bereits in der Bundeswehr gedient haben, werden 
nach Prüfung ihrer Verfügbarkeit durch die zuständigen Wehrersatzbe-
hörden zum Wehrdienst einberufen. Sie sind zu hören, wenn seit dem 
Ausscheiden aus dem Wehrdienst mehr als zwei Jahre verstrichen sind, 
und auf Antrag oder wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des Ge-
sundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwen-
dung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. Auf 
die Untersuchung findet § 17 Absatz 4 Satz 2, Absatz 6 und 10 Anwen-
dung. § 19 Absatz 5 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend. Die Wehrpflichtigen 
haben sich nach Aufforderung durch die Kreiswehrersatzämter vorzustel-
len und ärztlich untersuchen zu lassen. Sie haben sich entsprechend dem 
Einberufungsbescheid zum Wehrdienst in der Bundeswehr zu stellen.  
§ 21 Absatz 3 gilt entsprechend.
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§ 24 Wehrüberwachung; Haftung

(1) Die Wehrpflichtigen unterliegen der Wehrüberwachung. Diese endet 
bei Offizieren mit Ablauf des Jahres, in dem sie das 60., bei Unteroffi-
zieren, in dem sie das 45., und bei Mannschaften sowie ungedienten 
Wehrpflichtigen, in dem sie das 32. Lebensjahr vollenden. Auch nach 
diesem Zeitpunkt unterliegen der Wehrüberwachung abweichend 
von der Regelung in Satz 2 Wehrpflichtige, die für den Spannungs- 
oder Verteidigungsfall einberufen sind.

(2) Soweit es zur Heranziehung zum Wehrdienst einer Musterung nicht 
bedarf, unterliegen die Wehrpflichtigen der Wehrüberwachung von 
dem Zeitpunkt an, an dem erstmalig über ihre Heranziehung ent-
schieden wird. Wehrpflichtige, die dem Vollzugsdienst der Polizei 
angehören, unterliegen der Wehrüberwachung vom Zeitpunkt ihres 
Ausscheidens aus diesem Vollzugsdienst an.

(3) Von der Wehrüberwachung sind diejenigen Wehrpflichtigen ausge-
nommen, die

1. nicht wehrdienstfähig sind (§ 9),

2. vom Wehrdienst dauernd ausgeschlossen sind (§ 10),

3. vom Wehrdienst befreit sind (§ 11),

4. als Kriegsdienstverweigerer anerkannt sind,

5. als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mindestens 
vier Jahre mitgewirkt haben (§ 13a) oder

6. als Entwicklungshelfer einen mindestens zweijährigen Entwick-
lungsdienst geleistet haben (§ 13b).

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

(6) Während der Wehrüberwachung haben die Wehrpflichtigen

1. binnen einer Woche jede Änderung ihrer Wohnung dem Kreis-
wehrersatzamt zu melden, es sei denn, sie sind innerhalb dieser 
Frist ihrer Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 und 2 des Bundes-
meldegesetzes nachgekommen,

2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde 
sie unverzüglich erreichen,
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3. auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbehörde sich per-
sönlich zu melden – dabei findet § 19 Absatz 5 Satz 1 bis 5 ent-
sprechend Anwendung –,

4. ausgehändigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke ohne Ent-
schädigung jederzeit erreichbar sorgfältig aufzubewahren und 
zu pflegen, sie nicht außerhalb des Wehrdienstes zu verwen-
den, eine missbräuchliche Benutzung durch Dritte auszuschlie-
ßen, den Weisungen zur Behandlung der Sachen nachzukom-
men, die Sachen der zuständigen Dienststelle auf Aufforderung 
vorzulegen oder zurückzugeben – dabei ist § 19 Absatz 5 Satz 2 
bis 5 anzuwenden – und ihr Schäden sowie Verluste unverzüg-
lich zu melden,

5. die Einberufungsbescheide für die Hilfeleistung im Innern nach 
§ 6c Absatz 1, für den Wehrdienst im Spannungsfall und für 
den Wehrdienst im Verteidigungsfall sorgfältig aufzubewahren, 
nicht missbräuchlich zu verwenden, auf Aufforderung der zu-
ständigen Dienststelle vorzulegen sowie der Wehrersatzbehör-
de einen Verlust unverzüglich zu melden,

6. soweit sie in der Bundeswehr gedient haben, sich zur Verhü-
tung übertragbarer Krankheiten impfen zu lassen und insoweit 
ärztliche Eingriffe in ihre körperliche Unversehrtheit zu dulden,

7. auf Verlangen der zuständigen Wehrersatzbehörde sich im Hin-
blick auf eine für sie vorgesehene sicherheitsempfindliche Tä-
tigkeit in der Bundeswehr einer erstmaligen Sicherheitsüberprü-
fung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen zu unterziehen. 
Die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung bestimmt sich 
nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Einer Zustimmung 
des Wehrpflichtigen bedarf es nicht.

Auf Wehrpflichtige, die nach Ablauf des Jahres, in dem sie das 32. Le-
bensjahr vollenden, noch der Wehrüberwachung unterliegen, findet 
Satz 1 Nummer 1 zweiter HalbSatz keine Anwendung. Satz 1 Nummer 4 
und 5 gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Wehrüberwachung.

(6a) Die Wehrpflichtigen haben für vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachte Schäden und Verluste an ausgehändigten Bekleidungs- und 
Ausrüstungsstücken GelderSatz zu leisten. Die Schadensersatzan-
sprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem die 
zuständigen Behörden von dem Schaden Kenntnis erlangen, ohne 
Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der 
Handlung an.
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(7) Während der Wehrüberwachung haben die Wehrpflichtigen ferner 
der zuständigen Wehrersatzbehörde unverzüglich schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich zu melden

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Wehrdienstausnahme nach 
den §§ 9 bis 11 Absatz 1 begründen,

2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vorübergehende Wehrdien-
stunfähigkeit von voraussichtlich mindestens sechs Monaten 
begründen; auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbe-
hörde Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerun-
gen von Erkrankungen und Verletzungen seit der Musterung, 
Überprüfungsuntersuchung, Prüfung der Verfügbarkeit oder 
Entlassungsuntersuchung, von denen der Wehrpflichtige oder 
sein Arzt annimmt, dass sie für die Beurteilung seiner Tauglich-
keit von Belang sind,

3. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurück-
stellung,

4. den Abschluss und einen Wechsel ihrer beruflichen Ausbildung, 
einen Wechsel ihres Berufes sowie eine weitergehende berufli-
che Qualifikation; hierüber in ihrem Besitz befindliche Nachwei-
se haben die Wehrpflichtigen auf Aufforderung unverzüglich 
vorzulegen.

§ 24A Änderungsdienst

Für Zwecke der Musterungsvorbereitung und der Wehrüberwachung teilt 
die Meldebehörde dem zuständigen Kreiswehrersatzamt die Änderung 
folgender gespeicherter Daten aller männlichen Deutschen ab dem Alter 
von 17 Jahren bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 32. Lebensjahr 
vollendet haben, mit:

1. Familiennamen,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,

6. Staatsangehörigkeiten,
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7. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwoh-
nung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere An-
schrift im Inland,

8. Tag des Ein- und Auszugs,

9. Familienstand,

10. Sterbetag und -ort.

§ 24B Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die für die Wehrpflichtigen zuständige Wehrersatzbehörde 
(ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort eines Wehr-
pflichtigen nicht feststellen, übermittelt sie dem Bundesverwaltungs-
amt zum Zweck der Feststellung des Aufenthaltsortes folgende Daten 
zur Person des Wehrpflichtigen:

1. Familiennamen, frühere Namen, Vornamen,

2. Geburtsdatum und Geburtsort,

3. letzte, der ausschreibenden Behörde bekannte Anschrift und

4. das Geschäftszeichen.

Das Bundesverwaltungsamt hat diese Daten jeweils unter Angabe der 
ausschreibenden Behörde zu speichern.

(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 ge-
nannten Zweck in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusam-
mengefasst folgenden Stellen zu übermitteln:

1. den Wehrersatzbehörden,

2. dem Bundesamt für den Zivildienst,

3. dem Auswärtigen Amt, das sie zu dem in Absatz 1 genannten 
Zweck an die Auslandsvertretungen weiterübermittelt,

4. den Behörden, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs zuständig sind.

Diese Stellen dürfen die Daten zu dem Zweck, zu dem sie ihnen übermittelt 
worden sind, speichern und nutzen. Wird diesen Stellen der Aufenthalts-
ort eines Wehrpflichtigen bekannt, haben sie ihn der ausschreibenden 
Behörde mitzuteilen, soweit keine besonderen Verwendungsregelungen 
entgegenstehen. Sodann löschen sie unverzüglich die ihnen vom Bundes-
verwaltungsamt übermittelten Daten des Betroffenen. Die ausschreiben-
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de Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt sowie die übrigen 
Stellen nach Satz 1 davon, dass der Aufenthaltsort festgestellt worden 
und eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Diese Stellen 
haben die Daten des Betroffenen nach der Unterrichtung zu löschen.

(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt 
rechtzeitig, wenn für einen Betroffenen die Wehrpflicht nach § 3 
Absatz 3 bis 5 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten des 
Betroffenen spätestens mit Ende der Wehrpflicht zu löschen; Glei-
ches gilt für die übrigen Stellen nach Absatz 2 Satz 1, die durch das 
Bundesverwaltungsamt über das Ende der Wehrpflicht unverzüglich 
zu unterrichten sind.

(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 
übermittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 
Stellen die ihnen zuvor übermittelte Datei zu löschen.

Abschnitt 3 Personalakten

§ 25 Personalakten ungedienter Wehrpflichtiger

Für die Führung der Personalakten ungedienter Wehrpflichtiger gelten die 
§§ 29 und 93 Absatz 2 Nummer 3 des Soldatengesetzes entsprechend.

§§ 26 UND 27 (weggefallen)

-

Abschnitt 4 Beendigung des Wehrdienstes und  
Verlust des Dienstgrades

§ 28 Beendigungsgründe

Der Wehrdienst endet

1. durch Entlassung (§§ 29 und 29b),

2. im Falle einer Wehrübung, deren Endzeitpunkt kalendermäßig 
bestimmt ist, durch Ablauf der für den Wehrdienst festgesetz-
ten Zeit, es sei denn, der Bereitschaftsdienst nach § 6 Absatz 6 
ist angeordnet oder der Spannungs- oder Verteidigungsfall ist 
eingetreten,
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3. durch Umwandlung des Wehrdienstverhältnisses in ein Zivil-
dienstverhältnis nach § 19 Absatz 2 des Zivildienstgesetzes,

4. durch Ausschluss (§ 30).

§ 29 Entlassung

(1) Ein Soldat, der nach Maßgabe dieses Gesetzes Wehrdienst leistet, 
ist mit Ablauf der für den Wehrdienst im Einberufungsbescheid fest-
gesetzten Dienstzeit zu entlassen; Zeiten, für die gegenüber einem 
in die Truppe eingegliederten Soldaten ein Nachdienen gemäß § 5 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 oder Nummer 5 seitens des für die 
Entlassung zuständigen Vorgesetzten anzuordnen ist, sind, soweit die 
Nachdienverfügung vor dem Ende der regulären Dienstzeit bekannt 
gegeben werden kann, in die Entlassungsverfügung einzubeziehen. 
Satz 1 erster TeilSatz gilt nicht, wenn

1. der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist,

2. eine Wehrübung vor Ablauf der im Einberufungsbescheid fest-
gesetzten Zeit endet (Absatz 7),

3. Bereitschaftsdienst nach § 6 Absatz 6 angeordnet wird oder der 
Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist.

Im Übrigen ist er zu entlassen, wenn

1. die Anordnung des Bereitschaftsdienstes nach § 6 Absatz 6 auf-
gehoben wird, es sei denn, dass der Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall eingetreten ist,

2. seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidi-
gungsfalles beendet ist,

3. sich herausstellt, dass die Voraussetzungen des § 1 nicht erfüllt 
sind oder im Frieden die Wehrpflicht des Soldaten endet,

4. der Einberufungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende 
Wehrdienstausnahme vorliegt – in den Fällen des § 11 erst nach 
Befreiung durch das Kreiswehrersatzamt – oder wenn innerhalb 
des ersten Monats des Grundwehrdienstes im Rahmen der Ein-
stellungsuntersuchung festgestellt wird, dass der Soldat wegen 
einer Gesundheitsstörung dauernd oder voraussichtlich für ei-
nen Zeitraum von mehr als einem Monat vorübergehend dien-
stunfähig ist,
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5. nach dem bisherigen Verhalten durch sein Verbleiben in der 
Bundeswehr die militärische Ordnung oder die Sicherheit der 
Truppe ernstlich gefährdet würde,

6. er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist, soweit er nicht 
nach § 19 Absatz 2 des Zivildienstgesetzes in den Zivildienst 
überführt wird,

7. er seiner Aufstellung für die Wahl zum Deutschen Bundestag, 
zu einem Landtag oder zum Europäischen Parlament zuge-
stimmt hat,

8. er unabkömmlich gestellt ist,

9. er nach § 12 Absatz 7 zurückgestellt ist.

(2) Er ist ferner zu entlassen, wenn er wegen seines körperlichen Zustan-
des oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienst-
pflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) ist. Auf seinen Antrag kann 
er auch dann entlassen werden, wenn die Wiederherstellung seiner 
Dienstfähigkeit innerhalb der gesetzlichen Wehrdienstzeit nicht zu er-
warten ist. Er ist verpflichtet, sich von Ärzten der Bundeswehr oder 
von hierzu bestimmten Ärzten untersuchen zu lassen. Auf die Un-
tersuchung ist § 17 Absatz 6 anzuwenden. Das Recht des Soldaten, 
darüber hinaus Gutachten von Ärzten seiner Wahl einzuholen, bleibt 
unberührt. Die über die Entlassung entscheidende Dienststelle kann 
auch andere Beweise erheben.

(3) (weggefallen)

(4) Der Soldat kann entlassen werden, wenn

1. das Verbleiben in der Bundeswehr für ihn wegen persönlicher, 
insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Grün-
de eine besondere Härte bedeuten würde, die Wehrersatzbe-
hörde angehört wurde, er seine Entlassung beantragt hat und 
dies seine Zurückstellung vom Wehrdienst nach § 12 Absatz 4 
rechtfertigt,

2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten 
oder mehr oder auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Ju-
gendstrafe erkannt ist oder

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen 
wird.
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(5) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Absatz 2 
des Soldatengesetzes für die Ernennung des Soldaten zuständig wäre 
oder der die Ausübung des Entlassungsrechts übertragen worden 
ist. Die Entlassung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 aus einer 
Wehrübung, deren Endzeitpunkt nicht kalendermäßig bestimmt ist 
oder die vor Ablauf der im Einberufungsbescheid festgesetzten Zeit 
beendet wird (Absatz 7), sowie die Entlassung nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 6, 8 und 9 verfügt der nächste Disziplinarvorgesetzte; das 
Gleiche gilt, wenn im Rahmen der Einstellungsuntersuchung im Be-
reitschafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall die vorübergehende 
Wehrdienstunfähigkeit oder die Wehrdienstunfähigkeit sowie im 
Frieden im Falle des

Grundwehrdienstes die vorübergehende Dienstunfähigkeit oder die Dien-
stunfähigkeit des Soldaten festgestellt wird.
(6) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle 

fernhält oder bei dem die Vollziehung des Einberufungsbescheides 
ausgesetzt ist, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte ent-
lassen werden müssen, wenn er stattdessen Dienst geleistet hätte. 
Seine Pflicht, Tage der schuldhaften Abwesenheit nachzudienen (§ 5 
Absatz 3), bleibt unberührt.

(7) Vor Ablauf der im Einberufungsbescheid festgesetzten Zeit kann die 
Wehrübung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 beendet werden, wenn 
ein Vorgesetzter mit der Disziplinarbefugnis mindestens eines Batail-
lonskommandeurs festgestellt hat, dass der mit der Wehrübung ver-
folgte Zweck entfallen ist und eine andere Verwendung im Hinblick 
auf die Ausbildung für die bestehende oder künftige Verwendung in 
einem Spannungs- oder Verteidigungsfall nicht erfolgen kann.

§ 29A Verlängerung des Wehrdienstes bei stationärer truppenärztlicher 
 Behandlung

Befindet sich ein Soldat, der nach Maßgabe dieses Gesetzes Wehrdienst 
leistet, im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behand-
lung, so endet der Wehrdienst, zu dem er einberufen wurde,

1. wenn die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, 
spätestens jedoch drei Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, 
oder
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2. wenn er innerhalb der drei Monate schriftlich erklärt, dass er 
mit der Fortsetzung des Wehrdienstverhältnisses nicht einver-
standen ist, mit dem Tage der Abgabe dieser Erklärung.

Das Wehrdienstverhältnis des Soldaten bleibt hiervon unberührt.

§ 29B Verlängerung des Wehrdienstes aus sonstigen Gründen

Ist ein Soldat während einer besonderen Auslandsverwendung wegen 
Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zu-
sammenhängenden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Einfluss-
bereich des Dienstherrn entzogen, so ist er mit Ablauf des auf die Beendi-
gung dieses Zustandes folgenden Monats zu entlassen. Das gilt auch bei 
anderen Verwendungen im Ausland mit vergleichbarer Gefährdungslage.

§ 30 Ausschluss aus der Bundeswehr und Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat, der nach Maßgabe dieses Gesetzes Wehrdienst leistet, ist 
aus der Bundeswehr ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch Urteil 
eines deutschen Gerichts auf die in § 10 bezeichneten Strafen, Maß-
regeln oder Nebenfolgen erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; 
dies gilt auch, wenn er wegen schuldhafter Verletzung seiner Dienst-
pflichten nach § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 entlassen wird.

(2) Ein Wehrpflichtiger verliert seinen Dienstgrad, wenn gegen ihn durch 
ein deutsches Gericht erkannt wird

1. auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten 
Strafen, Maßregeln oder Nebenfolgen oder

2. wegen vorsätzlich begangener Tat auf Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr.

(3) Ein Wehrpflichtiger verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als 
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird. Leistet er in diesem Zeit-
punkt nach Maßgabe dieses Gesetzes Wehrdienst, tritt der Verlust 
des Dienstgrades mit dem Ende des Wehrdienstes ein.

§ 31 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird ein Urteil mit den Folgen des § 30 im Wiederaufnahmeverfahren 
durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt der Verlust 
des Dienstgrades als nicht eingetreten. Die Beendigung des Wehrdienstes 
durch einen Ausschluss darf für die Erfüllung der Wehrpflicht nicht zum 
Nachteil des Betroffenen geltend gemacht werden.
Abschnitt 5 Rechtsbehelfe; Rechtsmittel
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§ 32 Rechtsweg

Für Rechtsstreitigkeiten bei der Ausführung dieses Gesetzes ist der Ver-
waltungsrechtsweg gegeben.

§ 33 Besondere Vorschriften für das Vorverfahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die auf Grund dieses Ge-
setzes durch die Wehrersatzbehörden ergehen, ist binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Behörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Wider-
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.

(2) Der Widerspruch gegen den Musterungsbescheid (§ 19 Absatz 4) hat 
aufschiebende Wirkung.

(3) Über den Widerspruch gegen den Musterungsbescheid entscheidet 
die Wehrbereichsverwaltung. § 19 gilt entsprechend.

(4) Über den Widerspruch gegen den Einberufungsbescheid (§§ 21 und 
23) entscheidet die Wehrbereichsverwaltung. Der Widerspruch ge-
gen den Einberufungsbescheid, der Widerspruch gegen die Aufhe-
bung eines Einberufungsbescheides und der Widerspruch gegen den 
Tauglichkeitsüberprüfungsbescheid haben keine aufschiebende Wir-
kung.

(5) Ist der Musterungsbescheid unanfechtbar geworden, so ist ein 
Rechtsbehelf gegen den Einberufungsbescheid nur insoweit zulässig, 
als eine Rechtsverletzung durch den Einberufungsbescheid selbst gel-
tend gemacht wird.

§ 34 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht 
für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135

in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichtsordnung und die Be-
schwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Absatz 2 
und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen Be-
schlüsse über den Rechtsweg findet § 17a Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.
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§ 35 Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Musterungsbescheid, die Anfechtungs-
klage gegen den Tauglichkeitsüberprüfungsbescheid, die Anfechtungs-
klage gegen den Einberufungsbescheid und die Anfechtungsklage gegen 
die Aufhebung des Einberufungsbescheides haben keine aufschiebende 
Wirkung. Das Gericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anord-
nen. Vor der Anordnung ist die Wehrbereichsverwaltung zu hören.
Abschnitt 6 Einschränkung von Grundrechten, Sonder-, Bußgeld- und 
Übergangsvorschriften

§§ 36 BIS 41 (weggefallen)

-

§ 42 Sondervorschriften für Angehörige des Polizeivollzugsdienstes

(1) Wehrpflichtige, die dem Vollzugsdienst der Polizei angehören oder 
für diesen durch schriftlichen Bescheid angenommen sind, werden 
für die Dauer ihrer Zugehörigkeit nicht zum Wehrdienst herangezo-
gen.

(2) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, den Widerruf eines An-
nahmebescheides sowie das Ausscheiden aus dem Vollzugsdienst der 
Polizei dem zuständigen Kreiswehrersatzamt anzuzeigen. Das Glei-
che gilt, wenn Wehrpflichtige trotz Annahmebescheides ihren Dienst 
im Vollzugsdienst der Polizei nicht antreten.

(3) Für die Heranziehung von Wehrpflichtigen, die im Vollzugsdienst der 
Polizei Dienst geleistet haben, gilt § 23 entsprechend.

§ 42A Grenzschutzdienstpflicht

Männer, die nach dem Bundesgrenzschutzgesetz vom 18. August 1972 
(BGBl. I S. 1834) zum Polizeivollzugsdienst im Bundesgrenzschutz ver-
pflichtet sind (Grenzschutzdienstpflichtige), können nicht zum Wehrdienst 
herangezogen werden. Der im Bundesgrenzschutz geleistete Dienst ist 
auf den Grundwehrdienst anzurechnen.

§ 43 (weggefallen)

-
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§ 44 Zustellung, Vorführung und Zuführung

(1) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Gesetzes ergeht, ist zuzustel-
len. Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Bei einem 
Minderjährigen ist an diesen selbst zuzustellen. Ein Einberufungs-
bescheid zu einer Hilfeleistung im Innern (§ 6c), einer Hilfeleistung 
im Ausland (§ 6d) oder einer Wehrübung, die als Bereitschaftsdienst 
angeordnet ist (§ 6 Absatz 6) oder die als Alarmübung nicht länger 
als drei Tage dauert, kann auch mit gewöhnlichem Standardbrief mit 
dem Vermerk „Vorrangpost“ oder in entsprechender Anwendung 
des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittelbar durch die 
Truppe zugestellt werden.

(2) Bei Wehrpflichtigen, die der Erfassung, der Musterung, einer erneu-
ten ärztlichen Untersuchung, der Prüfung der Verfügbarkeit, der 
Eignungsuntersuchung oder auf eine Aufforderung der Wehrersatz-
behörde, sich persönlich zu melden (§ 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 
3), unentschuldigt fernbleiben, kann die Vorführung angeordnet 
werden; das Gleiche gilt bei männlichen Personen, die der Erfassung 
unentschuldigt fernbleiben (§ 15 Absatz 6). Die Polizei ist um Durch-
führung zu ersuchen.

(3) Die Polizei kann ersucht werden, Wehrpflichtige, die ihrer Einberu-
fung unentschuldigt nicht Folge leisten, dem nächsten Feldjäger-
dienstkommando zuzuführen.

(4) Die Polizei ist befugt, zum Zweck der Vorführung oder Zuführung 
die Wohnung und andere Räume des Wehrpflichtigen zu betreten 
und nach ihm zu suchen. Das Gleiche gilt, außer zur Nachtzeit, für 
andere Wohnungen und Räume, wenn sich der Wehrpflichtige ei-
nem unmittelbar bevorstehenden Zugriff der Polizei durch Betreten 
solcher Wohnungen und Räume entzieht. Maßnahmen nach den 
Sätzen 1 und 2 bedürfen einer durch die Wehrersatzbehörde ein-
zuholenden richterlichen Anordnung. Dabei kann das Gericht von 
einer vorherigen Anhörung des Wehrpflichtigen oder Wohnungsin-
habers absehen, wenn es dies für erforderlich hält, um den Zweck 
der Maßnahme nicht zu gefährden. Personen, die Mitgewahrsam an 
der Wohnung des Wehrpflichtigen haben, haben das Betreten und 
Durchsuchen der Wohnung und anderer Räume zu dulden.

Unbillige Härten gegenüber Mitgewahrsamsinhabern sind zu vermeiden. 
Die Anordnung ist bei der Durchsuchung vorzuzeigen. Für die richterliche 
Anordnung einer Durchsuchung ist das Verwaltungsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Durchsuchung vorgenommen werden soll. Das Grund-
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recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

§ 45 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 8 Satz 4 eine Aus-
kunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. (weggefallen)

3. entgegen § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht 
rechtzeitig meldet,

4. entgegen § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 5 einen dort genann-
ten Bescheid nicht sorgfältig oder nicht für die vorgeschriebene 
Dauer aufbewahrt, ihn missbräuchlich verwendet oder nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Meldung nicht oder 
nicht rechtzeitig macht,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 48 Absatz 1 Nummer 5 
Satz 1 zuwiderhandelt oder

6. entgegen § 48 Absatz 2 Nummer 1 eine Meldung nicht oder 
nicht rechtzeitig erstattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Kreiswehrersatzamt.

§§ 46 UND 47 (weggefallen)

-

§ 48 Vorschriften für den Bereitschafts-, Spannungs- und  
 Verteidigungsfall

(1) Die folgenden besonderen Vorschriften gelten, wenn Wehrübungen 
als Bereitschaftsdienst nach § 6 Absatz 6 angeordnet sind:

1. Zurückstellungen nach § 12 Absatz 2 und 4 können im Bereit-
schaftsfall vom Kreiswehrersatzamt widerrufen werden, es sei 
denn, dass die Heranziehung zum Wehrdienst für den Wehr-
pflichtigen eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Nach § 
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13b bisher nicht zum Wehrdienst herangezogene Wehrpflichti-
ge können gemustert und einberufen werden.

2. (weggefallen)

3. Der Widerspruch gegen den Musterungsbescheid (§ 19 Ab-
satz 4) hat keine aufschiebende Wirkung (§ 33 Absatz 2).

4. Bei der Einberufung von Wehrpflichtigen, die bereits in der Bun-
deswehr gedient haben, ist § 23 Satz 2 und 3 nicht anzuwen-
den. Als Untersuchung gilt die Einstellungsuntersuchung.

5. Auf Anordnung der Bundesregierung haben männliche Perso-
nen nach Vollendung des 17. Lebensjahres

a) Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehör-
de sie unverzüglich erreichen, auch wenn sie der Wehrüber-
wachung nicht unterliegen,

b) eine Genehmigung des zuständigen Kreiswehrersatzamtes 
einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland verlas-
sen wollen,

c) unverzüglich zurückzukehren, wenn sie sich außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, und sich beim zu-
ständigen oder nächsten Kreiswehrersatzamt zu melden.

Dies gilt nicht für männliche Personen, die ihren ständigen Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben oder bei deutschen 
Dienststellen oder öffentlichen zwischen- oder überstaatlichen Organisa-
tionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder 
mit Genehmigung einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder der 
von ihr bestimmten Stelle sich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
aufhalten oder sie verlassen.

(2) Im Spannungs- und Verteidigungsfall gelten Absatz 1 Nummer 1 
Satz 2, Nummer 3 bis 5 und folgende Vorschriften:

1. Die Meldung gemäß § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 ist inner-
halb 48 Stunden zu erstatten; § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 
HalbSatz 2 ist nicht anzuwenden.

2. Wehrpflichtige, die beantragt haben, ihre Berechtigung, den 
Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, festzustellen, kön-
nen zum Zivildienst einberufen werden, bevor über ihren Fest-
stellungsantrag entschieden ist.
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3. Zurückstellungen nach § 12 Absatz 2, 4, 5 und 7 treten außer 
Kraft. Erneute Zurückstellungen nach § 12 Absatz 4 sind zu-
lässig, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst für den Wehr-
pflichtigen eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

4. Wehrpflichtige, die im Frieden gemäß § 12 Absatz 2 vom Wehr-
dienst zurückgestellt werden, sind auf Antrag zum Sanitäts-
dienst einzuberufen.

5. Wehrpflichtige, die sich zum freiwilligen Eintritt in die Bundes-
wehr melden, dürfen von einem Offizier in der Stellung eines 
Bataillonskommandeurs oder in entsprechender Dienststellung 
als Soldaten, die auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten, 
mit dem untersten Mannschaftsdienstgrad oder mit ihrem letz-
ten in der Bundeswehr erreichten Dienstgrad eingestellt wer-
den, wenn die Einberufung durch das zuständige Kreiswehrer-
satzamt nicht möglich ist.

§ 49 (weggefallen)

-

§ 50 Zuständigkeit für den Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Die Bundesregierung erlässt die Rechtsverordnungen über die

1. Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unabkömmlichstellung 
(§ 13 Absatz 2) und

2. Erstattung von Auslagen (§ 19 Absatz 5 Satz 6).

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 1 bedarf der Zustim-
mung des Bundesrates.

§ 51 Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) 
und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.
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§ 52 Übergangsvorschrift

Auf Wehrpflichtige, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 31. Juli 
2008 (BGBl. I S. 1629) unabkömmlich gestellt worden sind, ist § 13 Ab-
satz 1 Satz 1 in der bis dahin gültigen Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 53 Übergangsvorschrift aus Anlass des  
Wehrrechtsänderungs gesetzes 2010

(1) Wehrpflichtige, die am 31. Dezember 2010 sechs Monate oder län-
ger Grundwehrdienst geleistet haben, sind mit Ablauf dieses Tages zu 
entlassen. Sie können auf Antrag Grundwehrdienst mit der bis zum 
30. November 2010 vorgeschriebenen Dauer ableisten, wenn sie dies 
vor ihrer Entlassung beantragen.

(2) Für Wehrpflichtige, die nicht unter Absatz 1 fallen und die zum 
Grundwehrdienst nach § 5 Absatz 1a in der bis zum 30. November 
2010 geltenden Fassung einberufen worden sind, ist die Dienstzeit 
nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 in der ab 1. Dezember 2010 gelten-
den Fassung neu festzusetzen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Wehrpflichtige, die sich nach § 13a Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 
30. November 2010 geltenden Fassung verpflichtet haben, sind ab 
dem 1. Dezember 2010 auf Antrag zu entpflichten, wenn sie die von 
diesem Tage an vorgesehene Verpflichtungszeit abgeleistet haben.
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Auf Grund des § 1 Abs. 4 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 des Soldatengesetzes 
vom 19. März 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 114) wird verordnet:

I. Vorgesetztenverhältnis auf Grund der 
Dienststellung

§ 1 Unmittelbare Vorgesetzte

(1) Ein Soldat, der einen militärischen Verband, eine militärische Einheit 
oder Teileinheit führt oder der eine militärische Dienststelle leitet, hat 
die allgemeine Befugnis, den ihm unterstellten Soldaten in und außer 
Dienst Befehle zu erteilen.

(2) In den Fachdienst der Untergebenen, die der Leitung und Dienstauf-
sicht von Fachvorgesetzten unterstehen, soll der unmittelbare Vorge-
setzte nicht eingreifen.

§ 2 Fachvorgesetzte

Ein Soldat, dem nach seiner Dienststellung die Leitung des Fachdiensts 
von Soldaten obliegt, hat die Befugnis, ihnen im Dienst zu fachdienstli-
chen Zwecken Befehle zu erteilen.

§ 3 Vorgesetzte mit besonderem Aufgabenbereich

Ein Soldat, dem nach seiner Dienststellung ein besonderer Aufgabenbe-
reich zugewiesen ist, hat im Dienst die Befugnis, anderen Soldaten Befeh-
le zu erteilen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sind. Wenn 
sich dies aus seinem Aufgabenbereich ergibt, hat er Befehlsbefugnis auch 
gegenüber Soldaten, die sich nicht im Dienst befinden.

II. Vorgesetztenverhältnis auf Grund des 
 Dienstgrads

§ 4 

(1) In den Kompanien und in den entsprechenden Einheiten sowie in-
nerhalb der Besatzung eines Schiffes steht die Befugnis, im Dienst 
Befehle zu erteilen, zu

1. den Offizieren gegenüber allen Unteroffizieren und Mannschaf-
ten,
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2. den Unteroffizieren vom Feldwebel an aufwärts gegenüber al-
len Stabsunteroffizieren, Unteroffizieren und Mannschaften,

3. den Stabsunteroffizieren und den Unteroffizieren gegenüber 
allen Mannschaften.

An Bord von Schiffen haben die Angehörigen der Besatzung und deren 
unmittelbare Vorgesetzte in und außer Dienst Befehlsbefugnis nach Satz 1 
auch gegenüber Soldaten, die sich nicht im Dienst befinden oder nicht zu 
bestimmtem Dienst eingeteilt sind, und gegenüber Soldaten, die nicht zur 
Besatzung gehören.

(2) In Stäben und anderen militärischen Dienststellen gilt Absatz 1 Satz 1 
entsprechend, jedoch kann der Kommandeur oder der Leiter der 
Dienststelle die Befehlsbefugnis auf Untergliederungen des Stabes 
oder der Dienststelle beschränken.

(3) Innerhalb umschlossener militärischer Anlagen können Soldaten einer 
höheren Dienstgradgruppe den Soldaten einer niedrigeren Dienst-
gradgruppe in und außer Dienst Befehle erteilen.

III. Vorgesetztenverhältnis auf Grund 
 besonderer Anordnung

§ 5 

(1) Ein Vorgesetzter kann innerhalb seiner Befehlsbefugnis Untergebe-
ne einem Soldaten für eine bestimmte Aufgabe vorübergehend un-
terstellen. Dabei soll ein im Dienstgrad niedrigerer Soldat einem im 
Dienstgrad höheren Soldaten nur vorgesetzt werden, wenn besonde-
re dienstliche Gründe dies erfordern.

(2) Durch die Anordnung der Unterstellung, die den Untergebenen 
dienstlich bekanntzugeben ist, erhält der Soldat die Befugnis, den 
unterstellten Soldaten Befehle zu erteilen, die zur Erfüllung seiner 
Aufgabe notwendig sind.
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IV. Vorgesetztenverhältnis auf Grund eigener 
Erklärung

§ 6 

(1) Ein Offizier oder Unteroffizier kann sich in und außer Dienst über 
andere Soldaten, die im Dienstgrad nicht über ihm stehen, zum Vor-
gesetzten erklären, wenn er dies für notwendig hält, weil

1. eine Notlage sofortige Hilfe erfordert,

2. zur Aufrechterhaltung der Disziplin oder Sicherheit ein soforti-
ges Eingreifen unerläßlich ist oder

3. eine einheitliche Befehlsgebung an Ort und Stelle unabhängig 
von der gliederungsmäßigen Zusammengehörigkeit der Sol-
daten zur Behebung einer kritischen Lage hergestellt werden 
muß.

(2) Niemand kann sich zum Vorgesetzten von Soldaten erklären, die auf 
Grund der §§ 1 bis 3 und 5 Befehlsbefugnis über ihn haben.

(3) Mit der Erklärung erhält der Offizier oder Unteroffizier die Befugnis, 
den Soldaten, an die er die Erklärung gerichtet hat, Befehle zu ertei-
len, die nach der Lage erforderlich sind. In eine fachliche Tätigkeit soll 
nur ein facherfahrener Offizier oder Unteroffizier eingreifen.

V. Inkrafttreten

§ 7 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Schlußformel

Der Bundesminister für Verteidigung 
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Infobox

Die Wehrbeschwerdeordnung (WBO) regelt in Deutschland neben dem 
„Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages“ eine 
der beiden Rechtsschutzmöglichkeiten, die ausschließlich für Soldatin-
nen und Soldaten geschaffen wurden. Jede Soldatin und jeder Soldat 
kann demnach förmliche Beschwerde einlegen, wenn er glaubt, durch 
Vorgesetzte oder Dienststellen der Bundeswehr nicht korrekt behandelt 
oder durch pflichtwidriges Verhalten von Kameraden verletzt worden 
zu sein. Die Beschwerde ist einzulegen beim nächsten Disziplinarvorge-
setzten frühestens nach Ablauf einer Nacht und binnen 2 Wochen seit 
Kenntnis des Beschwerdegrundes. Dienstliche Nachteile dürfen auch 
aus einer unbegründeten Beschwerde nicht entstehen.

Das Beschwerderecht für Soldaten hat eine lange Geschichte. Bereits 
im 15. und 17. Jahrhundert finden sich Kriegsartikel mit ersten Rege-
lungen für Söldner bei Ausbleiben der Bezahlung, schlechter Verpfle-
gung oder Bekleidung. Mit Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dann eine für alle Sol-
daten gültige Beschwerdeordnung. Der bayerische König Maximilian 
I. gewährte 1824 seinen Soldaten einige Rechte. Im Königreich Preu-
ßen gab es Einzelregelungen, die 1873 zusammengefasst wurden. Dies 
kann als Grundstein für das heutige Beschwerderecht angesehen wer-
den. Auch die Reichswehr und die Wehrmacht hatten Beschwerdeord-
nungen. In der Bundeswehr regelt die WBO, die am 30.12.1956 in 
Kraft trat, und das Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages vom 29. Juni 1957 den Rechtsschutz des Soldaten.
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§ 1 Beschwerderecht

(1) Der Soldat kann sich beschweren, wenn er glaubt, von Vorgesetz-
ten oder von Dienststellen der Bundeswehr unrichtig behandelt oder 
durch pflichtwidriges Verhalten von Kameraden verletzt zu sein. Das 
Beschwerderecht der Vertrauensperson regelt das Soldatenbeteili-
gungsgesetz.

(2) Der Soldat kann die Beschwerde auch darauf stützen, dass ihm auf 
einen Antrag innerhalb eines Monats kein Bescheid erteilt worden ist.

(3) Nach Beendigung eines Wehrdienstverhältnisses steht dem früheren 
Soldaten das Beschwerderecht zu, wenn der Beschwerdeanlass in die 
Wehrdienstzeit fällt.

(4) Gemeinschaftliche Beschwerden sind unzulässig. Insoweit wird das 
Petitionsrecht nach Artikel 17 des Grundgesetzes eingeschränkt.

§ 2 Verbot der Benachteiligung

Niemand darf dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil sei-
ne Beschwerde nicht auf dem vorgeschriebenen Weg oder nicht fristge-
recht eingelegt worden ist oder weil er eine unbegründete Beschwerde 
erhoben hat.

§ 3 Wirkung der Beschwerde

(1) Die Beschwerde in truppendienstlichen Angelegenhei-
ten hat keine aufschiebende Wirkung. Die Einlegung der 
Beschwerde befreit insbesondere nicht davon, einen Be-
fehl, gegen den sich die Beschwerde richtet, auszuführen. 
§ 11 des Soldatengesetzes bleibt unberührt.

(2) Die für die Entscheidung zuständige Stelle prüft auch ohne Antrag 
des Beschwerdeführers, ob die Ausführung des Befehls oder die Voll-
ziehung einer Maßnahme bis zur Entscheidung über die Beschwerde 
auszusetzen ist oder andere einstweilige Maßnahmen zu treffen sind. 
Wird ein entsprechender Antrag abgelehnt, kann der Beschwerde-
führer die Entscheidung des Wehrdienstgerichts beantragen.

§ 4 Vermittlung und Aussprache

(1) Der Beschwerdeführer kann vor Einlegung der Beschwerde einen Ver-
mittler anrufen, wenn er sich persönlich gekränkt fühlt und ihm ein 
gütlicher Ausgleich möglich erscheint.
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(2) Der Vermittler darf frühestens nach Ablauf einer Nacht und muss in-
nerhalb einer Woche, nachdem der Beschwerdeführer von dem Be-
schwerdeanlaß Kenntnis erhalten hat, angerufen werden.

(3) Als Vermittler wählt der Beschwerdeführer einen Soldaten, der sein 
persönliches Vertrauen genießt und an der Sache selbst nicht beteiligt 
ist. Der als Vermittler Angerufene darf die Durchführung der Vermitt-
lung nur aus wichtigem Grund ablehnen. Unmittelbare Vorgesetzte 
des Beschwerdeführers oder desjenigen, über den die Beschwerde 
geführt wird (Betroffener), dürfen die Vermittlung nicht übernehmen.

(4) Der Vermittler soll sich in persönlichem Benehmen mit den Beteiligten 
mit dem Sachverhalt vertraut machen und sich um einen Ausgleich 
bemühen.

(5) Bittet der Beschwerdeführer den Betroffenen vor der Vermittlung 
oder an Stelle einer Vermittlung um eine Aussprache, hat der Betrof-
fene ihm Gelegenheit zur Darlegung seines Standpunkts zu geben.

(6) Der Lauf der Beschwerdefrist wird durch eine Vermittlung oder eine 
Aussprache nicht gehemmt.

§ 5 Einlegung der Beschwerde

(1) Die Beschwerde ist bei dem nächsten Disziplinarvorgesetzten des 
Beschwerdeführers einzulegen. Ist für die Entscheidung eine andere 
Stelle zuständig, kann die Beschwerde auch dort eingelegt werden.

(2) Soldaten in stationärer Behandlung in einem Bundeswehrkranken-
haus können Beschwerden auch bei dem Chefarzt des Bundeswehr-
krankenhauses einlegen. Soldaten, die sich zum Zweck der Vollstre-
ckung in Vollzugseinrichtungen der Bundeswehr befinden, können 
Beschwerden auch bei den Vollzugsvorgesetzten einlegen.

(3) Ist der nächste Disziplinarvorgesetzte oder sind die in Absatz 2 ge-
nannten Stellen nicht selbst zur Entscheidung über eine bei ihnen 
eingelegte Beschwerde zuständig, haben sie diese unverzüglich der 
zuständigen Stelle unmittelbar zuzuleiten.

§ 6 Frist und Form der Beschwerde

(1) Die Beschwerde darf frühestens nach Ablauf einer Nacht und muss 
innerhalb eines Monats eingelegt werden, nachdem der Beschwerde-
führer von dem Beschwerdeanlass Kenntnis erhalten hat.
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(2) Die Beschwerde ist schriftlich oder mündlich einzulegen. Wird sie 
mündlich vorgetragen, ist eine Niederschrift aufzunehmen, die der 
Aufnehmende unterschreiben muss und der Beschwerdeführer un-
terschreiben soll. Von der Niederschrift ist dem Beschwerdeführer auf 
Verlangen eine Abschrift auszuhändigen.

§ 7 Fristversäumnis

(1) Wird der Beschwerdeführer an der Einhaltung einer Frist durch mili-
tärischen Dienst, durch Naturereignisse oder andere unabwendbare 
Zufälle gehindert, läuft die Frist erst zwei Wochen nach Beseitigung 
des Hindernisses ab.

(2) Als unabwendbarer Zufall ist auch anzusehen, wenn eine vorge-
schriebene Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben oder unrichtig ist.

§ 8 Zurücknahme der Beschwerde

(1) Die Beschwerde kann jederzeit durch schriftliche oder mündliche 
Erklärung zurückgenommen werden. § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Die Erklärung ist gegenüber dem nächsten Disziplinar-
vorgesetzten oder der für die Entscheidung sonst zuständigen Stelle 
abzugeben. Diese Beschwerde ist dadurch erledigt.

(2) Die Pflicht des Vorgesetzten, im Rahmen seiner Dienstaufsicht Män-
gel abzustellen, bleibt bestehen.

§ 9 Zuständigkeit für den Beschwerdebescheid

(1) Über die Beschwerde entscheidet der Disziplinarvorgesetzte, der den 
Gegenstand der Beschwerde zu beurteilen hat. Über Beschwerden 
gegen Dienststellen der Bundeswehrverwaltung entscheidet die 
nächsthöhere Dienststelle.

(2) Hat der Bundesminister der Verteidigung über Beschwerden in trup-
pendienstlichen Angelegenheiten zu entscheiden, kann sein Vertreter 
die Beschwerdeentscheidung unterzeichnen; der Bundesminister der 
Verteidigung kann die Zeichnungsbefugnis weiter übertragen. Bei Be-
schwerden in Verwaltungsangelegenheiten entscheidet der Bundes-
minister der Verteidigung als oberste Dienstbehörde.

(3) Hat das Unterstellungsverhältnis des Betroffenen (§ 4 Absatz 3 Satz 3) 
gewechselt und richtet sich die Beschwerde gegen seine Person, geht 
die Zuständigkeit auf den neuen Vorgesetzten des Betroffenen über.
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(4) In Zweifelsfällen bestimmt der nächste gemeinsame Vorgesetzte, wer 
zu entscheiden hat.

§ 10 Vorbereitung der Entscheidung

(1) Der entscheidende Vorgesetzte hat den Sachverhalt durch mündliche 
oder schriftliche Verhandlungen zu klären. Er kann die Aufklärung 
des Sachverhalts einem Offizier übertragen. In Fällen von geringerer 
Bedeutung kann der entscheidende Vorgesetzte auch den Kompanie-
feldwebel oder einen Unteroffizier in entsprechender Dienststellung 
mit der Vernehmung von Zeugen beauftragen, soweit es sich um 
Mannschaften oder Unteroffiziere ohne Portepee handelt. Über den 
Inhalt mündlicher Verhandlungen ist ein kurzer zusammenfassender 
Bericht zu fertigen.

(2) Bei Beschwerden in fachdienstlichen Angelegenheiten ist die Stel-
lungnahme der nächsthöheren Fachdienststelle einzuholen, wenn 
diese nicht selbst für die Entscheidung zuständig ist.

(3) Die Beteiligung der Vertrauensperson regelt das Soldatenbeteili-
gungsgesetz.

§ 11 Beschwerden bei abgesetzten Truppenteilen

Ist der für die Entscheidung zuständige Disziplinarvorgesetzte bei abge-
setzten Truppenteilen, an Bord von Schiffen oder in ähnlichen Fällen nicht 
anwesend und auf dem gewöhnlichen Postweg schriftlich nicht erreich-
bar, gilt folgendes:

a) Der Beschwerdeführer kann die Beschwerde einlegen, sobald 
die Behinderung weggefallen ist. Die Frist für die Einlegung 
der Beschwerde läuft in diesem Falle erst zwei Wochen nach 
Beseitigung des Hindernisses ab.

b) Die Beschwerde kann auch bei dem höchsten anwesenden 
Offizier eingelegt werden. Dieser hat die Entscheidung über 
die Beschwerde gemäß § 10 vorzubereiten und die Akten 
nach Behebung des Hindernisses unverzüglich der für die 
Entscheidung zuständigen Stelle zuzuleiten. Er kann Maß-
nahmen gemäß § 3 Absatz 2 treffen.

§ 12 Beschwerdebescheid

(1) Über die Beschwerde wird schriftlich entschieden. Der Bescheid ist zu 
begründen. Er ist dem Beschwerdeführer nach den Vorschriften der 
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Wehrdisziplinarordnung zuzustellen und auch dem Betroffenen (§ 4 
Absatz 3 Satz 3) mitzuteilen. Soweit die Beschwerde zurückgewiesen 
wird, ist der Beschwerdeführer über den zulässigen Rechtsbehelf, die 
Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist, und die einzuhaltende 
Frist schriftlich zu belehren.

(2) Ist für die Entscheidung über die Beschwerde die Beurteilung einer 
Frage, über die in einem anderen Verfahren entschieden werden soll, 
von wesentlicher Bedeutung, kann das Beschwerdeverfahren bis zur 
Beendigung des anderen Verfahrens ausgesetzt werden, wenn da-
durch keine unangemessene Verzögerung eintritt. Dem Beschwerde-
führer ist die Aussetzung mitzuteilen. Soweit die Beschwerde durch 
den Ausgang des anderen Verfahrens nicht erledigt wird, ist sie wei-
ter zu behandeln.

(3) Ist die Beschwerde nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei 
einer Stelle eingegangen, bei der sie nach diesem Gesetz eingelegt 
werden kann, ist sie unter Hinweis auf diesen Mangel zurückzuwei-
sen. Ihr ist trotzdem nachzugehen; soweit erforderlich, ist für Abhilfe 
zu sorgen.

§ 13 Inhalt des Beschwerdebescheides

(1) Soweit die Beschwerde sich als begründet erweist, ist ihr stattzugeben 
und für Abhilfe zu sorgen. Dabei sind unzulässige oder unsachgemä-
ße Befehle oder Maßnahmen aufzuheben oder abzuändern. Ist ein 
Befehl bereits ausgeführt oder sonst erledigt, ist auszusprechen, dass 
er nicht hätte ergehen dürfen. Dies gilt entsprechend auch für sons-
tige Maßnahmen und Unterlassungen, wenn der Beschwerdeführer 
ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Zu Unrecht un-
terbliebene Maßnahmen sind, soweit noch möglich, nachzuholen, zu 
Unrecht abgelehnte Gesuche oder Anträge zu genehmigen. Bei einer 
Beschwerde nach § 1 Absatz 2 ist in der Sache selbst zu entscheiden.

(2) Ergibt sich, dass ein Dienstvergehen vorliegt, ist nach der Wehrdiszip-
linarordnung zu verfahren. Dem Beschwerdeführer ist mitzuteilen, ob 
gegen den Betroffenen eine Disziplinarmaßnahme verhängt oder von 
einer Disziplinarmaßnahme abgesehen worden ist.

(3) Soweit die Beschwerde nicht begründet ist, ist sie zurückzuweisen.

(4) Soweit der Beschwerde stattgegeben wird, ist auch über die Erstat-
tung der notwendigen Aufwendungen sowie über die Notwendigkeit 
der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten zu entscheiden.
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§ 14 Umfang der Untersuchung

Die Untersuchung der Beschwerde ist stets darauf zu erstrecken, ob man-
gelnde Dienstaufsicht oder sonstige Mängel im dienstlichen Bereich vor-
liegen.

§ 15 Verfahren bei Beendigung des Dienstverhältnisses

Die Fortführung des Verfahrens wird nicht dadurch berührt, dass nach 
Einlegung der Beschwerde das Dienstverhältnis des Beschwerdeführers 
endigt.

§ 16 Weitere Beschwerde

(1) Ist die Beschwerde in truppendienstlichen Angelegenheiten erfolglos 
geblieben, kann der Beschwerdeführer innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Beschwerdebescheides weitere Beschwerde einlegen.

(2) Die weitere Beschwerde kann auch eingelegt werden, wenn über die 
Beschwerde innerhalb eines Monats nicht entschieden worden ist.

(3) Für die Entscheidung über die weitere Beschwerde ist der nächsthö-
here Disziplinarvorgesetzte zuständig.

(4) Für die weitere Beschwerde gelten die Vorschriften über die Be-
schwerde entsprechend.

§ 16A Notwendige Aufwendungen und Kosten im vorgerichtlichen  
Verfahren

(1) Das vorgerichtliche Verfahren beginnt mit der Einlegung der Be-
schwerde. Es ist kostenfrei.

(2) Soweit die Beschwerde in truppendienstlichen Angelegenheiten er-
folgreich ist, sind dem Beschwerdeführer die ihm zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung erwachsenen 
notwendigen Aufwendungen zu erstatten.

(3) Die Vergütung eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmäch-
tigten ist nur dann erstattungsfähig, wenn die Hinzuziehung notwen-
dig war.

(4) Soweit der Beschwerde vor Erlass eines Beschwerdebescheides ab-
geholfen wird, sind die Absätze 1 bis 3 unter Berücksichtigung des 
bisherigen Sachstandes sinngemäß anzuwenden.
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(5) Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Aufwendun-
gen sowie die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmäch-
tigten kann durch Anrufung des Truppendienstgerichts angefochten 
werden. § 17 Absatz 4 gilt entsprechend. Der Vorsitzende der Trup-
pendienstkammer entscheidet hierüber endgültig durch Beschluss. 
Erlässt der Bundesminister der Verteidigung oder der Generalinspek-
teur der Bundeswehr den Beschwerdebescheid, gelten die Sätze 1 bis 
3 entsprechend mit der Maßgabe, dass das Bundesverwaltungsge-
richt an die Stelle des Truppendienstgerichts tritt.

(6) § 140 Absatz 8 und § 142 der Wehrdisziplinarordnung gelten ent-
sprechend.

§ 17 Antrag auf Entscheidung des Truppendienstgerichts

(1) Ist die weitere Beschwerde erfolglos geblieben, kann der Beschwer-
deführer die Entscheidung des Truppendienstgerichts beantragen, 
wenn seine Beschwerde eine Verletzung seiner Rechte oder eine Ver-
letzung von Pflichten eines Vorgesetzten ihm gegenüber zum Gegen-
stand hat, die im Zweiten Unterabschnitt des Ersten Abschnittes des 
Soldatengesetzes mit Ausnahme der §§ 24, 25, 30 und 31 geregelt 
sind. Der Antrag kann auch gestellt werden, wenn über die weitere 
Beschwerde innerhalb eines Monats nicht entschieden worden ist.

(2) Das Verfahren vor dem Truppendienstgericht tritt insoweit an die Stel-
le des Verwaltungsrechtsweges gemäß § 82 des Soldatengesetzes.

(3) Mit dem Antrag kann nur geltend gemacht werden, dass eine dienst-
liche Maßnahme oder Unterlassung rechtswidrig sei. Rechtswidrigkeit 
ist auch gegeben, wenn der Beschwerdeführer durch Überschreitung 
oder Missbrauch dienstlicher Befugnisse verletzt ist.

(4) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des zurück-
weisenden Beschwerdebescheides oder nach Ablauf der in Absatz 1 
Satz 2 bestimmten Frist bei dem zuständigen Truppendienstgericht 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift einzulegen. Dabei soll der 
Beschwerdeführer unter Beifügung des Beschwerdebescheides sowie 
des Bescheides über die weitere Beschwerde die zur Begründung 
des Antrags dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Die 
Frist wird auch gewahrt, wenn der Antrag bei dem nächsten Diszi-
plinarvorgesetzten oder in den Fällen des § 5 Absatz 2 und des § 11 
Buchstabe b bei den dort bezeichneten Vorgesetzten eingelegt wird. 
Der Antrag ist dem Truppendienstgericht unverzüglich vorzulegen. 
Zuständig ist das Truppendienstgericht, das für den Befehlsbereich 
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errichtet ist, zu dem der Betroffene zum Zeitpunkt des Beschwerde-
anlasses gehört.

(5) Nach Ablauf eines Jahres seit Einlegung der weiteren Beschwerde ist 
die Anrufung des Truppendienstgerichts ausgeschlossen. § 7 gilt ent-
sprechend.

(6) Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das Truppendienstge-
richt, in dringenden Fällen sein Vorsitzender, kann auf Antrag des Be-
schwerdeführers oder von Amts wegen die aufschiebende Wirkung 
nach Anhörung des zuständigen Disziplinarvorgesetzten anordnen. 
Die Anordnung kann schon vor Stellung des Antrags auf gerichtliche 
Entscheidung getroffen werden, wenn der zuständige Disziplinarvor-
gesetzte einen Antrag nach § 3 Absatz 2 abgelehnt oder die Vollzie-
hung nicht innerhalb einer vom Truppendienstgericht gesetzten Frist 
ausgesetzt hat.

§ 18 Verfahren des Truppendienstgerichts

(1) Für die Besetzung des Truppendienstgerichts ist der Dienstgrad des 
Beschwerdeführers maßgebend.

(2) Das Truppendienstgericht hat von Amts wegen den Sachverhalt auf-
zuklären. Es kann Beweise wie im gerichtlichen Disziplinarverfahren 
erheben. Es entscheidet ohne mündliche Verhandlung, kann jedoch 
mündliche Verhandlung anberaumen, wenn es dies für erforderlich 
hält. Haben Beweiserhebungen stattgefunden, hat das Truppen-
dienstgericht das Beweisergebnis dem Beschwerdeführer und dem 
Betroffenen mitzuteilen und ihnen innerhalb einer vom Gericht zu 
setzenden Frist, die wenigstens drei Tage betragen muss, Gelegenheit 
zur Akteneinsicht und Stellungnahme zu geben. Das Truppendienst-
gericht entscheidet durch Beschluss, der dem Beschwerdeführer so-
wie dem Bundesministerium der Verteidigung nach den Vorschriften 
der Wehrdisziplinarordnung zuzustellen und dem Betroffenen form-
los zu übermitteln ist. Die Entscheidung ist zu begründen.

(3) Hält das Truppendienstgericht die Zuständigkeit eines anderen Ge-
richts für gegeben, verweist es die Sache dorthin. Die Entscheidung 
ist bindend.

(4) Das Truppendienstgericht kann Rechtsfragen von grundsätzlicher Be-
deutung dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vorlegen, 
wenn nach seiner Auffassung die Fortbildung des Rechts oder die 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordert. Die Wehr-
dienstsenate entscheiden in der Besetzung von drei Richtern und 
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zwei ehrenamtlichen Richtern durch Beschluss. Dem Bundeswehrdis-
ziplinaranwalt ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben. Die Entscheidung ist in der vorliegenden Sache für das 
Truppendienstgericht bindend.

§ 19 Inhalt der Entscheidung

(1) Hält das Truppendienstgericht einen Befehl oder eine Maßnahme, 
gegen die sich der Antrag richtet, für rechtswidrig, hebt es den Be-
fehl oder die Maßnahme auf. Ist ein Befehl bereits ausgeführt oder 
anders erledigt, ist auszusprechen, dass er rechtswidrig war. Dies gilt 
entsprechend auch für sonstige Maßnahmen oder Unterlassungen, 
wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Fest-
stellung hat. Hält das Truppendienstgericht die Ablehnung eines An-
trags oder die Unterlassung einer Maßnahme für rechtswidrig, spricht 
es die Verpflichtung aus, dem Antrag zu entsprechen oder unter Be-
achtung der Rechtsauffassung des Gerichts anderweitig tätig zu wer-
den.

(2) Ist der Beschwerdeführer durch ein Dienstvergehen verletzt worden, 
spricht das Truppendienstgericht auch die Verpflichtung aus, nach 
Maßgabe der Wehrdisziplinarordnung zu verfahren.

§ 20 Notwendige Aufwendungen und Kosten im Verfahren  
vor dem Truppendienstgericht

(1) Soweit dem Antrag auf Entscheidung des Truppendienstgerichts 
stattgegeben wird, sind die dem Beschwerdeführer im Verfahren vor 
dem Truppendienstgericht einschließlich der im vorgerichtlichen Ver-
fahren erwachsenen notwendigen Aufwendungen dem Bund auf-
zuerlegen. Dies gilt nicht für notwendige Aufwendungen, die dem 
Beschwerdeführer durch schuldhafte Säumnis erwachsen sind.

(2) Dem Beschwerdeführer können die Kosten des Verfahrens vor dem 
Truppendienstgericht auferlegt werden, soweit das Gericht den An-
trag als offensichtlich unzulässig oder als offensichtlich unbegründet 
erachtet. Die Kosten des Verfahrens, die er durch schuldhafte Säum-
nis verursacht hat, sind ihm aufzuerlegen.

(3) Ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegenstandslos gewor-
den, sind die Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung des bisherigen 
Sachstands sinngemäß anzuwenden.
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(4) § 137 Absatz 1 und 2 Nummer 1 bis 3, § 140 Absatz 8, § 141 Absatz 1 
und 2 sowie § 142 der Wehrdisziplinarordnung gelten entsprechend.

§ 21 Entscheidungen des Bundesministers der Verteidigung

(1) Gegen Entscheidungen oder Maßnahmen des Bundesministers der 
Verteidigung einschließlich der Entscheidungen über Beschwerden 
oder weitere Beschwerden kann der Beschwerdeführer unmittelbar 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts beantragen. Der 
Antrag ist beim Bundesministerium der Verteidigung zu stellen.

(2) Für den Antrag auf Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
und für das Verfahren gelten die §§ 17 bis 20 entsprechend. § 20 
Absatz 4 in Verbindung mit § 142 der Wehrdisziplinarordnung ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Truppendienstge-
richts das Bundesverwaltungsgericht tritt.

(3) Abweichend von § 17 Absatz 4 Satz 4 legt das Bundesministerium 
der Verteidigung den Antrag mit einer Stellungnahme vor. Im Übri-
gen wird der Bundesminister der Verteidigung im Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht durch den Bundeswehrdisziplinaranwalt 
vertreten.

§ 22 Entscheidungen des Generalinspekteurs der Bundeswehr

Für die Entscheidungen des Generalinspekteurs der Bundeswehr über 
weitere Beschwerden gilt § 21 Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 entsprechend.

§ 22A Rechtsbeschwerde

(1) Gegen den Beschluss des Truppendienstgerichts steht dem Beschwer-
deführer und dem Bundesministerium der Verteidigung die Rechts-
beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu, wenn diese in der 
Entscheidung des Truppendienstgerichts oder auf Beschwerde gegen 
die Nichtzulassung durch das Bundesverwaltungsgericht zugelassen 
wird.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist nur zuzulassen, wenn

1. die Beschwerdesache grundsätzliche Bedeutung hat,

2. der angefochtene Beschluss von einer Entscheidung eines 
Wehrdienstgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts 
abweicht und die Entscheidung auf dieser Abweichung beruht 
oder
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3. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf 
dem die Entscheidung beruhen kann.

(3) Das Bundesverwaltungsgericht ist an die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde durch das Truppendienstgericht gebunden.

(4) Die Rechtsbeschwerde ist bei dem Truppendienstgericht, dessen Be-
schluss angefochten wird, innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Beschlusses schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zustellung des Beschlusses schriftlich zu begründen.

(5) Der Beschwerdeführer muss sich im Rechtsbeschwerdeverfahren, so-
weit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder durch eine 
Person vertreten lassen, welche die Befähigung zum Richteramt nach 
dem Deutschen Richtergesetz hat oder die Voraussetzungen des § 
110 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt. § 21 Absatz 2 und 3 Satz 2 
gilt entsprechend.

(6) Über die Rechtsbeschwerde entscheidet das Bundesverwaltungsge-
richt durch Beschluss. Ist die Rechtsbeschwerde begründet, kann das 
Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst entscheiden oder den 
angefochtenen Beschluss aufheben und die Sache an das Truppen-
dienstgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zu-
rückverweisen.

§ 22B Nichtzulassungsbeschwerde

(1) Bei Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das Truppendienst-
gericht steht dem Beschwerdeführer und dem Bundesministerium 
der Verteidigung die Nichtzulassungsbeschwerde an das Bundesver-
waltungsgericht zu.

§ 22A Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Beschlusses schriftlich bei dem Truppendienstgericht 
einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des 
Beschlusses schriftlich zu begründen. In der Begründung muss die 
grundsätzliche Bedeutung der Beschwerdesache dargelegt oder die 
Entscheidung, von welcher der Beschluss abweicht, oder der Verfah-
rensmangel bezeichnet werden.

(3) Die Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde hemmt die Rechts-
kraft des angefochtenen Beschlusses.



327

Wehrbeschwerdeordnung

(4) Hilft das Truppendienstgericht der Nichtzulassungsbeschwerde nicht 
ab, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Besetzung ohne 
ehrenamtliche Richter durch Beschluss. Der Beschluss ist zu begrün-
den. Mit der Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde durch das 
Bundesverwaltungsgericht wird der Beschluss des Truppendienstge-
richts rechtskräftig.

(5) Wird der Nichtzulassungsbeschwerde abgeholfen oder lässt das Bun-
desverwaltungsgericht die Rechtsbeschwerde zu, wird das Nicht-
zulassungsbeschwerdeverfahren als Rechtsbeschwerdeverfahren 
fortgesetzt. In diesem Fall ist die Rechtsbeschwerde innerhalb eines 
Monats nach Zustellung der Entscheidung über die Zulassung zu be-
gründen. Darauf ist in dem Beschluss hinzuweisen.

§ 23 Verwaltungsgerichtliches Vorverfahren

(1) Ist für eine Klage aus dem Wehrdienstverhältnis der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben, tritt das Beschwerdeverfahren an die Stelle des 
Vorverfahrens.

(2) Die Beschwerde kann in diesen Fällen auch bei der Stelle eingelegt 
werden, deren Entscheidung angefochten wird. Hält diese Stelle die 
Beschwerde für begründet, hilft sie ihr ab. Anderenfalls legt sie die 
Beschwerde der zur Entscheidung zuständigen Stelle vor.

(3) Die weitere Beschwerde ist nicht zulässig.

(4) Der Bundesminister der Verteidigung kann die Entscheidung für Fälle, 
in denen er zur Entscheidung über die Beschwerde zuständig wäre, 
durch allgemeine Anordnung auf die Stelle, die die angefochtene 
Maßnahme erlassen hat, oder auf andere Stellen übertragen. Die An-
ordnung ist zu veröffentlichen.

(5) Gegen Entscheidungen des Bundesministers der Verteidigung ist die 
Klage erst zulässig, wenn dieser auf eine Beschwerde erneut ent-
schieden hat.

(6) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wir-
kung entfällt bei Entscheidungen über die Begründung, Umwand-
lung oder Beendigung eines Wehrdienstverhältnisses. Im Übrigen 
gelten die Bestimmungen des § 80 Absatz 5, 7 und 8 der Verwal-
tungsgerichtsordnung entsprechend.

(7) § 18 Absatz 3 gilt entsprechend.
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§ 23A Ergänzende Vorschriften

(1) Zur Ergänzung der Vorschriften dieses Gesetzes gelten die Vorschrif-
ten der Wehrdisziplinarordnung, insbesondere über Akteneinsicht, 
Befangenheit der für die Entscheidung zuständigen Disziplinarvorge-
setzten, Bindung an tatsächliche Feststellungen anderer Entscheidun-
gen, Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und Wieder-
aufnahme entsprechend.

(2) In den gerichtlichen Antragsverfahren sowie in den Verfahren nach 
den §§ 22a und 22b sind darüber hinaus die Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsordnung sowie des Gerichtsverfassungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Eigenart des Beschwer-
deverfahrens entgegensteht. Die Vorschriften des Siebzehnten Titels 
des Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesgerichtshofs die Wehr-
dienstsenate beim Bundesverwaltungsgericht treten und an die Stelle 
der Zivilprozessordnung die Verwaltungsgerichtsordnung tritt.

(3) Für die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gilt 
§ 152a der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.

§ 24 (Inkrafttreten)
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Infobox

Der Wehrbeauftragte wird nach Artikel 45b Grundgesetz als Hilfsorgan 
des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle 
der Streitkräfte berufen. Seine Kernaufgaben sind, über die Wahrung 
der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten sowie über die Einhal-
tung der Grundsätze der Inneren Führung zu wachen. Die gewonne-
nen Erkenntnisse über den inneren Zustand der Bundeswehr hält der 
Wehrbeauftragte in einem Bericht fest, den er einmal jährlich dem 
Deutschen Bundestag vorlegt. Als „Anwalt der Soldaten“ und zugleich 
Hilfsorgan des Parlaments bei der Kontrolle der Streitkräfte nimmt der 
Wehrbeauftragte eine besondere Stellung innerhalb des parlamentari-
schen Systems ein. Er ist weder Mitglied des Deutschen Bundestages 
noch Beamter. Tätig wird der Wehrbeauftragte aus eigener Initiative 
oder auf Weisung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses. 
Seine Informationen erhält er insbesondere durch angemeldete bzw. 
unangemeldete Truppenbesuche, Gespräche und Eingaben, die ihn aus 
der Bundeswehr erreichen. Dabei hat jede Soldatin und jeder Soldat die 
Möglichkeit, sich direkt und ohne Einhaltung des Dienstweges an den 
Wehrbeauftragten zu wenden:

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages,   
Platz der Republik 1, 11011 Berlin,   
Tel.: +49 (0)30 227 38 100, Fax: +49 (0)30 227 38 283,   
E-Mail: wehrbeauftragter@bundestag.de.
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Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 
(Gesetz zu Artikel 45b des Grundgesetzes - WBeauftrG)

§ 1 Verfassungsrechtliche Stellung, Aufgaben

(1) Der Wehrbeauftragte nimmt seine Aufgaben als Hilfsorgan des Bun-
destages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wahr.

(2) Der Wehrbeauftragte wird auf Weisung des Bundestages oder des 
Verteidigungsausschusses zur Prüfung bestimmter Vorgänge tätig. 
Eine Weisung kann nur erteilt werden, wenn der Verteidigungsaus-
schuß den Vorgang nicht zum Gegenstand seiner eigenen Beratung 
macht. Der Wehrbeauftragte kann bei dem Verteidigungsausschuß 
um eine Weisung zur Prüfung bestimmter Vorgänge nachsuchen.

(3) Der Wehrbeauftragte wird nach pflichtgemäßem Ermessen auf 
Grund eigener Entscheidung tätig, wenn ihm bei Wahrnehmung sei-
nes Rechts aus § 3 Nr. 4, durch Mitteilung von Mitgliedern des Bun-
destages, durch Eingaben nach § 7 oder auf andere Weise Umstände 
bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte der Solda-
ten oder der Grundsätze der Inneren Führung schließen lassen. Ein 
Tätigwerden des Wehrbeauftragten nach Satz 1 unterbleibt, soweit 
der Verteidigungsausschuß den Vorgang zum Gegenstand seiner ei-
genen Beratung gemacht hat.

§ 2 Berichtspflichten

(1) Der Wehrbeauftragte erstattet für das Kalenderjahr dem Bundestag 
einen schriftlichen Gesamtbericht (Jahresbericht).

(2) Er kann jederzeit dem Bundestag oder dem Verteidigungsausschuß 
Einzelberichte vorlegen.

(3) Wird der Wehrbeauftragte auf Weisung tätig, so hat er über das Er-
gebnis seiner Prüfung auf Verlangen einen Einzelbericht zu erstatten.

§ 3 Amtsbefugnisse

Der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben 
die folgenden Befugnisse:

1. Er kann vom Bundesminister der Verteidigung und allen diesem 
unterstellten Dienststellen und Personen Auskunft und Akte-
neinsicht verlangen. Diese Rechte können ihm nur verweigert 
werden, soweit zwingende Geheimhaltungsgründe entgegen-
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stehen. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft der Bun-
desminister der Verteidigung selber oder sein ständiger Stell-
vertreter im Amt; er hat sie vor dem Verteidigungsausschuß zu 
vertreten. Auf Grund einer Weisung nach § 1 Abs. 2 und bei ei-
ner Eingabe, der eine Beschwer des Einsenders zugrunde liegt, 
ist der Wehrbeauftragte berechtigt, den Einsender sowie Zeu-
gen und Sachverständige anzuhören. Diese erhalten eine Ent-
schädigung oder Vergütung nach dem Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetz.

2. Er kann den zuständigen Stellen Gelegenheit zur Regelung ei-
ner Angelegenheit geben.

3. Er kann einen Vorgang der für die Einleitung des Straf- oder 
Disziplinarverfahrens zuständigen Stelle zuleiten.

4. Er kann jederzeit alle Truppenteile, Stäbe, Dienststellen und 
Behörden der Bundeswehr und ihre Einrichtungen auch ohne 
vorherige Anmeldung besuchen. Dieses Recht steht dem Wehr-
beauftragten ausschließlich persönlich zu. Die Sätze 2 und 3 aus 
Nummer 1 finden entsprechende Anwendung.

5. Er kann vom Bundesminister der Verteidigung zusammenfas-
sende Berichte über die Ausübung der Disziplinarbefugnis in 
den Streitkräften und von den zuständigen Bundes- und Lan-
desbehörden statistische Berichte über die Ausübung der Straf-
rechtspflege anfordern, soweit dadurch die Streitkräfte oder 
ihre Soldaten berührt werden.

6. Er kann in Strafverfahren und gerichtlichen Disziplinarverfahren 
den Verhandlungen der Gerichte beiwohnen, auch soweit die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Er hat im gleichen Umfang 
wie der Anklagevertreter und der Vertreter der Einleitungsbe-
hörde das Recht, die Akten einzusehen. Die Befugnis aus Satz 1 
steht ihm auch in Antrags- und Beschwerdeverfahren nach der 
Wehrdisziplinarordnung und der Wehrbeschwerdeordnung vor 
den Wehrdienstgerichten sowie in Verfahren vor den Gerich-
ten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die mit seinem Aufgaben-
bereich zusammenhängen, zu; in diesen Verfahren hat er das 
Recht zur Akteneinsicht wie ein Verfahrensbeteiligter.
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§ 4 Amtshilfe

Gerichte und Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden sind verpflichtet, dem Wehrbeauftragten bei der Durchführung 
der erforderlichen Erhebungen Amtshilfe zu leisten.

§ 5 Allgemeine Richtlinien, Weisungsfreiheit

(1) Der Bundestag und der Verteidigungsausschuß können allgemeine 
Richtlinien für die Arbeit des Wehrbeauftragten erlassen.

(2) Der Wehrbeauftragte ist - unbeschadet des § 1 Abs. 2 - von Weisun-
gen frei.

§ 6 Anwesenheitspflicht

Der Bundestag und der Verteidigungsausschuß können jederzeit die An-
wesenheit des Wehrbeauftragten verlangen.

§ 7 Eingaberecht des Soldaten

Jeder Soldat hat das Recht, sich einzeln ohne Einhaltung des Dienstwegs 
unmittelbar an den Wehrbeauftragten zu wenden. Wegen der Tatsache 
der Anrufung des Wehrbeauftragten darf er nicht dienstlich gemaßregelt 
oder benachteiligt werden.

§ 8 Anonyme Eingaben

Anonyme Eingaben werden nicht bearbeitet.

§ 9 Vertraulichkeit der Eingaben

Wird der Wehrbeauftragte auf Grund einer Eingabe tätig, so steht es in 
seinem Ermessen, die Tatsache der Eingabe und den Namen des Einsen-
ders bekanntzugeben. Er soll von der Bekanntgabe absehen, wenn der 
Einsender es wünscht und der Erfüllung des Wunsches keine Rechtspflich-
ten entgegenstehen.

§ 10 Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Wehrbeauftragte ist auch nach Beendigung seines Amtsverhält-
nisses verpflichtet, über die ihm amtlich bekanntgewordenen Ange-
legenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
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(2) Der Wehrbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über 
solche Angelegenheiten ohne Genehmigung weder vor Gericht noch 
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmi-
gung erteilt der Präsident des Bundestages im Einvernehmen mit dem 
Verteidigungsausschuß.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, 
wenn die Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen 
Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde.

(4) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzu-
zeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung für deren Erhaltung einzutreten.

§ 11 (weggefallen)

§ 12 Unterrichtungspflichten durch Bundes- und Länderbehörden

Die Justiz- und Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder sind 
verpflichtet, den Wehrbeauftragten über die Einleitung des Verfahrens, 
die Erhebung der öffentlichen Klage, die Anordnung der Untersuchung 
im Disziplinarverfahren und den Ausgang des Verfahrens zu unterrichten, 
wenn einer dieser Behörden die Vorgänge vom Wehrbeauftragten zuge-
leitet worden sind.

§ 13 Wahl des Wehrbeauftragten

Der Bundestag wählt in geheimer Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der den Wehrbeauftragten. Vorschlagsberechtigt sind der Verteidigungs-
ausschuß, die Fraktionen und so viele Abgeordnete, wie nach der Ge-
schäftsordnung der Stärke einer Fraktion entsprechen. Eine Aussprache 
findet nicht statt.

§ 14 Wählbarkeit, Amtsdauer, Verbot einer anderen Berufsausübung,  
Eid, Befreiung vom Wehrdienst

(1) Zum Wehrbeauftragten ist jeder/jede Deutsche wählbar, der/die das 
Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 35. Lebensjahr vollendet 
hat.

(2) Das Amt des Wehrbeauftragten dauert fünf Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig.
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(3) Der Wehrbeauftragte darf kein anderes besoldetes Amt, kein Ge-
werbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung und dem 
Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer 
Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes angehören.

(4) Der Wehrbeauftragte leistet bei der Amtsübernahme vor dem Bun-
destag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid.

(5) Der Wehrbeauftragte ist für die Dauer seines Amtes vom Wehrdienst 
befreit.

§ 15 Rechtsstellung des Wehrbeauftragten, Beginn und Beendigung  
des Amtsverhältnisses

(1) Der Wehrbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Der Präsident des Bundestages 
ernennt den Gewählten.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über 
die Ernennung oder, falls der Eid vorher geleistet worden ist (§ 14 
Abs. 4), mit der Vereidigung.

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Ablauf der Amtszeit nach § 14 
Abs. 2 oder durch den Tod

1. mit der Abberufung,

2. mit der Entlassung auf Verlangen.

(4) Der Bundestag kann auf Antrag des Verteidigungsausschusses seinen 
Präsidenten beauftragen, den Wehrbeauftragten abzuberufen. Die-
ser Beschluß bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages.

(5) Der Wehrbeauftragte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. Der 
Präsident des Bundestages spricht die Entlassung aus.

§ 16 Sitz des Wehrbeauftragten, Leitender Beamter, Beschäftigte,  
Haushalt

(1) Der Wehrbeauftragte hat seinen Sitz beim Bundestag.

(2) Den Wehrbeauftragten unterstützt ein Leitender Beamter. Weitere 
Beschäftigte werden dem Wehrbeauftragten für die Erfüllung seiner 
Aufgaben beigegeben. Die Beamten beim Wehrbeauftragten sind 
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Bundestagsbeamte nach § 176 des Bundesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 1, 795, 
842), zuletzt geändert durch § 27 des Gesetzes vom 26. Juni 1981 
(BGBl. I S. 553). Der Wehrbeauftragte ist Vorgesetzter der ihm beige-
gebenen Beschäftigten.

(3) Die dem Wehrbeauftragten für die Erfüllung seiner Aufgaben zur 
Verfügung zu stellende notwendige Personal- und Sachausstattung 
ist im Einzelplan des Bundestages in einem eigenen Kapitel auszuwei-
sen.

§ 17 Vertretung des Wehrbeauftragten

(1) Der Leitende Beamte nimmt die Rechte des Wehrbeauftragten mit 
Ausnahme des Rechts nach § 3 Nr. 4 bei Verhinderung und nach Be-
endigung des Amtsverhältnisses des Wehrbeauftragten bis zum Be-
ginn des Amtsverhältnisses eines Nachfolgers wahr. § 5 Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung.

(2) Ist der Wehrbeauftragte länger als drei Monate verhindert, sein Amt 
auszuüben, oder sind nach Beendigung des Amtsverhältnisses des 
Wehrbeauftragten mehr als drei Monate verstrichen, ohne daß das 
Amtsverhältnis eines Nachfolgers begonnen hat, so kann der Vertei-
digungsausschuß den Leitenden Beamten ermächtigen, das Recht 
aus § 3 Nr. 4 wahrzunehmen.

§ 18 Amtsbezüge, Versorgung

(1) Der Wehrbeauftragte erhält vom Beginn des Kalendermonats an, 
in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluß des Kalender-
monats, in dem das Amtsverhältnis endet, Amtsbezüge. § 11 Abs. 1 
Buchstaben a und b des Bundesministergesetzes ist mit der Maßga-
be entsprechend anzuwenden, daß das Amtsgehalt und der Ortszu-
schlag 75 vom Hundert des Amtsgehaltes und des Ortszuschlages 
eines Bundesministers betragen. Die Amtsbezüge werden monatlich 
im voraus gezahlt.

(2) Im übrigen werden § 11 Abs. 2 und 4, § 12 Abs. 6 und die §§ 13 bis 
20 und 21a des Bundesministergesetzes entsprechend angewandt 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der vierjährigen Amtszeit (§ 15 
Abs. 1 des Bundesministergesetzes) eine fünfjährige Amtszeit tritt. 
Satz 1 gilt für einen Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit, der zum 
Wehrbeauftragten ernannt worden ist, entsprechend mit der Maß-
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gabe, daß für Soldaten auf Zeit bei Anwendung des § 18 Abs. 2 des 
Bundesministergesetzes an die Stelle des Eintritts in den Ruhestand 
die Beendigung des Dienstverhältnisses tritt.

(3) Die Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1973 (BGBl. I S. 1621), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 31. Mai 1979 (BGBl. I S. 618), 
der höchsten Reisekostenstufe und des Bundesumzugskostengeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1973 
(BGBl. I S. 1628), zuletzt geändert durch Artikel VII des Gesetzes vom 
20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716), für die infolge der Ernennung 
und Beendigung des Amtsverhältnisses erforderlich werdenden Um-
züge sind entsprechend anzuwenden.

§ 19 (weggefallen)

§ 20 (Inkrafttreten)
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26.2 Erlass Truppe und Wehrbeauftragter - Neufassung -
Nr. 7 VMBl 2001 S. 149, mit Änderungen gemäß Fernschreiben 
BMVg Fü S I 3 vom 20.12.2011

A. Verfassungsrechtliche Stellung des Wehr-
beauftragten

 1. 

Der Deutsche Bundestag beruft zum Schutz der Grundrechte der Solda-
ten und zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Inneren 
Führung den Wehrbeauftragten als sein Hilfsorgan bei der Ausübung der 
parlamentarischen Kontrolle.
Auf Weisung des Deutschen Bundestages oder des Verteidigungsaus-
schusses des Deutschen Bundestages kann der Wehrbeauftragte auch mit 
der Prüfung von Vorgängen beauftragt werden, die weder dem Schutz 
der Grundrechte noch der Überwachung der Einhaltung der Grundsätze 
der Inneren Führung dienen. Das Nähere bestimmt das Gesetz über den 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages (Gesetz zu Artikel 45 b 
des Grundgesetzes - WBeauftrG) in der ab 24. Juni 1982 geltenden Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Juni 1982 (BGBl. I S. 677 und VMBl. 
S. 193).

B. Aufgaben und Befugnisse des Wehr-
beauftragten

 2. 

Der Wehrbeauftragte wird tätig

 – auf Weisung des Deutschen Bundestages oder des Verteidigungs-
ausschusses zur Prüfung bestimmter Vorgänge,

 – nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung, 
wenn ihm Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der 
Grundrechte der Soldaten oder der Grundsätze der Inneren Füh-
rung schließen lassen.

 3. 

Der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden Be-
fugnisse:
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a) Er kann von allen dem Bundesministerium der Verteidigung 
(BMVg) unterstellten Dienststellen und Personen Auskunft und 
Akteneinsicht verlangen. Diese Rechte können nur verweigert 
werden, soweit zwingende Geheimhaltungsgründe entgegenste-
hen.

b) Er kann den Einsender sowie Zeugen und Sachverständige anhö-
ren, wenn er auf Weisung des Deutschen Bundestages oder des 
Verteidigungsausschusses zur Prüfung bestimmter Vorgänge tätig 
wird und bei Eingaben, denen eine Beschwerde zugrunde liegt.

c) Er kann jederzeit alle Truppenteile, Stäbe, Dienststellen und Behör-
den der Bundeswehr und ihre Einrichtungen auch ohne vorherige 
Anmeldung besuchen. Das Besuchsrecht ist dem Wehrbeauftrag-
ten persönlich vorbehalten. Dieses Recht steht nach Ermächtigung 
durch den Verteidigungsausschuss auch dem Leitenden Beamten 
zu. Die Wahrnehmung dieses Rechts kann nur verweigert werden, 
soweit zwingende Geheimhaltungsgründe entgegenstehen.

d) Er kann auch nichtöffentlichen Verhandlungen der Strafgerichte, 
der Verwaltungsgerichte und der Wehrdienstgerichte, die mit sei-
nem Aufgabenbereich zusammenhängen, beiwohnen; in diesen 
Verfahren hat er das Recht zur Akteneinsicht wie ein Verfahrens-
beteiligter.

e) Er kann den zuständigen Stellen Gelegenheit zur Regelung der 
Angelegenheiten geben.

f) Er kann einen Vorgang der für die Einleitung eines Straf- oder Dis-
ziplinarverfahrens zuständigen Stelle zuleiten.

Mit Ausnahme des Besuchsrechts nach Nummer 3 Buchstabe c kön-
nen die Befugnisse des Wehrbeauftragten auch von seinen Mitarbeitern 
wahrgenommen werden. Informationsbesuche der Mitarbeiter sind vor-
her anzumelden.

C.  Verfahrensregelung

 4. 

Wehrbeauftragtenangelegenheiten sind vordringlich zu bearbeiten. Bei 
längerer Dauer der Bearbeitung ist der Wehrbeauftragte in angemesse-
nen Zeitabständen über den Stand der Angelegenheit durch die Dienst-
stelle zu unterrichten, die die Stellungnahme abzugeben hat.



343

Erlass Truppe und Wehrbeauftragter 

Wenn im Zusammenhang mit einem Ersuchen des Wehrbeauftragten um 
Auskunft oder Akteneinsicht Zweifel bestehen, ob

 – der betreffende Sachverhalt auf eine Grundrechtsverletzung oder 
einen Verstoß gegen die Grundsätze der Inneren Führung schlie-
ßen lässt oder ob eine Weisung des Deutschen Bundestages oder 
des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages vor-
liegt,

 – zwingende Geheimhaltungsgründe dem Ersuchen entgegenste-
hen

 – oder wenn im Zusammenhang mit einem Besuch des Wehrbeauf-
tragten Zweifel bestehen, ob

 – zwingende Geheimhaltungsgründe dem Besuch entgegenstehen,

 – ist unverzüglich die Entscheidung des BMVg einzuholen. Der 
Wehrbeauftragte ist hierüber zu unterrichten.

 5. 

Für die Bearbeitung der vom Wehrbeauftragten übersandten Ersuchen 
gilt Folgendes:

a) Wird vom Wehrbeauftragten ein Angehöriger der Bundeswehr 
persönlich angeschrieben, hat dieser selbst zu antworten.

b) Wendet der Wehrbeauftragte sich an eine Dienststelle, so ist der 
Leiter der Dienststelle für die Beantwortung des Ersuchens verant-
wortlich; die abschließende Stellungnahme hat er selbst zu zeich-
nen. Die Untersuchungen führt der jeweils zuständige Disziplinar-
vorgesetzte durch. Festgestellte Mängel sind abzustellen.

c) Werden übergeordnete Vorgesetzte zu einer Stellungnahme auf-
gefordert, so veranlassen sie die Überprüfung des Sachverhalts 
und übersenden deren Ergebnis zusammen mit der eigenen Stel-
lungnahme an den Wehrbeauftragten.

d) Kommandobehörden von Division an aufwärts und entsprechende 
Dienststellen legen dem BMVg bei Angelegenheiten von grund-
sätzlicher oder weit reichender Bedeutung ihre Stellungnahmen 
zusammen mit den entstandenen wesentlichen Vorgängen nach 
Abgang auf dem Dienstweg vor.

e) Darüber hinaus sind dem BMVg alle von Dienststellen der Bun-
deswehr abgegebenen Stellungnahmen mit den entstandenen 
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wesentlichen Vorgängen nach Abgang auf dem Dienstweg vorzu-
legen, wenn

 – der Angelegenheit politische oder öffentliche Bedeutung beizu-
messen ist oder

 – in der Sache ein disziplinargerichtliches Verfahren oder ein Straf-
verfahren eingeleitet oder zu erwarten ist.

f) Soweit Soldaten im Zusammenhang mit ihren Eingaben an den 
Wehrbeauftragten die behandelnden Ärzte oder ärztlichen Gut-
achter von ihrer ärztlichen Schweigepflicht entbinden, bezieht sich 
dies im Zweifel ausschließlich auf deren Stellungnahmen unmittel-
bar gegenüber dem Wehrbeauftragten.

Mehrausfertigungen dieser Stellungnahmen sowie diesen bei-
gefügte Anlagen, die anderen Dienststellen - einschließlich des 
BMVg - auf dem Dienstweg vorzulegen sind, dürfen daher in der 
Regel keine Tatsachen oder Wertungen enthalten, die der ärztli-
chen Schweigepflicht unterliegen.

Die an den Wehrbeauftragten gerichteten Stellungnahmen sind 
gegebenenfalls so abzufassen, dass die der ärztlichen Schweige-
pflicht unterliegenden Aussagen in einer besonderen Anlage zu-
sammengefasst und nur dem Wehrbeauftragten unmittelbar mit 
dem Originalschreiben übersandt werden.

g) Über Eingaben, deren Inhalt und entsprechende Stellungnah-
men, haben alle Beteiligten auch untereinander die Pflicht zur 
Verschwiegenheit gemäß § 14 Soldatengesetz zu beachten, so-
weit es nicht die unmittelbare Bearbeitung der Eingabe betrifft. 
Den Vorgang zur Belehrung auszuwerten, ist erst nach Abschluss 
des Verfahrens zulässig. Die Namen der Beteiligten dürfen hierbei 
nicht bekannt gegeben werden.

Das Verfahren ist in der Regel in diesem Zusammenhang als ab-
geschlossen zu betrachten, wenn zwei Monate nach Abgabe der 
Stellungnahme keine Rückäußerung des Wehrbeauftragten mehr 
eingeht. Teilt der Wehrbeauftragte den Abschluss des Verfahrens 
mit, so ist dies mit dem Ergebnis seiner Prüfung den beteiligten 
Dienststellen und den von der Eingabe betroffenen Personen be-
kannt zu geben.

h) Eingaben, die der Wehrbeauftragte Dienststellen zur Stellung-
nahme übersendet, dürfen grundsätzlich nicht in Beschwerden 
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nach den Bestimmungen der Wehrbeschwerdeordnung (WBO) 
umgedeutet werden, es sei denn, die Umdeutung entspricht ei-
nem ausdrücklichen Willen des Petenten.

 6. 

Macht der Wehrbeauftragte von seinem Anhörungsrecht (Nummer 3 
Buchstabe b) Gebrauch, ist er dabei in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der 
Wehrbeauftragte belehrt Einsender, Sachverständige oder Zeugen über 
ihre Rechte bei der Anhörung; eine Aussagepflicht besteht nicht. Für die 
Anhörung ist, soweit erforderlich, Dienstbefreiung oder Sonderurlaub ge-
mäß § 9 Soldatenurlaubsverordnung (SUV) i. V. mit Nummer 72 der Aus-
führungsbestimmungen zur SUV (ZDv 14/5 F 511) zu erteilen.

Soweit über Gegenstände angehört werden soll, die der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegen, kann der Angehörte über Vorgänge bis zum 
Verschlussgrad VS-NfD aussagen. Bei Vorgängen mit höherem VS-Grad 
hat der Wehrbeauftragte die Aussagegenehmigung beim zuständigen 
Disziplinarvorgesetzten einzuholen.

Kann der zuständige Disziplinarvorgesetzte die Genehmigung nicht ertei-
len, holt er die Entscheidung seiner Vorgesetzten ein. Die Genehmigung 
zu versagen, bleibt dem BMVg vorbehalten.

Die angehörten Personen werden entsprechend dem Gesetz über die 
Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1756)2), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26. November 1979 (BGBl. I S. 1953 
und 1980 S. 137), entschädigt. Zeugen haben binnen drei Monaten nach 
der Anhörung, Sachverständige innerhalb der vom Wehrbeauftragten ge-
setzten

Frist die Entschädigung bei dem Wehrbeauftragten zu beantragen.

 7. 

Ist der Sachverhalt einer Eingabe an den Wehrbeauftragten gleichzeitig 
Gegenstand einer Beschwerde nach der WBO oder Wehrdisziplinarord-
nung (WDO) , dann gilt:

a) Hat ein Soldat Beschwerde nach der WBO einschließlich der Diszip-
linarbeschwerde nach § 38 WDO eingelegt und richtet er eine Ein-
gabe in gleicher Angelegenheit an den Wehrbeauftragten, so ist 
der Wehrbeauftragte über Sachstand und Fortgang der Beschwer-
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desache zu unterrichten. Eine Mehrausfertigung der Entscheidung 
ist ihm unverzüglich zuzuleiten. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
sowie die Unanfechtbarkeit sind gesondert mitzuteilen.

b) Bezieht sich die Eingabe des Soldaten an den Wehrbeauftragten 
auch auf Angelegenheiten, die der Soldat nicht zum Gegenstand 
seiner Beschwerde gemacht hat, ist bezüglich dieses Teils der Ein-
gabe wie bei sonstigen Eingaben zu verfahren.

c) Werden aufgrund einer Eingabe an den Wehrbeauftragten diszi-
plinare Ermittlungen aufgenommen, so ist der Wehrbeauftragte 
hiervon zu unterrichten. Nach Abschluss des Verfahrens ist ihm die 
getroffene Entscheidung mitzuteilen. In einem disziplinargericht-
lichen Verfahren sind auch wesentliche Zwischenentscheidungen 
mitzuteilen.

 8. 

Für die Bearbeitung von Vorgängen, die der Wehrbeauftragte Dienststel-
len der Bundeswehr zur Regelung in eigener Zuständigkeit übersendet, 
gilt Folgendes:

a) Richtet sich der Vorgang gegen einen Soldaten, ist er dessen 
nächstem Disziplinarvorgesetzten zuzuleiten. Sonstige Vorgänge 
sind der Stelle zuzuleiten, die den Gegenstand des Vorgangs zu 
beurteilen hat.

b) Die zu Buchstabe a) bezeichnete Stelle hat dem Einsender auf dem 
Dienstweg einen Bescheid zu erteilen, der auch mündlich durch 
dessen Disziplinarvorgesetzten eröffnet werden kann. Der Wehr-
beauftragte ist über die abschließende Behandlung der Angele-
genheit in Kenntnis zu setzen.

c) Durch eine Eingabe an den Wehrbeauftragten werden die Rechts-
behelfe nach der WBO und der WDO nicht ersetzt. Selbst wenn 
eine Eingabe an den Wehrbeauftragten als Beschwerde oder als 
Antrag nach der WBO oder der WDO anzusehen ist, werden die 
dort festgelegten Fristen nur dann gewahrt, wenn die Eingabe in-
nerhalb dieser Frist bei der für die Entgegennahme der Beschwer-
de oder des Antrags zuständigen Stelle eingeht.

 9. 

Truppenbesuche des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass (z. B. in 
Zusammenhang mit besonderen Vorkommnissen oder mehreren gleich 
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lautenden oder ähnlichen Eingaben im Bereich desselben Truppenteils) 
sind dem BMVg fernschriftlich nach folgendem Muster zu melden:

Anschrift:
BMVg - Fü S I 3 - nachrichtlich:
Führungsstab der betreffenden Teilstreitkraft bzw. OrgBereich (Fü H I 
1, Fü L I 2, Fü M I 1, Fü San Pers Z, Fü S I 3)
Betr.: Truppenbesuch des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass
 – Zeitpunkt,

 – Truppenteil,

 – Standort und Unterkunft,

 – Anlass.

D. Unterrichtung der Soldaten

 10. 

Alle Soldaten sind über die Aufgaben und Befugnisse des Wehrbeauftrag-
ten zu Beginn der Grundausbildung und erneut nach Versetzung in die 
Stammeinheit durch den Disziplinarvorgesetzten zu unterrichten. Dabei 
ist insbesondere auf Folgendes hinzuweisen:

a) Jeder Soldat hat das Recht, sich unmittelbar, ohne Einhaltung des 
Dienstweges, mit Eingaben an den Wehrbeauftragten zu wenden. 
Eingaben/Schreiben von Bundeswehrangehörigen an den Wehr-
beauftragten des Deutschen Bundestages werden auch mit 
Dienstpost befördert, sie können in der Einheit/Dienststelle abge-
geben werden.

Die Anschrift des Wehrbeauftragten lautet:  
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages,   
Platz der Republik 1, 11011 Berlin.

Die Anschrift ist gemäß ZDv 10/5 „Leben in der militärischen Ge-
meinschaft“ Nummer 230 durch Aushang an der Informationsta-
fel in der Einheit/Dienststelle bekannt zu geben.

b) Soldaten können sich nur einzeln an den Wehrbeauftragten wen-
den.

c) Anonyme Eingaben werden nicht bearbeitet (§ 8 WBeauftrG).

d) Wendet sich ein Soldat vor Abfassung seiner Eingabe an seinen 
Disziplinarvorgesetzten, ist ihm Rat und Hilfe zu gewähren. Es ist 



348

Erlass Truppe und Wehrbeauftragter 

ein Dienstvergehen und zugleich eine Straftat nach § 35 Wehr-
strafgesetz, wenn Vorgesetzte durch Befehle, Drohungen, Ver-
sprechungen, Geschenke oder sonst auf pflichtwidrige Weise Un-
tergebene davon abhalten, Eingaben an den Wehrbeauftragten 
zu richten oder Eingaben unterdrücken. Auch der Versuch ist straf-
bar und kann im Übrigen als Dienstvergehen geahndet werden.

e) Der Soldat darf keine Nachteile erleiden, weil er sich mit einer Ein-
gabe an den Wehrbeauftragten gewandt hat. Enthält die Einga-
be Dienstpflichtverletzungen oder Straftaten, z. B. Beleidigungen 
oder Verleumdungen, kann dies als Dienstvergehen disziplinar ge-
ahndet oder strafgerichtlich verfolgt werden (vgl. ZDv 14/3 B 127).

f) Unterlagen, die höher als VS-NfD eingestuft sind, dürfen Eingaben 
an den Wehrbeauftragten nicht beigefügt werden. Tatsachen, die 
einem höheren Geheimhaltungsgrad als VS-NfD unterliegen, dür-
fen in Eingaben an den Wehrbeauftragten nicht enthalten sein. 
Erscheint die Mitteilung solcher Umstände aus der Sicht des Peten-
ten erforderlich, kann der Soldat den Wehrbeauftragten hierauf 
hinweisen.

E. Schlussbemerkungen

 11. 

Von allen Vorgesetzten wird erwartet, vertrauensvoll mit dem Wehrbeauf-
tragten zusammenzuarbeiten und ihm damit die Möglichkeit geben, sich 
schnell und gründlich zu unterrichten.
Verständnis des Soldaten für unsere Staats- und Rechtsordnung, Vertrau-
en zur Demokratie, aber auch zur Bundeswehr können damit wesentlich 
gefördert werden.

 12. 

Alle Disziplinarvorgesetzten sind aufgefordert, Erfahrungen auf dem 
Dienstweg an BMVg - Fü S I 3 - zu melden.

 13. 

Der Erlass „Truppe und Wehrbeauftragter“ in der Fassung VMBl 1984 S. 
59 wird aufgehoben.

BMVg, 28. Mai 2001  
Fü S I 3 - Az 39-20-00
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Hinweis: Änderung durch Art. 2 G v. 27.3.2017 I 562 (Nr. 15) textlich 
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet; er-
setzt G 51-3 v. 16.1.1991 I 47 (SBG)

Kapitel 1 - Allgemeine Vorschriften

§ 1 Beteiligung

(1) Soldatinnen und Soldaten werden durch Vertrauenspersonen, Gremi-
en der Vertrauenspersonen oder Personalvertretungen vertreten.

(2) Das Recht der Soldatinnen und Soldaten, sich in dienstlichen und per-
sönlichen Angelegenheiten an die Vorgesetzten zu wenden, bleibt 
unberührt.

(3) Zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse, die 
der oder dem Disziplinarvorgesetzten nach diesem Gesetz übertragen 
sind, ist die oder der unterste gemeinsame Disziplinarvorgesetzte der 
Wählergruppe, für die die Vertrauensperson und die stellvertretenden 
Vertrauenspersonen gewählt werden.

§ 2 Allgemeine Vorschriften

(1) Für die Zusammenarbeit der Vorgesetzten und Vertrauenspersonen 
mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften der Solda-
tinnen und Soldaten gilt § 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
entsprechend.

(2) Soldatinnen und Soldaten, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahr-
nehmen, haben über die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen gegenüber Dritten 
Stillschweigen zu bewahren. Die Schweigepflicht besteht nicht für 
Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(3) Die Wahrnehmung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten nach 
diesem Gesetz gelten als Dienst im Sinne des § 27 des Soldatenver-
sorgungsgesetzes oder als Wehrdienst im Sinne des § 81 des Solda-
tenversorgungsgesetzes.



354

Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz

Kapitel 2 - Beteiligung der Soldatinnen und 
 Soldaten durch Vertrauenspersonen
Abschnitt 1 - Wahl der Vertrauensperson

§ 3 Wahlrechtsgrundsätze und allgemeine Vorschriften  
für die Wahl

(1) Die Vertrauensperson und die stellvertretenden Vertrauenspersonen 
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Personen-
wahl durchgeführt.

(2) Die zuständigen Disziplinarvorgesetzten bestellen spätestens zwei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit der Vertrauensperson auf deren Vor-
schlag drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand, davon eine oder einen 
als Vorsitzende oder Vorsitzenden. Ist eine Vertrauensperson erstmals 
zu wählen oder nicht mehr vorhanden, berufen sie eine Versamm-
lung der Wahlberechtigten zur Wahl eines Wahlvorstandes ein.

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten und durch-
zuführen. Er stellt unverzüglich nach Abschluss der Wahl das Wahler-
gebnis durch öffentliche Auszählung der Stimmen fest, fertigt hierü-
ber ein Protokoll und gibt das Wahlergebnis durch Aushang bekannt.

(4) Niemand darf die Wahl behindern, insbesondere dürfen die Wahl-
berechtigten nicht in der Ausübung des aktiven oder passiven Wahl-
rechts beschränkt werden. Die Wahl darf nicht durch Versprechen 
von Vorteilen oder durch Androhung von Nachteilen beeinflusst wer-
den.

(5) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl.

§ 4 Wählergruppen und Wahlbereiche

(1) Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften bilden jeweils eine Wähl-
ergruppe. Jede Wählergruppe, die mindestens fünf Soldatinnen oder 
Soldaten umfasst, wählt eine Vertrauensperson und mindestens zwei 
stellvertretende Vertrauenspersonen in folgenden Wahlbereichen:

1. in Einheiten,

2. auf Schiffen und Booten der Marine,

3. in Stäben der Verbände und Großverbände sowie vergleichba-
rer Dienststellen und Einrichtungen,
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4. in integrierten Dienststellen und Einrichtungen,

5. in der Regel in multinationalen Dienststellen und Einrichtungen.

(2) In Universitäten wählen die Studierenden Vertrauenspersonen und 
mindestens zwei stellvertretende Vertrauenspersonen entsprechend 
Absatz 1 in dem Wahlbereich, der ihrer oder ihrem nächsten Diszipli-
narvorgesetzten zugeordnet ist.

(3) Soldatinnen und Soldaten wählen ungeachtet ihrer Beteiligungsrech-
te in ihrem Stammtruppenteil Vertrauenspersonen und mindestens 
zwei stellvertretende Vertrauenspersonen entsprechend Absatz 1 in 
dem Wahlbereich, der ihrer oder ihrem nächsten Disziplinarvorge-
setzten zugeordnet ist, in folgenden Dienststellen oder Einrichtun-
gen:

1. in Schulen oder vergleichbaren Einrichtungen der Streitkräfte, 
wenn sie dort an Lehrgängen teilnehmen, die länger als 30 Ka-
lendertage dauern, sowie

2. in Dienststellen oder Einrichtungen außerhalb der Streitkräfte, 
zu denen Soldatinnen und Soldaten kommandiert oder unter 
Wegfall der Geld- und Sachbezüge beurlaubt sind.

(4) Unteroffiziere mit und ohne Portepee auf Schiffen und Booten der 
Marine wählen abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 jeweils 
eine Vertrauensperson und mindestens zwei stellvertretende Vertrau-
enspersonen, sofern ihre Wählergruppe mindestens fünf Soldatinnen 
oder Soldaten umfasst.

(5) Sind mindestens fünf Angehörige einer Wählergruppe nicht nur vo-
rübergehend an einem Ort eingesetzt, der weiter als 100 Kilometer 
vom Dienstort der oder des zuständigen Disziplinarvorgesetzten ent-
fernt ist, wählen diese abweichend von Absatz 1 eine Vertrauensper-
son und mindestens zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

(6) Umfasst eine Wählergruppe weniger als fünf Wahlberechtigte, so 
teilt die dem Bundesministerium der Verteidigung unmittelbar nach-
geordnete zuständige Kommandobehörde diese Wahlberechtigten 
derjenigen benachbarten Einheit oder Dienststelle oder demjenigen 
Stab des Verbands zu, die oder der der Einheit oder Dienststelle un-
mittelbar übergeordnet ist. In Ausnahmefällen ist die Bildung von 
laufbahnübergreifenden Wählergruppen zulässig. Ist die Zuständig-
keit weiterer Kommandobehörden berührt, so bedarf die zuteilen-
de Kommandobehörde deren Zustimmung. Mehrere benachbarte 
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Dienststellen können unabhängig von ihrer organisatorischen Zuge-
hörigkeit zu einem Wahlbereich zusammengefasst werden.

(7) Abweichend von Absatz 6 wählen Offiziere in Einheiten nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1, sofern die Zahl der Wahlberechtigten unter fünf 
liegt, in dem Stab des Verbands oder Großverbands nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3, welcher der Einheit unmittelbar übergeordnet ist.

§ 5 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind

1. alle Soldatinnen und Soldaten, die am Wahltag der Wählergrup-
pe des Wahlbereichs angehören, für den die Vertrauensperson 
zu wählen ist, sowie

2. alle Soldatinnen und Soldaten, die der oder dem für den Wahl-
bereich zuständigen Disziplinarvorgesetzten truppendienstlich 
unterstellt sind.

(2) Kommandierte Soldatinnen und Soldaten sind in dem Wahlbereich 
wahlberechtigt, zu dem sie kommandiert sind, wenn ihre Komman-
dierung voraussichtlich länger als drei Monate dauert. Dies gilt nicht 
für die Kommandierung von Soldatinnen und Soldaten zum Zwecke 
der Freistellung für die Geschäftsführung eines Gremiums der Ver-
trauenspersonen.

§ 6 Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 5.

(2) Nicht wählbar sind

1. die Kommandeurinnen und Kommandeure, die Stellvertreten-
den Kommandeurinnen und Kommandeure sowie die Chefs 
der Stäbe,

2. die Kompaniechefs und Offiziere in vergleichbarer Dienststel-
lung, die örtliche Vorgesetzte der Wählergruppe der Offiziere 
im Sinne des § 4 Absatz 1 sind,

3. die Kompaniefeldwebel sowie die Inhaberinnen und Inhaber 
entsprechender Dienststellungen,

4. Soldatinnen und Soldaten, die infolge Richterspruchs nicht die 
Fähigkeit besitzen, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen 
und
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5. Soldatinnen und Soldaten, die innerhalb eines Jahres vor dem 
Tag der Stimmabgabe durch Entscheidung des Truppendienst-
gerichts als Vertrauensperson abberufen worden sind.

§ 7 Anfechtung der Wahl

(1) Die Wahl kann angefochten werden, wenn gegen wesentliche 
Vorschriften über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen wurde und eine Berichtigung nicht erfolgt 
ist. Eine Anfechtung ist nicht möglich, wenn durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht verändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Anfechtungsberechtigt ist eine Gruppe von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten oder die oder der Disziplinarvorgesetzte.

(3) Die Wahl kann auf Antrag der Anfechtungsberechtigten innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Truppen-
dienstgericht angefochten werden. Das Truppendienstgericht ent-
scheidet in entsprechender Anwendung der Wehrbeschwerdeord-
nung, ob die Wahl für ungültig zu erklären ist.

(4) Die Auswahl der militärischen Beisitzerinnen und Beisitzer des Ge-
richts bestimmt sich nach dem Dienstgrad der Vertrauensperson. Auf 
Antrag kann die oder der Vorsitzende den Beginn der Amtszeit der 
Vertrauensperson bis zur Entscheidung des Truppendienstgerichts 
aussetzen.

Abschnitt 2 - Geschäftsführung und Rechtsstellung

§ 8 Geschäftsführung

(1) Das Amt der Vertrauensperson ist ein Ehrenamt.

(2) Die Vertrauensperson übt ihr Amt in der Regel während der Dienst-
zeit aus. Sie ist von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, wenn 
und soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. Wird sie durch die Erfüllung ihrer Aufgaben über die 
Dienstzeit hinaus beansprucht, ist ihr Dienstbefreiung in entsprechen-
dem Umfang zu gewähren.

(3) Der Vertrauensperson ist während des Dienstes Gelegenheit zu ge-
ben, Sprechstunden und Versammlungen innerhalb dienstlicher Un-
terkünfte oder Anlagen abzuhalten, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist und zwingende dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen.
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(4) Die durch die Tätigkeit der Vertrauensperson entstehenden Kosten 
trägt die Dienststelle. Die Vertrauensperson erhält bei Reisen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Reisekostenvergütung nach 
den für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Vorschrif-
ten. Für Sprechstunden, Versammlungen und die laufende Geschäfts-
führung werden ihr im erforderlichen Umfang Räume, Geschäftsbe-
darf und geeignete Aushangmöglichkeiten für Bekanntmachungen 
in gleicher Weise wie einer Personalvertretung zur Verfügung gestellt.

(5) Soldatinnen und Soldaten, die als Vertrauenspersonen oder Mitglie-
der eines Vertrauenspersonenausschusses mindestens für die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit von ihren dienstlichen Aufgaben freige-
stellt sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung. § 46 Absatz 5 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes gilt entsprechend.

§ 9 Beurteilung

(1) Die Vertrauensperson und die als Vertrauensperson eingetretenen 
stellvertretenden Vertrauenspersonen werden durch die nächste 
Disziplinarvorgesetzte oder den nächsten Disziplinarvorgesetzten 
beurteilt, es sei denn, sie beantragen in den ersten sechs Monaten 
ihrer Amtszeit oder bei Wechsel der oder des nächsten Disziplinar-
vorgesetzten, durch die nächsthöhere Disziplinarvorgesetzte oder 
den nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten beurteilt zu werden. Ist 
die Vertrauensperson für den Bereich ihrer oder ihres nächsthöheren 
Disziplinarvorgesetzten gewählt worden, geht auf ihren Antrag die 
Zuständigkeit für die Beurteilung auf deren nächste Disziplinarvorge-
setzte oder nächsten Disziplinarvorgesetzten über.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Soldatinnen und Soldaten, die für min-
destens ein Viertel des Beurteilungszeitraumes als Vertrauensperson 
oder als eingetretene stellvertretende Vertrauenspersonen tätig ge-
wesen sind.

§ 10 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Vertrauensperson beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit 
dem Tag der Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Ver-
trauensperson im Amt ist, mit dem Ablauf des Tages, an dem die 
Amtszeit dieser Vertrauensperson endet. Schließt sich die Amtszeit 
der neu zu wählenden Vertrauensperson nicht unmittelbar an, so 
verlängert sich die Amtszeit der bisherigen Vertrauensperson bis zur 
Neuwahl, jedoch höchstens um zwei Monate.
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(2) Das Amt der Vertrauensperson endet durch

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Beendigung des Wehrdienstverhältnisses,

4. Ausscheiden aus dem Wahlbereich,

5. Verlust der Wählbarkeit,

6. Entscheidung des Truppendienstgerichts,

7. Auflösung des Verbands, der Einheit oder der Dienststelle.

§ 11 Niederlegung des Amtes

Die Vertrauensperson kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
oder dem Disziplinarvorgesetzten ihr Amt niederlegen. Diese oder dieser 
gibt die Niederlegung des Amtes dienstlich bekannt.

§ 12 Abberufung der Vertrauensperson

(1) Die Vertrauensperson kann abberufen werden wegen

1. grober Vernachlässigung ihrer gesetzlichen Befugnisse,

2. grober Verletzung ihrer gesetzlichen Pflichten oder

3. eines sonstigen Verhaltens, das geeignet ist, die verantwor-
tungsvolle Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen oder das kameradschaftliche Vertrauen innerhalb des 
Bereichs, für den sie gewählt ist, ernsthaft zu beeinträchtigen.

(2) Über die Abberufung entscheidet das Truppendienstgericht auf An-
trag

1. mindestens eines Viertels der Wählergruppe,

2. der oder des Disziplinarvorgesetzten oder

3. der oder des nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten der Ver-
trauensperson.

Das Truppendienstgericht entscheidet auf Grund mündlicher Verhand-
lung unter entsprechender Anwendung der Wehrbeschwerdeordnung.



360

Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz

§ 13 Ruhen des Amtes

(1) Das Amt der Vertrauensperson ruht, solange ihr die Ausübung des 
Dienstes verboten oder sie vorläufig des Dienstes enthoben ist. Auf 
Antrag kann das Truppendienstgericht bis zur Entscheidung über ei-
nen Abberufungsantrag nach § 12 Absatz 1 das Ruhen des Amtes 
anordnen.

(2) Das Amt der Vertrauensperson ruht, wenn über ihren Antrag auf An-
erkennung als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer 
noch nicht unanfechtbar entschieden worden ist.

§ 14 Stellvertretung

(1) Ruht das Amt der Vertrauensperson oder endet es vorzeitig, so tritt 
die mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Vertrau-
ensperson an ihre Stelle. Sind keine stellvertretenden Vertrauensper-
sonen mehr vorhanden, sind für die Dauer der restlichen Amtszeit 
der Vertrauensperson im Sinne des § 10 Absatz 1 zwei stellvertre-
tende Vertrauenspersonen im vereinfachten Wahlverfahren (§ 13 der 
Wahlverordnung zum Soldatenbeteiligungsgesetz) zu wählen. Satz 2 
ist nicht anzuwenden, wenn die restliche Amtszeit weniger als zwei 
Monate beträgt.

(2) Die stellvertretende Vertrauensperson tritt auch ein, wenn die Ver-
trauensperson an der Ausübung ihres Amtes verhindert ist.

(3) Sind die Vertrauensperson und die stellvertretenden Vertrauensper-
sonen durch eine besondere Verwendung im Ausland (§ 56 Absatz 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes) an der Ausübung ihres Amtes ver-
hindert, wird eine Vertrauensperson mit befristeter Amtszeit im ver-
einfachten Wahlverfahren gewählt. Die befristete Amtszeit endet mit 
Ablauf des Tages, an dem die Verhinderung der Vertrauensperson 
oder einer der stellvertretenden Vertrauenspersonen entfällt.

§ 15 Schutz der Vertrauensperson

(1) Die Vertrauensperson darf in der Ausübung ihrer Befugnisse nicht be-
hindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden.

(2) Für die Ahndung von Dienstvergehen der Vertrauensperson oder 
der nach § 14 als Vertrauensperson eingetretenen stellvertretenden 
Vertrauensperson ist die oder der nächsthöhere Disziplinarvorgesetz-
te zuständig. Ist die Vertrauensperson für den Bereich der oder des 
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nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten gewählt worden, geht die 
Zuständigkeit auf deren nächste Disziplinarvorgesetzte oder dessen 
nächsten Disziplinarvorgesetzten über.

§ 16 Versetzung der Vertrauensperson

(1) Die Vertrauensperson darf während der Dauer ihres Amtes gegen ih-
ren Willen nur versetzt oder für mehr als drei Monate kommandiert 
werden, wenn dies auch unter Berücksichtigung ihrer Stellung als 
Vertrauensperson aus dienstlichen Gründen unvermeidbar ist. Das-
selbe gilt für die zur Wahl vorgeschlagenen Soldatinnen und Soldaten 
bis zum Wahltag.

(2) Absatz 1 gilt bei Versetzungen aus dem Ausland in das Inland nur für 
die Dauer der ersten vollen Amtszeit.

§ 17 Beschwerderecht der Vertrauensperson

Die Vertrauensperson kann sich entsprechend § 1 Absatz 1 der Wehrbe-
schwerdeordnung beschweren, wenn sie glaubt, in der Ausübung ihrer 
Befugnisse behindert oder wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt zu werden.

§ 18 Beschwerden gegen die Vertrauensperson

Über Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung gegen die Ver-
trauensperson oder die nach § 14 als Vertrauensperson eingetretene 
stellvertretende Vertrauensperson entscheidet deren nächsthöhere Diszi-
plinarvorgesetzte oder nächsthöherer Disziplinarvorgesetzter.

Abschnitt 3 - Beteiligung der Vertrauensperson

§ 19 Aufgaben der Vertrauensperson

(1) Die Vertrauensperson soll zur verantwortungsvollen Zusammenarbeit 
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen sowie zur Festigung des 
kameradschaftlichen Vertrauens innerhalb des Bereiches beitragen, 
für den sie gewählt ist.

(2) Vertrauensperson und Disziplinarvorgesetzte oder Disziplinarvorge-
setzter arbeiten im Interesse der Soldatinnen und Soldaten des Wahl-
bereiches und zur Erfüllung des Auftrages der Streitkräfte mit dem 
Ziel der Verständigung eng zusammen.
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(3) Die Vertrauensperson hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen zu beantragen, die der Dienststelle und ihren Sol-
datinnen und Soldaten dienen,

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Soldatinnen und 
Soldaten geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften 
durchgeführt werden,

3. Anregungen und Beanstandungen von Soldatinnen und Solda-
ten entgegenzunehmen und, falls diese berechtigt erscheinen, 
durch Erörterung mit der oder dem Disziplinarvorgesetzten auf 
ihre Erledigung hinzuwirken,

4. sich dafür einzusetzen, dass die Vereinbarkeit von Familie und 
Dienst gefördert wird und

5. auf die Verwirklichung der Ziele des Soldatinnen- und Soldaten-
gleichbehandlungsgesetzes sowie des Soldatinnen- und Solda-
tengleichstellungsgesetzes hinzuwirken.

§ 20 Pflichten der Disziplinarvorgesetzten

(1) Die oder der Disziplinarvorgesetzte hat die Vertrauensperson bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie oder er unterrichtet die 
Vertrauensperson über Angelegenheiten, die ihre Aufgaben betref-
fen, rechtzeitig und umfassend. Hierzu ist der Vertrauensperson auch 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die erforderlichen Unterlagen 
zu eröffnen, in Personalakten jedoch nur mit Einwilligung der betrof-
fenen Person.

(2) Die oder der Disziplinarvorgesetzte hat alle Soldatinnen und Solda-
ten unverzüglich nach Diensteintritt und in regelmäßigen Abständen 
über die Rechte und Pflichten der Vertrauensperson zu unterrichten. 
Zusätzlich soll vor jeder Wahl, noch vor der Bestellung des Wahlvor-
standes, eine Unterrichtung stattfinden.

(3) Die oder der Disziplinarvorgesetzte hat die Vertrauensperson und die 
stellvertretenden Vertrauenspersonen unverzüglich nach ihrer Wahl 
in ihr Amt einzuweisen.

(4) Bataillonskommandeurinnen oder Bataillonskommandeure und Dis-
ziplinarvorgesetzte in entsprechenden Dienststellungen führen min-
destens einmal im Kalendervierteljahr mit den Disziplinarvorgesetz-
ten und Vertrauenspersonen ihres Bereiches eine Besprechung über 
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Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse aus dem Aufgabenbe-
reich der Vertrauenspersonen durch.

(5) Vertrauensperson und stellvertretende Vertrauenspersonen, die neu 
in ihr Amt gewählt sind, sind so bald wie möglich nach ihrer Wahl für 
ihre Aufgaben auszubilden. Satz 1 gilt nicht für Vertrauenspersonen 
der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer an Schulen 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) und der bei besonderen Verwendungen im 
Ausland gewählten Vertrauenspersonen (§ 54). Die Ausbildung soll 
auf Brigade- oder vergleichbarer Ebene in Seminarform stattfinden. 
Zusätzlich soll allen Vertrauenspersonen die Teilnahme an Weiterbil-
dungsveranstaltungen, insbesondere an Lehrgängen, gewährt wer-
den, sofern diese Kenntnisse vermitteln, die zur Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlich sind.

§ 21 Anhörung

Ist die Vertrauensperson zu beabsichtigten Maßnahmen anzuhören, ist 
sie über diese rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die oder der 
Disziplinarvorgesetzte hat der Vertrauensperson zu den beabsichtigten 
Maßnahmen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese ist mit ihr 
zu erörtern.

§ 22 Vorschlagsrecht

(1) Sofern der Vertrauensperson ein Vorschlagsrecht zusteht, hat die 
oder der Disziplinarvorgesetzte die Vorschläge rechtzeitig mit ihr zu 
erörtern. Dies gilt auch dann, wenn sich der Vorschlag auf die Aus-
wirkung von Befehlen oder sonstiger Maßnahmen vorgesetzter Kom-
mandobehörden oder von Standortältesten bezieht, die die oder der 
Disziplinarvorgesetzte beabsichtigt, umzusetzen.

(2) Entspricht die oder der zuständige Disziplinarvorgesetzte einem Vor-
schlag der Vertrauensperson nicht oder nicht in vollem Umfang, ist 
diese Entscheidung der Vertrauensperson rechtzeitig unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen.

(3) Im Fall der Ablehnung eines Vorschlags kann die Vertrauensperson 
ihr Anliegen der oder dem nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten 
vortragen. Diese oder dieser kann die Ausführung eines Befehls oder 
einer sonstigen Maßnahme bis zu ihrer oder seiner Entscheidung aus-
setzen, wenn dem nicht dienstliche Gründe entgegenstehen.
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(4) Geht ein Vorschlag der Vertrauensperson über den Bereich hinaus, 
für den sie gewählt ist, hat die oder der Disziplinarvorgesetzte den 
Vorschlag mit einer Stellungnahme ihrer oder seinem nächsten Diszi-
plinarvorgesetzten vorzulegen.

(5) Bezieht sich ein Vorschlag auf eine Maßnahme, die der Natur der Sa-
che nach keinen Aufschub duldet, kann die oder der nächste Diszipli-
narvorgesetzte bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelun-
gen treffen. Die vorläufige Regelung ist der oder dem nächsthöheren 
Disziplinarvorgesetzten und der Vertrauensperson unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen.

(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht bei Verhängung Erzieherischer Maß-
nahmen.

§ 23 Mitbestimmung, Schlichtungsausschuss

(1) Unterliegt eine Maßnahme der Mitbestimmung der Vertrauensper-
son, ist sie rechtzeitig durch die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten, 
die oder der für die Maßnahme zuständig ist, zu unterrichten und ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Diese ist mit ihr zu erörtern. 
Die Vertrauensperson kann in diesen Fällen auch Maßnahmen vor-
schlagen.

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, ist die Maßnahme auszusetzen 
und die oder der nächsthöhere Vorgesetzte anzurufen. Wenn eine 
Einigung erneut nicht zu erzielen ist, entscheidet ein Schlichtungs-
ausschuss mit Stimmenmehrheit. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 
Der Schlichtungsausschuss ist von der Vorsitzenden Richterin oder 
dem Vorsitzenden Richter des zuständigen Truppendienstgerichts 
einzuberufen. Er besteht aus

1. der Vorsitzenden Richterin oder dem Vorsitzenden Richter des 
zuständigen Truppendienstgerichts,

2. der oder dem Vorgesetzten,

3. der oder dem nächsthöheren Vorgesetzten sowie

4. der Vertrauensperson und einer stellvertretenden Vertrau ens-
person.      
Sind die stellvertretenden Vertrauenspersonen an der Teilnahme 
am Schlichtungsausschuss verhindert, so bestimmt die Vertrau-
ensperson eine weitere Vertrauensperson des Verbands zum 
Mitglied des Schlichtungsausschusses.
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(3) Kommt in den Fällen des § 25 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 5 eine Ei-
nigung nicht zustande, gibt der Schlichtungsausschuss eine Empfeh-
lung ab. Will die oder der zuständige Vorgesetzte von dieser Empfeh-
lung abweichen, hat sie oder er die Angelegenheit der zuständigen 
Inspekteurin oder dem zuständigen Inspekteur binnen zwei Wochen 
auf dem Dienstweg zur Entscheidung vorzulegen. In den Fällen des § 
25 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, 9 und 10 gilt § 104 Satz 3 des Bundes-
personalvertretungsgesetzes entsprechend.

(4) Die oder der zuständige Vorgesetzte kann bei Maßnahmen, die der 
Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen 
Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie oder er hat der Ver-
trauensperson die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen 
und unverzüglich das Verfahren nach Absatz 2 einzuleiten.

§ 24 Personalangelegenheiten

(1) Die oder der nächste Disziplinarvorgesetzte soll die Vertrauensperson 
bei folgenden Maßnahmen oder deren Ablehnung anhören, es sei 
denn, dass die oder der Betroffene die Anhörung ausdrücklich ab-
lehnt:

1. Versetzungen mit Ausnahme der Versetzung im Anschluss an 
die Grundausbildung und im Rahmen festgelegter Ausbildungs-
gänge,

2. Kommandierungen mit einer Dauer von mehr als drei Monaten, 
ausgenommen Lehrgänge,

3. Status- oder Laufbahnwechsel,

4. Wechsel auf einen anderen Dienstposten,

5. Maßnahmen, die ohne qualifizierten Abschluss der Erweiterung 
der persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten dienen,

6. vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses, sofern ein Er-
messensspielraum besteht, und

7. Verbleiben im Dienst über die besonderen Altersgrenzen des § 
44 Absatz 2 in Verbindung mit § 45 Absatz 2 des Soldatengeset-
zes hinaus.

(2) Die Vertrauensperson wird von der oder dem nächsten Disziplinar-
vorgesetzten, außer im Falle der ausdrücklichen Ablehnung der oder 
des Betroffenen, angehört bei der Genehmigung, dem Widerruf der 
Genehmigung oder der Ablehnung
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1. von Sonderurlaub,

2. von Betreuungsurlaub,

3. einer Nebentätigkeit,

4. einer Teilzeitbeschäftigung,

5. von ortsunabhängigem Arbeiten und

6. von Telearbeit.

(3) Die oder der Disziplinarvorgesetzte teilt die Äußerung der Vertrauens-
person zu der beabsichtigten Personalmaßnahme der personalbear-
beitenden Stelle mit. Das Ergebnis der Anhörung ist in die Persona-
lentscheidung einzubeziehen.

(4) Die Vertrauensperson soll stets angehört werden bei der Auswahl 
von Soldatinnen und Soldaten ihres Wahlbereichs für Beförderungen, 
bei denen die oder der zuständige Vorgesetzte ein Auswahlermessen 
hat. Dies gilt nicht für Beförderungen ab der Besoldungsgruppe A 16 
an aufwärts.

(5) Über die Anhörung ist ein Protokoll anzufertigen, das zu den Akten 
zu nehmen ist.

§ 25 Dienstbetrieb

(1) Die oder der nächste Disziplinarvorgesetzte hat die Vertrauensperson 
anzuhören

1. zu den lang- und mittelfristigen Planungen in Jahres- und Quar-
talsausbildungsbefehlen sowie

2. zu den allgemeinen Regelungen für Rahmendienstpläne.

(2) Die Vertrauensperson hat darüber hinaus ein Anhörungs- und Vor-
schlagsrecht bei

1. der Gestaltung des Dienstbetriebes,

2. der Gewährung von Freistellung vom Dienst für die Einheit oder 
Teileinheiten,

3. der Festlegung der dienstfreien Werktage,

4. der Anordnung von Wach- und Bereitschaftsdiensten sowie zu-
sätzlichem Dienst und Mehrarbeit sowie
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5. der Einteilung von Soldatinnen und Soldaten zu Sonder- und 
Zusatzdiensten.

Auf Antrag der oder des Betroffenen soll die Vertrauensperson bei 
der individuellen Gewährung von Freistellung vom Dienst angehört 
werden.

(3) Die Vertrauensperson hat ein Mitbestimmungsrecht bei

1. der Festlegung von Beginn und Ende der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit und der Pausen sowie der Verteilung der Ar-
beitszeit auf die einzelnen Wochentage,

2. der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Weiterbil-
dungsveranstaltungen für Soldatinnen und Soldaten mit Aus-
nahme der durch Berufsordnungen geregelten Weiterbildun-
gen,

3. der Bestellung von Vertrauensärztinnen und -ärzten und von 
Betriebsärztinnen und -ärzten,

4. der Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Sol-
datinnen und Soldaten zu überwachen, ausgenommen, wenn 
technische Einrichtungen zum Zwecke der Ausbildung der Sol-
datinnen und Soldaten eingesetzt werden,

5. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichte-
rung des Dienstablaufs,

6. der Geltendmachung von Ersatzansprüchen in Höhe von mehr 
als 250 Euro gegen Soldatinnen und Soldaten, sofern diese der 
Beteiligung der Vertrauensperson zustimmen,

7. Inhalten von Personalfragebögen für Soldatinnen und Soldaten,

8. Maßnahmen, die der Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst dienen,

9. der Aufstellung des Urlaubsplanes und der Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Soldatinnen 
und Soldaten, wenn zwischen der oder dem nächsten Diszipli-
narvorgesetzten und den beteiligten Soldatinnen und Soldaten 
kein Einverständnis erzielt werden kann,

10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen 
und sonstigen Gesundheitsschädigungen.
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Satz 1 gilt nicht, wenn eine gesetzliche Regelung besteht oder ein 
Gremium der Vertrauenspersonen beteiligt wurde.

(4) Eine Beteiligung der Vertrauensperson unterbleibt bei

1. der Festlegung von Zielen und Inhalten der Ausbildung mit Aus-
nahme der politischen Bildung und

2. Anordnungen zur Durchführung von Katastrophenhilfe und Hil-
fe bei besonders schweren Unglücksfällen.

§ 26 Betreuung und Fürsorge

(1) Die oder der Disziplinarvorgesetzte beruft eine Vertrauensperson, die 
die zuständige Versammlung der Vertrauenspersonen nach § 33 be-
nannt hat, zum ständigen Mitglied solcher Ausschüsse, die der Diens-
therr zur Erfüllung seiner Fürsorgepflicht eingerichtet hat. Sofern ei-
nem solchen Ausschuss die Entscheidung über beteiligungspflichtige 
Angelegenheiten übertragen worden ist, tritt seine Beteiligung an die 
Stelle der gesonderten Beteiligung der Vertrauenspersonen, Gremien 
der Vertrauenspersonen oder Personalvertretungen, die in dem Aus-
schuss mit Stimmrecht vertreten sind. Die oder der Vorgesetzte, bei 
der oder dem der Ausschuss gebildet worden ist, nimmt die Aufga-
ben der oder des Disziplinarvorgesetzten nach diesem Gesetz sowie 
die Aufgaben der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle nach § 7 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes wahr. Für das weitere Ver-
fahren gilt das im Einzelfall vorgesehene Beteiligungsverfahren ent-
sprechend.

(2) Für die Besetzung anderer Ausschüsse hat die Vertrauensperson ein 
Vorschlagsrecht.

(3) Die Vertrauensperson hat, sofern eine gesetzliche Regelung nicht be-
steht oder ein Gremium der Vertrauenspersonen nicht beteiligt wur-
de, ein Mitbestimmungsrecht bei

1. Entscheidungen über die Verwendung von Mitteln aus Gemein-
schaftskassen,

2. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Betreuungseinrich-
tungen eines Standorts oder Betreuungseinrichtungen einer 
Truppenunterkunft,

3. Maßnahmen der außerdienstlichen Betreuung und der Freizeit-
gestaltung für Soldatinnen und Soldaten sowie dienstlichen 
Veranstaltungen geselliger Art.
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(4) Bei der Gestaltung der dienstlichen Unterkünfte ist die Vertrauensper-
son anzuhören. Sie kann hierzu Vorschläge machen.

(5) In anderen Fragen der Betreuung und Fürsorge ist die Vertrauensper-
son anzuhören. Sie kann auch Vorschläge machen.

§ 27 Berufsförderung

(1) Die Vertrauensperson bestimmt bei der Berufsförderung von Solda-
tinnen und Soldaten mit, sofern es von diesen beantragt wird. § 23 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Berufsförderung im Sinne des Absatzes 1 umfasst berufsbildende 
Förderungsmaßnahmen nach dem Soldatenversorgungsgesetz und 
sonstige berufsfördernde und berufsbildende Maßnahmen. 

§ 28 Ahndung von Dienstvergehen

(1) Wollen Disziplinarvorgesetzte Disziplinarmaßnahmen verhängen, so 
haben sie oder hat ein von ihnen beauftragter Offizier die Vertrauens-
person vor der Entscheidung zur Person der Soldatin oder des Solda-
ten, zum Sachverhalt und zum Disziplinarmaß anzuhören, außer im 
Fall der ausdrücklichen Ablehnung der Soldatin oder des Soldaten.

(2) Beabsichtigt die Einleitungsbehörde, gegen eine Soldatin oder einen 
Soldaten ein gerichtliches Disziplinarverfahren einzuleiten, so hat die 
Einleitungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die Vertrauens-
person zur Person der Soldatin oder des Soldaten und zum Sach-
verhalt anzuhören, außer im Fall der ausdrücklichen Ablehnung der 
Soldatin oder des Soldaten.

(3) Der Sachverhalt ist der Vertrauensperson vor Beginn der Anhörung 
bekannt zu geben. Ein Recht auf Einsicht in Unterlagen und Akten 
besteht nur mit Einwilligung der Betroffenen.

(4) Über die Anhörung der Vertrauensperson ist ein Protokoll anzuferti-
gen, das zu den Akten zu nehmen ist.

§ 29 Förmliche Anerkennungen, Bestpreise

(1) Die Vertrauensperson hat das Recht, Soldatinnen und Soldaten ihrer 
Wählergruppe für eine förmliche Anerkennung gemäß § 11 Absatz 1 
der Wehrdisziplinarordnung oder für einen Bestpreis vorzuschlagen.
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(2) Die oder der Disziplinarvorgesetzte hat die Vertrauensperson vor der 
Erteilung einer förmlichen Anerkennung oder eines Bestpreises anzu-
hören.

(3) Vor der Rücknahme einer förmlichen Anerkennung gemäß § 14 der 
Wehrdisziplinarordnung ist die Vertrauensperson anzuhören.

§ 30 Auszeichnungen und Vergabe leistungsbezogener Elemente der 
Besoldung

(1) Die Vertrauensperson soll angehört werden, wenn Soldatinnen oder 
Soldaten ihrer Wählergruppe für die Verleihung des Ehrenzeichens 
der Bundeswehr oder für einen Orden vorgeschlagen werden sollen. 
Die Anhörung erfolgt in der Regel durch die nächste Disziplinarvor-
gesetzte oder den nächsten Disziplinarvorgesetzten der Soldatinnen 
und Soldaten, denen eine Auszeichnung verliehen werden soll.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden bei der Vergabe von leistungs-
bezogenen Elementen der Besoldung an Soldatinnen und Soldaten.

§ 31 Beschwerdeverfahren

(1) Die Vertrauensperson der Beschwerdeführerin oder des Beschwerde-
führers soll angehört werden, wenn eine Beschwerde nach den Be-
stimmungen der Wehrbeschwerdeordnung Folgendes betrifft:

1. den Dienstbetrieb,

2. die Fürsorge,

3. die Berufsförderung,

4. die außerdienstliche Betreuung und Freizeitgestaltung für Sol-
datinnen und Soldaten oder

5. dienstliche Veranstaltungen geselliger Art.

(2) Betrifft die Beschwerde persönliche Kränkungen, soll die Vertrauens-
person der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers und der 
oder des Betroffenen angehört werden. Bei Beschwerden in Personal-
angelegenheiten im Sinne des § 24 Absatz 1 und 2 ist die Vertrauens-
person nur auf Antrag der Beschwerdeführerin oder des Beschwerde-
führers anzuhören, die oder der hierauf hinzuweisen ist.
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§ 32 Vermittlung durch die Vertrauensperson

(1) Die Vertrauensperson kann im Verfahren nach der Wehrbeschwer-
deordnung von der Beschwerdeführerin oder vom Beschwerdeführer 
als Vermittlerin oder Vermittler gewählt werden.

(2) Ist die Vertrauensperson in einer Sache als Vermittlerin oder Vermittler 
nach der Wehrbeschwerdeordnung tätig geworden, gilt sie für das 
Anhörungsverfahren nach § 31 Absatz 2 Satz 1 als verhindert.

Kapitel 3 - Gremien der Vertrauenspersonen

Abschnitt 1 - Versammlungen der Vertrauenspersonen

§ 33 Versammlungen der Vertrauenspersonen des Verbands, des  
Kasernenbereichs und des Standorts

(1) Die Vertrauenspersonen eines Verbands oder einer vergleichbaren 
militärischen Dienststelle bilden die Versammlung der Vertrauensper-
sonen des Verbands. Bei den fliegenden Verbänden werden die Ver-
sammlungen bei den Geschwadern oder bei einer den Geschwadern 
vergleichbaren Ebene gebildet.

(2) Die Sprecherinnen und Sprecher der Versammlungen der Vertrauens-
personen des Verbands und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
bilden mit Ausnahme der Schulen für jeweils einen Kasernenbereich 
die Versammlung der Vertrauenspersonen des Kasernenbereichs. Zu 
diesen Versammlungen tritt jeweils eine Vertrauensperson von selb-
ständigen Einheiten oder vergleichbaren militärischen Dienststellen 
hinzu, sofern diese in demselben Kasernenbereich untergebracht 
sind. Sind ausschließlich selbständige Einheiten oder vergleichbare 
militärische Dienststellen in einem Kasernenbereich untergebracht, 
bilden deren Vertrauenspersonen die Versammlung der Vertrauens-
personen des Kasernenbereichs.

(3) In Standorten mit mindestens zwei Kasernen wird eine Versammlung 
der Vertrauenspersonen des Standorts gebildet. Hierfür wählen die 
Versammlungen der Vertrauenspersonen des Kasernenbereichs je 
eine Vertreterin oder einen Vertreter der Laufbahngruppen als Mit-
glied.

(4) Sofern Personalvertretungen nach Kapitel 5 gebildet worden sind, 
treten die Mitglieder der Gruppe der Soldatinnen und Soldaten dieser 
Personalvertretungen, die die Rechte in den Angelegenheiten nach 
der Wehrdisziplinarordnung und der Wehrbeschwerdeordnung aus-



372

Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz

üben, zu den Versammlungen der Vertrauenspersonen hinzu. Sie sind 
in der Versammlung der Vertrauenspersonen aktiv und passiv wahl-
berechtigt.

(5) Die Führerin oder der Führer des Verbands lädt die Mitglieder der 
Versammlung der Vertrauenspersonen des Verbands ein, solange 
noch keine Wahlen stattgefunden haben. Entsprechendes gilt für die 
von der Kasernenkommandantin oder dem Kasernenkommandanten 
einzuberufende Versammlung der Vertrauenspersonen des Kaser-
nenbereichs und für die von der Standortältesten oder dem Standor-
tältesten einzuberufende Versammlung der Vertrauenspersonen des 
Standorts.

(6) Die Versammlungen nach den Absätzen 1 bis 3 vertreten die gemein-
samen Interessen der Soldatinnen und Soldaten gegenüber der Füh-
rerin oder dem Führer des Verbands, gegenüber der Kasernenkom-
mandantin oder dem Kasernenkommandanten oder gegenüber der 
Standortältesten oder dem Standortältesten (Beteiligungspartnerin-
nen oder Beteiligungspartner).

(7) Die Bestimmungen der §§ 9 und 15 gelten entsprechend für die Spre-
cherinnen und Sprecher der Versammlungen der Vertrauenspersonen 
der Verbände. Die Bestimmungen der §§ 8, 9 und 14, des § 15 Ab-
satz 1 sowie der §§ 16 bis 18 gelten entsprechend für alle Mitglieder 
der Versammlungen der Vertrauenspersonen. Die Versammlungen 
werden beteiligt nach den §§ 19, 21 bis 23, 25 und 26.

§ 34 Versammlungen der Vertrauenspersonen der Grossverbände

(1) Bei Brigaden oder diesen vergleichbaren militärischen Dienststellen 
werden Versammlungen der Vertrauenspersonen gebildet. Ihnen 
gehören jeweils bis zu drei entscheidungsbefugte Mitglieder an, die 
von der Versammlung der Vertrauenspersonen des Verbands gewählt 
sind. Zu diesen Versammlungen treten jeweils bis zu drei Vertrau-
enspersonen der selbständigen Einheiten oder vergleichbarer militäri-
scher Dienststellen des unterstellten Bereichs hinzu.

(2) Bei Divisionen oder diesen vergleichbaren militärischen Dienststellen 
werden Versammlungen der Vertrauenspersonen gebildet. Ihnen ge-
hören jeweils bis zu drei entscheidungsbefugte Mitglieder an, die von 
den Versammlungen der unterstellten Großverbände nach Absatz 1 
gewählt sind. Zu diesen Versammlungen treten jeweils bis zu drei 
Vertrauenspersonen der unterstellten selbständigen Einheiten und 
Verbände oder vergleichbarer militärischer Dienststellen hinzu.
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(3) § 33 Absatz 4 bis 7, die §§ 35 und 36 Absatz 1 bis 5 finden entspre-
chend Anwendung mit der Maßgabe, dass die Versammlungen nach 
den Absätzen 1 und 2 abweichend von § 36 Absatz 1 Satz 1 anlass-
bezogen zusammentreten.

§ 35 Sprecherin, Sprecher

(1) Die Mitglieder der Versammlungen der Vertrauenspersonen wählen 
in gesonderten Wahlgängen einen Vorstand. Der Vorstand besteht 
aus einer Sprecherin oder einem Sprecher, einer ersten Stellvertrete-
rin oder einem ersten Stellvertreter und einer zweiten Stellvertreterin 
oder einem zweiten Stellvertreter. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die Vorstandsmitglieder sollen verschiedenen Laufbahngrup-
pen angehören.

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher führt die Geschäfte der Versamm-
lung, führt deren Beschlüsse aus und ist Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner der in § 33 Absatz 6 genannten Beteiligungspartnerin-
nen oder Beteiligungspartner sowie der Führerin oder des Führers des 
jeweiligen Großverbands nach § 34. Für diese Aufgabenwahrneh-
mung ist die Sprecherin oder der Sprecher im erforderlichen Umfang 
freizustellen.

(3) Die Sprecherinnen und Sprecher der Versammlungen der Vertrauens-
personen der Verbände und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
kommen einmal jährlich zu einer Fortbildungsveranstaltung zusam-
men. Die Inspekteurinnen und Inspekteure entscheiden über die Ebe-
ne, in der die Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen sind.

(4) § 12 gilt mit der Maßgabe, dass anstelle der oder des Disziplinarvor-
gesetzten die in § 33 Absatz 6 genannten Beteiligungspartnerinnen 
oder Beteiligungspartner und hinsichtlich der Sprecherinnen oder 
Sprecher der Versammlungen nach § 34 die Führerin oder der Führer 
des jeweiligen Großverbands antragsberechtigt ist.

§ 36 Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Protokoll

(1) Die Versammlungen der Vertrauenspersonen treten einmal im Ka-
lendervierteljahr zusammen. Auf Anregung der in § 33 Absatz 6 ge-
nannten Beteiligungspartnerinnen oder Beteiligungspartner sowie 
auf Antrag eines Drittels ihrer Mitglieder treten sie auch häufiger als 
einmal im Kalendervierteljahr zusammen. Die Sitzungen finden in der 
Regel während der Dienstzeit statt. Bei der Anberaumung ist auf die 
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dienstlichen Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. Die Disziplinarvorge-
setzten sind über den Zeitpunkt der Sitzung vorher zu unterrichten.

(2) Die Versammlung der Vertrauenspersonen ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Hierbei werden 
die Mitglieder nicht mitgezählt, die an einer Teilnahme verhindert 
sind, weil ihre Einheit oder Dienststelle zum Zeitpunkt der Versamm-
lung ortsabwesend ist.

(3) Die Beschlüsse der Versammlung der Vertrauenspersonen werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(4) Über jede Sitzung der Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das 
mindestens den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse sowie das 
zahlenmäßige Stimmenverhältnis enthält. Das Protokoll ist von der 
Sprecherin oder dem Sprecher und einem weiteren Mitglied zu unter-
zeichnen; ihm ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in die sich jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einzutragen hat.

(5) Die Versammlung der Vertrauenspersonen kann ergänzende Rege-
lungen in einer Geschäftsordnung treffen, die sie mit der Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder beschließt.

(6) Ist im Bereich einer Versammlung der Vertrauenspersonen des Ver-
bands ein Personalrat gebildet, soll zur Behandlung gemeinsamer 
Angelegenheiten die oder der Vorsitzende dieses Personalrats an den 
Sitzungen der Versammlung beratend teilnehmen, sofern Interessen 
der von ihr oder ihm Vertretenen berührt sind. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Teilnahme der Sprecherin oder des Sprechers der Ver-
sammlung der Vertrauenspersonen an den Sitzungen des Personal-
rats.

Abschnitt 2 -Vertrauenspersonenausschüsse

§ 37 Bildung von Vertrauenspersonenausschüssen

(1) Vertrauenspersonenausschüsse sind

1. der Gesamtvertrauenspersonenausschuss sowie

2. die Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Organisati-
onsbereiche.

(2) Für die Vertrauenspersonenausschüsse gelten die Bestimmungen 
über die Versammlungen der Vertrauenspersonen entsprechend, so-
fern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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§ 38 Gesamtvertrauenspersonenausschuss

(1) Beim Bundesministerium der Verteidigung wird ein Gesamtvertrau-
enspersonenausschuss mit 35 Mitgliedern gebildet. In ihm sollen die 
Soldatinnen und Soldaten der militärischen Organisationsbereiche so-
wie der Dienststellen, die keinem militärischen Organisationsbereich 
angehören, nach Laufbahngruppen angemessen vertreten sein. Die 
Mitglieder der Gruppe der Soldatinnen und Soldaten im Hauptperso-
nalrat beim Bundesministerium der Verteidigung treten dem Gesamt-
vertrauenspersonenausschuss als weitere Mitglieder hinzu.

(2) Die einem militärischen Organisationsbereich angehörenden Mitglie-
der des Gesamtvertrauenspersonenausschusses bilden jeweils eine 
Gruppe. Die Mitglieder, die keinem militärischen Organisationsbe-
reich angehören, bilden zusammen eine weitere Gruppe.

(3) Der Gesamtvertrauenspersonenausschuss wird bei Grundsatzre-
gelungen des Bundesministeriums der Verteidigung im personel-
len, sozialen und organisatorischen Bereich angehört, sofern diese 
Grundsatzregelungen Soldatinnen und Soldaten betreffen. Er kann 
in diesen Angelegenheiten auch vor einer Anhörung Anregungen 
geben. Der Gesamtvertrauenspersonenausschuss hat bei Grund-
satzregelungen ein Vorschlags- oder Mitbestimmungsrecht, sofern 
dieses Gesetz Vertrauenspersonen ein solches einräumt.  
Gleiches gilt bei Grundsatzregelungen im personellen, sozialen und 
organisatorischen Bereich von Stellen, die dem Bundesministerium 
der Verteidigung nachgeordnet sind, wenn diese Grundsatzregelun-
gen Wirkung auf mehrere Organisationsbereiche oder den gesamten 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung entfalten. 
Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf die Vorbereitung von 
Gesetzen oder auf den Erlass von Rechtsverordnungen. Erhebungen 
mittels Fragebogen sind Grundsatzregelungen gleichgestellt, sofern 
sie solche vorbereiten.

(4) Kommt in Mitbestimmungsangelegenheiten, die Soldatinnen und 
Soldaten betreffen, zwischen dem Bundesministerium der Verteidi-
gung und dem Gesamtvertrauenspersonenausschuss keine Einigung 
zustande, können diese Mitbestimmungsangelegenheiten einem 
Schlichtungsausschuss vorgelegt werden. Dieser besteht abweichend 
von § 23 Absatz 2 aus je drei vom Bundesministerium der Verteidi-
gung und vom Gesamtvertrauenspersonenausschuss bestimmten 
Beisitzerinnen oder Beisitzern sowie einer oder einem einvernehmlich 
berufenen unparteiischen Vorsitzenden. Der Schlichtungsausschuss 
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verhandelt nicht öffentlich. Er spricht eine Empfehlung an das Bun-
desministerium der Verteidigung aus, das auf Grundlage der Empfeh-
lung endgültig entscheidet.

§ 39 Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen  
Organisationsbereiche

(1) Bei den unmittelbar dem Bundesministerium der Verteidigung nach-
geordneten Kommandos der militärischen Organisationsbereiche 
werden Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Organisati-
onsbereiche gebildet. In ihnen sollen die Laufbahngruppen angemes-
sen vertreten sein. Sie setzen sich zusammen aus

1. 13 Mitgliedern beim Organisationsbereich Heer,

2. sieben Mitgliedern bei den Organisationsbereichen Streitkräfte-
basis und Luftwaffe sowie

3. fünf Mitgliedern bei den Organisationsbereichen Marine, Zent-
raler Sanitätsdienst der Bundeswehr sowie Cyber- und Informa-
tionsraum.

(2) Die Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Organisations-
bereiche werden bei Grundsatzregelungen ihres Organisationsbe-
reichs im personellen, sozialen und organisatorischen Bereich ange-
hört, sofern diese Grundsatzregelungen Soldatinnen und Soldaten 
betreffen. Sie können in diesen Angelegenheiten auch vor einer An-
hörung Anregungen geben. Die Vertrauenspersonenausschüsse der 
militärischen Organisationsbereiche haben bei Grundsatzregelungen 
ein Vorschlags- oder Mitbestimmungsrecht, sofern dieses Gesetz Ver-
trauenspersonen ein solches einräumt. Gleiches gilt bei Grundsatzre-
gelungen im personellen, sozialen und organisatorischen Bereich von 
Stellen, die dem Kommando des militärischen Organisationsbereichs 
nachgeordnet sind, wenn diese Grundsatzregelungen Soldatinnen 
und Soldaten betreffen und Wirkung auf den jeweiligen Organisa-
tionsbereich entfalten. Erhebungen mittels Fragebogen sind Grund-
satzregelungen gleichgestellt, sofern sie solche vorbereiten.

(3) Kommt in Mitbestimmungsangelegenheiten, die Soldatinnen und 
Soldaten betreffen, zwischen dem Kommando eines militärischen 
Organisationsbereichs und dem bei ihm gebildeten Vertrauensper-
sonenausschuss keine Einigung zustande, können diese Mitbestim-
mungsangelegenheiten einem Schlichtungsausschuss vorgelegt 
werden. Dieser besteht abweichend von § 23 Absatz 2 aus je zwei 
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Vertreterinnen oder Vertretern des Kommandos und des Vertrauens-
personenausschusses sowie einer oder einem einvernehmlich berufe-
nen unparteiischen Vorsitzenden. Der Schlichtungsausschuss verhan-
delt nicht öffentlich. Er spricht eine Empfehlung an den militärischen 
Organisationsbereich aus, der auf Grundlage der Empfehlung end-
gültig entscheidet.

§ 40 Wahl des Gesamtvertrauenspersonenausschusses

(1) Die Mitglieder des Gesamtvertrauenspersonenausschusses werden 
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl ge-
wählt. Wahlberechtigt sind alle Vertrauenspersonen des Geschäfts-
bereichs des Bundesministeriums der Verteidigung, die sich 21 Kalen-
dertage vor dem Wahltag im Amt befinden.

(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Absatz 1, die Vertrauens-
personen eines Wahlbereichs sind, der für mindestens drei Monate 
gebildet wurde, und die Mitglieder des Gesamtvertrauenspersonen-
ausschusses. Satz 1 gilt für Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der 
Wahl zu Lehrgängen oder anderen Dienststellen kommandiert sind, 
mit der Maßgabe, dass sie ausschließlich im Organisationsbereich ih-
res Stammtruppenteils wählbar sind.

(3) Für die Durchführung der Wahlen des Gesamtvertrauenspersonen-
ausschusses wird beim Bundesministerium der Verteidigung ein zen-
traler Wahlvorstand gebildet. Der zentrale Wahlvorstand besteht aus 
fünf Soldatinnen oder Soldaten sowie fünf Ersatzmitgliedern, die das 
Bundesministerium der Verteidigung auf Vorschlag des Gesamtver-
trauenspersonenausschusses beruft. Jeder militärische Organisations-
bereich soll vertreten sein.

(4) Das Bundesministerium der Verteidigung trägt die Kosten der Wahl.

§ 41 Wahl der Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen  
Organisationsbereiche

(1) Die Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen 
Organisationsbereiche werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Wahlberechtigt sind alle Ver-
trauenspersonen des jeweiligen militärischen Organisationsbereichs, 
die sich 21 Kalendertage vor dem Wahltag im Amt befinden.

(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Absatz 1, die Vertrauens-
personen eines Wahlbereichs sind, der für mindestens drei Monate 
gebildet wurde, und die jeweiligen Mitglieder der Vertrauensperso-
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nenausschüsse der militärischen Organisationsbereiche. Satz 1 gilt für 
Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl zu Lehrgängen oder 
anderen Dienststellen kommandiert sind, mit der Maßgabe, dass 
sie ausschließlich im Organisationsbereich ihres Stammtruppenteils 
wählbar sind.

(3) Für die Durchführung der Wahlen der Vertrauenspersonenausschüsse 
der militärischen Organisationsbereiche werden in den Organisati-
onsbereichen Wahlvorstände gebildet. Diese Wahlvorstände beste-
hen aus drei Soldatinnen oder Soldaten sowie drei Ersatzmitgliedern. 
Diese werden in den militärischen Organisationsbereichen von der 
jeweiligen Inspekteurin oder vom jeweiligen Inspekteur auf Vorschlag 
des Vertrauenspersonenausschusses berufen. Jede Laufbahngruppe 
soll vertreten sein.

(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl.

§ 42 Amtszeit, Rechtsstellung der Mitglieder der Vertrauenspersonen-
ausschüsse

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse 
beginnt entsprechend § 10 Absatz 1 Satz 2 und beträgt vier Jahre. 
Schließt sich die Amtszeit der neu zu wählenden Vertrauensperso-
nenausschüsse nicht unmittelbar an, so verlängert sich die Amtszeit 
bis zur Neuwahl, jedoch höchstens um drei Monate. Die Wahlvor-
stände laden die Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse un-
verzüglich nach ihrer Wahl zur ersten Sitzung ein.

(2) Die Mitgliedschaft in einem Vertrauenspersonenausschuss beginnt 
mit dessen Amtszeit. Sie erlischt

1. mit dem Ende der Amtszeit der Vertrauenspersonenausschüsse,

2. durch Niederlegung des Amtes mit der Maßgabe, dass die Er-
klärung schriftlich gegenüber dem jeweiligen Vertrauensperso-
nenausschuss abzugeben ist,

3. bei Stellung eines Antrages auf Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer,

4. durch Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen,

5. durch Versetzung aus dem jeweiligen Organisationsbereich,

6. durch Versetzung zu einer Dienststelle, in der Soldatinnen und 
Soldaten zum Personalrat wählen,
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7. zu dem Zeitpunkt, in dem die Soldatinnen und Soldaten der 
Dienststelle nicht mehr Vertrauenspersonen, sondern zum Per-
sonalrat wählen,

8. durch Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis.

(3) Die Amtszeit endet vorzeitig, wenn

1. die Gesamtzahl der Mitglieder des Vertrauenspersonenaus-
schusses auch nach Eintreten aller verfügbaren Ersatzmitglieder 
um mehr als 40 Prozent der vorgeschriebenen Zahl gesunken 
ist,

2. der Vertrauenspersonenausschuss mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder seinen Rücktritt beschlossen hat oder

3. die Wahl angefochten und für ungültig erklärt wurde, mit 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

Endet die Amtszeit vorzeitig, führt der Vertrauenspersonenausschuss 
die Geschäfte bis zur ersten Sitzung des neuen Vertrauenspersonen-
ausschusses weiter.

(4) Auf Antrag des Bundesministeriums der Verteidigung oder mindes-
tens eines Viertels der Mitglieder des Gesamtvertrauenspersonenaus-
schusses kann das Bundesverwaltungsgericht ein Mitglied des Ge-
samtvertrauenspersonenausschusses abberufen wegen

1. grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befugnisse oder 
Pflichten oder

2. eines Verhaltens, das geeignet ist, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung 
und dem Gesamtvertrauenspersonenausschuss ernsthaft zu be-
einträchtigen.

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet unter entsprechender An-
wendung der Wehrbeschwerdeordnung.

(5) Absatz 4 gilt entsprechend für die Abberufung eines Mitglieds eines 
Vertrauenspersonenausschusses der militärischen Organisationsbe-
reiche durch das zuständige Truppendienstgericht mit der Maßgabe, 
dass die jeweilige Inspekteurin oder der jeweilige Inspekteur oder ein 
Viertel der Mitglieder des jeweiligen Vertrauenspersonenausschus-
ses antragsberechtigt ist und das Truppendienstgericht entscheidet. 
Gegen die Entscheidung des Truppendienstgerichts kann Rechtsbe-
schwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung eingelegt werden.



380

Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz

(6) Auf die Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse finden die §§ 
13, 15, 16 Absatz 1 und § 17 entsprechend Anwendung.

§ 43 Pflichten der Dienststellen

(1) Die Dienststellen unterrichten den bei ihnen gebildeten Vertrauens-
personenausschuss rechtzeitig und umfassend über die beabsichtig-
te beteiligungspflichtige Maßnahme. Dem Vertrauenspersonenaus-
schuss ist Gelegenheit zu geben, binnen einer Frist von vier Wochen, 
die in dringenden Fällen auf zwei Wochen verkürzt werden kann, 
Stellungnahmen oder Anregungen abzugeben. Die Dienststellen sol-
len diese bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Berücksichtigen sie 
die Stellungnahmen oder Anregungen nicht, sind dem Ausschuss die 
Gründe hierfür mitzuteilen. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn 
der Vertrauenspersonenausschuss nicht innerhalb der genannten Frist 
schriftlich Einwendungen erhebt.

(2) Die Dienststellen können bei Maßnahmen, die der Natur der Sache 
nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vor-
läufige Regelungen treffen. Die vorläufigen Regelungen sind dem 
zuständigen Vertrauenspersonenausschuss mitzuteilen und zu be-
gründen. Das Verfahren nach Absatz 1 ist unverzüglich einzuleiten 
oder fortzusetzen. Die nach diesem Absatz durchzuführenden Maß-
nahmen sind mit Ausnahme der Anhörungstatbestände als vorläufige 
Regelungen zu kennzeichnen.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden entsprechend Anwendung in den Fällen 
des § 38 Absatz 3 Satz 4 und des § 39 Absatz 2 Satz 4.

(4) Die Dienststellen stellen die Sprecherin oder den Sprecher und ge-
gebenenfalls weitere Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse 
von ihrer dienstlichen Tätigkeit frei, soweit es zur ordnungsgemäßen 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(5) § 7 des Bundespersonalvertretungsgesetzes gilt entsprechend.

§ 44 Nachrücken, Ersatzmitglied

(1) Scheidet ein Mitglied aus, rückt an dessen Stelle die Bewerberin oder 
der Bewerber aus derselben Laufbahngruppe mit der nächstniedrige-
ren Stimmenzahl nach. Die Sprecherin oder der Sprecher teilt nach 
vorheriger Unterrichtung des Vertrauenspersonenausschusses der be-
treffenden Person den Beginn der Mitgliedschaft mit.
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(2) In den Gesamtvertrauenspersonenausschuss rückt für das ausge-
schiedene Mitglied die Bewerberin oder der Bewerber aus demselben 
Organisationsbereich nach.

(3) Scheidet ein Mitglied aus und stehen keine Bewerberinnen oder Be-
werber zum Nachrücken in den Vertrauenspersonenausschuss nach 
Absatz 1 zur Verfügung, wird eine Vertrauensperson derselben Lauf-
bahngruppe nachgewählt. Wahlberechtigt hierfür sind die Vertrau-
enspersonen der Division oder des vergleichbaren Befehlsbereichs, 
dem das ausgeschiedene Mitglied angehörte.

(4) In den Fällen des Absatzes 3 teilt die Sprecherin oder der Sprecher 
nach vorheriger Unterrichtung des Vertrauenspersonenausschusses 
der Dienststelle unter Angabe von Name, Dienstgrad und Einheit 
oder Dienststelle des ausscheidenden Mitglieds mit, dass keine Be-
werberin oder kein Bewerber zum Nachrücken zur Verfügung steht. 
Die Dienststelle lässt unverzüglich die Nachwahl nach Absatz 3 durch-
führen und teilt dem Vertrauenspersonenausschuss Name, Dienst-
grad und Einheit oder Dienststelle des neuen Mitglieds mit.

(5) Beträgt zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines Mitglieds die weitere 
regelmäßige Amtszeit des Vertrauenspersonenausschusses weniger 
als vier Monate, wird das ausgeschiedene Mitglied nicht ersetzt.

(6) Ist ein Mitglied eines Vertrauenspersonenausschusses zeitweilig ver-
hindert, tritt als Ersatzmitglied die Bewerberin oder der Bewerber mit 
der nächstniedrigeren Stimmenzahl aus demselben Organisationsbe-
reich ein. Das Ersatzmitglied soll derselben Laufbahngruppe wie das 
ausgeschiedene Mitglied angehören.

§ 45 Geschäftsführung

(1) In der ersten Sitzung wählen unter Leitung der oder des Vorsitzenden 
des Zentralen Wahlvorstands der Gesamtvertrauenspersonenaus-
schuss

1. eine Sprecherin oder einen Sprecher und zwei Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter und

2. die Mitglieder der jeweiligen Gruppen je eine Bereichssprecherin 
oder einen Bereichssprecher. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.

(2) In der ersten Sitzung der Vertrauenspersonenausschüsse der militäri-
schen Organisationsbereiche wählen diese unter Leitung der oder des 
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Vorsitzenden des Wahlvorstands des jeweiligen militärischen Organi-
sationsbereichs eine Sprecherin oder einen Sprecher und zwei Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.

(3) Die Sprecherin oder der Sprecher des Gesamtvertrauenspersonenaus-
schusses führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Beschlüsse 
des Gremiums gegenüber dem Bundesministerium der Verteidigung. 
In Angelegenheiten, die nur einen Organisationsbereich betreffen, 
vertritt die Beschlüsse des Gesamtvertrauenspersonenausschusses die 
Sprecherin oder der Sprecher gemeinsam mit der jeweiligen Bereichs-
sprecherin oder dem jeweiligen Bereichssprecher.

(4) Die Sprecherinnen oder Sprecher der Vertrauenspersonenausschüs-
se der militärischen Organisationsbereiche führen die laufenden Ge-
schäfte und vertreten die Beschlüsse ihres Vertrauenspersonenaus-
schusses gegenüber dem jeweiligen Kommando des militärischen 
Organisationsbereichs.

(5) Jeder Vertrauenspersonenausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, 
die er mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt.

§ 46 Einberufung von Sitzungen

(1) Die Vertrauenspersonenausschüsse sollen in der Regel alle zwei Mo-
nate zusammentreten. Die Sprecherinnen oder Sprecher legen den 
Zeitpunkt und die Tagesordnung für die Sitzung der Vertrauensperso-
nenausschüsse fest. Die Sitzungen finden in der Regel während der 
Dienstzeit statt. Die Sprecherinnen oder Sprecher haben die Mitglie-
der der Vertrauenspersonenausschüsse zu den Sitzungen unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung rechtzeitig zu laden und die Sitzungen 
zu leiten.

(2) Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Sitzungen sind den Dienst-
stellen rechtzeitig bekannt zu geben; dienstliche Belange sind bei der 
Terminierung zu berücksichtigen.

§ 47 Nichtöffentlichkeit

(1) Die Sitzungen der Vertrauenspersonenausschüsse sind nicht öffent-
lich.

(2) Der Gesamtvertrauenspersonenausschuss kann die Bundesministe-
rin oder den Bundesminister der Verteidigung oder Vertreterinnen 
oder Vertreter des Bundesministeriums der Verteidigung zu seinen 
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Sitzungen einladen. Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des Ge-
samtvertrauenspersonenausschusses können jeweils Beauftragte von 
Berufsorganisationen der Soldatinnen und Soldaten und deren Ge-
werkschaften an der Sitzung beratend teilnehmen.

(3) Die Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Organisati-
onsbereiche können die jeweilige Inspekteurin oder den jeweiligen 
Inspekteur oder Vertreterinnen oder Vertreter des jeweiligen Kom-
mandos des militärischen Organisationsbereichs zu den Sitzungen 
einladen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 48 Beschlussfassung

(1) Ein Vertrauenspersonenausschuss ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(3) In Angelegenheiten des Bundesministeriums der Verteidigung, die 
einzelne Organisationsbereiche betreffen, wirken im Gesamtvertrau-
enspersonenausschuss nur die Mitglieder der jeweiligen Gruppe mit. 
Dies gilt nicht, wenn eine Gruppe nicht oder nicht mehr vertreten ist.

§ 49 Protokoll

(1) Über jede Sitzung der Vertrauenspersonenausschüsse ist ein Protokoll 
zu fertigen. § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.

(2) Haben Personen nach § 47 Absatz 2 und 3 an der Sitzung teilgenom-
men, ist ihnen der entsprechende Auszug des Protokolls zuzuleiten. 
Einwendungen gegen das Protokoll sind unverzüglich schriftlich zu 
erheben und diesem beizufügen.

§ 50 Kosten, Geschäftsbedarf, Fortbildung

(1) Die Dienststellen haben die Kosten zu tragen, die den Vertrauensper-
sonenausschüssen aus deren Tätigkeit entstehen.

(2) Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse erhalten für Reisen, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Reisekostenvergütung 
nach den für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Vor-
schriften.
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(3) Für die Geschäftsführung und die Sitzungen stellen die Dienststellen 
den Vertrauenspersonenausschüssen in erforderlichem Umfang Räu-
me, Geschäftsbedarf und Büropersonal zur Verfügung.

(4) Die Dienststellen haben die Ausbildung aller Mitglieder der Vertrau-
enspersonenausschüsse zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben unver-
züglich nach ihrer Wahl zu veranlassen.

§ 51 Beteiligung bei Verschlusssachen

Sofern eine Angelegenheit, an der der Gesamtvertrauenspersonenaus-
schuss zu beteiligen ist, als Verschlusssache mindestens des Geheim-
haltungsgrades „VS-Vertraulich“ eingestuft ist, tritt an dessen Stelle 
ein Verschlusssachenausschuss mit fünf Mitgliedern. In den Vertrauens-
personenausschüssen der militärischen Organisationsbereiche hat der 
Verschlusssachenausschuss mindestens drei Mitglieder. Die Mitglieder 
des Verschlusssachenausschusses werden aus der Mitte des jeweiligen 
Vertrauenspersonenausschusses gewählt und müssen ermächtigt sein, 
Kenntnis von Verschlusssachen des in Betracht kommenden Geheimhal-
tungsgrades zu erhalten.

§ 52 Anfechtung der Wahl

(1) Fünf Wahlberechtigte oder das Bundesministerium der Verteidigung 
können die Wahl zum Gesamtvertrauenspersonenausschuss inner-
halb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim 
Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag anfechten, die Wahl in-
soweit für ungültig zu erklären, wie gegen wesentliche Vorschriften 
über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-
ren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist. Satz 1 
gilt nicht, wenn durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht verändert 
oder beeinflusst werden konnte.

(2) Für die Wahl der Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Or-
ganisationsbereiche gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Wahl 
von drei Wahlberechtigten oder dem jeweiligen Kommando des mili-
tärischen Organisationsbereichs beim zuständigen Truppendienstge-
richt angefochten werden kann.

(3) Das zuständige Gericht entscheidet unter entsprechender Anwen-
dung der Wehrbeschwerdeordnung. Anstelle der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter nach den §§ 75 und 80 der Wehrdisziplinar-
ordnung gehört der Kammer oder dem Senat des Wehrdienstgerichts 
jeweils eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter 
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aus den Laufbahngruppen der Offiziere, Unteroffiziere und Mann-
schaften an, die oder der aus der Mitte der Vertrauenspersonen zu 
berufen ist.

(4) Das Bundesministerium der Verteidigung und die Kommandos der mi-
litärischen Organisationsbereiche sind auch im Fall, dass sie die Wahl 
nicht selbst angefochten haben, Beteiligte des Wahlanfechtungsver-
fahrens. Beteiligt ist ferner der Vertrauenspersonenausschuss, dessen 
Wahl angefochten wurde.

Kapitel 4 - Beteiligung in besonderen Verwendun-
gen im Ausland

§ 53 Grundsatz

Die Ausübung von Beteiligungsrechten in besonderen Verwendungen im 
Ausland erfolgt unter Beachtung des Vorrangs der Auftragserfüllung der 
Streitkräfte und unter Beachtung des Vorrangs der Sicherheit der Solda-
tinnen und Soldaten nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 54 Wählergruppen

Für die Dauer einer besonderen Verwendung im Ausland werden von den 
teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten im vereinfachten Wahlverfah-
ren jeweils eine Vertrauensperson und mindestens zwei stellvertretende 
Vertrauenspersonen für die Wählergruppen der Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften gewählt. Dies gilt nicht für Schiffe und Boote der Ma-
rine.

§ 55 Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Soldatinnen und Soldaten, die an einer besonderen Verwendung im Aus-
land teilnehmen, sind abweichend von § 5 vom Tag ihrer Kommandie-
rung an wahlberechtigt. Daneben bleiben sie in ihrem Stammtruppenteil 
wahlberechtigt und wählbar.

§ 56 Personalangelegenheiten

Die Vertrauensperson soll durch die nächste Disziplinarvorgesetzte oder 
den nächsten Disziplinarvorgesetzten bei der vorzeitigen Beendigung 
einer besonderen Verwendung im Ausland oder deren Ablehnung mit 
Zustimmung der betroffenen Soldatin oder des betroffenen Soldaten an-
gehört werden.
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§ 57 Dienstbetrieb

Eine Beteiligung nach § 25 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 unterbleibt bei Anordnungen, durch die Einsät-
ze in Ausführung eines Beschlusses des Deutschen Bundestages geregelt 
werden.

§ 58 Versammlungen der Vertrauenspersonen

In besonderen Verwendungen im Ausland werden Versammlungen der 
Vertrauenspersonen nach § 33 gebildet. Einsatzliegenschaften stellen 
einen Kasernenbereich dar.

Kapitel 5 - Beteiligung der Soldatinnen und Solda-
ten durch Personalvertretungen

§ 59 Entsprechende Geltung des Bundespersonalvertretungsgesetzes

Für Soldatinnen und Soldaten gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz 
nach Maßgabe der §§ 60 bis 62 entsprechend. Insoweit werden die 
Streitkräfte der Verwaltung gleichgestellt.

§ 60 Personalvertretung der Soldatinnen und Soldaten

(1) In anderen als den in § 4 Absatz 1 genannten Dienststellen und Ein-
richtungen wählen Soldatinnen und Soldaten Personalvertretungen. 
Hierzu zählen auch Kommandos oder Stäbe, die neben Führungsauf-
gaben auch Aufgaben der militärischen Grundorganisation wahrneh-
men, und in der Regel Stäbe der Korps sowie entsprechende Dienst-
stellen.

(2) In Dienststellen und Einrichtungen nach Absatz 1 wählen Beschäftigte 
im Sinne des § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes und Solda-
tinnen und Soldaten abweichend von § 12 Absatz 2 des Bundesper-
sonalvertretungsgesetzes eine Personalvertretung, sofern die Voraus-
setzungen des § 12 Absatz 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
bei zusätzlicher Berücksichtigung der Soldatinnen und Soldaten er-
füllt sind. Anderenfalls erfolgt eine Zuteilung zu einer benachbarten 
Dienststelle nach § 12 Absatz 2 des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Soldatinnen und Soldaten 
bilden eine weitere Gruppe im Sinne des § 5 des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes. Soldatenvertreterinnen und Soldatenvertreter in 
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Personalvertretungen haben die gleiche Rechtsstellung wie die Ver-
treterinnen und Vertreter der Beschäftigten im Sinne des § 4 des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes, sofern dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. § 38 des Bundespersonalvertretungsgesetzes findet mit 
Ausnahme von Angelegenheiten nach der Wehrbeschwerdeordnung 
und der Wehrdisziplinarordnung Anwendung.

(4) Erfüllt eine Dienststelle während der Amtszeit des Personalrats erst-
mals die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 bei zusätzlicher Be-
rücksichtigung der Soldatinnen und Soldaten, so ist eine Nachwahl 
der Gruppe der Soldatinnen und Soldaten zulässig.

(5) Soldatinnen und Soldaten, die einer Einheit angehören, deren Aufga-
be die Unterstützung eines Stabes ist, wählen abweichend von § 4 
Absatz 1 keine Vertrauenspersonen in der Einheit, sondern zum Per-
sonalrat des Stabes, sofern

1. dieser Stab eine Dienststelle nach Absatz 1 ist und

2. die Soldatinnen oder Soldaten ständig in diesem Stab einge-
setzt sind.

§ 61 Dienststellen ohne Personalrat

In Dienststellen und Einrichtungen der Bundeswehr, in denen für die 
Beschäftigten im Sinne des § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
auch im Falle einer Zuteilung zu einer benachbarten Dienststelle nach § 
12 Absatz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes ein Personalrat nicht 
gebildet ist, wählen die Soldatinnen und Soldaten Vertrauenspersonen 
nach § 4.

§ 62 Wahl und Rechtsstellung der Soldatenvertreterinnen und  
Soldatenvertreter

(1) Für die Wahl der Soldatenvertreterinnen und Soldatenvertreter in 
Personalvertretungen nach § 60 gilt § 19 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes entsprechend.

(2) Die §§ 16 bis 18 des Bundespersonalvertretungsgesetzes gelten mit 
der Maßgabe, dass sich die in § 16 des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes bestimmte Zahl der Sitze bei Personalräten, die auch Sol-
datinnen und Soldaten nach § 60 Absatz 1 vertreten, um ein Drittel 
erhöht. Entfallen nach der vorstehenden Regelung auf die Gruppe 
der Beamtinnen und Beamten sowie auf die Gruppe der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer weniger Sitze, als ihnen nach § 16 des 
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Bundespersonalvertretungsgesetzes zustünden, erhöht sich die Zahl 
ihrer Sitze bis zu der ihnen nach § 16 des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes zustehenden Zahl; die Zahl der Soldatenvertreterinnen und 
Soldatenvertreter erhöht sich um die gleiche Zahl. Zählt eine Gruppe 
mindestens ebenso viele Mitglieder wie alle anderen Gruppen zu-
sammen, so stehen dieser Gruppe so viele weitere Sitze zu, dass sie 
mindestens ebenso viele Vertreterinnen und Vertreter erhält wie alle 
anderen Gruppen zusammen.

(3) Die §§ 46, 47 Absatz 2 sowie § 91 des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes sind anzuwenden. § 15 Absatz 2, die §§ 18 und 20 Absatz 5 
gelten für Soldatenvertreterinnen und Soldatenvertreter entspre-
chend.

(4) Soldatinnen und Soldaten, die im Geschäftsbereich des Auswärtigen 
Amts im Ausland Dienst leisten, sind zur Wahl des Personalrats ih-
rer Auslandsvertretung wahlberechtigt und wählbar. Sie haben kein 
Wahlrecht zum Personalrat und zum Hauptpersonalrat des Auswär-
tigen Amts. Auf die in Satz 1 genannten Soldatinnen und Soldaten 
findet § 47 Absatz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes keine 
Anwendung. § 4 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden.

§ 63 Angelegenheiten der Soldatinnen und Soldaten

(1) In Angelegenheiten, die nur die Soldatinnen und Soldaten betreffen, 
haben die Soldatenvertreterinnen und Soldatenvertreter die Befug-
nisse der Vertrauensperson. § 7 des Bundespersonalvertretungsge-
setzes ist mit Ausnahme der Beteiligung in Angelegenheiten nach der 
Wehrbeschwerde- und der Wehrdisziplinarordnung anzuwenden.

(2) In Angelegenheiten einer Soldatin oder eines Soldaten nach der 
Wehrdisziplinar- oder der Wehrbeschwerdeordnung nimmt die Be-
fugnisse der Vertrauenspersonen der Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften diejenige Soldatenvertreterin oder derjenige Soldaten-
vertreter im Personalrat wahr, die oder der

1. der entsprechenden Laufbahngruppe angehört und

2. bei der Verhältniswahl in der Reihenfolge der Sitze die  
höchste Teilzahl, bei der Personenwahl die höchste  
Stimmenzahl erreicht hat.  
Im Falle der Verhinderung wird sie oder er in der Reihenfolge 
der erreichten Teilzahlen oder Stimmenzahlen durch die nächs-
te Soldatenvertreterin oder den nächsten Soldatenvertreter der 
entsprechenden Laufbahngruppe vertreten. Ist eine solche Ver-
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tretung nicht vorhanden, werden die Befugnisse der Vertrau-
ensperson von dem Mitglied der Gruppe der Soldatinnen und 
Soldaten wahrgenommen, das nach § 32 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes in den Vorstand der Personalvertretung 
gewählt ist, im Falle der Verhinderung durch die Vertreterin 
oder den Vertreter im Amt. Ist keine Soldatenvertreterin oder 
kein Soldatenvertreter nach den Sätzen 1 bis 3 in den Personal-
rat einer Dienststelle gewählt, tritt an ihre oder seine Stelle die 
entsprechende Soldatenvertreterin oder der entsprechende Sol-
datenvertreter im zuständigen Gesamtpersonalrat der Dienst-
stelle, im Übrigen die Soldatenvertreterin oder der Soldatenver-
treter der Personalvertretung der nächsthöheren Stufe.

(3) Sofern die Befugnisse der Vertrauenspersonen nach Absatz 1 durch 
Soldatenvertreterinnen oder Soldatenvertreter in einem Personalrat 
wahrgenommen werden, hat die Gruppe der Soldatinnen und Solda-
ten im Personalrat ein entsprechendes Beschwerderecht nach § 17.

(4) In Angelegenheiten im Sinne von § 39 Absatz 2, von denen nur Sol-
datinnen und Soldaten betroffen sind, werden in den militärischen 
Organisationsbereichen neben den Vertrauenspersonenausschüssen 
auch die dort gebildeten Bezirkspersonalräte beteiligt.

(5) Ist in einem Organisationsbereich ein Vertrauenspersonenausschuss 
nach § 39 Absatz 1 nicht gebildet, nimmt der jeweilige Bezirksperso-
nalrat in Angelegenheiten, die nur Soldatinnen und Soldaten betref-
fen, die Aufgaben eines Vertrauenspersonenausschusses wahr. § 39 
Absatz 3 dieses Gesetzes und § 32 Absatz 3 des Bundespersonalver-
tretungsgesetzes finden entsprechend Anwendung.

Kapitel 6 - Schlussvorschriften

§ 64  Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften über die Wahlen nach diesem Gesetz 
zu erlassen, insbesondere über

1. die Abgrenzung der Wahlbereiche,

2. die Wahlvorbereitung, die Aufstellung der Bewerberliste und 
des Wählerverzeichnisses,

3. die Stimmabgabe und die Bekanntgabe des Wahlergebnisses,
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4. die Briefwahl und das vereinfachte Wahlverfahren,

5. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Bekanntgabe der 
Gewählten sowie

6. die Aufbewahrung der Wahlunterlagen.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die den Behörden der Mittelstufe nach § 6 Ab-
satz 2 Satz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes entsprechenden 
militärischen Dienststellen zu bestimmen, bei denen Bezirkspersonal-
räte gebildet werden.

§ 65 Übergangsvorschriften

(1) Vertrauenspersonen, Sprecherinnen und Sprecher von Versammlun-
gen, Mitglieder des Gesamtvertrauenspersonenausschusses und Sol-
datenvertreterinnen und Soldatenvertreter in Personalvertretungen 
sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter bleiben bis zum 
Ablauf der Zeit, die sich auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes 
ergibt, im Amt.

(2) Dieses Gesetz findet erstmals Anwendung auf Wahlen, für die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes der Wahlvorstand bestellt worden ist.

(3) Die Wahl der erstmalig zu bildenden Vertrauenspersonenausschüs-
se der militärischen Organisationsbereiche ist unverzüglich nach In-
krafttreten dieses Gesetzes einzuleiten. Bei der erstmaligen Wahl der 
Vertrauenspersonenausschüsse der militärischen Organisationsberei-
che sind auch die dem jeweiligen militärischen Organisationsbereich 
angehörigen Mitglieder des Gesamtvertrauenspersonenausschusses 
beim Bundesministerium der Verteidigung wählbar.

(4) Kann auf Grund dieses Gesetzes erstmals die Wahl eines örtlichen 
Personalrats in Dienststellen und Einrichtungen nach § 60 Absatz 2 
Satz 1 durchgeführt werden, führt der bisher zuständige Personalrat, 
insbesondere im Fall einer nicht mehr erforderlichen Zuteilung nach 
§ 12 Absatz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes, die Geschäfte 
bis zur ersten Sitzung des neuen Personalrats, längstens für einen 
Zeitraum von zwölf Monaten, weiter.
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(Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz - SGleiG)

Ausfertigungsdatum: 27.12.2004; Soldatinnen- und Soldatengleichstel-
lungsgesetz vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3822), geändert durch 
Artikel 88 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)

Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziel des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz dient der Gleichstellung von Soldatinnen und Solda-
ten der Bundeswehr sowie der Beseitigung bestehender und der 
Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts. 
Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden Soldatinnen gefördert, um 
bestehende Benachteiligungen abzubauen. Ziel des Gesetzes ist es 
auch, die Vereinbarkeit von Familie und Dienst für Soldatinnen und 
Soldaten zu verbessern. Die Auftragserfüllung der Streitkräfte wird 
dadurch nicht beeinträchtigt.

(2) Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Soldatinnen und Soldaten 
sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich 
zum Ausdruck bringen. Dies gilt auch für den dienstlichen Schriftver-
kehr.

(3) Für Soldatinnen können Dienstgradbezeichnungen in weiblicher 
Form festgesetzt werden.

§ 2 Grundsätze

(1) Alle Soldatinnen und Soldaten, insbesondere solche mit Vorgesetz-
ten- und Führungsaufgaben, sind in ihrem Aufgabenbereich ver-
pflichtet, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. 
Dies gilt auch für Soldatinnen und Soldaten, die außerhalb der Streit-
kräfte dienstliche Aufgaben wahrnehmen. Verpflichtete im Sinne 
dieses Gesetzes sind auch zivile Vorgesetzte, denen Soldatinnen und 
Soldaten unterstehen.

(2) Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist als durchgängiges 
Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststellen und bei de-
ren Zusammenarbeit zu berücksichtigen.

§ 3 Geltungsbereich

(1) (weggefallen)
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(2) Bei der Ausgliederung von Aufgaben des Geschäftsbereichs des Bun-
desministeriums der Verteidigung in die Rechtsform eines Unterneh-
mens des privaten Rechts soll auf die entsprechende Anwendung 
dieses Gesetzes hingewirkt werden.

(3) Bei der Gewährung von freiwilligen staatlichen Leistungen durch 
Dienststellen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-
teidigung an Institutionen soll durch vertragliche Vereinbarungen si-
chergestellt werden, dass diese Institutionen die Grundzüge dieses 
Gesetzes anwenden.

(4) Dieses Gesetz ist im Spannungs- und Verteidigungsfall nicht anwend-
bar.

(5) Im Rahmen von besonderen Auslandsverwendungen gilt dieses Ge-
setz, es sei denn, das Bundesministerium der Verteidigung erklärt es 
im Einzelfall zur Gewährleistung der Sicherheit oder Einsatzbereit-
schaft der eingesetzten Truppen für nicht oder nur eingeschränkt an-
wendbar; in diesem Fall hat das Bundesministerium der Verteidigung 
den Deutschen Bundestag hierüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 4 Begriffsbestimmungen

(1) Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine Sol-
datin oder ein Soldat mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder eine 
Angehörige oder einen Angehörigen, die oder der nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftig ist, tatsächlich betreut oder pflegt.

(2) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. die einzelnen Laufbahngruppen und Laufbahnen sowie Besol-
dungsgruppen,

2. die Statusgruppen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten 
sowie der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, der frei-
willigen Wehrdienst Leistenden sowie der Reservistinnen und 
Reservisten, die einen aktiven Reservistendienst leisten,

3. die militärischen Organisationsbereiche,

4. die zivilen Organisationsbereiche.

(3) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind das Bundesministerium 
der Verteidigung, die militärischen und zivilen Dienststellen der Bun-
deswehr sowie die Truppenteile.



396

Gesetz zur Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

(4) Qualifikation im Sinne dieses Gesetzes sind Eignung, Befähigung und 
Leistung.

(5) Soldatinnen sind dann als unterrepräsentiert anzusehen, wenn ihr 
Anteil in den einzelnen Bereichen nach Absatz 2 in allen Laufbahnen 
mit Ausnahme der Laufbahn des Sanitätsdienstes unter 15 Prozent, 
in der Laufbahn des Sanitätsdienstes unter 50 Prozent liegt.

(6) Eine unmittelbare Diskriminierung von Soldatinnen ist gegeben, 
wenn diese auf Grund ihres Geschlechts in einer vergleichbaren Si-
tuation eine weniger günstige Behandlung als Soldaten erfahren, 
erfahren haben oder erfahren würden. Eine mittelbare Diskriminie-
rung von Soldatinnen liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren die Soldatinnen in besonderer 
Weise gegenüber den Soldaten benachteiligen können, es sei denn, 
die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 
rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(7) (weggefallen)

Abschnitt 2 - Maßnahmen zur Gleichstellung von  
Soldatinnen und Soldaten

§ 5 Grundsatz, entsprechende Anwendung von Vorschriften

(1) Dieser Abschnitt ist anzuwenden, soweit nicht ein bestimmtes Ge-
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit 
ist.

(2) Bei Verstößen der Dienststellen gegen die Benachteiligungsverbote 
bei Begründung eines Dienstverhältnisses und beim beruflichen Auf-
stieg findet § 12 des Soldatinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungs-
gesetzes Anwendung.

§ 6 Personalwerbung, Dienstpostenbekanntgabe

(1) Anzeigen zur Personalwerbung sowie Dienstpostenbekanntgaben 
für die Streitkräfte müssen sowohl Frauen als auch Männer anspre-
chen. Der gesamte Anzeigentext darf nicht nur auf Personen eines 
Geschlechts zugeschnitten sein. In Anzeigen für Bereiche, in denen 
Soldatinnen nach Maßgabe des § 4 Abs. 5 unterrepräsentiert sind, ist 
hervorzuheben, dass Bewerbungen von Frauen erwünscht sind und 
Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden.
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(2) Anzeigen zur Personalwerbung müssen im Hinblick auf mögliche 
künftige Funktionen der Bewerberinnen und Bewerber das voraus-
gesetzte Anforderungs- und Qualifikationsprofil der Laufbahn oder 
der Verwendungsbereiche, mindestens jedoch einen Hinweis auf den 
Zugang zu entsprechenden Informationen, enthalten. Dienstposten-
bekanntgaben müssen mit den Anforderungen der zu besetzenden 
Dienstposten übereinstimmen.

§ 7 Annahmeverfahren

(1) In Bereichen, in denen Soldatinnen unterrepräsentiert sind, sind in 
Annahmeverfahren mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zu 
berücksichtigen, sofern Bewerbungen von Frauen in ausreichender 
Anzahl vorliegen und die Bewerberinnen das erforderliche Anforde-
rungs- und Qualifikationsprofil aufweisen. Sind Frauen in einzelnen 
Bereichen unterrepräsentiert, sind sie bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt einzustellen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen.

(2) In Annahmegesprächen sind Fragen nach dem Familienstand, einer 
bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie nach der Si-
cherstellung der Betreuung von Kindern, behinderten oder pflege-
bedürftigen sonstigen Angehörigen neben der Berufstätigkeit unzu-
lässig. Ärztliche Untersuchungen zur Feststellung der körperlichen 
Eignung dürfen sich ohne ausdrückliche Einwilligung der Bewerberin 
nach § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes nicht gezielt auf das Be-
stehen einer Schwangerschaft erstrecken.

(3) Prüfkommissionen sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern 
besetzt sein.

§ 8 Auswahlentscheidungen beim beruflichen Aufstieg

Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, sind sie beim 
beruflichen Aufstieg bei gleicher Qualifikation bevorzugt zu be-
rücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Berufungen in das Dienst-
verhältnis, Umwandlungen des Dienstverhältnisses, Beförderungen, 
Laufbahnwechsel und für förderliche Verwendungsentscheidungen. 
Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn in der Person ei-
nes Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. § 7 Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend.
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§ 9 Qualifikation, Benachteiligungsverbote

(1) Die Feststellung der Qualifikation bestimmt sich nach den Anforde-
rungen der in Betracht kommenden Verwendungen und nach den 
Ausbildungsvoraussetzungen, den beruflichen Erfahrungen und Leis-
tungen. Spezifische, durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben erwor-
bene Erfahrungen und Fähigkeiten sind zu berücksichtigen, soweit 
sie für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit von Bedeutung sind. 
Können bestimmte Verwendungen nicht in Teilzeitbeschäftigung 
wahrgenommen werden, sollen andere Verwendungen angeboten 
werden, damit der berufliche Aufstieg nicht unverhältnismäßig be-
hindert wird.

(2) Folgende Gründe sind bei der vergleichenden Bewertung nicht zu 
berücksichtigen:

1. Beurlaubungen, Teilzeitbeschäftigung oder Verzögerungen 
beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge jeweils auf Grund 
der Wahrnehmung von Familienpflichten,

2. Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen,

3. die Einkommenssituation des Ehepartners oder der Ehepartne-
rin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin, des Lebens-
gefährten oder der Lebensgefährtin.

§ 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung

(1) Die Dienststellen haben durch geeignete Maßnahmen die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von Soldatinnen zu unterstützen.

(2) Die Dienststellen müssen Soldatinnen und Soldaten mit Familien-
pflichten die Teilnahme in geeigneter Weise ermöglichen, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Soweit erforderlich und 
in vertretbarem Rahmen möglich, sollen zusätzliche Veranstaltungen 
angeboten werden, die den räumlichen und zeitlichen Bedürfnissen 
von Soldatinnen und Soldaten mit Familienpflichten entsprechen. 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall angeboten 
werden. Im Einzelfall können auf Antrag für die Dauer der Teilnahme 
an dienstlichen Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu-
sätzlich anfallende unabwendbare Kinderbetreuungskosten erstattet 
werden.

(3) Dem mit der Personalführung und Personalbearbeitung beauftragten 
Personal sowie dem Personal in Funktionen mit Vorgesetzten- und 
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Führungsaufgaben soll Fortbildung über Maßnahmen zur Gleichstel-
lung von Soldatinnen und Soldaten sowie zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Dienst angeboten werden. Entsprechende Fortbildungsan-
gebote der Dienststelle sollen wahrgenommen werden.

(4) Soldatinnen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen von 
Fortbildungsveranstaltungen einzusetzen.

§ 11 Gleichstellungsplan

(1) Der Gleichstellungsplan ist ein Instrument der Personalplanung, ins-
besondere der Personalentwicklung, und zur Gleichstellung von Sol-
datinnen und Soldaten. Seine Umsetzung ist besondere Verpflichtung 
der militärischen Personalführung sowie der Disziplinarvorgesetzten.

(2) Der Gleichstellungsplan muss die Situation der Soldatinnen im Ver-
gleich zur Situation der Soldaten beschreiben und die bisherige För-
derung der Soldatinnen in den einzelnen Bereichen (§ 4 Abs. 2) aus-
werten.

Insbesondere sind zur Erhöhung des Anteils der Soldatinnen in den 
einzelnen Bereichen Maßnahmen zur Durchsetzung notwendiger 
personeller und organisatorischer Verbesserungen im Rahmen kon-
kreter Zielvorgaben vorzusehen. In jedem Gleichstellungsplan ist in 
Bereichen, in denen Soldatinnen unterrepräsentiert sind, für die Be-
setzung von Dienstposten die Anzahl von Soldatinnen festzulegen, 
die der in § 4 Abs. 5 genannten Quote entspricht. Personenbezogene 
Daten darf der Gleichstellungsplan nicht enthalten.

(3) Der Gleichstellungsplan wird von den Dienststellen, in denen eine 
Gleichstellungsbeauftragte zu wählen ist, im Benehmen mit den zu-
ständigen personalbearbeitenden Dienststellen und unter frühzeiti-
ger Beteiligung der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten für vier 
Jahre erstellt. Er ist nach zwei Jahren der aktuellen Entwicklung an-
zupassen. Hierbei sind insbesondere die Gründe sowie ergänzende 
Maßnahmen aufzunehmen, wenn erkennbar ist, dass die Ziele des 
Gleichstellungsplans sonst nicht oder nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Zeiträume erreicht werden können.

(4) Der Gleichstellungsplan sowie die Aktualisierungen sind in den hier-
von erfassten Dienststellen zu veröffentlichen. Den Disziplinarvorge-
setzten und der Fachaufsicht führenden Dienststelle ist der Gleichstel-
lungsplan gesondert zur Verfügung zu stellen.
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(5) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans nicht umgesetzt 
worden sind, sind die Gründe im nächsten Gleichstellungsplan darzu-
legen und zusätzlich der vorgesetzten Dienststelle und der Fachauf-
sicht führenden Dienststelle mitzuteilen.

Abschnitt 3 - Vereinbarkeit von Familie und Dienst  
für Soldatinnen und Soldaten

§ 12 Familiengerechte Arbeitszeiten und Rahmenbedingungen

Die Dienststelle hat Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen 
anzubieten, die Soldatinnen und Soldaten die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Dienst erleichtern, soweit wichtige dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen.

§ 13 Teilzeitbeschäftigung und familienbedingte Beurlaubung

(1) Für Soldatinnen und Soldaten ist nach Maßgabe des § 30a des Sol-
datengesetzes Teilzeitbeschäftigung sowie nach Maßgabe des § 28 
Abs. 5 und 7 des Soldatengesetzes familienbedingte Beurlaubung zu 
ermöglichen.

(2) Soldatinnen und Soldaten, die eine Teilzeitbeschäftigung oder eine 
familienbedingte Beurlaubung beantragen, sind durch ihre jeweilige 
personalbearbeitende Dienststelle insbesondere auf die dienst- und 
versorgungsrechtlichen Folgen hinzuweisen.

(3) Die Dienststelle hat darauf zu achten, dass die Soldatinnen und Sol-
daten in Teilzeitbeschäftigung eine ihrer ermäßigten Arbeitszeit ent-
sprechende Entlastung von ihren dienstlichen Aufgaben erhalten und 
sich daraus für die anderen Soldatinnen und Soldaten der Dienststelle 
keine unzumutbaren dienstlichen Mehrbelastungen ergeben.

§ 14 Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, beruflicher Wiedereinstieg

(1) Teilzeitbeschäftigte Soldatinnen und Soldaten, die eine Vollzeitbe-
schäftigung beantragen, und beurlaubte Soldatinnen und Soldaten 
mit Familienpflichten, die eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlau-
bung beantragen, müssen unter Beachtung ihrer Qualifikation bei 
der Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung vorrangig berücksichtigt wer-
den.

(2) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen den aus familiären 
Gründen beurlaubten Soldatinnen und Soldaten die Verbindung zum 
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Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern. Dazu gehö-
ren die rechtzeitige Unterrichtung über Fortbildungsmaßnahmen und 
das Angebot zur Teilnahme während oder nach der Beurlaubung. 
Die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme während der Beur-
laubung begründet einen Anspruch auf Freistellung vom Dienst nach 
Ende der Beurlaubung. Die Dauer der Freistellung vom Dienst richtet 
sich nach der Dauer der Fortbildungsmaßnahme.

(3) Mit den Soldatinnen und Soldaten sind rechtzeitig vor Ablauf einer 
Beurlaubung aus familiären Gründen Personalgespräche zu führen, in 
denen sie über die Möglichkeiten ihrer Verwendung nach der Beur-
laubung informiert werden.

§ 15 Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung und familien-
bedingter Beurlaubung

(1) Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf das berufliche 
Fortkommen und die dienstliche Beurteilung auswirken. Eine unter-
schiedliche Behandlung von teilzeitbeschäftigten und vollzeitbeschäf-
tigten Soldatinnen und Soldaten ist nur zulässig, wenn wichtige sach-
liche Gründe sie rechtfertigen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für wegen Familienpflichten beurlaubte 
Soldatinnen und Soldaten; eine regelmäßige Gleichbehandlung von 
Zeiten der Beurlaubung, der Teilzeit- und der Vollzeitbeschäftigung ist 
damit nicht verbunden.

(3) Bei Beförderungen sind die sich aus der familienbedingten Beurlau-
bung ergebenden Verzögerungen angemessen zu berücksichtigen.

(4) Soldatinnen und Soldaten können während einer Beurlaubung ge-
mäß Absatz 2 befördert werden, wenn die Eignung für den höheren 
Dienstgrad vor der Beurlaubung nachgewiesen wurde und die übri-
gen laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Abschnitt 4 - Gleichstellungsbeauftragte, Gleich-
stellungs vertrauensfrau

§ 16 Grundsätze

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird in geheimer Wahl gewählt. Wie-
derwahl ist zulässig.

(2) Die gewählte Kandidatin wird von der Dienststelle für vier Jahre zur 
Gleichstellungsbeauftragten bestellt. Findet sich keine Kandidatin, 
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bestellt die Dienststelle eine Gleichstellungsbeauftragte aus dem Kreis 
der wahlberechtigten Soldatinnen bis zur Bestellung einer gewählten 
Kandidatin. Die Bestellung bedarf der Zustimmung der Soldatin.

(3) Für die Gleichstellungsbeauftragte wird eine Stellvertreterin gewählt 
und bestellt. Bei großen Zuständigkeits- oder komplexen Aufgaben-
bereichen werden zwei Stellvertreterinnen gewählt und bestellt.

(4) Für die Wahl und die Bestellung der Stellvertreterin gelten die Absätze 
1 und 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass im Fall des Absatzes 2 
Satz 2 die Gleichstellungsbeauftragte ein Vorschlagsrecht hat; ihrem 
Vorschlag soll gefolgt werden.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen 
während ihrer Amtszeit weder einer Personalvertretung noch einer 
Schwerbehindertenvertretung angehören und nur in ihrer Eigen-
schaft als Gleichstellungsbeauftragte mit Personalangelegenheiten 
befasst sein. Sie dürfen auch nicht zugleich Vertrauensperson nach 
dem Soldatenbeteiligungsgesetz sein.

§ 16A Wahl und Wahlberechtigung in militärischen Organisationsberei-
chen

(1) In den militärischen Organisationsbereichen wird für jede Dienst-
stelle der Divisionsebene eine Gleichstellungsbeauftragte gewählt. 
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Soldatinnen der Division sowie 
die Soldatinnen der der Division nachgeordneten Dienststellen. Für 
Dienststellen vergleichbarer Ebene gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend.

(2) In Dienststellen, die der Divisionsebene oder den Dienststellen ver-
gleichbarer Ebene übergeordnet sind, wird ebenfalls eine Gleich-
stellungsbeauftragte gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind alle 
Soldatinnen der übergeordneten Dienststelle sowie der ihr nachge-
ordneten Dienststellen, soweit die Soldatinnen nicht bereits nach Ab-
satz 1 wahlberechtigt sind.

§ 16B Wahl und Wahlberechtigung in zivilen Organisationsbereichen

(1) In den zivilen Organisationsbereichen kann ab der Ebene der Bun-
desoberbehörde eine Gleichstellungsbeauftragte gewählt werden. 
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Soldatinnen der Bundesober-
behörde sowie der nachgeordneten Dienststellen.
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(2) In den zentralen personalbearbeitenden Dienststellen wird eben-
falls eine Gleichstellungsbeauftragte gewählt. Wahlberechtigt und 
wählbar sind die Soldatinnen der zentralen personalbearbeitenden 
Dienststelle und der ihr nachgeordneten Dienststellen sowie die Sol-
datinnen, für die in der zentralen personalbearbeitenden Dienststelle 
Personalentscheidungen getroffen werden.

§ 16C Wahl und Wahlberechtigung im Bundesministerium der Verteidi-
gung und in weiteren Dienststellen

(1) Im Bundesministerium der Verteidigung wird eine Gleichstellungsbe-
auftragte gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind die Soldatinnen 
der Dienststelle sowie die Soldatinnen, für die im Bundesministerium 
der Verteidigung Personalentscheidungen getroffen werden.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann anordnen, dass in wei-
teren Dienststellen seines Geschäftsbereiches eine Gleichstellungsbe-
auftragte zu wählen ist. Wahlberechtigt und wählbar sind die Solda-
tinnen der Dienststelle.

§ 16D Gleichstellungsvertrauensfrau

(1) In Dienststellen der militärischen Organisationsbereiche ohne eigene 
Gleichstellungsbeauftragte hat die Dienststellenleitung oberhalb der 
Einheitsebene eine Gleichstellungsvertrauensfrau zu bestellen. Die 
Bestellung erfolgt für vier Jahre und bedarf der Zustimmung der Sol-
datin.

(2) In Dienststellen der zivilen Organisationsbereiche gilt Absatz 1 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Bestellung der Gleichstellungs-
vertrauensfrau ab Ortsebene erfolgen kann.

§ 16E Vorzeitiges Ausscheiden

Scheidet die Gleichstellungsbeauftragte vorzeitig aus oder ist sie nicht 
nur vorübergehend an der Wahrnehmung ihres Amtes gehindert, bestellt 
die Dienststelle für die restliche Amtszeit eine Gleichstellungsbeauftragte. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Stellvertreterin und die Gleichstellungsver-
trauensfrau.

§ 16F Wahlanfechtung

(1) Mindestens drei Wahlberechtigte oder die Leitung der Dienststelle 
können die Wahl anfechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
des Wahlrechts oder gegen das Wahlverfahren verstoßen worden ist.
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(2) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses beim zuständigen Truppendienstgericht angefoch-
ten werden. Die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten des Bundes-
ministeriums der Verteidigung kann unmittelbar beim Bundesver-
waltungsgericht (Wehrdienstsenate) angefochten werden. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung über 
das gerichtliche Antragsverfahren entsprechend.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

(4) Die Truppendienstkammer soll mit mindestens einer Soldatin als eh-
renamtliche Richterin besetzt sein, wobei eine ehrenamtliche Richterin 
oder ein ehrenamtlicher Richter Unteroffizier, die andere ehrenamtli-
che Richterin oder der andere ehrenamtliche Richter Stabsoffizier sein 
muss; § 74 Absatz 8 der Wehrdisziplinarordnung gilt entsprechend.

§ 16G Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, das Verfahren 
für die Durchführung der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und von 
deren Stellvertreterinnen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln.

§ 17 Koordination, Stufenbeteiligung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte für Soldatinnen und Soldaten im Bun-
desministerium der Verteidigung ist für den Informations- und Erfah-
rungsaustausch der Gleichstellungsbeauftragten und der Gleichstel-
lungsvertrauensfrauen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
der Verteidigung verantwortlich.

(2) Soweit Entscheidungen mit Wirkung für nachgeordnete Dienststellen 
getroffen werden, können deren Gleichstellungsbeauftragte im Rah-
men der §§ 19 und 20 eine schriftliche oder elektronische Stellung-
nahme abgeben. Diese Stellungnahme ist der vorgesetzten Dienst-
stelle und deren Gleichstellungsbeauftragter vorzulegen.

(3) Werden in zentralen personalbearbeitenden Dienststellen einschließ-
lich des Bundesministeriums der Verteidigung Personalentscheidun-
gen getroffen, ist an diesen Entscheidungen nur die Gleichstellungs-
beauftragte dieser Dienststelle zu beteiligen.
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§ 18 Rechtsstellung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der zuständigen 
Dienststellenleitung zugeordnet. Sie ist in der Ausübung ihrer Tätig-
keit weisungsfrei.

(2) Die Stellvertreterin hat, wenn sie die Gleichstellungsbeauftragte ver-
tritt oder soweit sie eigene Aufgaben wahrnimmt (Absatz 2b Satz 2), 
dieselben Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte. 
Die Stellvertreterin richtet ihre Tätigkeit an den Zielen der Gleichstel-
lungsbeauftragten aus.

(2a) Die Gleichstellungsbeauftragte ist von anderen dienstlichen Tätigkei-
ten grundsätzlich für die volle regelmäßige Arbeitszeit unter Belas-
sung der Geld- und Sachbezüge zu entlasten. Ihr ist die notwendige 
personelle, räumliche und sachliche Ausstattung zur Verfügung zu 
stellen.

(2b) Die Stellvertreterin ist im Vertretungsfall von anderen dienstlichen Tä-
tigkeiten unter Belassung der Geld- und Sachbezüge grundsätzlich 
für die volle regelmäßige Arbeitszeit zu entlasten. Im Einzelfall kann 
eine Stellvertreterin dauerhaft mit eigenen Aufgaben betraut wer-
den. In diesem Fall ist sie unter Belassung der Geld- und Sachbezüge 
in dem zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zwingend erforderlichen 
Umfang von anderweitigen dienstlichen Tätigkeiten zu entlasten. Ihr 
ist die notwendige personelle, räumliche und sachliche Ausstattung 
zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin ist Gele-
genheit zur Fortbildung insbesondere im Gleichstellungsrecht und 
in Fragen des Soldaten-, Soldatenbeteiligungs-, Personalvertretungs- 
sowie Organisations- und Haushaltsrechts zu geben. Entsprechende 
Fortbildungsangebote der Dienststelle haben die Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin wahrzunehmen.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält einen monatlichen Verfügungs-
fonds. Das Gleiche gilt für die Stellvertreterin, wenn sie dauerhaft mit 
eigenen Aufgaben betraut worden ist.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit 
in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden. Sie dürfen gegen ihren Willen nur versetzt oder komman-
diert werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Gründen unver-
meidbar ist. Die fiktive Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs 
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der Gleichstellungsbeauftragten ist im Hinblick auf die Einbeziehung 
in die Personalauswahlentscheidung zu gewährleisten. Satz 3 gilt ent-
sprechend für die Stellvertreterin, wenn sie dauerhaft mit eigenen 
Aufgaben betraut ist.

(6) Die Dienststelle hat der Gleichstellungsbeauftragten auf deren An-
trag hin eine Aufgabenbeschreibung als Nachweis über ihre Tätigkeit 
zu erteilen. Satz 1 gilt entsprechend für die Stellvertreterin, wenn sie 
dauerhaft mit eigenen Aufgaben betraut worden ist.

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin, ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gleichstellungsvertrauensfrau-
en unterliegen in allen Angelegenheiten, insbesondere hinsichtlich 
der

persönlichen Verhältnisse von Soldatinnen und Soldaten und anderer ver-
traulicher Angelegenheiten in der Dienststelle, auch über die Zeit ihrer 
Bestellung oder Beschäftigung hinaus, der Verschwiegenheitspflicht.

§ 19 Aufgaben

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat den Vollzug dieses Gesetzes in der 
Dienststelle zu fördern und zu unterstützen; dies gilt auch für das Sol-
datinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz in Bezug auf das 
Verbot von Benachteiligungen auf Grund des Geschlechts in Form 
von Belästigungen und sexuellen Belästigungen. Im Übrigen wirkt sie 
bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen ih-
rer Dienststelle mit, welche die Gleichstellung von Soldatinnen und 
Soldaten, die Vereinbarkeit von Familie und Dienst sowie den Schutz 
vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betreffen. Sie ist frühzeitig 
zu beteiligen, insbesondere bei

1. Personalangelegenheiten wie der Einstellung, Maßnahmen des 
beruflichen Aufstiegs und der vorzeitigen Entlassung aus dem 
Dienstverhältnis,

2. der Abfassung von Beurteilungs- und Auswahlrichtlinien und 
bei Besprechungen, welche die einheitliche Anwendung dieser 
Richtlinien in der Dienststelle sicherstellen sollen,

3. Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Belästigung.

Bei Entscheidungen über Versetzungen, Kommandierungen und Be-
förderungen hat sie auf ihren Antrag hin das Recht auf Beteiligung. 
Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die 
Beratung und Unterstützung in Einzelfällen bei beruflicher Förde-
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rung, Beseitigung von Benachteiligung und Fragen der Vereinbarkeit 
von Familie und Dienst.

(2) Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte in Verfahren zur 
Besetzung von Gremien nach Maßgabe des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes zu beteiligen, sofern in der Dienststelle keine beson-
dere Organisationseinheit zur Gleichstellung von Soldatinnen und 
Soldaten eingerichtet ist.

(3) Die Gleichstellungsvertrauensfrau ist Ansprechpartnerin für die Sol-
datinnen und Soldaten der Dienststelle sowie der zuständigen Gleich-
stellungsbeauftragten. Die Aufgabe der Gleichstellungsvertrauens-
frau besteht in der Vermittlung von Informationen zwischen den 
Soldatinnen und Soldaten einerseits und der zuständigen Gleichstel-
lungsbeauftragten andererseits. Die Gleichstellungsvertrauensfrau 
berät die zuständige Gleichstellungsbeauftragte in allen Fragen, die 
die vertretenen Dienststellen betreffen. Die

Gleichstellungsbeauftragte kann der Gleichstellungsvertrauensfrau 
mit deren Einverständnis eigene Aufgaben übertragen.

§ 20 Information und Mitwirkung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Durchführung ihrer Aufgaben 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erfor-
derlichen Unterlagen und vergleichenden Übersichten zur Verfügung 
zu stellen und die erbetenen Auskünfte zu erteilen. Ihr soll Gelegen-
heit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen zu per-
sonellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gegeben 
werden. Sie hat im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben im Einzelfall 
Einsichtsrecht in die entscheidungsrelevanten Teile von Personalakten 
mit Ausnahme der Gesundheitsunterlagen. Die Einsichtnahme, deren 
Umfang und Zweck sind in der Personalakte zu vermerken.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat unmittelbares Vortragsrecht und 
unmittelbare Vortragspflicht bei der Dienststellenleitung und wird 
von dieser bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützt. In allen 
Fragen, die ihrer Mitwirkung unterliegen, hat die Gleichstellungsbe-
auftragte ein Initiativrecht. Die Mitwirkung der Gleichstellungsbeauf-
tragten erfolgt regelmäßig durch schriftliches Votum, das zu den Ak-
ten zu nehmen ist.

Folgt die Dienststelle dem Votum der Gleichstellungsbeauftragten 
nicht, hat sie dieser die Gründe auf Verlangen schriftlich mitzuteilen.
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(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden durchführen. Sie 
kann jährlich in den einzelnen Dienststellen eine Versammlung der 
Soldatinnen einberufen, die der jeweiligen Dienststellenleitung vorher 
anzuzeigen ist. Sie kann an Personalversammlungen in Dienststellen 
teilnehmen, für die sie als Gleichstellungsbeauftragte zuständig ist, 
und hat dort ein Rederecht, auch wenn sie nicht Angehörige dieser 
Dienststelle ist.

(4) Zur Klärung von Fragen grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere zur 
Auslegung dieses Gesetzes, kann sich die Gleichstellungsbeauftragte 
unmittelbar an die militärische Gleichstellungsbeauftragte des Bun-
desministeriums der Verteidigung wenden. Soweit dabei die Über-
mittlung personenbezogener Daten von Soldatinnen und Soldaten 
erforderlich ist, bedarf dies deren Einwilligung gemäß § 4a des Bun-
desdatenschutzgesetzes. Soweit eine Angelegenheit behandelt wer-
den soll, die als Verschlusssache eingestuft ist, bedarf die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Einvernehmens der Dienststelle.

§ 21 Einspruchsrecht

(1) Bei Verstößen der Dienststelle gegen dieses Gesetz oder gegen ande-
re Vorschriften über die Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten 
sowie gegen den Gleichstellungsplan hat die Gleichstellungsbeauf-
tragte gegenüber der Dienststellenleitung ein Einspruchsrecht. Den 
Einspruch hat sie innerhalb einer Woche nach ihrer Kenntniserlan-
gung schriftlich bei der Dienststellenleitung einzulegen. Er hat keine 
aufschiebende Wirkung. Die Dienststellenleitung kann die Vollzie-
hung einer Maßnahme, gegen die sich der Einspruch richtet, bis zur 
Entscheidung über den Einspruch aussetzen.

(2) Die Dienststellenleitung soll über den Einspruch innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Zugang des Einspruchs entscheiden. Hält sie 
den Einspruch für begründet, sind die Maßnahmen und ihre Folgen 
zu berichtigen sowie die Ergebnisse des Einspruchs bei weiteren ver-
gleichbaren Fällen zu berücksichtigen.

(3) Hält die Dienststellenleitung den Einspruch für unbegründet, legt sie 
diesen der nächsthöheren Dienststellenleitung unverzüglich vor. Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

(4) (weggefallen)



409

Gesetz zur Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

§ 22 Gerichtliches Verfahren

(1) Bleibt der Einspruch erfolglos, kann die Gleichstellungsbeauftragte 
das zuständige Truppendienstgericht, die militärische Gleichstellungs-
beauftragte des Bundesministeriums der Verteidigung das Bundes-
verwaltungsgericht (Wehrdienstsenate) anrufen. Sie kann das Gericht 
auch anrufen, wenn über den Einspruch ohne zureichenden Grund 
in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden ist. Die An-
rufung kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit Einlegung des 
Einspruchs erfolgen, außer wenn wegen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. Liegt ein zureichender Grund 
dafür vor, dass über den Einspruch noch nicht entschieden ist, setzt 
das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten 
Frist, die verlängert werden kann, aus. Wird dem Einspruch innerhalb 
der vom Gericht gesetzten Frist stattgegeben, ist die Hauptsache für 
erledigt zu erklären. In keinem Fall hat die Anrufung des Gerichts 
aufschiebende Wirkung. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
der Wehrbeschwerdeordnung über das gerichtliche Antragsverfahren 
entsprechend. Für die Auswahl der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter gilt § 16f Absatz 4 entsprechend.

(2) Die Anrufung des Gerichts kann nur darauf gestützt werden, dass

1. die Dienststelle Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt 
hat oder

2. die Dienststelle einen den Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
entsprechenden Gleichstellungsplan aufgestellt hat.

(3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehen-
den Kosten.

Abschnitt 5 - Statistische Angaben, Bericht

§ 23 Statistische Angaben

Das Bundesministerium der Verteidigung erfasst statistisch für die einzel-
nen Bereiche

1. jährlich die Zahl der Soldatinnen und Soldaten, gegliedert nach 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung sowie familienbedingter Be-
urlaubung,

2. jährlich die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie die 
Zahl der eingestellten Soldatinnen und Soldaten,
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3. jährlich die Zahl der Soldatinnen und Soldaten, für die ein Sta-
tus- oder ein Laufbahnwechsel entschieden oder für die eine 
Förderperspektive vergeben wurde, sowie

4. nach den jeweiligen Beurteilungsterminen eine Auswertung der 
dienstlichen Beurteilung der Soldatinnen und Soldaten, bezo-
gen auf Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung.

§ 24 Bericht

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre einen 
Bericht über die Situation der Soldatinnen im Vergleich zu der Situation 
der Soldaten in dem in § 3 genannten Geltungsbereich und über die An-
wendung dieses Gesetzes nach Auswertung der statistischen Angaben 
vor. Der Bericht kann mit dem durch die Bundesregierung gemäß § 39 des 
Bundesgleichstellungsgesetzes vorzulegenden Bericht verbunden werden 
und vorbildhafte Gleichstellungsmaßnahmen besonders hervorheben. Er 
darf keine personenbezogenen Daten enthalten.
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Wappen und 
Symbole

Nationalhymne, Flaggen und Wappen der 
Bundesrepublik Deutschland, sowie Flaggen 
und Wappen der Bundesländer sind überlie-
ferte Zeichen des geschichtlichen Werdens 
der deutschen Nation, ihrer demokratischen 
Tradition und Ausdruck der Vielfältigkeit und 
Mannigfaltigkeit der föderativen Gliederung 
unseres Staates.
Die Bundeswehr führt die Dienstflagge der 
übrigen Bundesbehörden; dies, sowie auch 
Gestaltung und Bestimmung der Truppen-
fahnen lassen erkennen, dass es sich bei den 
Streitkräften um eine Institution dieses Staates 
handelt –  
und nicht um einen „Staat im Staate“.
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Die deutsche Nationalhymne

Zu den äußeren Zeichen der Verbundenheit des Bürgers mit seinem Staat ge-
hört eine Hymne, die bei feierlichen Anlässen gemeinsam gesungen wird. Wie die 
Flagge der Bundesrepublik Deutschland geht auch die Nationalhymne auf eine 
Zeit vor der Revolution von 1848 zurück: Der Text des „Liedes der Deutschen“ 
wurde im Jahre 1841 auf der Insel Helgoland von August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben zu einer Melodie von Joseph Haydn verfasst. Er bringt angesichts der 
damaligen politischen Zersplitterung in Deutschland die Sehnsucht der deutschen 
Bevölkerung nach einem geeinten Vaterland zum Ausdruck.

Nach dem Ersten Weltkrieg erhob der erste Reichspräsident der Weimarer Repu-
blik, Friedrich Ebert, das „Lied der Deutschen“ zur deutschen Nationalhymne. Die 
erste Strophe des Deutschlandliedes wurde, vor allem auch im Ausland, vielfach 
verkannt und missdeutet. Der als Aufruf gemeinte EinleitungsSatz dieser Strophe: 
„Deutschland, Deutschland über alles“ konnte jedoch in der Zeit der politischen 
Uneinigkeit, in der Hoffmann von Fallersleben lebte, nur als ein Bekenntnis ver-
standen werden, für das noch nicht geschaffene einige Deutsche Reich die besten 
Kräfte und Gefühle einzusetzen.

Im Jahre 1952 wurde in einem Briefwechsel zwischen dem ersten Bundespräsi-
denten Theodor Heuss, und Bundeskanzler Konrad Adenauer das Lied wieder als 
Nationalhymne anerkannt. Adenauer: „Bei staatlichen Veranstaltungen soll die 
dritte Strophe gesungen werden.“ Gerade ihr Text – „Einigkeit und Recht und 
Freiheit für das deutsche Vaterland“ – hat den Anspruch aller Deutschen auf Ver-
wirklichung ihrer staatlichen Einheit auch in Jahrzehnten der Teilung wachgehal-
ten. In ihrem Briefwechsel vom August 1991 bestätigten Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl diese Tradition des „Liedes der 
Deutschen“ für das vereinigte Deutschland: „Als Dokument deutscher Geschichte 
bildet es in allen seinen Strophen eine Einheit“. Die 3. Strophe des Liedes der 
Deutschen von Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist 
die Nationalhymne für das deutsche Volk.

Einigkeit und Recht und Freiheit 
für das deutsche Vaterland! 
Danach lasst uns alle streben 
Brüderlich mit Herz und Hand! 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand – 
Blüh’ im Glanze dieses Glückes, 
blühe deutsches Vaterland!

August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben,
Dichter des Deutschlandliedes
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Zu den Bildtafeln:
Die Heraldik unterscheidet bekanntlich nicht zwischen Metallen und Far-
ben. Gelb und Gold sind heraldisch gleich, ebenso Silber und Weiß.
Bei den Abbildungen des Bundeswappens und der Flaggen wurde für die 
Farbe „Gold“ ein Gelbton verwendet.
Herstellung und Verwendung eines textilen Goldes bei den Flaggen sind 
nicht praktikabel.

Bundeswappen
Der Adler, das Wappentier des Bundeswappens, war 
das Herrschaftszeichen der römischen Kaiser. Als Karl 
der Große das römische Kaiserreich erneuerte, über-
nahm er dieses Symbol kaiserlicher Macht. Die spä-
teren deutschen Herrscher waren zumeist gleichzeitig 
deutsche Könige und römische Kaiser. Als deutscher 
König führte der Herrscher den einköpfi gen, als rö-
mischer Kaiser den doppelköpfi gen Adler. Nach dem 
Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nati-
on 1806 ging der Doppeladler auf die österreichische 
Monarchie über. Der einköpfi ge Adler wurde zum 
Staatswappen des 1871 gegründeten Deutschen Rei-
ches, 1919 – schon in der heutigen Form – auch von 
der Weimarer Republik übernommen. 1950 bestimm-
te Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen 
der Bundesrepublik Deutschland.

Dienstsiegel / Dienststempel
Der 1921 entworfene, in Sechseckform stilisierte 
Reichsadler mit erhobenen offenen Schwingen wird 
auch im Dienstsiegel /Dienststempel verwendet.
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Flaggen der Bundesrepublik Deutschland
Der Tradition der Farben Schwarz-Rot-Gold als Symbol für Einigkeit, Frei-
heit und Recht folgend entschied sich der Parlamentarische Rat am 8. 
Mai 1949 für die deutschen Farben in der überlieferten Form. In einer 
„Anordnung über die deutschen Flaggen“ vom 7. Juni 1950 wurden die 
drei amtlichen deutschen Flaggen festgelegt:

Bundesflagge

Standarte des Bundespräsidenten
Eine besondere Gestaltung erfuhr die Standarte des 
Bundespräsidenten: im goldenen rotumrandeten Flag-
gengrundsteht der Bundesadler mit leicht gespreizten 
Flügeln.

Dienstflagge der Bundesbehörden
Bei der Dienstflagge der Bundesbehörden erscheint in 
der Flaggenmitte als Bundeswappen der Adler.
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Bundeswehr und NATO
Im September 1964 hatte der Bundespräsident, als 
„äußeres Zeichen gemeinsamer Pflichterfüllung im 
Dienst für Volk und Staat“ für Verbände Truppenfah-
nen in den Farben Schwarz-Rot-Gold mit Bundesadler 
gestiftet:

–  die Farben Schwarz-Rot-Gold als Symbol für ein 
einiges, freies und demokratisches Vaterland

–  den Adler als Sinnbild der Souveränität und des durch 
den Staat geschätzten gleichen Rechtes für alle und

–  Das Eiserne Kreuz an der Spitze des Fahnen-
stockes im Eichenlaubkranz als Symbol soldati-
scher Treue und sittlich gebundener Tapferkeit.

Truppenfahne
In Abgrenzung zur Wehrmacht verzichtete die Bun-
deswehr zuerst auf Truppenfahnen. Allerdings zeigte 
sich schnell der Bedarf an solchen Symbolen, z.B. bei 
zeremoniellen Anlässen der NATO. Unterschiedlichste 
Truppenlösungen führten zu einem Wildwuchs, den 
Bundespräsident Heinrich Lübke beenden wollte. Er 
übergab am 7. Januar 1956 die erste Truppenfahne 
an das Wachbataillon der Bundeswehr. Sie besteht aus 
einer 1x1 Meter großen Bundesdienstflagge aus Seide 
mit gesticktem Bundesadler und einer goldfarbenen 
Franseneinfassung. Fahnenbänder weisen auf die ein-
zelnen Verbände hin.

Dienstflagge der Seestreitkräfte der Bundeswehr (Doppelstander)
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Bundeskokarde
Die Bundeskokarde wird von Soldaten der Bundes-
wehr und uniformierten Angehörigen der Bundesver-
waltung an der Dienstmütze getragen.
Seit Herbst 1961 sind die schwarz-rot-goldenen Far-
ben an Kampfanzügen der Soldaten und Luftfahrzeu-
gen der Bundeswehr als nationale Erkennungszeichen 
angebracht.

Eisernes Kreuz
Das Eiserne Kreuz wurde erstmals am 10. März 1813 
vom preußischen König Wilhelm III. in Breslau für die 
Dauer des bevorstehenden Freiheitskampfes gegen 
die napoleonische Herrschaft gestiftet. Die künstleri-
sche Ausführung erfolgte durch Karl Friedrich Schin-
kel. Im Verlauf der Geschichte wurde das Eiserne 
Kreuz, Sinnbild für Tapferkeit, Freiheitsliebe und Rit-
terlichkeit, mehrmals erneut gestiftet (1870, 1914, 
1939). Mit der Anordnung des Bundespräsidenten 
vom 1. Oktober 1956 wurde als Erkennungszeichen 
für Luftfahrzeuge und Kampffahrzeuge der Bundes-
wehr ein schwarzes Kreuz mit weißer Umrandung in 
der Form des Eisernen Kreuzes (Abb. links) bestimmt.
Die Form des Eisernen Kreuzes findet sich, angelehnt 
an die ursprüngliche Ausführung, beispielsweise auch 
wieder in der Spitze des Fahnenstocks zur Truppenfah-
ne, in Kommandozeichen (Stander und Wimpel) der 
Marine und im Ehrenzeichen der Bundeswehr.

NATO-Flagge
Die Flagge des nordatlantischen Verteidigungsbünd-
nisses deutet durch die in die vier Haupthimmelsrich-
tungen weisenden Richtungspfeile an, dass sich die 
Mitglieder des Bündnisses verpflichtet fühlen, ihre 
Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Kultur ihrer 
Völker durch gemeinsame Anstrengungen zu schüt-
zen.
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Die deutschen Bundesländer

KielKiel

SaarbrückenSaarbrücken

MainzMainz

ErfurtErfurt

Berlin

Bremen

MünchenMünchen

DresdenDresden

PotsdamPotsdam

Hamburg

DüsseldorfDüsseldorf

Hannover

SchwerinSchwerin

StuttgartStuttgart

WiesbadenWiesbaden

MagdeburgMagdeburg

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

MECKLENBURG-VORPOMMERN

NIEDERSACHSEN

BRANDENBURG

SACHSEN-ANHALT

SACHSEN

THÜRINGEN

BAYERN

BADEN-WÜRTTEMBERG

SAARLAND

RHEINLAND-PFALZ

HESSEN

NORDRHEIN-WESTFALEN



418

Flaggen, Wappen und Symbole

Baden-Württemberg
Das Wappen zeigt im goldenen Feld drei übereinander 
schreitende schwarze Löwen mit ausgeschlagener ro-
ter Zunge. Es ist das Wappen des Geschlechtes der Ho-
henstaufen, die im Mittelalter Herzöge von Schwaben 
waren. Das kleine Landeswappen trägt eine goldene 
Blattkrone. Die von den Monarchenkronen deutlich un-
terschiedene „Volkskrone” soll die Volkssouveränität 
symbolisieren. Das große Landeswappen (ohne Abb.) 
zeigt über dem Hauptschild die Wappen der sechs 
wichtigsten Teilgebiete des Landes: Franken, Hohen-
zollern, Baden, Württemberg, Pfalz, Vorderösterreich. 
Die Flagge des Landes zeigt entsprechend den Farben 
des Wappens Schwarz und Gold.

Bayern
Das kleine Staatswappen des Freistaats, weiß-blaue 
Rauten, war das Wappenschild der Grafen von Bogen, 
eines an der Donau bei Regensburg ansässigen Ge-
schlechts. Nach dessen Aussterben 1242 übernahmen 
die mit ihm verschwägerten Wittelsbacher deren Be-
sitz und Stammwappen. Dieses Wappen des Herzog-
tums Bayern ist zugleich das Herzschild des großen 
Staatswappens (ohne Abb.), das in vier Feldern die 
Wappen der anderen wichtigen bayerischen Territori-
en enthält: Pfalz, Franken, Niederbayern, Schwaben. 
Die Landesfarben sind weiß-blau; sie können als Strei-
fen oder als Rauten verwendet werden.

Berlin
Der Bär, schwarz mit roter Zunge und roten Klauen, 
wird von Berlin seit dem 13. Jahrhundert im Wap-
pen geführt, zuerst nachgewiesen auf einem Siegel 
zusammen mit dem Adler, dem Wappentier der Lan-
desherrn, der Kurfürsten von Brandenburg. Endgültig 
vom Adler befreit wurde der Bär erst 1919, seitdem ist 
er das einzige Wappenbild der Stadt, das Symbol für 
Berlin schlechthin. Auf dem Wappenschild ruht eine 
goldene Laubkrone mit einem Stirnreif aus Mauer-
werk, das ein Tor in der Mitte hat. Die Flagge mit dem 
Bären auf weißem Grund mit zwei schmalen roten 
Randstreifen ist 1911 eingeführt worden.
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Brandenburg
Das Land führt als Wappen den Adler der alten Mark-
grafschaft Brandenburg, der zum ersten Mal 1170 
auf einem Siegel des Markgrafen Otto I. aus dem Ge-
schlechte der Askanier erscheint. In der heutigen Form 
ist der Adler rot in silbernem Feld mit goldenen Fän-
gen, Schnabel und „Kleestengel” (die wohl aus der 
Muskulatur der Adlerfl ügel auf den Siegeln entstan-
den sind). Viele von den askanischen Markgrafen ge-
gründeten Städte nahmen den Adler des Landesherrn 
in ihr Wappen auf, so Potsdam, Salzwedel, Stendal, 
Prenzlau. Die Farben der rot-weißen Flagge wurden 
dem Wappen entnommen.

Bremen
Die alte Hansestadt Bremen führt seit 1366 das Wap-
pen mit dem silbernen Schlüssel im roten Feld. Der 
Schlüssel ist das Attribut des Apostels Petrus, des 
Schutzpatrons des Erzbistums, des Domes und auch 
der Stadt Bremen. Auf dem Schild ruht eine fünfblätt-
rige goldene Krone, die mit roten und grünen Steinen 
geschmückt ist. Rot und weiß sind die Farben der Han-
se, sie werden von vielen ehemaligen Hansestädten 
geführt. Die Flagge zeigt acht rote und weiße Streifen 
und zwei Reihen von Würfeln mit dem Wappen in der 
Mitte. Sie wird seit mindestens 1691 verwendet und 
wurde 1891 als Staatsfl agge festgelegt.

Hamburg
Das Wappen der Freien und Hansestadt Hamburg, 
schon im 12./13. Jahrhundert verwendet, zeigt im ro-
ten Schild eine weiße Burgmauer mit drei Türmen. Der 
mittlere Turm mit Kuppel und Kreuz weist wohl auf die 
Hauptkirche St. Marien hin. Über den beiden Türmen 
zur Rechten und zur Linken schwebt ein Stern. Die 
zinnenbewehrten Türme stehen für die Befestigung 
und damit für die Wehrhaftigkeit der mittelalterlichen 
Stadt. Hamburg hat das erste Gesetz über die Führung 
einer Flagge erlassen: 1270 wurde vorgeschrieben, 
dass Schiffe einen roten Wimpel zu führen haben. 
Heute zeigt die hamburgische Flagge die weiße Burg 
des Wappens auf rotem Grund.
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Hessen
Das Wappentier des Landes Hessen, der silber-rot ge-
streifte Löwe im blauen Feld, ist identisch mit dem von 
Thüringen. Hessen war bis 1247 der westliche Teil der 
Landgrafschaft Thüringen. Nach der Trennung blieb 
der Löwe sowohl Thüringens als auch Hessens Wap-
penschild. Bis 1918 führte es der Großherzog von Hes-
sen-Darmstadt. Der „Volksstaat” Hessen übernahm 
1920 den Löwen als Staatswappen. Es ist 1948 auch 
das Wappen des Landes Hessen geworden. Auf dem 
Schild ruht heute ein aus einer Krone entstandenes 
Gebilde, es zeigt goldenes Laubwerk mit aus blauen 
Perlen gebildeten Früchten. Die Landesflagge zeigt 
die Farben des Wappenlöwen.

Mecklenburg-Vorpommern
Das Landeswappen zeigt einen schwarzen Stierkopf, 
der eine goldene Krone trägt, und einen roten Grei-
fen auf silbernem Untergrund. Der Stierkopf war seit 
1219 das Wappentier der verschiedenen mecklenbur-
gischen Herrscherhäuser. Der Greif ist seit 1214 Wap-
pen der pommerschen Herzöge und später der preu-
ßischen Provinz Pommern. Das große Landeswappen 
(ohne Abb.) ist viergeteilt; es enthält in zwei Feldern 
den Stierkopf, in den anderen den Greifen und den 
brandenburgischen Adler für die an Mlecklenburg ge-
langten brandenburgischen Landesteile. Die Landes-
flagge kombiniert Mecklenburgs Farben Blau-Gelb-
Rot mit dem pommerschen Blau- Weiß.

Niedersachsen
Das „Sachsenross” repräsentiert das alte Stammes-
herzogtum Sachsen, dessen Gebiet weitgehend dem 
heutigen Niedersachsen entspricht. Es ist ein uraltes 
Volkssymbol, anders als die meisten deutschen Län-
derwappen mithin nicht dynastischen Ursprungs. Die 
welfischen Herzöge setzten das Sachsenross schon im 
14. Jahrhundert in die Helmzier ihrer Wappen. Von 
1914 an stand es im Wappen der Kurfürsten und 
Könige von Hannover, seit 1780 in dem des Herzog-
tums Braunschweig. Seit 1951 ist es das Wappen des 
Landes Niedersachsen. Die Landesflagge zeigt die 
Farben Schwarz- Rot-Gold mit dem Landeswappen in 
der Mitte.
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Nordrhein-Westfalen
Das Wappen vereint die Wappenbilder der drei Lan-
desteile, aus denen Nordrhein-Westfalen 1946/47 ge-
bildet wurde. Der silberne Rhein im grünen Feld war 
das Wappen des preußischen Rheinlandes nach 1817. 
Das Sachsenross auf rotem Grund steht für Westfalen, 
das zum Siedlungsgebiet des sächsischen Stammes 
gehörte. Im Unterschied zu diesem wird das „West-
falenross” steigend abgebildet. Die rote Rose mit dem 
goldenen Butzen und goldenen Kelchblättern im sil-
bernen Feld ist das Wappenbild der Grafen von Lippe 
seit dem 13. Jahrhundert. Die Flagge des Landes wur-
de aus den Farben des Wappens gebildet.

Rheinland-Pfalz
Im Landeswappen sind die Wappenbilder der drei 
wichtigsten Territorien vereint, die früher am Gebiet 
des heutigen Landes Anteil hatten: das rote Kreuz auf 
silbernem Grund des Erzbistums und Kurfürstentums 
Trier, das silberne Rad auf rotem Feld des Erzbistums 
und Kurfürstentums Mainz und der goldene Löwe mit 
roter Krone und roten Krallen auf schwarzem Feld der 
„Pfalzgrafen bei Rhein”. Auf dem Wappenschild ruht 
eine goldene „Volkskrone”, deren Blätter dem Wein-
laub nachempfunden sind, ein Sinnbild der Volkssou-
veränität. Die Landesfl agge ist Schwarz-Rot-Gold mit 
dem Landeswappen in der oberen Ecke.

Saarland
Das Wappen des Saarlandes knüpft wie die Wappen 
anderer Bundesländer an die territoriale Gliederung 
der Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation an. Es ist aus den Wappenbildern der vier 
wichtigsten historischen Landesteile zusammenge-
setzt: Der silberne Löwe mit roter Zunge und goldener 
Krone auf blauem Feld ist das Wappen der Grafschaft 
Saarbrücken, das rote Kreuz auf Silber ist das Wappen 
von Kurtrier, der rote Balken mit drei silbernen Adlern 
auf goldenem Grund ist das Wappen der Herzöge von 
Lothringen, das vierte Feld zeigt den Pfälzer Löwen. 
Die Landesfl agge hat die Farben der Bundesfahne 
mit dem Wappen in der Mitte.
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Sachsen
Das sächsische Wappen zeigt fünf schwarze Balken 
auf goldenem Grund mit einem schräg darüberge-
legten grünen Rautenkranz. Einen schwarz-goldenen 
Schild führten seit Ende des 11. Jahrhunderts die as-
kanischen Herzöge von Sachsen. Der Rautenkranz, ein 
Balken, der am oberen Rand mit vier stilisierten Blät-
tern verziert ist, wurde hinzugefügt, um die sächsische 
Linie der Askanier von der anhaltinischen zu unter-
scheiden. Er wurde später als Ehrenkranz interpretiert. 
Das Wappen wurde von den Wettinern bis 1918 und 
danach vom Freistaat Sachsen weitergeführt. Weiß-
Grün sind die Farben des Königreichs Sachsen seit 
1815. Die Tradition wurde beibehalten.

Sachsen-Anhalt
Das Landeswappen von Sachsen-Anhalt kombiniert 
Symbole aus den Wappen der früheren preußischen 
Provinz Sachsen und des Landes Anhalt. Die Provinz 
Sachsen führte seit 1816 das sächsische Wappen, in 
der Weimarer Republik zusätzlich mit dem preußi-
schen Adler. Der Fuß des Wappenschildes zeigt einen 
Bären auf einer roten Zinnenmauer, der das Land 
Anhalt repräsentiert. Der Bär war seit dem 16. Jahr-
hundert das Wappen der Fürsten von Anhalt-Bern-
burg (Bärenburg) gewesen. Die Provinz Sachsen hatte 
Schwarz-Gelb als Landesfarben; da aber diese Farben 
schon von Baden-Württemberg geführt wurden, ent-
schied sich der Landtag von Sachsen-Anhalt 1990 für 
Gelb-Schwarz.
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Schleswig-Holstein
Das Wappen vereint die Wappenbilder der beiden 
Landesteile: die zwei übereinander schreitenden Lö-
wen, das Wappen von Schleswig, und ein silbernes 
„Nesselblatt” auf rotem Grund, das Wappenbild der 
Grafen von Holstein. Das „Nesselblatt” ist ein Schild-
beschlag gewesen, der die Bretter des Schildes zusam-
menhielt. Zusammenstellungen der beiden Wappen-
bilder sind schon seit dem 14. Jahrhundert bekannt. 
Während der schleswig-holsteinischen Erhebung ge-
gen Dänemark 1848/49 sollte es die Zusammengehö-
rigkeit der „up ewig ungedeelten” (ungeteilten) Her-
zogtümer zum Ausdruck bringen. Die Landesfarben 
Blau-Weiß-Rot entstammen dem Wappen und gehen 
auf das Jahr 1843 zurück.

Thüringen
Das thüringische Landeswappen zeigt im blauen 
Feld einen golden gekrönten und bewehrten, acht-
fach rot und silbern quergestreiften Löwen, umgeben 
von acht silbernen Sternen. Den Löwen führten die 
thüringischen Landgrafen seit dem 12. Jahrhundert im 
Wappen, seit 1210 mit der Streifenteilung. Die acht 
silbernen Sterne, die den Löwen auf blauem Grund 
umgeben, stehen für die sieben Kleinstaaten, aus de-
nen Thüringen 1921 entstanden war, der achte für die 
später hinzugekommenen preußischen Gebietsteile. 
Die weiß-rot-gestreifte Landesflagge wurde 1921 
geschaffen.
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